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Botschaft I
über die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht
(Zusatzbotschaft I zur EWR-Botschaft)

vom 27. Mai 1992

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir unterbreiten Ihnen die erste Zusatzbotschaft über die Anpassung des Bun-
desrechts an das EWR-Recht mit dem Antrag auf Zustimmung.

Die Botschaft umfasst 26 Entwürfe zu allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüs-
sen, die gemäss dem im Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschafts-
raum vorgesehenen Artikel 20 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfas-
sung (vgl. Botschaft vom 18. Mai 1992 über die Genehmigung des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum) dem fakultativen Referendum entzo-
gen sind, weil sie gleichzeitig mit dem Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum in Kraft treten müssen.

Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

27. Mai 1992 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Vizepräsident: Ogi
Der Bundeskanzler: Couchepin
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Uebersicht

Der Bundesrat unterbreitet den eidgenössischen Räten mit dieser ersten Zusatzbotschaft

zur Botschaft über die Genehmigung des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum 26 allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse, die einen Teil der

Rcchtsändemngen auf Gesetzesstufe enthalten, welche gleir,h7£Ìtig mit dem EWR-

Abkommen in Kraft treten müssen. Mit diesen 26 allgemeinverbindlichen

Bundesbeschlüssen werden 31 bestehende Gesetze geändert und 4 neue Erlasse

geschaffen.

Die Zusatzbotschaft enthält Erlasse zu den folgenden Rechtsgebieten:

- Ausländerrecht

- Publikationsrecht

- Beamtenrecht
- Obligationenrecht (4 Erlasse)

- Privatversicherungswesen (6 Erlasse)

- Finanzen des Bundes (2 Erlasse)
- Energie (3 Erlasse)

- Verkehr (2 Erlasse)
- Umwelt (2 Erlasse)

- Gesundheit

- Landwirtschaft (2 Erlasse)
- Konsumentenschutz

Die Erläuterungen beschränken sich im wesentlichen auf die Kommentierung der

einzelnen Vorlagen. Die Ausführungen zum Inhalt des relevanten EWR-Rechts, zu
dessen materiellen und rechtlichen Auswirkungen sowie zum gesetzgeberischen

Handlungsbedarf in den verschiedenen Bereichen sind im Kapitel 7 der EWR-Botschaft

enthalten. Die EWR-Botschaft bildet somit den "Allgemeinen Teil" für die Erläuterung

der in der Zusatzbotschaft enthaltenen Vorlagen. Die Reihenfolge der Vorlagen trägt

der Einteilung der Systematischen Sammlung des Bundesrechts sowie der
voraussichtlichen Zuteilung der Geschäfte an die parlamentarischen Kommissionen

Rechnung.



Mit einer weiteren Zusatzbotschaft wird der Bundesrat die restlichen Rechtsänderungen

auf Gesetzesstufe beantragen, die ebenfalls auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des

EWR-Abkommens vorgenommen werden müssen. Spätere Rechtsänderungen, für die

aufgrund des EWR-Abkommens Uebergangsfristen bestehen, werden Gegenstand

separater Vorlagen sein. Für sie ist der Ausschluss des fakultativen Referendums nicht

vorgesehen, so dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur Anwendung kommen

wird.
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Botschaft

l Einleitung

1.1 Ausgangslage

Am 18. Mai 1992 haben wir die Botschaft zum EWR-Abkommen (BB1 1992 IV 1)
verabschiedet. In dieser Botschaft haben wir den Inhalt des Abkommens erläutert und
den damit verbundenen gesetzgeberischen Handlungsbedarf auf eidgenössischer und
kantonaler Ebene aufgezeigt. Wir haben auch das Vorgehen für die Anpassung des
Bundesrechts an das EWR-Recht präzisiert und in der Vorlage für einen
Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum die für dieses Vorgehen
erforderliche Grundlage für eine Delegation rechtsetzender Befugnisse an das
Parlament vorgesehen (Vorschlag für einen Artikel 20 der Uebergangsbestimmungen
der Bundesverfassung). Die Botschaft zum EWR-Abkommen bildet somit die
Grundlage unii den "allgemeinen Teil" für die vorliegende erste Zusatzbotschaft über
die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht, mit der wir Ihnen die folgenden
26 Entwürfe zu allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen unterbreiten:

- Bundesbeschluss über die Aenderung des Epidemiegesetzes
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Tierseuchengesetzes
- Bundesbeschluss zum Energierecht im EWR
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz

(USG)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Strassenverkehrsgesetzes
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Luftfahrtgesetzes
- Bundesbeschluss über den Konsumkredit
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes gegen den unlauteren

Wettbewerb (UWG)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über die gebrannten Wasser

(Alkoholgesetz)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Zollgesetzes
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über die Ein- und Ausfuhr von

Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten



- Bundesbeschluss über die Aenderung des Landwirtschaftsgesetzes
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über den Versicherungsvertrag

(VVG)

- Bundesbeschluss über die Aenderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über die Kautionen der

ausländischen Versicherungsgesellschaften (Kautionsgesetz)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über die Sicherstellung von

Ansprüchen aus Lebensversicherungen inländischer Lebensversicherungsgesell-
schaften

- Bundesbeschluss über die direkte Lebensversicherung (LeVB)

- Bundesbeschluss über die Aenderung des Schadenversicherungsgesetzes (SchVG)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über die Information der

Konsumentinnen und Konsumenten

- Bundesbeschluss über Aufenthalt und Niederlassung vori Staatsangehörigen von
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums

- Bundesbeschluss über die Änderung des Publikationsgesetzes
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Beamtengesetzes
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Artikels 40, Buchstaben b - e, des

Obligationenrechts (Widerrufsrecht)

- Bundesbeschluss über die Aenderung des Zehnten Titels des Obligationenrechts
(Der Arbeitsvertrag)

- Bundesbeschluss über die Produktehaftpflicht
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über das Messwesen

Mit diesen 26 allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen sollen 31 bestehende Gesetze
geändert und vier neue Erlasse geschaffen werden. Die neuen Erlasse betreffen die
Bereiche Energie, Konsumkredit, Versicherung und Produktehaftpflicht. Diese erste
Zusatzbotschaft zur EWR-Botschaft umfasst knapp die Hälfte der allgemein-
verbindlichen Bundesbeschlüsse, die auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des EWR-
Abkommens erlassen werden müssen. In einer weiteren Zusatzbotschaft werden wir
Ihnen die restlichen Rechtsänderungen auf Gesetzesstufe unterbreiten, die ebenfalls
zusammen mit dem Abkommen in Kraft gesetzt werden müssen. Insgesamt werden wir
Ihnen voraussichtlich 50 allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse unterbreiten, wobei
es sich in 9 Fällen um neue Erlasse handeln wird, während 41 Vorlagen eine
Aenderung von 61 bestehenden Gesetzen vorsehen (s. Anhang: Zusammenstellung der

Gesetzgebungspakete). Die Rechtsänderungen in Bereichen, in denen für die Schweiz
Uebergangsfristen vorgesehen sind, werden Gegenstand späterer, separater Vorlagen
sein. Es wird sich voraussichtlich um 9 Gesetzesänderungen und um drei neue Gesetze



handeln, so dass aus heutiger Sicht aufgrund des EWR-Abkommens total 70 Gesetze

geändert und 12 Gesetze oder allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse neu geschaffen

werden müssen.

1.2 Die Ausarbeitung der Vorlagen

Wir haben am 20. Februar 1991 die verwaltungsinternen Zuständigkeiten für die

Ausarbeitung der EWR-Vorlage sowie für die Vorbereitung der Anpassung des

Bundesrechts an das EWR-Recht festgelegt. Das Eidgenössische Justiz- und

Polizeidepartement (Bundesamt für Justiz) ist dabei beauftragt worden, ein Konzept für
das gesetzgeberische Vorgehen zu entwickeln und die Gesetzgebungsarbeiten für die
Einführung des EWR-Rechts zu koordinieren. Es hat in enger Zusammenarbeit mit mit

dem Integrationsbüro EDA/EVD und der Direktion für Völkerrecht veranlasst, dass

die bereits im Herbst 1989 aufgenommenen rechtsvergleichenden Arbeiten vertieft und

der gesetzgeberische Handlungsbedarf, der sich aufgrund des im Rahmen des EWR

relevanten Gemeinschaftsrecht in den einzelnen Gesetzgebungsbereichen ergibt, durch
die zuständigen Bundesämter präzisiert worden sind. Die ürundlagenarbeiten der

Bundesämter sind im Sommer 1990 in einem Synthesepapier des Bundesamtes für

Justiz ausgewertet und den Kantonen, dem Parlament sowie weiteren Interessierten

zugänglich gemacht worden. Sie waren auch eine wesentliche Vorbereitung

insbesondere für die Ausarbeitung des Kapitels 7 der EWR-Botschaft (Erläuterung der

materiellen Bestimmungen des Abkommens und ihrer Auswirkungen auf der Ebene des
Bundes und der Kantone). Die Erläuterungen und die Beschlussentwürfe in der
vorliegenden Zusatzbotschaft sind von den materiell zuständigen Bundesämtern

erarbeitet und im normalen Aemterkonsultationsverfahren den mitinteressierten

Aemtern zur Stellungnahme unterbreitet worden. Im Rahmen des Aemterkonsultation
hat das Bundesamt für Justiz insbesondere die Rechtmässigkeit (Verfassungsmässigkeit

und EWR-Konformität) der Vorlagen geprüft.

1.3 Vernehmlassungsvetfahren

Angesichts der sehr knappen Zeit, die für die Vorbereitung der Anpassung des
Bundesrechts an das EWR-Recht zur Verfügung stand, haben wir am 26. Juni 1991

beschlossen, dass auf die Durchführung des üblichen schriftlichen

Vemehmlassungsverfahrens verzichtet werden kann, wenn ein solches Verfahren nicht

auf Gesetzes- oder Verfassungsstufe vorgesehen ist und die zeitlichen



Rahmenbedingungen die Durchführung eines solchen Verfahrens nicht zulassen. Wir

haben aber gleichzeitig auch festgehalten, dass nach Möglichkeit Vernehmlassungen in

vereinfachter Form (z.B. konferenziell) durchgeführt werden sollten. Zudem haben wir

die materiell zuständigen Bundesämter veranlasst, die Kantone, Parteien und

interessierten Organisationen in jedem Fall frühzeitig, regelmässig und umfassend über

die Gesetzgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der Anpassung des Bundesrechts an

das EWR-Recht zu informieren. Auf diese Weise haben wir eine den

aussergewöhnlichen Umständen entsprechende Information über die verschiedenen

Gesetzgebungsvorhaben sichergestellt und zudem in vielen Fällen den Kantonen,

Parteien und interessierten Organisationen zumindest gewisse Möglichkeiten geboten,

zu den Erlassentwürfen Stellung zu nehmen.

1.4 Beschränkung auf die notwendigen Rechtsänderungen

Die Einführung des EWR-Rechts in das schweizerische Recht ist eine in zeitlicher,

quantitativer und qualitativer Hinsicht ausserordentliche Herausforderung. Der

Bundesrat ist zur Ueberzeugung gelangt, dass diese Herausforderung nur mit einem

besonderen gesetzgeberischen Vorgehen bewältigt werden kann. Er hat deshalb mit der

Botschaft vom 18. Mai 1992 über die Genehmigung des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum, (s. BB1 1992 IV 1) vorgeschlagen, dass die

Bundesversammlung die auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des EWR-Abkommens

notwendigen Rechtsänderungen unter Ausschluss der fakultativen Referendums

beschliesst (s. Artikel 20 neu der Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung);

alle späteren Aenderungen erfolgen hingegen im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren.

Diese Bestimmung bedarf der Zustimmung von Volk und Ständen. Sie garantiert die

erwünschte politische Transparenz, weil sie ermöglicht, dass der grösste Teil der
EWR-bedingten Rechtsänderungen bereits vor der Volksabstimmung über das

Abkommen bekannt sind. Durch die rechtzeitige Umsetzung des EWR-Rechts und die

Aufhebung oder Aenderung von Besümmungen, die dem EWR-Recht widersprechen,

wird zudem die für alle Rechtsadressaten - Private genauso wie wirtschaftliche

Unternehmen - erforderliche Rechtssicherheit geschaffen. Andernfalls bliebe unsicher,

welches Recht gilt, und es würden Referendumsmöglichkeiten vorgetäuscht, die wegen

des Vorrangs des Völkerrechts keine volle Wirkung haben könnten. Und schliesslich

erlaubt sie der Schweiz auch, ihrer Tradition der Einhaltung internationaler

Verpflichtungen treu zu bleiben: es entspricht der schweizerischen Praxis, Verträge

erst dann ru ratifizieren, wenn das nationale Recht mit diesen Verpflichtungen in

Uebereinstimmung gebracht ist.
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Die Delegation rechtsetzender Befugnisse an das Parlament, für die Artikel 20 UeBV

die Verfassungsgnindlage schafft, ist in zeitlicher und materieller Hinsicht beschränkt.

In zeitlicher Hinsicht können nur jene Rechtsanderungen vom Parlament beschlossen

werden, die zusammen mit dem EWR-Abkommen in Kraft treten müssen; die

Delegation ist somit auf die zeitlich dringlichen Anpassungen beschränkt. In

materieller Hinsicht kann das Parlament nur jene Aenderungen des Bundesrechts

beschliessen, die aufgrund des EWR-Abkommens notwendig sind. Dazu kommt, dass

die Delegation rechtsetzender Befugnisse an das Parlament sich nur auf

Rechtsänderungen auf Gesetzesstufe bezieht. Das Parlament wird somit einerseits keine

Verfassungsänderungen beschliessen können. Dies ergibt sich insbesondere auch aus

dem Umstand, dass ausdrücklich nur das fakultative Referendum ausgeschlossen wird.

Und anderseits werden die Rechtsänderungen auf Verordnungsstufe selbstverständlich

nicht durch das Parlament, sondern durch den Bundesrat vorgenommen, soweit nicht

ein Departement oder eine andere Verwaltungseinheit zum Erlass rechtsetzender

Bestimmungen ermächtigt ist.

Die zeitliche Beschränkung dürfte keine besonderen Probleme bieten: Sie bedeutet
insbesondere, dass Rechtsänderungen, die nach dem Inkrafttreten des EWR-

Abkommens vorgenommen werden können, weil der Schweiz eine Uebergangsfrist

eingeräumt wird, nicht als notwendig im Sinne des vorgeschlagenen Artikel 20 UeBV

gelten können. Dasselbe gilt für Anpassungen, die nach dem Inkrafttreten des

Abkommens vorgenommen werden können, weil für das relevante Gemeinschaftsrecht

eine Einführungsfrist vorgesehen ist, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des

Abkommens endet. Diese Rechtsänderungen müssen gleich wie die Anpassungen
aufgrund zukünftiger Weiterentwicklungen des EWR-Rechts im ordentlichen

Rechtsetzungsverfahren beschlossen werden.

Von entscheidender Bedeutung ist hier die Beschränkung auf die EWR-bedingten,

notwendigen Rechtsänderungen. Als notwendig können einerseits die

Rechtsänderungen gelten, die dazu dienen, Gesetzesbestimmungen aufzuheben oder

EWR-konform zu ändern, die dem unmittelbar anwendbaren EWR-Recht

widersprechen oder mit ihm nicht vereinbar sind. Unmittelbar anwendbar sind

insbesondere die Verordnungen der EG, die Teil des Acquis sind. Es gibt jedoch

zahlreiche Richtlinien der EG, die ebenfalls unmittelbar anwendbare Bestimmungen

enthalten. Massgebend ist somit nicht nur die Rechtsform des einschlägigen EG-

Erlasses, sondern dessen Inhalt und Präzisionsgrad.
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Ebenfalls notwendig sind anderseits Rechtsänderungen, die zur Umsetzung nicht

unmittelbar anwendbarer Bestimmungen des EWR-Rechts vorgenommen werden.

Solche nicht unmittelbar anwendbaren Bestimmungen sind in EG-Richtlinien enthalten,

welche für die Mitgliedstaaten grundsätzlich nur in bezug auf die zu erreichenden

Ziele, nicht jedoch in bezug auf die einzusetzenden Mittel oder Massnahmen

verbindlich sind. Für die Umsetzung solcher Richtlinien verfügt der nationale

Gesetzgeber somit über einen Gestaltungsspielraum, der in einzelnen Fällen relativ

gering, in andern aber durchaus erheblich sein kann. Das Bestehen eines

Gestaltungsspielraums heisst jedoch nicht, dass keine Notwendigkeit der Anpassung

des nationalen Rechts gegeben ist. Im Gegenteil: gerade beim nicht unmittelbar

anwendbaren Recht setzt der Vollzug voraus, dass die Mitgliedstaaten des EWR

gesetzgeberisch tätig werden, währenddem unmittelbar anwendbare Bestimmungen auf

jeden Fall vollzogen werden können und müssen, d.h. auch dann, wenn das nationale

Recht noch nicht mit ihnen in Uebereinstimmung gebracht worden ist. Das Kriterium

der Notwendigkeit bezieht sich somit bei Rechtsänderungen aufgrund nicht

unmittelbaren Rechts, nicht auf die einzelnen gesetzgeberischen Optionen, die auf

nationaler Ebene getroffen werden können; diese müssen lediglich EWR-konform sein,
d.h. insbesondere mit den im EWR-Recht festgelegten Zielen übereinstimmen. Das

Kriterium der Notwendigkeit der Rechtsänderung bedeutet somit in diesem Fall nur,

dass grundsätzlich ein Akt der Umsetzung durch den Gesetzgeber erfolgen muss.

Bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Aenderungen des Bundesrechts ist

grundsätzlich Zurückhaltung geboten. Kompensatorische oder flankierende

Massnahmen, die getroffen werden, um allfällige negative Auswirkungen der

Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht zu korrigieren oder zu vermeiden,

und die sich nicht aus den Zielen des umzusetzenden EWR-Rechts ergeben, können

somit nicht als notwendig im Sinne des vorgeschlagenen Artikel 20 UeBV gelten. Sie

müssen deshalb im ordentlichen Rechtsetzungsverfahren beschlossen werden. Wo das

EWR-Recht sich auf einen Minimalstandard beschränkt und die Vertragsstaaten

ermächtigt, weitergehende Regelungen zu treffen, darf die Delegationsklausel zudem

nur in Anspruch genommen werden, wenn es gilt, Massnahmen zu treffen, die für das

Funktionieren der neuen Regelung unabdingbar sind. Die Beschränkung auf die

notwendigen Rechtsänderungen soll also auch nicht zu völlig unvernünftigen, sinn- und

zweckwidrigen Regelungen führen. Sie schliesst z.B. auch nicht aus, dass die zur

Durchsetzung des EWR-Rechts erforderlichen Sanktionen vorgesehen werden. Nur

durch eine solche zurückhaltende Beurteilung der Notwendigkeit von

Rechtsänderungen kann sichergestellt werden, dass die Grenzen der Delegation
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rechtsetzender Befugnisse an das Parlament nicht überschritten, diese Delegation nicht

missbraucht und damit die Volksrechte nicht übermässig beschnitten werden. Die
Einschränkung der Volksrechte bleibt gemäss Artikel 20 UeBV auf das unerlässliche

Mass begrenzt.

1.5 Gestaltungsspielraum und politische Tragweite

Der Gestaltungsspielraum, der dem schweizerischen Gesetzgeber bei der Umsetzung

des EWR-Rechts zukommt, und die politische Tragweite der einzelnen Vorlagen sind
sehr unterschiedlich. So dürfte beispielsweise der Bundesbeschluss zum Energierecht,
der u.a. die Mitteilung gewisser Investitionsvorhaben an die andern Vertragsstaaten
vorsieht, politisch nicht sehr bedeutsam sein. Anders ist die Situation hingegen z.B. bei
der Aenderung des Umweltschutzgesetzes oder im Bereich des Konsumkredits und der
Produktehaftpflicht. Aber gerade diese Beispiele zeigen, dass im Rahmen der
Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht auch rechtspolitische Anliegen
realisiert werden, mit denen der Gesetzgeber sich ohnehin befassen müsste oder bereits
befasst; so gesehen bringt der EWR auch eine gewisse Vorwegnahme bereits als
notwendig anerkannter "innerer" Reformen. Der Bundesbeschluss über die
Produktehaftpflicht macht darüber hinaus auch deutlich, dass die in Artikel 20 der
Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung vorgesehene Delegation
rechtsetzender Befugnisse an das Parlament mit der nötigen Zurückhaltung genutzt

wird: Fragen, die der nationale Gesetzgeber in diesem Bereich nach den einschlägigen
Bestimmungen des EWR-Rechts zu regeln ermächtigt, aber nicht verpflichtet ist (die
Ausdehnung der Haftung auf landwirtschaftliche Naturprodukte und auf sog,
Entwicklungsrisiken sowie die summenmässige Beschränkung der Haftpflicht), sollen -
wenn überhaupt - erst später im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren angegangen
werden.

1.6 Geltungsdauer und Eingliederung in das geltende Recht

Die Erlasse, die im Rahmen der Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht
geschaffen werden, sind in der Regel unbefristet. Dies gilt auch für die
allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüsse. Die Rechtsgrundlage für diese
Bundesbeschlüsse, der vorgeschlagene Artikel 20 UeBV, ermöglicht diesen Verzicht
auf eine Befristung. Die Rechtsänderungen, die in Zusammenhang mit der Schaffung

des EWR vorgenommen werden, sind somit formell nicht vollständig mit dem EWR-
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Abkommen verknüpft. Voraussetzung für ihre Schaffung ist zwar die Zustimmung von

Volk und Ständen zur Genehmigung des EWR-Abkommens; sie können aber bei einer

allfälligen Kündigung oder Auflösung des Abkommens weiterbestehen, was sachlich

sowohl im Rahmen eines autonomen Nachvollzugs des EG-Rechts als auch in der

Perspektive des vom Bundesrat angestrebten späteren EG-Beitritts durchaus sinnvoll

sein kann. Eine Befristung in Form einer Verknüpfung mit der Geltungsdauer des

EWR-Abkommens kann jedoch in gewissen Fällen angezeigt sein. Dies namentlich

dann, wenn eine bei der Anpassung des Bundesrechts an das KWR-Recht geschaffene

Regelung nach einer allfàlligen Auflösung dieses Abkommens nicht sinnvoll

funktionieren könnte, oder wenn eine Privilegierung von EWR-Staatsangehörigen

gegenüber andern Ausländern nach einem Wegfall des Abkommens sachlich nicht

mehr gerechtfertigt wäre.

Soweit die allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüsse die Aenderung bestehender

Gesetze vorsehen, werden sie nicht als separate Erlasse weiterbestehen. Es ist

vorgesehen, sie in der Systematischen Rechtssammlung in die Gesetze zu integrieren,

die durch sie geändert werden. Soweit jedoch eigentliche neue Erlasse geschaffen
werden müssen, werden sie auch in der Systematischen Rechtssammlung als
allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse weiterbestehen. Diese gesetzestechnische

Lösung verhindert eine unnötige Zersplitterung des Rechts in einer Vielzahl neuer

Erlasse.

1.7 Legislaturplanung

Die Anpassung des schweizerischen Rechts an das EWR-Recht ist im Bericht über die
Legislaturplanung 1991 - 1995 in Ziffer 2.1.2 (S. 44 ff.) vorgesehen.

1.8 Verfassungsmässigkeit

Verfassungsgrundlage für die Zuständigkeit des Parlaments zum Erlass der

allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüsse, die wir Ihnen mit dieser Vorlage

unterbreiten, ist der mit der Botschaft zum EWR-Abkommen vorgeschlagene Artikel

20 UeBV. Diese Grundlage wird jeweils in den Schlussbestimmungen der

allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüsse erwähnt.
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Die materielle Zuständigkeit des Bundes für den Erlass der Bundesbeschlüsse, mit

denen die Aenderung bestehender Gesetze beantragt wird, ist die gleiche wie für den

Erlass der Gesetze selbst. Aus diesem Grund wird in den Erläuterungen zu den

einzelnen Erlassen in der Regel auf Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit der

beantragten Rechtsänderungen verzichtet. Die verfassungsrechtliche Grundlage für die

Zuständigkeit des Bundes ist im übrigen in diesen Fällen auch nicht im Ingress der

Erlasse erwähnt. Die Ingresse werden lediglich durch die Hinweise auf das

anzuwendende oder umzusetzende EWR-Recht ergänzt.

Bei den neuen Erlassen (Bundesbeschlüsse über die Energie im EWR, die

Produktehaftpflicht, die direkte Lebensversicherung und den Konsumkredit) wird

hingegen die verfassungsrechtliche Grundlage für die materielle Zuständigkeit des

Bundes im Ingress erwähnt. In allen Fällen ist die erforderliche Verfassungsgrundlage

gegeben.
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2 Soziale Sicherheit und Gesundheit

92.057.1

2.1 Bundesbeschluss über die Aenderung des Epidemiengesetzes

l Allgemeiner Teil

1.1 Das massgebende EG-Recht

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften hat am 23. April 1990 die Richtlinien "über

die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen"

(90/219/EWG) und "über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter
Organismen in die Umwelt" (90/220/EWG) verabschiedet. Diese Richtlinien haben

neben Massnahmen betreffend die Umwelt zum Ziel, die menschliche Gesundheit zu

schützen. Die EG-Mitgliedstaaten hatten diese Richtlinien bis zum 23. Oktober 1991

in ihr nationales Recht umzusetzen.

1.1.1 Anwendung in geschlossenen Systemen

Die Richtlinie 90/219 will erreichen, dass die Anwendung genetisch veränderter

Mikroorganismen in geschlossenen Systemen so erfolgt, dass mögliche schädliche
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit begrenzt werden und der

Unfallverhütung und Abfallbewirtschaftung die nötige Aufmerksamkeit geschenkt

wird. Es werden Anforderungen für die Bewertung des mit genetisch veränderten

Mikroorganismen verbundenen Risikos festgelegt, wobei die Klassifizierung dieser

Mikroorganismen nach ihrer Gefährlichkeit besonders wichtig ist.

Personen, die zum ersten Mal in einer Anlage mit genetisch veränderten

Mikroorganismen arbeiten wollen, sollen der zuständigen Behörde eine Anmeldung

vorlegen, damit diese sich vergewissern kann, dass die betreffende Tätigkeit ohne

16



Gefahr für die Gesundheit durchgeführt werden kann. Für besonders gefahrliche

Arbeitsgänge ist eine Bewilligung notwendig. Dazu kommen Kontrollmassnahmen, um

die Einhaltung der Bestimmungen sicherzustellen.

Für die Gesundheit des Menschen von wesentlicher Bedeutung sind die Fragen der

Pathogenität. Damit verbunden sind Abklärungen über den betreffenden

Mikroorganismus notwendig, wie die verursachte Krankheit, die Uebertragungswege,

die Infcktionsdosis, den Wirtsbereich, die Vektoren für die Verbreitung, die

Ueberlebenschance ausserhalb des Menschen, die biologische Stabilität, eventuelle

Resistenzen und die Behandlungsmöglichkeiten.

1.1.2 Freisetzung in die Umwelt

Ziel der Richtlinie 90/220 ist der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt

bei der absichtlichen Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und

beim Inverkehrbringen von Produkten, die genetisch veränderte Organismen enthalten

oder aus solchen bestehen. Ein einheitlicher Vollzug der Richtlinie ist namentlich auch

deshalb wichtig, weil absichtlich freigesetzte Organismen sich über die Landesgrenzen

hinaus ausbreiten und die Gesundheit im Anwenderland wie auch grenzüberschreitend

gefährden könnten. Auch hier werden Anmelde- und Bewilligungsverfahren

vorgesehen.

1.2 Gesundheitsgefährdende Organismen und der EWR

Gemäss EWR-Abkommen übernehmen die EFTA-Staaten diese beiden Richtlinien

(vgl. Art. 73, 74 und Anhang XX EWR-Abkommen sowie EWR-Botschaft Ziffer

7.945).

1.3 Umsetzung des EG-Rechts

Die beiden Richtlinien 90/219 und 90/220 bezwecken den Schutz der menschlichen

Gesundheit und der Umwelt. In der Schweiz bestehen für diese beiden Aspekte drei

Spezialregelungen. Den direkten Schutz der Gesundheit bezwecken das

Epidemiengesetz (EpG) und das Giftgesetz (GG), während der Schutz der Umwelt und
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mittelbar (über die Umwelt) des Menschen durch das Umweltschutzgesetz (USG)

sichergestellt wird. Die Umsetzung der beiden Richtlinien bedingt deshalb eine

Revision des EpG, des GG und des USG.

Das USG bezweckt den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, ihren

Lebensgemeinschaften und Lebensräumen gegen schädliche oder lästige Einwirkungen

(Art. l USG). Der Einwirkungsbegriff wird neu auch jene Einwirkungen umfassen,

die vom Umgang des Menschen mit Organismen herrühren. Im Zentrum steht somit

beim USG der Schutz der Umwelt und mittelbar (über die Umwelt) des Menschen.

Aus dieser Zweckbestimmung des USG ergibt sich, dass durch eine Aenderung des

USG wegen dessen primär auf die Umwelt ausgerichteten Schutzziels der Bereich des

direkten Schutzes der Gesundheit des Menschen nicht abgedeckt werden kann.

Schutzziel des EpG und des GG ist demgegenüber direkt der Mensch. Dieser soll

einerseits nach dem EpG vor durch Erreger verursachten Krankheiten geschützt

werden, die unmittelbar oder mittelbar auf ihn übertragen werden können.

Andererseits wird er nach dem GG vor anderen gefährlichen Wirkungen als

erregerbedingten Infektionskrankheiten geschützt. Es handelt sich dabei insbesondere
um toxische Wirkungen, wie sie von unbelebten Giften verursacht werden können. Der

direkte Schutz der Gesundheit des Menschen im • Bereich des Umgangs mit

gesundheitsgefährdenden Erregern soll deshalb einerseits durch eine Aenderung des

EpG geregelt werden. Andererseits soll der Geltungsbereich des GG auf nicht

infektiöse aber toxische Organismen und daraus hergestellte technische Produkte

ausgedehnt werden. Diese Aenderung wird allerdings nur im Rahmen einer
Totalrevision der Giftgesetzgebung vorgenommen werden können. Die durch die

Uebernahme des EG-Chemikalienrechts ohnehin erforderliche Totalrevision der

Giftgesetzgebung wird auf dem Weg des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens

erfolgen, weil das EWR Abkommen für diesen Bereich Uebergangsfristen bis

31. Dezember 1994 vorsieht. Die Organismen können deshalb erst auf diesen

Zeitpunkt hin auch von der Giftgesetzgebung erfasst werden. Probleme werden sich

daraus aber nicht ergeben, weil nach EWR-Recht lediglich genetisch veränderte

Organismen erfasst werden müssen. Diese weisen aber kaum ausschliesslich toxische

Wirkungen auf und werden heute zudem nur von spezialisierten Betrieben verwendet,

in denen die nötigen Fachkenntnisse vorhanden sind. Auch in absehbarer Zukunft

werden solche genetisch veränderten Organismen mit ausschliesslich toxischen

Wirkungen kaum auf den freien Markt gelangen. Bezüglich der Revision des USG sei

auf Ziffer 3.2 verwiesen.
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1.4 Vorhandene gesetzliche Grundlagen

Das EpG befasst sich mit der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. Diese

Krankheiten werden durch Erreger verursacht, die unmittelbar (von Mensch zu

Mensch) oder mittelbar (z.B. über kontaminierte Lebensmittel) auf den Menschen

übertragen werden können. Die bekanntesten Krankheitserreger sind heute die Viren,

Bakterien, Hefen, Schimmelpilze, Protozoen und Helminthen. Natürliche Erreger
können dank ihrer Morphologie und ihrer physiologischen und immunologischen

Eigenschaften beschrieben, diagnostiziert und taxonomisch eingeordnet werden. Die

gentechnisch veränderten Erreger sind zusätzlich betreffend der Aenderungen in ihrem

Erbgut beschreibbar. Der Begriff Erreger kann also sowohl für die natürlichen wie

gentechnisch veränderten Erreger Geltung haben. Mit den vom EpG erfassten Erregern

sind deshalb bereits heute an sich auch solche gemeint, die gentechnisch verändert

worden sind.

Im EpG sind für den Umgang mit Erregern von Bedeutung:

- Die in Artikel 29 umschriebene Sorgfaltspflicht des Anwenders beim Umgang mit

Krankheitserregern und ihren Stoffwechselprodukten;

- Die Bewilligungspflicht für die gewerbsmässige Herstellung, Einfuhr oder den
Vertrieb von immunbiologischen Erzeugnissen (Art. 30 EpG).

Das EpG enthält über diese Bestimmungen hinaus keine weiteren spezifischen

Vorschriften über den Umgang mit Erregern. Es gibt dem Bundesrat namentlich auch

keine Kompetenz, in diesem Bereich auf Verordnungsstufe verbindliche Vorschriften

zu erlassen. Für die Umsetzung der beiden EG-Richtlinien ist die bestehende

Regelung des EpG ungenügend.

1.5 Grundzüge der vorgesehenen Regelung

Bei der Umsetzung ins schweizerische Recht sollen auch die natürlicherweise für den

Menschen gefährlichen Organismen miteinbezogen werden. Diese Erweiterung weist

zwar über den Geltungsbereich der beiden EG-Richtlinien hinaus. Sie ist aber
sinnvoll, da die geltende Gesetzgebung diesbezüglich Lücken aufweist (z.B. fehlende
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Kontrolle der Einfuhr von hochpathogenen Viren). Sie dient zudem der Einheit der

Materie und entspricht den internationalen Bestrebungen, solche Organismen ebenfalls

in die Regelungen einzubinden. Diese Einbindung wird grundsätzlich von den

betroffenen Fachgesellschaften, Verbänden und den Laboratorien gewünscht und

gutgeheissen, da bisher keine detaillierteren, vom Gesetzgeber erstellten

Ausführungsbestimmungen im Bereich der natürlicherweise gefahrlichen

Mikroorganismen in der Schweiz bestehen. Nur allgemeine Richtlinien der Akademie
der Medizinischen Wissenschaften waren verfügbar.

Die Regelung im EpQ soll nur Bereiche erfassen, die durch die Revision des USG

nicht abgedeckt werden. Die neuen Bestimmungen betonen die Eigenverantwortung

und Sorgfaltspflicht aller Personen, die mit Erregern umgehen. Der Bundesrat soll die

Kompetenz erhalten, auf Verordnungsstufe verbindliche Vorschriften zu erlassen und

wo nötig und sinnvoll bestimmte Umgangsformen zu regeln. Zu denken wäre etwa an

- Bedingungen für den Umgang mit Erregern in geschlossenen Systemen (z.B.
Anforderungen an Personal, Ausrüstung und Ausbildung);

- den Transport von Erregem, deren Transportbehälter gewisse Informationen
enthalten sollte;

- die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Erregem, die je nach Gefährdungspotential

von einer Bewilligung abhängig zu machen ist.

Der Bundesrat soll dabei auch die Möglichkeit haben, den Umgang mit bestimmten
Erregern zu verbieten, wenn die damit verbundenen Risiken für die menschliche

Gesundheit zu hoch sind. Schliesslich geben diese Bestimmungen dem Bundesamt für

Gesundheitswesen (BAG) die Möglichkeit, demjenigen, der mit Erregern umgeht,
mittels Richtlinien zusätzliche Verhaltensanweisungen zu geben.
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Besonderer Teil

Artikel l, Absatz 3 Grundsatz

Der Grundsatz von Artikel l EpG soll durch einen neuen Absatz 3 ergänzt werden,

nach welchem der Bund die nötigen Massnahmen trifft, um den Menschen vor

Erregern zu schützen. Die vom Bund 711 treffenden Massnahmen sollen neben den

durch natürliche Mutation entstandenen Erregern auch die gentechnisch veränderten

Erreger einschliessen,

Artikel 2, Absatz 2 Begriffe

Artikel 2 EpG definiert heute die übertragbaren Krankheiten als durch Erreger

verursachte Krankheiten, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen

werden können. Im Gesetz nicht definiert ist der Begriff des Erregers selber. Der
Bundesrat hat dazu in seiner Botschaft zum EpG ausgeführt, dass dieser Begriff u.a.

auch Pilze, Protozoen und selbst mehrzellige Lebewesen wie Würmer und andere

Parasiten umfasst (Botschaft zum EpG vom 11. Februar 1970, BB1 1970 l 381f)-

Nachdem der Bund neu nach Artikel l Absatz 3 EpG die nötigen Massnahmen zu

treffen hat, um den Menschen vor Erregem zu schützen, erscheint es angebracht, im

Gesetz auch den Begriff des Erregers zu definieren, Erreger sind einmal alle

Organismen wie Viren, Rickettsien, Bakterien, Pilze, Protozoen und Helminthen, von

denen man weiss, dass sie beim Menschen eine Infektionskrankheit verursachen

können. Mit der Definition werden aber auch Organismen erfasst, die an sich nicht

krankheitserregend sind, durch gentechnische Veränderung aber zu Krankheitserregern

werden könnten. Das gleiche gilt für genetisches Material, dessen Produkt ein

potentielles Risiko für den Menschen darstellen kann.

Artikel 3, Absatz 3 Information

Das BAG gibt heute zuhanden der Behörden und Aerzte technische Richtlinien zur

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten heraus. Es liegt nahe, solche Richtlinien auch

für den Umgang mit Erregern zu verfassen und dem Anwender damit eine Wegleitung

in die Hand zu geben, wie in diesem Bereich vorgegangen werden sollte. Diese

Richtlinien können sich auch an Forscher und an die Industrie richten.
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Artikel 29 Sorgfaltspflicht

Artikel 29 verlangt bereits heute von demjenigen, der mit Krankheitserregern oder

ihren Stoffwechselprodukten umgeht, alle Massnahmen zu treffen, damit daraus keine

Schäden an Menschen oder Tieren entstehen. Diese Sorgfaltspflicht bzw.

Eigenverantwortung des Anwenders muss konsequenterweise auch demjenigen

auferlegt werden, der mit genetischem Material oder mit Mikroorganismen umgeht,
die infolge einer gentechnischen Veränderung Krankheiten verursachen könnten.

Bisher nannte Artikel 29 als Tätigkeiten, bei welchen die Sorgfaltspflicht gilt, nur das

Halten von bzw. Arbeiten mit Krankheitserregern. Neu soll diese Sorgfaltspflicht für

alle Formen des Umgangs gelten. Der Begriff des Umgangs kann als Oberbegriff für

alle Tätigkeiten mit Erregem verwendet werden, wie die Herstellung, das "Züchten"

namentlich auch von gentechnisch veränderten Erregern, die Verwendung, Lagerung

und Beseitigung, die Weitergabe, der Transport, Ein-, Aus- und Durchfuhr,

Freisetzungen z.B. für Forschungs- und Entwicklungsprojekte oder das

Inverkehrbringen von Produkten, die Erreger enthalten.

Artikel 29a Vorschriften des Bundesrates

Nach Artikel 29a soll der Bundesrat die Kompetenz erhalten, die nötigen Vorschriften

über den Umgang mit Erregern zu erlassen. So kann er für bestimmte Projekte mit

Erregern eine Anmeldung verlangen (Abs. l Bst. a). Der Anwender wird eine
Vorabsicherheitsbewertung der geplanten Anwendungen in Bezug auf die damit

verbundenen Risiken für die menschliche Gesundheit durchführen müssen. Mit der

Anmeldung soll sichergestellt werden, dass gewisse Projekte mit Erregern der

zuständigen Stelle vor ihrer Durchführung mit den erforderlichen Unterlagen versehen

angemeldet werden, damit diese ihre Zulässigkeit prüfen kann.

Wer mit Erregern umgeht, muss dafür angemessen ausgebildet sein und über das

nötige Personal und die adäquate Ausrüstung verfügen, d.h. generell die Grundsätze

der "Guten Laborpraxis" einhalten. Auch hier soll der Bundesrat die Möglichkeit zum

Erlass von Vorschriften haben (Abs. l Bst. b), z.B. bezüglich der Anforderungen an

das Labor, das Personal, die Ausrüstung und die Qualifikation des Anwenders.

Erreger können Personen, die mit ihnen in Kontakt kommen, gefährden. Der

Bundesrat soll deshalb eine Kennzeichnung verlangen können (Abs. l Bst. c).
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Ein Sonderfall ist die absichtliche Freisetzung von Erregern zum Beispiel zu

Forschungs- und Entwicklungszwecken oder das Inverkehrbringen von Produkten,

die Erreger enthalten. Diese Freisetzung verdient insofern besondere Beachtung, als

Erreger, die einmal freigesetzt worden sind, also ein Labor (geschlossenes System)

verlassen haben, nur noch beschränkt oder eventuell gar nicht mehr rückholbar sind.

Dies rechtfertigt es, dem Bundesrat die Möglichkeit zu geben, für gewisse Erreger vor

der Freisetzung eine Anmeldung oder Bewilligung zu verlangen (Abs. l Bst. d).

Das Inverkehrbringen von Produkten, die Erreger enthalten, ist seit langem Praxis. Zu

erwähnen sind hier Lebendvirus- oder Lebendbakterien-Impfstoffe (aktive

Immunisierung gegen Poliomyelitis, Masern, Mumps, Röteln oder Typhus).

Absatz 2 gibt dem Bundesrat die Kompetenz, in bestimmten Bereichen, wo erhöhte

Risiken bekannt sind oder erwartet werden müssen, regelnd einzugreifen. So kann er

risikogerecht für den Umgang mit besonders gesundheitsgefährdenden oder

gentechnisch veränderten Erregern Einschränkungen festlegen oder Verbote
aussprechen (Abs. 2 Bst. b). Denkbar wäre z.B. ein Verbot, bestimmte Erreger

gentechnisch so zu verändern, dass ein erhöhtes Uebertragungsrisiko oder eine erhöhte

Virulenz zu erwarten ist. Einschränkungen oder Verbote sollen bei den

natürlicherweise vorkommenden Erregern nur geprüft werden, wenn diese besonders

gesundheitsgefährdend sind. Im Gegensatz dazu soll bei den gentechnisch veränderten

Erregern auf dieses Kriterium nicht abgestellt werden. Das Wissen und die Erfahrung

im Zusammenhang mit gentechnisch veränderten Erregern sind heute teilweise noch

rudimentär, während zu den natürlichen Erregern Erfahrung und wissenschaftliche

Literatur vorliegen, man also in etwa weiss, wie sie sich verhalten. Dies ist bei

gentechnisch veränderten Erregern heute noch nicht der Fall, so dass man sich im
Ungewissen bewegt über die Eigenschaften, die ein gentechnisch veränderter Erreger

haben wird. Es ist deshalb gerechtfertigt, hier strenger zu sein, um die potentielle

Gesundheitsgefährdung besonders zu beachten. Einschränkungen und Verbote sind

deshalb grundsätzlich bei jedem gentechnisch veränderten Erreger möglich.

Neben Einschränkungen und Verboten kann der Bundesrat schliesslich für gewisse

Arten des Umgangs auch eine Bewilligungspflicht einführen (Abs. 2 Bst. a). Ins Auge

zu fassen wird eine Bewilligungspflicht für Umgangsformen sein, für die eine

besondere Kontrolle als notwendig erachtet wird. Zu prüfen sein wird z.B. eine

Bewilligungspflicht für die Einfuhr von hochpathogenen Erregern wie dem Lassavirus,

dem Ebolavinis, dem Marburgvirus oder dem Herpès B-Virus des Affen. Eine
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Infektion mit diesen Viren endet nicht selten tödlich, weshalb strenge Anforderungen
an den Umgang mit ihnen gestellt werden müssen.

Artikel 35, Absatz l Widerhandlungen

In dieser Bestimmung soll auch der neue Artikel 29a aufgeführt werden. Verstösse
gegen die in Ausführung dieser Bestimmung vom Bundesrat zu erlassenden
Vorschriften werden damit strafbar sein.

3 Finanzielle und personelle Auswirkungen

3.1 Auf die Kantone

Da der Vollzug weitgehend durch den Bund zu erfolgen hat, sollten die Auswirkungen
auf die Kantone im Rahmen bleiben.

3.2 Auf den Bund

Die vorgesehenen neuen Bestimmungen über den Umgang mit Erregern bedingen für
das B AG zusätzliche personelle Mittel. Einerseits werden aufgrund der Delegation von

Rechtsetzungsbefugnissen an den Bundesrat in Artikel 29a umfangreiche
Bestimmungen auf Verordnungsebene vorzubereiten sein. Auch die Ausarbeitung von
Richtlinien nach Artikel 3 Absatz 3 (z.B. für Forschung und Industrie) wird an die
Hand zu nehmen sein. Andrerseits werden auch neue Kontrollverfahren einzuführen
sein, z.B.

- für die Kontrolle von Anmeldungen über Projekte mit Erregern in geschlossenen

Systemen,

- die Beurteilung des Risikos von gentechnisch veränderten Mikroorganismen oder

mehrzelligen Lebewesen als potentielle Krankheitserreger für den Menschen,

- die Ein-, Aus- und Durchfuhr, den Transport und die Lagerung von Erregern,
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- für Laborkontrollen und Inspektionstätigkeit,

- für die Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen.

Da es sieh um neue, zusätzliche Aufgaben handelt, kann der Vollzug der

Gesetzesänderung mit dem heutigen Personalbestand nicht erfüllt werden. Aus heutiger

Sicht ist mit einem Mehrbedarf von etwa 7 Stellen zu rechnen.

4 Rechtliche Grundlagen

4.1 Verfassungsmässigkeit

Der vorliegende Beschlussentwurf setzt in erster Linie die beiden Richtlinien

90/219/EWG und 90/220/EWG in nationales Recht um. Er stützt sich materiell auf

Artikel 69 der Bundesverfassung, der dem Bund die Befugnis erteilt, zur Bekämpfung
übertragbarer oder stark verbreiteter oder bösartiger Krankheiten von Menschen und

Tieren gesetzliche Bestimmungen zu treffen; das Erlassverfahren unter Ausschluss des

Referendums stützt sich auf Artikel 20 der Uebergangsbestimmungen der

Bundesverfassung.

4.2 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Der Entwurf enthält in Artikel 29a eine Delegationsnorm zum Erlass von
Verordnungsrecht. Der Rundesrat wird beauftragt, die nötigen Vorschriften übei den

Umgang mit Erregem zu erlassen. Diese Delegation betrifft Regelungen, deren Details

den Konkretisierungsgrad der Gesetzesebene weitgehend überschreiten würden.

Verfassungsrechtlich müssen sich Delegationsnormen auf einen bestimmten

Regelungsgegenstand beschränken, dürfen also nicht unbegrenzt sein. Artikel 29a des

Entwurfes beschränkt sich deshalb auf den Umgang mit Erregern und ist durch die

exemplarische Auflistung der möglichen Regelungen nach Inhalt, Zweck und Ausmass

hinreichend bestimmt, um dem Bundesrat den Rahmen geben, innerhalb dem er

gesetzesergänzendes Verordnungsrecht erlassen kann.
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Bundesbeschluss Entwurf
über die Änderung des Epidemiengesetzes

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 19921)
beschliesst:

I

Das Epidemiengesetz vom 18. Dezember 19702) wird wie folgt geändert:

'> BEI 1992 V 16
2> SR 818,101
3> AS 1993 ...
" EWRS...; 90/219; ABI Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. l
5> EWRS...; 90/220; ABI Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 15
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Ingress (Ergänzung)
in Ausführung
- der Artikel 73 und 74 des Abkommens vom 2. Mai 19923> über

den Europäischen Wirtschaftsraum und dessen Anhang XX,
- der Richtlinien Nr. 90/219 des Rates vom 23. April 19904) über

die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in ge-
schlossenen Systemen und Nr. 90/220 des Rates vom 23. April
19905> über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter
Organismen in die Umwelt,

Art. l Abs. 3 (neu)
3 Der Bund trifft im weitern die nötigen Massnahmen, um den
Menschen vor Erregern, einschliesslich gentechnisch veränderten,
zu schützen.

Art. 2 Randtitel und Abs. 2 (neu)
2 Erreger sind Organismen (insbesondere Viren, Rickettsien, Bak-
terien, Pilze, Protozoen und Helminthen) sowie genetische Mate-
rialien, welche beim Menschen eine übertragbare Krankheit verur-
sachen können.

Begriffe



Änderung des Epidemiengcselzes. BB

Art. 3 Abs. 3
3 Das BAG gibt Richtlinien zur Bekämpfung übertragbarer Krank-
heiten und über den Umgang mit Erregern heraus und hält sie
laufend auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand.

Art. 29

Sorgfalt*. Wer mit Erregern oder ihren Stoffwechselprodukten umgeht, muss
pn'cht Massnahmen treffen, damit keine Schäden an Menschen oder Tie-

ren entstehen.

Art. 29a (neu)

Vorschriften ' Der Bundesrat erlässt die nötigen Vorschriften über den Umgang
d« Bundesratcs mit Erregernj einschliesslich des Transports sowie der Ein-, Aus-

und Durchfuhr. Er kann insbesondere:
a. für bestimmte Projekte mit Erregern eine Anmeldung verlan-

gen;
b. die Anforderungen an die Ausrüstung, die Selbstkontrolle,

die Dokumentation sowie die Ausbildung von Personen fest-
legen, die mit Erregern umgehen;

c. vorschreiben, dass Erreger gekennzeichnet werden müssen;
d. die absichtliche Freisetzung von Erregern oder das Inver-

kehrbringen von Produkten, die Erreger enthalten, von einer
Anmeldung oder Bewilligung abhängig machen.

2 Der Bundesrat kann:
a. für den Umgang mit besonders gesundheitsgefährdenden

oder gentechnisch veränderten Erregern eine Bewilligungs-
pflicht einführen;

b. den Umgang mil solchen Erregern einschränken oder verbie-
ten.

Art. 35 Abs. l
1 Wer vorsätzlich den Bestimmungen der Artikel? Absatz l, Arti-
kel 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21 Absätze l und 2, 23 Absatz 2, 24, 27,
28, 29, 29a, 30 und 31 oder den in Ausführung dieser Bestimmun-
gen von den Behörden des Bundes oder eines Kantons erlassenen
Vorschriften oder angeordneten Massnahmen oder einer entspre-
chenden unter Hinweis auf die Strafandrohung an ihn gerichteten
Einzelverfügung zuwiderhandelt, ...
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Änderung des Epidemiengesetzes. BB

II

1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich und nicht befristet.
1 Er unterliegt aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen der Bun-
desverfassung 1) nicht dem Referendum.
3 F.T tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

5533

' > AS ...
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92.057.2

2.2 Bundesbeschluss über die Änderung des Tierseuchengesetzes

l Allgemeines

1.1 Ausgangslage

Die geltende Tierseuchengesetzgebung ist rund 30 Jahre alt. Strukturell und zum Teil
auch inhaltlich ist sie dabei noch wesentlich vom früheren Bundesgesetz vom 13. Juni
1917 betreffend die Bekämpfung von Tierseuchen geprägt. Das Tierseuchengesetz vom
1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) und die Tierseuchenverordnung vom 15. Dezember
1967 (TSV; SR 916.401) tragen daher den heutigen Verhältnissen in verschiedener
Hinsicht nicht Rechnung. Vorarbeiten für eine grundlegende Erneuerung im Rahmen
einer Totalrevisiun der Tierseuchengesetzgebung sind im Gange, Diese
Vorbereitungsarbeiten werden nach den üblichen Regeln auf dem normalen Weg der
Gesetzgebung weitergeführt. Ihnen werden lediglich die punktuellen Änderungen,
welche Gegenstand dieser Botschaft bilden, vorgezogen.

Die geltende Tierseuchengesetzgebung ist namentlich geprägt durch:

die im Zeitpunkt ihrer Entstehung ungünstige Seuchenlage in Bezug auf die Maul-
und Klauenseuche;

einen beschränkten Handel mit Tieren und Tierprodukten über die Landesgrenze;

die Möglichkeit von strengen Anforderungen für die Einfuhr und von Kontrollen
an der Grenze;

grosse Entscheidungsfreiheit der für den Vollzug zuständigen Kantone;
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teilweise inkohärente Bekämpfungsvorschriften, die aufgrund von
Verordnungsänderungen zu verschiedenen Zeiten entstanden sind;

wenige prophylaktische Untersuchungen und Datenerhebungen.

Die gegenwärtige Seuchenlage in der Schweiz zeichnet sich dadurch aus, dass seit
Jahren keine hochansteckenden Seuchen mehr aufgetreten sind.

1.2 Das massgebende EG-Recht

1.2.1 Leitlinien der Tierseuchenbekämpfung io der EG

Ziel der tierseuchenrechtlichen Vorschriften der EG ist es, das Risiko einer
Seuchenverschleppung im Zusammenhang mit dem Tier- und Warenverkehr möglichst
klein zu halten. Dies ist am ehesten dann der Fall, wenn der gesamte Wirtschaftsraum
frei von Tierseuchen ist,

Mittel, um das Ziel zu erreichen, bilden umfassende Bekämpfungsstrategien für
bestimmte, als besonders bedeutsam erkannte Tierseuchen sowie Anforderungen an
Tierhaltungsbetriebe. Die EG hat daher eine grosse Zahl von Tierseuchen als
meldepflichtig erklärt.

Die EG legt in ihren Vorschriften grosses Gewicht auf prophylaktische Massnahmen
und die Früherkennung allfalliger Seuchenrisiken. Daher sind regelmässige
Übersichtsuntersuchungen nach vorgegebenen Probenerhebungsplänen vorgesehen. Die
Untersuchungsergebnisse werden zentral ausgewertet. Daraus werden dann die
entsprechenden weiteren Massnahmen abgeleitet. Kontrollen erfolgen innerhalb der EG
primär beim Versand und sind durch Zeugnisse zu bestätigen.

Die für die Tierseuchenbekämpfung wesentliche Gebietseinheit bildet nicht ein Land,
sondern die Region, welche nach seuchenpolizeilichen Gesichtspunkten gebildet wird.

Dementsprechend konzentrieren sich Kontrollen und Bekämpfungsmassnahmen nicht
auf die Landesgrenze.

30



1.2.2 Die EG-Richtlinien über Tierseuchen im "Acquis

communautaire"

Tiere der Pferde-, Kinder-, Schaf-, Ziegen- und Schweinegattung
Nr. 64/432 des Rates vom 26. Juni 19641 zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen

beim innergemeinschafilichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen.

1 ABI. Nr. L 121 vom 29.7.1964, S. 1977, geändert durch die Richtlinien:
- 66/600 vom 25.10.1966 (ABI. Nr. L 192 vom 27.10.1966, S. 3294),

- 71/285 vom 19,7.1971 (ABI. Nr. L 179 vom 9.8.1971, S. 1),

- 72/445 vom 28.12.1972 (ABI. Nr. L298 vom 31.12.1972, S. 49),

- 73/150 vom 5.6.1973 (ABI. Nr. L 172 vom 28.6.1973, S. 18),

- 77/98 vom 21.12.1976 (ABI. Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 81),

- 79/109 vom 24.1.1979 (ABI. Nr. L 29 vom 3.2.1979, S. 20),

- 79/111 vom 24.1.1979 (ABI. Nr. L 29 vom 3.2.1979, s. 26),

- 80/1098 vom 11.11.1980 (ABI. Nr. L 325 vom 1.12.1980, S. 11),
- 80/1274 vom 22.12.1980 (ABI. Nr. L 375 vom 31.12.1980, S. 75),
- 81/476 vom 24.6.1981 (ABI. Nr. L 186 vom 8.7.1981, S. 20),
- 82/61 vom 26.1.1982 (ABI. Nr. L 29 vom 6.2.1982, S. 13),

- 82/893 vom 21.12.1982 (ABI. Nr. L 378 vom 31.12.1982, S. 57),

- 83/642 vom 13.12.1983 (ABI. Nr. L 358 vom 22.12.1983, S. 41),

- 83/646 vom 13.12.1983 (ABI. NR. L 360 vom 23.12.1983, S. 44),

- 84/336 vom 19.6.1984 (ABI. Nr. L 177 vom 4.7.1984, S.22),

- 84/643 vom 11.12.1984 (ABI. Nr. L 339 vom 27.12.1984, S. 27),

- 84/644 vom 11.12.1984 (ABI. NR. L 339 vom 27.12.1984, S. 30),

- 85/320 vom 12.6.1985 (ABI. Nr. L 168 vom 28.6.1985, S. 36),
- 85/586 vom 20.12.1985 (ABI. Nr. L 372 vom 31.12.1985, S. 44),
- 87/489 vom 22.9.1987 (ABI. Nr. L 280 vom 3.10.1987, S. 28),
- 88/406 vom 14.6.1988 (ABI. Nr. L 194 vom 22.7.1988, S. 1),

- 89/360 vom 30.5.1989 (ABI. Nr. L 153 vom 6.6.1989, S. 29),

- 89/662 vom 11.12.1989 (ABI. Nr. L 395 vom 30,12.1989, S. 13),

- 90/422 vom 26.6.1990 (ABI. Nr. L 224 vom 18.8.1990, S. 9),

- 90/423 vom 26.6.1990 (ABI. Nr. L 224 vom 18.8.1990, S. 13),

- 90/425 vom 26.6.1990 (ABI. Nr. L 334 vom 18.8.1990, S. 29),

sowie durch die Entscheidungen:

- 87/231 vom 7.4.1987 (ABI. Nr. L 99 vom 11.4.1987, S. 18),

- 89/469 vom 28.7.1989 (ABI. Nr. L 225 vom 3.8.1989, S. 51),
- 91/13 vom 17.12.1990 (ABI. Nr. L 8 vom 11.1.1991, S. 26),

- 91/177 vom 26.3.1991 (ABI. Nr. L 86 vom 6.4.1991, S. 32),
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Dies war die erste und ist heute noch die zentrale EG-Richtlinie auf dem Gebiet der

Tierseuchen. Sie wurde seit ihrem Erlass mehr als 30 mal geändert. Die Vorschriften

der Mitgliedstaaten für die Vermarktung im innergemeinschaftlichen Handel müssen

nach dieser Richtlinie vereinheitlicht werden. Mit dem Ziel, den Handel mit Rindern

und Schweinen zu erleichtern, wird die Beseitigung der Unterschiede angestrebt.

Rinder und Schweine müssen bestimmte sanitarische Bedingungen erfüllen, so dass die

Weiterverbreitung von Seuchen verhindert wird. Die Verwirklichung dieses Ziels dient

gleichzeitig der Vollendung des Binnenmarktes.

Nach dieser Richtlinie sind in der Tierseuchengesetzgebung insbesondere die

Grundlagen zu schaffen für die Bildung von Regionen, die Bezeichnung von

Referenzlaboratorien, die Verwendung von bestimmten Untersuchungsmethoden für

die Seuchendiagnostik, die Kennzeichnung der Schweine, welche den Bestand

verlassen, und die Anordnung von Übersichtsuntersuchungen.

Mit derselben Zielvorstellung wurden auch alle nachfolgenden Richtlinien erlassen, die
den Handel mit Pferden, Sdiafen, Ziegen, Geflügel und Fischen regeln. Die jeweilige

Richtlinie bestimmt für jede Seuche die sanitarischen Anforderungen an die Tiere, den

Herkunftsbetrieb und das Herkunftsland oder -gebiet sowie die flankierenden

Massnahmen, um eine Verschleppung von Seuchen zu verhindern (Anforderungen an

Transportmittel, Märkte, Zeugnisse usw). In verschiedenen Anhängen werden die

Bedingungen, die ein Tierbestand erfüllen muss, um als frei von einer bestimmten

Seuche anerkannt zu werden, detailliert geregelt.

Nr. 80/217 des Rates vom 22. Januar 19802 über Massnahmen der Gemeinschaft zur

Bekämpfung der klassischen Schweinepest.

Die klassische (europäische) Schweinepest kann seuchenhaft auftreten und dabei zu

grossen Tierverlusten führen, welche die Rentabilität der gesamten Schweinehaltung in

2 ABI. Nr. L 47 vom 21.2.1980, S. 11, geändert druch die Richtlinien:

- 80/1274 vom 22.12.1980 (ABI. Nr. L 375 vom 31.12.1980, S. 75),

- 81/476 vom 24.6.1981 (ABI. Nr. L 186 vom 8.7.1981, S. 20),

- 84/645 vom 11.12.1984 (ABI. Nr. L 339 vom 27.12.1984, S. 33),

- 85/586 vom 20.12.1985 (ABI. Nr. L 372 vom 31.12.1985, S. 44),

- 87/486 vom 22.9.1987 (ABI. Nr. L 280 vom 3.10.1987, S. 21)
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Frage stellen. Die Vorschriften bezwecken eine sofortige und wirksame Bekämpfung

der Seuche. Vorgesehen ist namentlich die Tötung und Vernichtung aller Schweine
eines betroffenen Bestandes sowie ein grundsatzliches Verbot von Schutzimpfungen.

Nach dieser Richtlinie sind im wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen,

um hochansteckende Seuchen durch Ausmerzen und unschädliche Beseitigung der

verseuchten Tierbestände auszurotten.

Nr. 85/511 des Rates vom 18, November 19853 zur Einführung von Massnahmen der

Gemeinschaß zur Bekämpfimg der Maul- und Klauenseuche.

Nr. 90/423 des Rates vom 26. Juni 19904 zur Änderung der Richtlinie 85/511 zur Ein-

führung von Massnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Maul- und

Klauenseuche, der Richtlinie 64/432 zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim

innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen und der Richtlinie

72/462 zur Regelung viehseuchenrechtlicher und gesundheitlicher Fragen bei der
Einfuhr von Rindern und Schweinen, von frischem Fleisch oder von

Fleischerzeugnissen aus Drittländern.

Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist die berüchtigste Seuche, die den europäischen
Nutzviehbestand bedroht. Diese Richtlinie umschreibt die Strategie der EG zur Abwehr

und Bekämpfung der MKS. Schutzimpfungen sind heute grundsätzlich verboten.
Impfungen sind nur in einer besonders bedrohlichen Lage im Zusammenhang mit
einem Seuchenausbruch zugelassen. Für diesen Fall haben die Mitgliedstaaten

vorsorglich Impfstoffreserven anzulegen. Wie bei der Schweinepest, ist bei einem

MKS-Ausbruch der gesamte verseuchte Tierbestand auszumerzen. Die Tierköiper müs-
sen ohne Fleischverwertung unschädlich beseitigt werden.

Nach dieser Richtlinie sind im wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen,

um die MKS durch Ausmerzen und unschädliche Beseitigung der verseuchten

Tierbestände auszurotten. In einem entscheidenden Punkt hat die Schweiz ihre

3 ABI. Mr. L 315 vom 26.11.1985, S. 11, geändert durch die Richtlinie

- 90/423 vom 26.6.1990 (ABI. Nr. L 224 vom 18.8.1990, S. 13)

4 ABI. Nr. L 224 vom 18.8.1990, S. 13
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Vorschriften bereits an das Vorgehen der EG angepasst, indem sie seit 1. Januar 1991

auf die generelle Schutzimpfung gegen MKS verzichtet. Die Impfstoffreserve für den
Notfall wurde durch einen Vertrag mit einer französischen Firma sichergestellt.

Nr. 90/426 des Rates vom 26. Juni 19905 zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen

Vorschriften far das Verbringen von Equiden undför ihre Einfuhr aus Drittländern.

Der Handel und der rege Verkehr mit Sportpferden setzen bestimmte

seuchenpolizeiliche Rahmenbedingungen voraus, die gewährleisten, dass sich
ansteckende Krankheiten nicht ausbreiten.

Nach dieser Richtlinie sind im wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen,

um ein Dokument zur Identifizierung auch für den Verkehr im Landesinnern

vorzuschreiben (Pferdepass) sowie um bestimmte Tierseuchen, wie die infektiöse

Anämie oder die Boma'sche Krankheit, zu erfassen, obwohl sie nicht aktiv bekämpft

werden. Ein allfälliger Seuchenausbruch wäre lediglich zu melden. Danach würde
entschieden, ob allenfalls eine Bekämpfung aufgenommen wird. Die Erfassung der

Seuchenlage durch eine Meldepflicht ist eine Voraussetzung für die Ausstellung amts-

tierärztlicher Zeugnisse.

Nr. 91/68 des Rates vom 28. Januar 199l6 zur Regelung tierseuchenrechtlicher Fragen
beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Schafen und Ziegen.

Diese Richtlinie bezweckt, den Handel mit Schafen und Ziegen, deren
Gesundheitszustand sich im Gebiet der EG von Land zu Land stark unterscheiden
kann, zu erleichtern. Die tierseuchenrechtlichen Anforderungen sind auf die

Bestimmungszwecke (Zucht, Mast, Schlachtung) abgestimmt.

Nach dieser Richtlinie sind im wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen

für eine obligatorische Kennzeichnung der Schafe und Ziegen, die in den Verkehr

gelangen, sowie die amtliche Anerkennung von Bekämpfungsprogrammen, die im
Rahmen eines Tiergesundheitsdienstes (Ziegengesundheitsdienst) durchgeführt werden.

5 ABI. Nr. L 224 vom 18.8.1990, S. 42

6 ABI. Nr. L 46 vom 19.2.1991, S. 19
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Geflügel, Bruteier und Aquakultur

Nr. 90/539 des Rates vom 15. Oktober 19907 über die tierseuchenrechtlichen

Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiem sowie

für ihre Einfuhr aus Drittländern.

Diese Richtlinie bezweckt die Beseitigung der bestehenden Unterschiede in den
seuchenpolizeilichen Vorschriften der Mitgliedstaaten, um den innergemeinschaftlichen

Verkehr mit Nutzgeflügel aller Art (Hühner, Truthühner, Tauben, Wachteln, Enten
usw.) und Bruteiern zu erleichtem. Sie bezieht sich nicht auf Ausstellungen und

Wettbewerbe. Geregelt werden insbesondere die amtstierärztliche Überwachung und

Anerkennung von Geflügelhaltungen und Brütereien sowie die Bedingungen für die

Einfuhr aus Drittländern, Eine spezielle Richtlinie betreffend die Bekämpfung der

Geflügelpest und der Newcastle-Krankheit ist in Vorbereitung.

Nach dieser Richtlinie sind im wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen

zur Bezeichnung eines nationalen Referenzlaboratoriums für die Diagnostik bestimmter

Geflügelkrankheiten. Weiter müssen Kontroll- und Anerkennungsverfahren für

Betriebe, die Geflügel und Bruteier exportieren wollen, festgelegt werden.

Nr. 91/67 des Rates vom 28. Januar 199l8 betreffend die tierseuchenrechtlichen Vor-
schriften fiir die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur.

Die Zucht und die Vermarktung von Tieren aus der Aquakultur (Fische, Krebse,

Weichtiere) stellen in verschiedenen Gebieten Europas eine wichtige
Einkommensquelle dar. Bei der Bekämpfung von Fischseuchen und der Anerkennung

seuchenfreier Fischzuchtbetriebe ist die Seuchenlage im betreffenden

Wassereinzugsgebiet massgebend. Bis ein Wassereinzugsgebiet als frei von Fischseu-

chen anerkannt wird, müssen während mehreren Jahren aufwendige Kontrollen
durchgeführt werden.

7 ABI. Nr. L 303 vom 31.10.1990, S. 6

8 ABI. Nr. L 46 vom 19.2.1991, S. l
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Aufgrund des Aufwandes, der nach dieser Richtlinie nötig ist, können schweizerische
Fischzuchtbetriebe, welche nicht über eigenes Quellwasser verfügen, in nächster
Zukunft kaum damit rechnen, dass sie im Hinblick auf den Export amtlich als

seuchenfrei anerkannt werden können.

Samen und Embryonen

Nr. 88/407 des Rates vom 14. Juni 19889 zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen
Anforderungen an den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit gefrorenem Samen
von Rindern und an dessen Einfuhr,

Nr. 89/556 des Rates vom 25. September 198910 über viehseuchenrechtüche Fragen
beim innergemeinschaftlichen Handel mit Embryonen von Hausrindem und ihrer
Einfiihr aus Drittländern.

Nr. 90/429 des Rates vom 26. Juni 199011 zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen
Anforderungen an den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Samen von
Schweinen und an dessen Einfuhr.

Die drei Richtlinien 88/407, 89/556 und 90/429 regeln, in Ergänzung zur
grundlegenden Richtlinie 64/432 über den Verkehr mit Rindern und Schweinen, die
speziellen Anforderungen an den Handel mit Samen dieser Tiergattungen und mit
Rinderembryonen. Sie umschreiben einerseits die sanitarischen Anforderungen an die
Spendertiere und regeln anderseits die Anforderungen an die Betriebe. Es geht darum,

bei der Gewinnung, Aufbereitung und Lagerung des Samens und der Embryonen eine
Ansteckung mit Krankheitserregern zu verhindern.

9 ABI. Nr. L 194 vom 22.7.1988, S. 10, geändert durch die Richtlinien:
- 90/120 vom 5.3.1990 (ABI. Nr. L 71 vom 17.3.1990, S. 37),
- 90/425 vom 26.6.1990 (ABI. Nr. L 224 vom 18.8.1990, S. 29)

10 ABI. Nr. L 302 vom 19.10.1989, S. l, geändert durch die Richtlinie

- 90/425 vom 26.6.1990 (ABL. Nr. L 224 vom 18.8.1990, S. 29)

11 ABI, Nr. L 224 vom 18.8.1990, S. 62
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Die schweizerischen Vorschriften stehen weitgehend im Einklang mit diesen EG-

Richtlinien. Die Schweiz wurde bereits als Drittland für die Ausfuhr von Samen in die

EG zugelassen. Es ist Aufgabe der einzelnen Besamungsstationen, die im Hinblick auf

die Anerkennung als Exportbetrieb allenfalls noch notwendigen Anpassungen an ihren

Anlagen vorzunehmen.

Fleisch und Fleischerzeugnisse

Nr. 72/461 des Rates vom 12. Dezember 197212 zur Regelung viehseuchenrechtlicher

Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch,

12 ABI. Nr. L 302 vom 31.12.1972, S. 24, geändert durch die Richtlinien:

- 77/98 vom 21.12.1976 (ABI. Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 81),

- 80/213 vom 22.1.1980 (ABI. Nr. L 47 vom 21.2.1980, S. 1),

- 80/1099 vom 11.11.1980 (ABI. Nr. L 325 vom 1.12.1980, S. 14),

- 81/476 vom 24.6.1981 (ABI. Nr. L 186 vom 8.7,1981, S. 20),
- 82/893 vom 21.12.1982 (ABI, Nr. L 378 vom 31.12.1982, S. 57),

- 83/646 vom 13.12.1983 (ABI. Nr. L 360 vom 23.12.1983, S. 44),
- 84/336 vom 19.6.1984 (ABI. Nr. L 177 vom 4.7.1984, S. 22),

- 84/643 vom 11.12.1984 (ABI. Nr. L 339 vom 27.12.1984, S. 27),

- 85/322 vom 12.6.1985 (ABI. Nr. L 168 vom 28.6.1985, S. 41),

- 87/64 vom 30.12.1986 (ABI. Nr. L 34 vom 5.2.1987, S. 52),

- 87/489 vom 22.9.1987 (ABI. Nr. L 280 vom 3.10.1987, S. 28),

- 89/662 vom 11.12.1989 (ABI. Nr. L 395 vom 30.12.1989, S, 13),

- 91/266 vom 21.5.1991 (ABI. Nr. L 134 vom 29.5.1991, S. 45),
sowie durch die Entscheidung:

- 87/231 vom 7.4.1987 (ABI. Nr. L 99 vom 11.4.1987, S. 18)

37



Nr. 80/215 des Rates vom 22. Januar 198Ö13 zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fra-

gen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen.

Nr. 91/494 des Rates vom 26, Juni 199l14 Über die nerseuchenrechtlichen

Bedingungen für den innergemeinschaßlichen Handel mit frischem Geflügelfleisch und

für seine Einfuhr aus Drittländern.

Die drei Richtlinien 72/461, 80/215 und 91/494 regeln das Vorgehen, um zu

verhindern, dass Seuchenerreger über Fleisch und daraus hergestellte Fleischwaren

verschleppt werden. Ihr Geltungsbereich umfasst das Fleisch von Haustieren der

Pferde-, Rinder-, Schaf-, Ziegen- und Schweinegattung sowie von Geflügel. Als

Grundregel gilt, dass nur Fleisch von Tieren, die frei von bestimmten Seuchen sind, in

den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr gelangen darf. Die Schlachttiere dürfen

auch nicht aus einem Gebiet stammen, in welchem wegen einer hochansteckenden

Seuche wie Maul- und Klauenseuche, Schweinepest oder Newcastle-Rrankheit,

Sperrmassnahmen angeordnet wurden.

Nach diesen Richtlinien ist keine wesentliche Änderung der geltenden

Tierseuchengesetzgebung erforderlich. Hingegen ist bei der Schlachtung von Geflügel

nach der Richtlinie 71/118 eine Fleischschau vorzunehmen. Die seuchenpolizeilichen

Anforderungen an die Schlachttiere können, dank der gegenwärtig günstigen

Seuchenlage, ohne weiteres erfüllt werden. Die Anforderungen der Richtlinien, welche

für Einfuhren aus Drittländern gelten, sind im Rahmen des EWR nicht anwendbar.

Hingegen dürfen Drittländer von der Schweiz nicht günstiger behandelt werden als

EWR-Mitgliedstaaten.

13 ABI. Nr. L 47 vom 21.2.1980, S. 4, geändert durch die Richtlinien:

-80/1100 vom 11.11.1980 (ABI. Nr. L 325 vom 1.12.1980, S. 16),

- 81/476 vom 24.4.1981 (ABI. Nr. L 186 vom 8.7.1981, S. 20),

- 85/321 vom 12.6.1985 (ABI. Nr. L 168 vom 28.6.1985, S. 39),

- 87/491 vom 22.9.1987 (ABI. Nr. L 279 vom 2.10.1987, S. 27),

- 88/660 vom 19.12.1988 (ABI. Nr. L 382 vom 31.12.1988, S. 35),

- 89/662 vom 11.12.1989 (ABI. Nr. L 395 vom 30.12.1989, S. 13),

14 ABI. Nr. L 268 vom 24.9.1991, S. 35
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Tierische Abfälle

Nr. 90/667 des Rates vom 13. Dezember 199ÖIS zum Erlass veterinärrechtlicher Vor-

schriften für die Beseitigung und Vermarktung tierischer Abfälle und zum Schutz von

Futtermitteln tierischen Ursprungs, auch aus Fisch, gegen Krankheitserreger sowie zur

Änderung der Richtlinie 901425.

Diese Richtlinie regelt die Entsorgung von Tierkörpern sowie von Schlacht- und

Metzgereiabfällen. Sie legt insbesondere die Bedingungen fest, die bei der

Verarbeitung dieser tierischen Abfalle zu Tierfutter zu beachten sind. Grundlegend ist

die Unterscheidung in gefahrliche und nicht gefährliche Abfälle und die Regelung der

Sterilisationstemperaturen.

Die Anforderungen aus dieser Richtlinie sind im Entwurf zu einer neuen Verordnung

über die Entsorgung tierischer Abfälle, die auf der Tierseuchen- und der

Umweltschutzgesetzgebung basiert, berücksichtigt. Das Vernehmlassungsverfahren bei
den Kantonen und interessierten Kreisen ist abgeschlossen und die Bereinigung des

Verordnungsentwurfes ist im Gange.

Tierarzneimittel

Nr. 90/677 des Rates vom 13. Dezember 199Û16 zur Erweiterung des

Anwendungsbereichs der Richtlinie Nr. 81/851 zur Angleichung der Rechtsvorschriften

der Mitgliedstaaten über Tierarzneimittel sowie zur Festlegung zusätzlicher

Vorschriften flr immunologische Tierarzneimittel.

Diese Richtlinie dehnt bereits länger bestehende Vorschriften über immunologische

Arzneimittel, d. h. Seren und Vakzinen, auf den Bereich der Tiermedizin aus. Um

eine Genehmigung für das Inverkehrbringen solcher Tierarzneimittel zu erhalten, muss

der Hersteller nachweisen, dass er eine gleichbleibende Konformität der Chargen

gewährleisten kann. Die zuständigen Behörden können immunologische

Tierarzneimittel verbieten, die nicht genügend wirksam oder mit

15 ABI. Nr. L 363 vom 27.12.1990, S. 51.

16 ABI. Nr. L 373 vom 31.12.1990, S. 51
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tierseuchenpolizeilichen Massnahmen unvereinbar sind. Stallspezifische Seren oder
Vakzinen fallen nicht unter den Geltungsbereich.

Die Richtlinie bedingt keine Gesetzesänderung. Sie kann im Rahmen der bestehenden
Grundlagen umgesetzt werden.

Zusammenarbeit der Behörden

Nr. 82/894 des Rates vom 21, Dezember 198217 über die Mitteilung von Viehseuchen

in der Gemeinschaft.

Entscheidung der Kommission Nr. 84/90 vom 3. Februar 19841S zur Festlegung der

Code-Form flir die Meldung von Viehseuchen gemäss der Richtlinie 82/894.

Entscheidung der Kommission Nr. 90/442 vom 25. Juli 199019 zur Festlegung der
Codes för dif. Meidung von Viehseuchen.

Bestimmte Tierseuchen stellen insbesondere wegen der Möglichkeit ihrer Verbreitung
im Zusammenhang mit dem innergemeinschaftlichen Handelsverkehr eine Gefahr für

den Viehbestand der EG dar. Eine rasche und genaue Information ist wesentlich, um

Abwehr- und Bekämpfungsmassnahmen zu treffen. Jeder EG-Mitgliedstaat hat jedem
anderen sowie der EG-Kommission in Brüssel den AusbrUch und das Erlöschen
bestimmter Seuchen mitzuteilen.

Nach dieser Richtlinie sind im wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen,
um sämtliche Seuchen nach der Liste A des internationalen Tierseuchenamtes in Paris

(OIE) zu erfassen. Als Mitglied des OIE ist die Schweiz bereits verpflichtet,

Seuchenausbrüche und besondere Vorkommnisse dem OIE zu melden. Die Übernahme

17 ABI. Nr. L 378 vom 31.12.1982, S. 58, geändert durch die Entscheidungen:

- 89/162 vom 10.2.1989 (ABI. Nr. L 61 vom 4.3.1989, S. 49),

- 90/134 vom 6.3.1990 (ABI. Nr. L 76 vom 22.3.1990, S. 25)

18 ABI. Nr. L 50 vom 21.2.1984, S. 10

l« ABI. Nr. L 227 vom 21.8.1990, S. 39

40



dieser Richtlinie ins schweizerische Recht wird keine wesentlichen Probleme stellen.

Es ist indessen davon auszugehen, dass innerhalb der EFTA-Staaten, analog zu den
Übermittlungssystemen «Animo» und «Shift- im Raum der EG, ein Netz für die

elektronische Übermittlung seuchenrelevanter Daten zu erstellen ist.

Nr. 89/608 des Rates vom 21. November 198&0 betreffend die gegenseitige Unterstüt-

zung der Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser
Behörden mit der Kammission, um die ordnungsgemässe Anwendung der tierärztlichen

und tierzuchtrechtlichen Vorschriften zu gewährleisten,

Diese Richtlinie regelt die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit der zuständigen

Behörden. Mit der Verwirklichung des Binnenmarktes wird auf die tierärztlichen

Kontrollen an den innergemeinschaftlichen Grenzen der EG-Mitgliedstaaten verzichtet.

Es bedarf daher einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Stellen, die in den

Mitgliedstaaten für die Anwendung der seuchenpolizeilichen Vorschriften zuständig

sind. Es müssen jene Auskünfte übermittelt werden, die erforderlich sind, um die
Einhaltung der Vorschriften über die Tierseuchcnbckämpfung und die Tierzucht zu
überprüfen. Der Auskunftspflicht sind verschiedene Schranken gesetzt. Auskünfte

müssen vertraulich behandelt und können verweigert werden, wenn sie wesentliche

Interessen des Mitgliedstaates beeinträchtigen oder nationalen Vorschriften

entgegenstehen. Die Anwendung der Vorschriften über die Rechtshilfe in Strafsachen

in den Mitgliedstaaten wird von dieser Richtlinie nicht berührt.

Nach dieser Richtlinie sind im wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen,

um den Bund zu ermächtigen, Daten und Auskünfte, die bisher nur für den
landesinternen Gebrauch bestimmt waren, an die Behörden des EWR und der EWR-
Mitgliedstaaten zu übermitteln.

1.3 Inspektionen im Rahmen des EWR

Wenn die EG-Richtlinien eine Vollzugskontrolle durch die EG-Kommission vorsehen,

werden die entsprechenden Kontrollen im Bereich der EFTA-Staaten durch die EFTA-

Überwachungs-Behörde vorgenommen. Die EFTA-Überwachungs-Behörde ist

20 ABI. Nr. L 351 vom 2.12.1989, S. 34
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aufgrund des Abkommens vom 2. Mai 1992 zwischen den EFTA-Staaten zur

Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofes geschaffen worden.

Ihr kommen im wesentlichen folgende Aufgaben zu:

Sie kontrolliert den Vollzug des EWR-Abkommens betreffend Tiere und
Tierprodukte in der Schweiz durch Inspektoren;

sie genehmigt Seuchen-Sanierungsprogramme der Schweiz, die sich aus dem
EWR-Abkommen ergeben;

sie genehmigt strengere Einfuhrbedingungen der Schweiz für Tiere und
Tierprodukte, die über die Mindestanforderungen der EG-Richtlinien hinausgehen;

sie prüft die Angemessenheit von Sofortmassnahmen zur Seuchenbekämpfung, die
sich auf den Handel im EWR auswirken.

1.4 Konzept der Änderung des Tierseuchengesetzes

Die Änderungen beschränken sich auf das strikte Minimum, das zur Umsetzung des

"Acquis communautaire" in das schweizerische Recht notwendig ist. Daher wird der

bisherige Aufbau des Gesetzes beibehalten, und die einzelnen Bestimmungen werden

nur soweit geändert, als es notwendig ist, um die Gesetzesgrundlage für die

Ausführungsvorschriften auf Verordnungsstufe zu schaffen. Grundlegende Anliegen

betreffend die Art und Weise der Tierseuchenbekämpfung und ihre Stellung im
Gesamtzusammenhaiig der Tierhaltung bleiben ausgeklammert. Sie sind im Rahmen
einer künftigen Totalrevision der Tierseuchengesetzgebung zu diskutieren,

1.4,1 Kernpunkte der Gesetzesänderung

Von der Aufzählung der einzelnen Tierseuchen in Artikel l des Tierseuchengesetzes

vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) wird abgesehen. Stattdessen werden die Kriterien

genannt, nach welchen der Bundesrat die einzelnen durch die Gesetzgebung erfassten

Tierseuchen bestimmen und regeln soll.
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Für die Regelung der Seuchenbekämpfung wird unterschieden zwischen

hochansteckenden Seuchen und andern Seuchen. Die hochansteckenden Seuchen

werden grundsätzlich alle mit dem Ziel einer Ausrottung rigoros bekämpft, indem die

betroffenen Tierbestandc ausgemerzt werden. Dieses Vorgehen entspricht jenem der

EG.

Am Grundsatz, dass der Vollzug Sache der Kantone ist, wird nicht gerüttelt.

Die Entschädigung von Tierverlusten infolge einer hochansteckenden Seuche soll der

Bund übernehmen. Es handelt sich dabei um Kosten, die nur im Notfall anfallen, da

davon ausgegangen werden darf, dass es wie bisher gelingen wird, die Schweiz frei

von hochansteckenden Seuchen zu halten.

Durch die Einschränkung von Seuchenbekämpfungsmassnahmen auf bestimmte Gebiete

soll der Bundesrat entsprechend dem Vorgehen in der EG Schwerpunkte bilden oder

Erleichterungen gewähren können.

Das Bundesamt wird ermächtigt, zeitlich beschränkt gültige Vorschriften zu erlassen,

wenn eine noch nicht geregelte Tierseuche auftritt oder wenn eine sofortige Reaktion

zur Umsetzung von Vorschriften aus dem EWR notwendig ist.

1.4.2 Entschädigung von Tierverlusten durch den Bund

Der Bund soll inskünftig Tierverluste infolge hochkontagiöser Seuchen entschädigen
(Art. 31 Abs. 3 TSG). Es handelt sich dabei um Seuchen wie Maul- und

Klauenseuche, Schweinepest, Lungenseuche, die sich durch ihre hohe

Ausbreitungsfahigkeit auszeichnen und besonders gravierende sozio-ökonomische

Schäden anrichten. Beim Auftreten verursachen sie dem Staat entsprechend hohe

Bekämpfungskosten. Da sie für den internationalen Verkehr mit Tieren und tierischen

Produkten (Fleisch und Milchprodukte) von besonderer Bedeutung sind, hat die EG

der Bekämpfung dieser Seuchen seit jeher grosse Bedeutung beigemessen. Sie hat

bereits 1964 eine entsprechende Richtlinie erlassen (64/432) und seither eine

gemeinsame Bekämpfungsstrategie entwickelt. Für die Bekämpfung hochansteckender

Seuchen können die EG-Mitgliedstaaten heute eine teilweise Vergütung ihrer Kosten

durch die EG erwarten.
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Die einschlägigen EG-Richtlinien schreiben die staatliche Entschädigung für

Tierverluste vor. Sie überlassen es jedoch den einzelnen Mitgliedstaaten, die

Finanzierung entsprechend ihrer politisch-administrativen Struktur zu regeln. Die in

der Schweiz seit 1980 geltende Regelung, wonach die Kantone die

Entschädigungskosten alleine zu tragen haben, wäre somit vom rein rechtlichen Stand-

punkt aus nicht im Widerspruch zum EWR-Abkommen.

Hingegen gebieten die überwiegend nationalen Interessen un einer wirksamen

Bekämpfung hochansteckender Seuchen, analog zum Vorgehen in der EG, eine

Entlastung der Kantone.

Das im EWR zur Anwendung gelangende Bekämpfungskonzept sieht die Tötung und

Vernichtung aller Tiere des betroffenen Bestandes vor. Schutzimpfungen sind

grundsätzlich verboten. Dieses Vorgehen ist im übergeordneten nationalen und

internationalen Interesse geboten und unbestritten. Für den betroffenen Kanton kann es

indessen allenfalls erheblich höhere Kosten verursachen als die bisher praktizierte

Bekämpfung mit Impfungen in Verbindung mit Schlachtung und Verwertung des

Fleisches.

Die Liberalisierung der Importe und der Abbau der grenztierärztlichen Kontrollen im

Interesse des freien Handels setzt die Kantone zwangsläufig einem erhöhten Risiko aus.

Es ist ihnen jedoch verwehrt, das Risiko eines Seuchenausbruches durch
prophylaktische Impfungen oder zusätzliche Garantien für die Einfuhr zu reduzieren.

In Betracht fällt weiter, dass der Bund durch den grenztierärztlichen Dienst des

Bundesamtes für Vetcrinärwesen die Einfuhren von Tieren und Tierprodukten bewilligt

und kontrolliert. Seit über zehn Jahren sind in der Schweiz keine hochansteckenden

Seuchen, mit Ausnahme sporadischer Fälle von Pseudogeflügelpest bei importierten

Vögeln, aufgetreten. Ein allfälliger Seuchenausbruch dürfte somit bei der heutigen

Seuchenlage mit grosser Wahrscheinlichkeit mit der Einfuhr verseuchter Tiere oder

Waren zusammenhängen. Der Bund trägt somit eine erhebliche Verantwortung

gegenüber den Kantonen. Ein gewisses Seuchenrisiko verbleibt auch bei sorgfältigen

Kontrollen, Es wird aus den oben aufgeführten Gründen eher zunehmen.

Im EWR müssen die nationalen Behörden einen Notstandsplan (EG-Richtlinie 91/42)

für den Fall des Auftretens von Maul-und Klauenseuche vorlegen und garantieren, dass
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sie zu dessen Durchführung über die erforderliche gesetzliche Grundlage verfügen.

Der Bund muss somit als Garant für den Vollzug gegenüber den anderen Mitgliedern

auftreten können. Die Aufgabe des Bundes würde stark erschwert, wenn sich ein

Kanton gegen eine im nationalen Interesse gebotene, aber für ihn kostspielige

konsequente Ausmerzung der gesamten verseuchten Bestände sperren würde oder eine

Aufhebung des Impfverbotes verlangen würde. Damit ergäbe sich nicht nur eine

Bedrohung für die Viehbestände der übrigen Schweiz, sondern die Verzögerung in der

Ausmerzung hätte zur Folge, dass der Export (Vieh, Milchprodukte,

Fleischerzeugnisse) für längere Zeit verunmöglicht oder zumindest stark erschwert

wird.

1.5 Bemerkungen von Kantonen und interessierten Kreisen

Die Kantone und interessierten Organisationen wurden anfangs April 1992 kurzfristig

über den vorgesehenen Bundesbeschluss zur Änderung des Tierseuchengesetzes

orientiert. Innert Monatsfrist teilten 18 Kantone und 16 Organisationen ihre

Bemerkungen mit.

Allgemein wurde bemängelt, dass innert der kurzen Frist eine vertiefte Prüfung der

Gesetzesänderung nicht möglich gewesen sei. Acht Kantone und elf Organisationen

erklärten sich ausdrücklich mit der Gesetzesänderung einverstanden. Ein Kanton und

eine Organisation lehnten die Gesetzesänderung grundsätzlich ab und sprachen sich für

eine Totalrevision des Tierseuchengesetzes aus. Weiter wiesen drei Kantone
ausdrücklich darauf hin, dass ungeachtet der Gesetzesänderung im Rahmen des

Projektes Eurolex die Totalrevision des Tierseuchengesetzes auf dem ordentlichen

Gesetzgebungsweg ohne Verzug voranzutreiben sei.

Zu den einzelnen Sachfragen wurde im wesentlichen folgendes vorgebracht:

Bei der Festlegung des Bekämpfungszieles und der Regelung der

Bekämpfungsmassnahmen betreffend "andere Seuchen" sollten auch Kosten und

Nutzen in Betracht gezogen werden.

Die Möglichkeit der Bildung von Regionen wurde vereinzelt ausdrücklich

begrüsst.
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Bezüglich der Ausdehnung der Markierungspflicht auf Kleinvieh und des Ausbaus

der Kontrollen zur Erfassung des Tierverkehrs wurden seitens mehrerer Kantone

und Organisationen aus Kostengründen Bedenken angemeldet,

Die Übernahme der Entschädigung von Tierverlusten bei hochansteckenden

Seuchen durch den Bund wird allgemein hegrüsst. Darüber hinaus verlangen

einige Kantone, dass der Bund auch weitere Kosten bei der Bekämpfung
hochansteckender Seuchen übernehme.

Drei Kantone beantragen, dem Bundesamt keine Kompetenz zur selbständigen

Erfassung der Seuchenlage zu erteilen.

2 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

Ingress

Im Ingress werden neben der Bundesverfassung als Rechtsgrundlage für die

Tierseuchengesetzgebung neu die massgebende Bestimmung aus dem Abkommen vom

2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie die als "Acquis

communautaire" der Tierseuchengesetzgebung inskünftig zugrundeliegenden
Richtlinien des Rates der EG genannt.

Artikel l Seuchen

Der neue Artikel l überträgt dem Bundesrat die Aufgabe, die einzelnen Seuchen zu

bestimmen, welche durch die Tierseuchengesetzgebung erfasst werden. Für die

Auswahl werden Kriterien genannt, und es wird der Grundsatz festgelegt, dass

zwischen hochansteckenden und andern Seuchen unterschieden wird.

Bisher enthielt die Bestimmung eine namentliche Aufzählung der Tierseuchen im Sinne

des Gesetzes. Dazu wurde der Bundesrat ermächtigt, Vorschriften über die
Bekämpfung anderer, im Gesetz nicht genannter Krankheiten aufzustellen. Er war aber

auch befugt, die Anwendung des Gesetzes auf die einleitend genannten Krankheiten

auszuschliessen, falls seuchenpolizeiliche Massnahmen nicht mehr gerechtfertigt
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wären. Dementsprechend hat der Bundesrat während der letzten zehn Jahre vier

Tierkrankheiten neu als Seuchen der Tierseuchengesetzgebung unterstellt (IBR-IPV,

Rinderleukose, Varroose, ILT).

Es wäre unzweckmässig, diese unbefriedigende Regelung mit Seuchen gemäss Gesetz

und Seuchen gemäss Verordnung des Bundesrates weiterzuführen. Um den

massgebenden EG-Richtlinien aus dem "Acquis communautaire" nachzukommen,

müsste die Liste der Tierseuchen nach den bisherigen Absätzen l und 4 um rund 20

weitere Krankheiten erweitert werden. Dazu müsste eine neue Kategorie von Seuchen

vorgesehen werden, die nur zu melden sind, ohne dass dagegen besondere

Bekämpfungsmassnahmen getroffen werden. Schliesslich ist damit zu rechnen, dass die

Liste der staatlich bekämpften Tierkrankheiten künftig entsprechend dem EWR

häufiger angepasst werden muss. Konsequenterweise wird auf die Nennung der

einzelnen Tierseuchen im Gesetz verzichtet.

Absatz l stellt den Auftrag an den Bundesrat klar. Nach den unter den Buchstaben a -

e genannten Kriterien hat er aus der Gesamtheit der bekannten Tierkrankheiten jene zu

bezeichnen, die durch die Tierseuchengesetzgebung erfasst werden sollen. Die

Kriterien sind Ausdruck des öffentlichen Interesses an der Seuchenbekämpfung. Es

genügt, wenn eine der Bedingungen erfüllt ist.

Krankheiten, die hauptsächlich wegen ihrer Bedeutung als Zoonose (auf den Menschen

übertragbare Tierkrankheit) bekämpft werden (Bst. a), sind u.a die Salmonellosen, die

Tollwut, das Q-Fieber und die Papageienkrankheit.

Die Gesunderhaltung der Tiere ist primär eine Aufgabe der Tierhalter (vgl. Art. 33.1

der Tierseuchenverordnung vom 15. Dezember 1967; TSV, SR 916.401). Bei

Krankheiten, die der Tierhalter selbst (durch Impfungen, vorbeugende Behandlungen

und Hygienemassnahmen) oder im Rahmen eines Gesundheitsdienstes (Art. Ila TSG)

abwehren oder heilen kann, greift der Staat in der Regel nicht ein. Falls die

erfolgreiche Krankheitsbekämpfung den Einbezug einer Gruppe oder einer un-

bestimmten Vielzahl von Tierhaltern erfordert, ist nach Buchstabe b eine zentrale

Bedingung für eine staatliche Regelung gegeben.

Auch wenn die Möglichkeiten zur Seuchenbekämpfung bei wildlebenden Tieren

beschränkt sind, soll dieser Bereich grundsätzlich eingeschlossen sein (Bst. c). Die
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orale Immunisierung der Füchse gegen die Tollwut hat gezeigt, dass bei wildlebenden

Tieren eine Seuche mit Erfolg bekämpft werden kann. Diese Bestimmung bietet eine

Handhabe, um nötigenfalls Schutzmassnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt in der

Schweiz zu treffen.

Das Ausmass der wirtschaftlichen Schäden (Bst. d) ist ein entscheidendes Kriterium für

die Erfassung der Krankheiten, die keine oder nur eine geringe Gefahr für den

Menschen bedeuten.

Es gibt Seuchen, die in der Schweiz nicht vorkommen oder keine besondere Rolle

spielen (u.a. Schweinebrucellose, reproduktives und respiratorisches Syndrom der

Schweine, infektiöse Anämie der Einhufer, diverse Fischkrankheiten). Diese können

jedoch im internationalen Tierverkehr von Bedeutung sein. Nach verschiedenen

Richtlinien (64/423, 90/426, 91/67) müssen die betreffenden Gebiete, Tierbestände,

Tiere oder die Tierprodukte, die in den zwischenstaatlichen Verkehr gelangen, frei von

solchen Seuchen sein. Um Gewissheit darüber zu haben, müssen diese Krankheiten

zumindest meldepflichtig sein. Dies setzt voraus, dass sie von der
Tierseuchengesetzgebung erfasst sind (Est. e). In diesen Fällen geht es im wesentlichen

darum, dass der Amtstierarzt die Seuchenfreiheit eines Bestandes bestätigen kann.

Nach Absatz 2 werden die verschiedenen Seuchen in Anlehnung an die Kriterien

(Bst. a - c) des Internationalen Tierseuchenamtes (OIE) in hochansteckende Seuchen

und andere Seuchen gruppiert. Erstere entsprechen der Liste A, letztere im

wesentlichen der Liste B des OIE. Die Liste A umfasst 16 Seuchen, die gegenwärtig in

der Schweiz nicht vorkommen. Sechs davon (u.a europäische und afrikanische

Schweinepest, Pferdepest, Pseudogeflügelpest) sind in Europa noch nicht völlig

ausgerottet und bilden eine latente Gefahr für unseren Tierbestand. In der Liste B sind

95, teilweise exotische Seuchen aufgeführt. 24 davon werden heute von der

schweizerischen Tierseuchengesetzgebung erfasst und mit staatlichen Massnahmen

bekämpft.

Diese Unterscheidung erfolgt im Hinblick auf die Festlegung des Bekämpfungsziels in

Artikel la und die Regelung der Bekämpfungsmassnahmen nach den einschlägigen EG-

Richtlinien (vgl. Art. 9a und 10 TSG). Alle hochansteckenden Seuchen werden

grundsätzlich nach denselben Vorschriften bekämpft. Die Bekämpfung der andern
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Seuchen erfolgt in unterschiedlicher Weise und mit verschiedenen Massnahmen, die

auf die jeweilige Seuche zugeschnitten sind.

Artikel la Ziele der Seuchenbekämpfung

Im neuen Artikel la werden die generellen Ziele der Seuchenbekämpfung vorgegeben.

Bisher fehlte eine entsprechende Vorschrift mit den generellen Zielen der

Seuchenbekämpfung. Immerhin wurde die Ausrichtung der Bekämpfungsmassnahmen

auf Ausrottung oder Begrenzung der Schäden angedeutet, indem im bisherigen Artikel

l Absatz l die (auszurottenden) Tierseuchen und in Absatz 4 die übrigen

Tierkrankheiten aufgeführt wurden.

Der neue Artikel la bildet ein Korrelat zu Artikel 1. Aus systematischen Gründen

wurde der Regelungsbereich auf zwei Artikel aufgeteilt. Die Unterscheidung der
möglichen Bekämpfungsziele ist notwendig, um verschiedene EG-Richtlinien aus dem
"Acquis communautaire" umzusetzen, welche einerseits die Ausrottung und anderseits

die Meldepflicht für bestimmte Seuchen vorsehen. Für die Gruppe der Seuchen, die

lediglich überwacht wird, gilt im wesentlichen eine Meldepflicht.

Die Schweiz ist gegenwärtig frei von hochansteckenden Seuchen. Falls eine solche

Seuche auftreten sollte, müsstc alles daran gesetzt werden, um sie so rasch wie
möglich auszurotten (Abs. 1). Die im Rahmen des "Acquis communautaire" zu

übernehmenden EG-Richtlinien setzen sich ebenfalls die Ausrottung der Seuchen

gemäss Liste A des OIE zum prioritären Ziel.

Nach Absatz 2 ist bei der Regelung der Bekämpfung der andern Seuchen differenziert
vorzugehen. Die Ausrottung ist grundsätzlich immer anzustreben, da damit das

Problem gelöst ist. Entscheidend ist (Est. a), ob das Bedürfnis genügend intensiv ist

und ob der Aufwand zur Erreichung des Ziels nach den Grundsätzen der

Verhältnismässigkeit zu rechtfertigen ist. Zu dieser Gruppe gehören Seuchen wie

Tuberkulose und Brucellose.

Nach Buchstabe b werden Seuchen, deren Ausrottung mit einem vertretbaren Aufwand
nicht erreicht werden kann, so bekämpft, dass die Schäden auf ein erträgliches Mass
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reduziert werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Seuchenerreger in der

Umwelt und bei wildlebenden Tieren verbreitet sind, wie beispielsweise bei

Salmonellen, Coxiellen und Leptospiren.

In die Gruppe der Seuchen, die nur überwacht werden (Bst. c), gehören andere (als

hochansteckende) Seuchen, von denen angenommen wird, dass sie in der Schweiz

nicht vorkommen oder die (noch) nicht staatlich bekämpft werden. Ob eine neu
auftretende Krankheit staatlich bekämpft werden soll, wird inskünftig vermehrt vom

Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Analyse abhängen. Hiezu sind epidemiologische Daten

über eine gewisse Zeitspanne nötig. Für den Tierverkehr im Rahmen des EWR werden

Garantien bezüglich der Seuchenfreiheit von bestimmten Krankheiten, die in der

Schweiz nicht bekämpft werden, abgegeben werden müssen. Die Ausstellung

entsprechender amtstierärztlicher Zeugnisse setzt die Meldepflicht für diese

Krankheiten voraus.

Die Einreihung einer Seuche in die Gruppen nach den Buchstaben a - c ist nicht
unverrückbar. Je nach Erfolg oder Misserfolg der Bekämpfungsanstrengungen könnten
die Bekämpfungsziele und damit die entsprechenden Vorschriften im Verlauf der Zeit

geändert werden.

Artikel 9 Grundsatz für Bekärnpfungsmassnahmen

Dieser Artikel wird lediglich redaktionell an die Änderung von Artikel l angepasst.

Weggefallen ist der Hinweis auf die in Artikel l genannten Tierkrankheiten.

Artikel 9a Hochansteckende Seuchen

Im neuen Artikel 9a wird der zentrale Grundsatz festgehalten, dass beim Auftreten

einer hochansteckenden Seuche der betroffene Bestand unverzüglich ausgemerzt wird,

indem die Tiere abgetan und unschädlich beseitigt werden. Der Bundesrat hat dazu die

flankierenden Massnahmen, die Ausnahmen sowie das Vorgehen in ausserordentlichen

Fällen zu regeln.

Bisher fehlte im Gesetz eine entsprechende Vorschrift über das Vorgehen beim

Auftreten einer Seuche. Der Bundesrat regelte aufgrund des Auftrages aus Artikel 10
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TSG in der Tierseuchenverordnung das spezifische Vorgehen für jede Seuche einzeln.

Dabei hat er lediglich bei der afrikanischen Schweinepest vorgeschrieben, dass alle

Schweine eines Bestandes getötet werden müssen (Art. 46.3 TSV). Im übrigen

überliess er den Entscheid, ob ein Bestand ganz oder nur teilweise ausgemerzt und

vernichtet oder ob er geschlachtet werden soll, weitgehend den Kantonen.

Mit der bisherigen Regelung wäre es nicht möglich, das Bekämpfungskonzept der EG

für hochansteckende Seuchen, das im Rahmen des EWR zu übernehmen ist (vgl. Art.

la Abs. 1), zu verwirklichen. Da in Europa nicht mehr präventiv gegen die

bedeutendsten Seuchen wie Maul- und Klauenseuche sowie europäische Schweinepest

geimpft wird, ist eine zielgerichtete und rasche Ausmerzung der von einer

hochansteckenden Seuche betroffenen Bestände von überragender Bedeutung. Dies

setzt bei der föderalistischen Vollzugsstruktur in der Schweiz eine entsprechend

eindeutige Bundesvorschrift auf Gesetzesstufe voraus.

Nach Absatz l müssen alle für eine hochansteckende Seuche empfanglichen Tiere eines

Bestandes ausgemerzt (abgetan und unschädlich beseitigt) werden. So würden

beispielsweise beim Auftreten von Schweinepest die auf dem Betrieb gehaltenen Kühe,

Pferde und Hühner nicht ausgemerzt. Dieses Vorgehen ist durch die EG-Richtlinien

85/511, 90/423 und 80/217 namentlich für die Maul- und Klauenseuche sowie die

europäische Schweinepest vorgeschrieben. Es wird voraussichtlich inskünftig auch bei

den übrigen in der Liste-A des OIE aufgeführten Seuchen betreffend Klauentiere und

Geflügel Anwendung finden. Die Begründung lautet im wesentlichen wie folgt:

Nur die Ausmerzung des ganzen befallenen Bestandes garantiert, dass keine

unerkannten Virusträger mehr vorhanden sind. Ein "Durchseuchen" bei Maul- und
Klauenseuche sowie bei Schweinepest käme ohnehin nicht in Frage, da gegen

diese Seuchen grundsätzlich nicht mehr geimpft werden darf.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass mit der Schlachtung von scheinbar noch gesunden

Tieren eines befallenen Bestandes Risiken verbunden sind. Viren können im

Fleisch vorhanden und auch nach monatelangem Tiefgefrieren noch infektiös sein.

Mit dem Transport seuchenverdächtiger Tiere, dem Schlachtbetrieb und der

Entsorgung der Schlachtabfälle ist eine erhöhte Gefahr verbunden, dass

Seuchenerreger verbreitet werden. Da heute die Akzeptanz der Konsumenten für
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Fleisch aus Seuchenschlachtungen fraglich ist, rechtfertigt der geringe Nettoerlös

die eingegangenen Risiken nicht.

Nach Absatz 2 regelt der Bundesrat die weiteren Massnahmen, die neben der

Ausmerzung der betroffenen Bestände zu treffen sind, sowie Sonderfalle, in denen die

Ausmerzung nicht gerechtfertigt ist oder nicht zum Ziel führt.

Als flankierende Massnahmen (Bst. a) kommen namentlich Einschränkungen im

Verkehr mit Tieren und Tierprodukten, die Information der Tierhalter und der

Öffentlichkeit sowie Schutzimpfungen in beschränktem räumlichem Umfang in Frage.

Es wird Fälle geben, wo es nicht möglich sein wird oder nicht sinnvoll erscheint,

ganze Bestände auszumerzen (Bst, b). So müsste beispielsweise nicht zwingend ein

ganzer Pferdebestand liquidiert werden, wenn ein Pferdepestfall festgestellt wird.

Die vollständige Ausmerzung der verseuchten Bestände und Vernichtung der

Tierkörper stellt unbestritten das wirksamste und letzten Endes kostengüstigste

Vorgehen zur Ausrottung hochansteckender Seuchen dar. Entscheidend für die

Praktikabilität des Vorgehens ist dabei, dass es gelingt, die Ausbreitung einer Seuche

in den Anfangen einzugrenzen. Sollte dies durch eine Verkettung unglücklicher

Umstände nicht gelingen, könnten wirtschaftliche Gründe und praktische Schwierig-

keiten bei der Vernichtung grosser Mengen von Tierkörpern dazu zwingen, ganz oder
teilweise auf das Ausmerzen zu verzichten (Bst. c). In einer solchen Lage käme

allenfalls die Impfung in grösseren Gebieten und die Beschränkung der Ausmerzungen

auf erkrankte Tiere in Betracht. Falls es aus wirtschaftlichen Gründen zur Schlachtung

verseuchter Tiere käme (vgl. Art. 10 Abs. l Ziff. 2 TSG), müssten

Vorsichtsmassnahmen im Schlachtbetrieb und bei der Verwertung des Fleisches

getroffen werden (u.a. Entbeinen und Vorbehandeln des Fleisches), um das Risiko
einer Verbreitung von Seuchenerregern möglichst gering zu halten.

Artikel 10 Allgemeine Bekämpfungsmassnahinen

Die Änderung von Artikel 10 betrifft verschiedene Themen: Der Bundesrat wird

einleitend beauftragt, für die jeweilige Seuche die Bekämpfungsmassnahmen zu regeln
(Tierseuchenverordnung), Dazu kommen die Erhebungen zur Erfassung der
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Seuchenlage, die amtliche Prüfung und Zulassung von Desinfektionsmitteln, die

Anerkennung des Bekämpfungsprogrammes von Tiergesundheitsdiensten sowie die

Möglichkeit, seuchenpolizeiliche Massnahmen auf ein bestimmtes Gebiet zu beziehen.

Der neue Absatz l^s ermächtigt das Bundesamt, die für die Beurteilung der

Seuchenlage notwendigen Daten von den Kantonen erheben zu lassen oder selbst zu

erheben.

Bisher ergab sich die Regelungskompetenz des Bundesrates aus dem Artikel l Absätze

2, 4 und 5. Eine Rechtsgrundlage, die vorschrieb oder es erlaubt hätte,

Desinfektionsmittel amtlich zu prüfen und zuzulassen oder ein Bekämpfungsprogramm

eines Tiergesundheitsdienstes zu anerkennen, fehlte. Die Frage, durch wen und wie
Erhebungen zur Erfassung der Seuchenlage durchzuführen sind, blieb offen.

Betreffend das Vorgehen in bestimmten Gebieten hatte der Bundesrat lediglich die

Möglichkeit, den Tierverkehr für bestimmte Gebiete einzuschränken oder spezielle

Bekämpfungsmassnahmen anzuordnen, falls eine Seuche "ein gefährliches Ausmass

anzunehmen" drohte.

Es ist notwendig, eine Rechtsgrundlage für die amtliche Prüfung und Zulassung von

Desinfektionsmitteln zu schaffen, um diesbezügliche Bestimmungen des "Acquis

communautaire" umzusetzen. Mit der "Regionalisierung" wird die Möglichkeit

geschaffen, die Massnahmen differenziert der Seuchenlage anzupassen und auch

Tierprodukte einzubeziehen.

Absatz l, Einleitungssatz bildet die Grundlage, um die Bekämpfungsmassnahmen wie
bisher für jede einzelne Seuche in der Tierseuchenverordmmg differenziert zu regeln.
Neu ist dabei der Hinweis, dass auch Kosten und Nutzen in Betracht zu ziehen sind.

In Absatz l Ziffer 7 fällt als redaktionelle Änderung der Hinweis auf die

Kennzeichnung der Tiere weg. Die Kennzeichnung der Tiere wird eingehender im

neuen Artikel 13 Absatz 3 geregelt. Neu dazu kommt der Auftrag, die Art und Weise

der Erhebungen zur Erfassung der Seuchenlage zu regeln. Es wird namentlich darum

gehen zu klären, in welchem Umfang die Kantone mit dieser Aufgabe betraut werden

und in welcher Form die entsprechenden Anordnungen des Bundes erfolgen.

Systematische Untersuchungen sind in der Regel notwendig, um den Nachweis

erbringen zu können, dass die Schweiz frei von einer bestimmten Seuche ist (vgl. EG-
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Richtlinien 64/432 betr. Tuberkulose, Rinderbrucellose und Rinderieukose, 91/68 betr.

Brucella melitensis, 91/67 betr. diverse Fischseuchen).

Nach Absatz l Ziffer 10 wird die Rechtsgrundlage geschaffen, um Desinfektionsmittel,

insbesondere Markenpräparate, die im Rahmen der Seuchenbekämpfung eingesetzt

werden, amtlich zuzulassen. Dies ist ein Erfordernis aus der EG-Richtlinie 64/432,

Die Anerkennung des nationalen Bekämpfungsprogrammes eines

Tiergesundheitsdienstes nach Absatz l Ziffer 11 ist in folgendem Zusammenhang von

Bedeutung: Verschiedene seuchenhafte Tierkrankheiten werden nicht staatlich

bekämpft. Dies deshalb, weil der Aufwand unverhältnismässig und die Aussicht auf

Erfolg nur gegeben wäre, wenn sich die Tierhalter besonders aktiv an den

Bekämpfungsmassnahmen beteiligen. Ein Tiergesundheitsdienst bietet nun

interessierten Tierhaltern die Möglichkeit, sich im Rahmen einer privaten Organisation

an einem Bekämpfungsprogramm zu beteiligen. Zur Zeit existieren in der Schweiz ein

Schweinegesundheitsdienst und ein Ziegengesundheitsdienst auf genossenschaftlicher
Basis.

Die amtliche Anerkennung eines privaten Programmes zur Bekämpfung bestimmter

Tierkrankheiten im Rahmen eines Tiergesundheitsdienstes ermöglicht der Schweiz, im

Rahmen des Tierverkehrs im EWR zusätzliche Garantien betreffend die entsprechende

Tierkrankheit zu geben, aber auch von andern Staaten zu verlangen. Dadurch kann den

interessierten Betrieben, die am Tiergesundheitsdienst angeschlossen sind, eine

günstigere Lage für den Export von Zuchttieren verschafft werden (vgl. EG-

Richtlinien 64/432 und 91/68).

Absatz 2 beinhaltet die Kompetenzen des Bundesrats für die Anordnung

gebietsbezogener Massnahmen, Als Gebiet umschreibt die EG-Richtlinie 64/432 ein
grösseres Teilgebiet eines Mitgliedstaates (mindestens 2000 km^). Auf die Verhältnisse

in der Schweiz bezogen, umfasst ein Gebiet einen oder mehrere Kantone. In Bezug auf

Fischseuchen umfasst das "Gebiet" das Einzugsgebiet eines grossen Gewässers. Das

Gebiet würde vom Bund von Fall zu Fall entsprechend der Seuchenlage bezeichnet.

Nach Buchstabe a geht es in erster Linie um Massnahmen zur Einschränkung einer

Seuchenausbreitung. Das Gebiet müsste zweckmässigerweise unter Berücksichtigung

des Einzugsgebietes der zuständigen Tierkörperentsorgungsanlage festgelegt werden.
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Ziel der Ausscheidung eines Gebietes und der Einschränkungen für den Tierverkehr ist

es, zu verhindern, dass Seuchenerreger durch Tiere oder Waren in seuchenfreie

Landesteile gelangen, sowie, dass aus letzteren weiterhin Tiere exportiert werden
können.

Die Möglichkeit, Einschränkungen für den Tier- und Warenverkehr auf das verseuchte

Gebiet zu beschränken, erlaubt es, die übrigen Teile des Landes als "seuchenfrei" zu

erklären. Auf diese Weise können namentlich Exportsperren auf bestimmte Gebiete

eingegrenzt werden. Die EG schränkt beispielsweise den Tier- und Warenverkehr

wegen Pferdepest und afrikanischer Schweinepest lediglich in Bezug auf das verseuchte

Gebiet in Spanien ein. Somit wird nicht mehr das ganze Land für Tier-Exporte in die

übrigen Mitgliedstaaten der EG gesperrt.

Umgekehrt, kann der Bund Gebiete ausscheiden, in denen eine günstigere Lage in

Bezug auf eine bestimmte Seuche herrscht (Bst. b). Aufgrund der besseren

Erfolgsaussichten könnten die Bekämpfungsmassnahmen auf diese Gebiete konzentriert

werden. In den übrigen Gebieten müssten die Tierhalter mit weniger einschneidenden

Beschränkungen in ihrer Handlungsfreiheit rechnen, aber ein grösseres Seuchenrisiko

tragen.

Die umgekehrte Interessenlage liegt dem Buchstaben c zu Grunde. Die Möglichkeit,

bestimmte Gebiete offiziell seuchenfrci zu erklären, könnte im Rahmen des EWR

allenfalls von Nutzen sein, um für den Export von Zuchttieren eine bessere

Ausgangslage zu schaffen. Sie könnte ebenfalls erlauben, Garantien betreffend die

Seuchenfreiheit von Importtieren, die für diese Gebiete bestimmt sind, zu verlangen.

Solche Garantien können für Tiere aus Mitgliedstaaten allerdings nur verlangt werden,

wenn sie auch für Schweizer Tiere gelten, die in diese Gebiete verstellt werden.

Der Bund wird von diesen Möglichkeiten nur ausnahmsweise Gebrauch machen, da

Sonderregelungen grundsätzlich unerwünscht sind.
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Artikel 13 Kontrolle des Tierverkehrs

Im neuen Absatz 3 wird der Bundesrat beauftragt, die Kennzeichnung der Tiere, deren

allfallige Registrierung und die durch den Tierhalter zu führenden Kontrollen zu

regeln.

Bisher war der Bundesrat aufgrund von Artikel 10 Absatz l Ziffer 7 lediglich
allgemein beauftragt, die Kennzeichnung zu regeln. Dementsprechend belassi Artikel

10. l TSV dem Tierhalter grosse Freiheit in der Wahl der Kennzeichnung.

Die Kontrolle des Tierverkehrs und das Erfassen der Tierbestände war seit jeher ein

wesentliches Element der Seuchenbekämpfung. Sie setzt die Kennzeichnung der Tiere

voraus sowie Begleitpapiere, die über die Herkunft, den Bestimmungsort und die

Seuchenfreiheit der verstellten Tiere Auskunft geben. Damit sollen folgende Ziele

erreicht werden:

verhindern, dass verseuchte Tiere oder Tiere, bei denen mangels Kontrolle

Ungewissheit darüber besteht, ob sie Träger von Seuchenerregern sein könnten, in

den Verkehr gelangen;

im Seuchenfall Abklärungen ermöglichen über Käufe und Verkäufe von Tieren,
um gefährdete Bestände zu ermitteln;

erfahren, wo welche Tiere gehalten werden, damit die Seuchenpolizei alle Tiere

für Massnahmen erfassen kann.

Im Rahmen des EWR wird die Kennzeichnung und Registrierung von Tieren inskünftig

grosse Bedeutung haben, weshalb die entsprechende Rechtsgrundlage vorzusehen ist:

Nach der EG-Richtlinie 90/425 müssen Tiere, die für den innergemeinschaftlichen

Verkehr bestimmt sind, nach einheitlichen Vorschriften gekennzeichnet und so

registriert sein, dass Ursprungsbetrieb und Betriebe, in denen sie sich aufgehalten

haben, jederzeit festgestellt werden können. Für Schafe und Ziegen gilt die

Kennzeichnungs- und Registrierungsvorschrift nach der EG-Richtlinie 91/68 bereits für

den innerstaatlichen Tierverkehr. Im Rahmen des "Acquis communautaire" wird diese

56



Vorschrift in der Schweiz übernommen werden müssen. Es ist zu erwarten, dass sie

auf weitere Tierarten ausgedehnt werden wird.

Nach Absatz 3 wird der Bundesrat ein entsprechend umfassendes Kennzeichnungs- und

Registrierungssystem regeln müssen. Dieses beinhaltet neu die Markierung von Tieren

der Schaf-, Ziegen- und Schweinegattung, wenn sie den Bestand verlassen. Bisher war

dies nur für Tiere der Rindergattung vorgeschrieben. Rinder, Kleinvieh, Hunde und
Vögel werden in der Schweiz tradilionellerweise mittels Ohrmarken, Tätowierung

sowie Halsbändern und Fussringen gekennzeichnet. Die Techniken zur Kennzeichnung

und Registrierung befinden sich indessen gegenwärtig in einer raschen Entwicklung

(elektronischer Chip, Strichcode, EDV). Die entsprechenden Regelungen in der EG

sind ebenfalls noch in Entwicklung.

Ein mögliches System könnte darin bestehen, jedem Betrieb eine Codenummer

zuzuteilen, mit der alle im Betrieb geborenen Tiere identifiziert werden. Damit wäre

sichergestellt, dass der Ursprungsbestand eines Tieres jederzeit festgestellt werden

kann. Tiere der Rindergattung, die nicht zur Mast bestimmt sind, müssen überdies

individuell identifiziert werden können. Wo erforderlich, wird eine sichere und

dauerhafte Markierung mittels Tätowierung oder eines elektronisch lesbaren Systems in

Betracht gezogen werden müssen. Für die Kennzeichnung und Registrierung von

Herdebuchtieren könnte allenfalls auf die Systeme der Zuchtorganisationen abgestellt

werden, nachdem diese offiziell anerkannt sind.

Um jederzeit den Ursprungsbestand sowie alle Betriebe, in denen sich ein Tier

aufgehalten hat, feststellen zu können, käme für unsere Verhältnisse am ehesten die

Einführung eines Ausweises entsprechend dem "Certificat sanitaire" des Kantons

Neuenburg in Frage. Dieser hat das Tier bei jeder Handänderung bis zur Schlachtung

zu begleiten.

Eine Kontrolle über Zuwachs und Abgänge nach Absatz 3, 2. Satz kommt namentlich

für Betriebe in Betracht, deren Tiere nicht gekennzeichnet werden (Geflügel, Fische).

Tierhändler sind bereits heute verpflichtet, eine Kontrolle über die umgesetzten Tiere

zu führen (Viehhändler nach Art. 17.7 TSV, übrige Tierhändler nach Art. 49 TSchV).

Solche Kontrollen dienen der Überwachung seuchenfreier Gebiete oder Betriebe (vgl.

EG-Richtlinien 90/429, 91/67).
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Artikel 31 Kostenträger

Diese Bestimmung wird redaktionell dem Umstand angepasst, dass die einzelnen

Seuchen nicht mehr im Gesetz erwähnt werden. Dazu wird neu der Bund verpflichtet,
die Entschädigung von Tierverlusten bei hochansteckenden Seuchen zu leisten.

Bisher gingen Entschädigungen von Tierverlusten ausschliesslich zulasten der Kantone.

Angesichts des nationalen Interesses an einer raschen Ausrottung allenfalls auftretender

hochansteckender Seuchen und der daher in Artikel 9a vorgesehenen rigorosen

Ausrottung betroffener Tierbestände erscheint es angezeigt, die finanziellen Folgen

durch den Bund zu übernehmen. Es wird erwartet, dass dadurch die Kantone weniger

zögern beim Vollzug der Ausmerzungen. Zugleich erübrigt es sich, für besonders stark

betroffene Kantone ein Finanzausgleichssystem vorzusehen. Die Kosten tragung durch

den Bund (vgl. Ziff. 142) ist eine notwendige Massnahme, um das mit dem "Acquis

communautaire " zu übernehmende Konzept zur Ausrottung hochansteckender Seuchen
umzusetzen,

Absatz l wird zur redaktionellen Anpassung an die Änderung von Artikel 32 Absatz l

geändert. Da neu keine bestimmten Seuchen erwähnt werden, erübrigt sich der

Hinweis "nach Massgabe der folgenden Bestimmungen". Grundsätzlich richten die

Standortkantone nach dem Territorialprinzip die Entschädigungen aus.

Nach dem neuen Absatz 3 leistet der Bund die Entschädigungen bei hochansteckenden

Seuchen. Es handelt sich dabei nicht um eine Abgeltung an die Kantone, sondern um
die Entschädigung der betroffenen Tierhalter. Die zu entschädigenden Tiere müssten

nach den Richtlinien des Bundes (vgl. Art. 36 Abs. l TSG) geschätzt werden. Die

weiteren Kosten der Bekämpfung einer hochansteckenden Seuche tragen die Kantone.

Ausgehend vom Grundsatz nach Absatz l, wonach Tiere entschädigt werden, die sich
in einem Kanton befinden, bezahlt der Bund keine Entschädigungen für Tiere, die im
Ausland wegen einer hochansteckenden Seuche umstehen oder ausgemerzt werden

müssen. Nach Artikel 33 Absatz l könnten in solchen Fällen indessen von den

Kantonen Entschädigungen ausgerichtet werden.

58



Artikel 32 Entschädigungen für Tierverluste

Absatz l wird redaktionell an den Umstand angepasst, dass die einzelnen Seuchen

nicht mehr in Artikel l TSG genannt werden. Die erwähnten vier Tatbestände lösen

grundsätzlich eine Entschädigungspflicht des Kantons oder des Bundes (bei

hochansteckenden Seuchen) aus. Welche Tatbestände bei den "andern Seuchen"

entschädigt werden, regelt der Bundesrat nach Absatz l bis. Somit ergibt sich materiell

keine Änderung.

Bisher wurden die bei den einzelnen Seuchen entschädigungspflichtigen Tatbestände

teils im Gesetz (Art. 32 Abs. l in Verbindung mit Art. l TSG), teils durch den

Bundesrat festgelegt (nach Art. l Abs. 2 und 4 TSG in den Artikeln 42a, 42b und 54 -

59d TSV), Dabei wurde namentlich die Entschädigung für Tiere, die umstehen oder

abgetan werden müssen, auf bestimmte Seuchen beschränkt.

Nach Absatz l bis ist für jede andere Seuche in der Tierseuchenverordnung zu regeln,
in welchen Fällen Anspruch auf eine EuUdiädigung besteht. Absatz lbls ist das

Korrelat zur Änderung der Artikel l und 32 Absatz l. Er erlaubt dem Bundesrat eine

auf die Risikolage bei der jeweiligen Seuche abgestimmte Regelung. Der Bundesrat

wird sich dabei an die bisherige Praxis halten, wie sie in der Tierseuchenverordnung

zum Ausdruck kommt. Jedem Tierhalter wird die Übernahme eines gewissen Risikos

zugemutet, für das der Staat nicht aufkommt. Dementsprechend sollen die Kantone

nicht oder nur beschränkt verpflichtet werden, für Tierverluste wegen stark verbreiteter

Seuchen wie Salmonellosen oder Milbenkrankheiten der Bienen aufzukommen, bei

welchen die staatlichen Bekämpfungsmöglichkeiten beschränkt sind. Für Tierverluste

wegen Seuchen, die nach Artikel la Absatz 2 Buchstabe c lediglich überwacht werden,

sollen keine Entschädigungen vorgesehen werden. Anderseits sollen Entschädigungen

für Tierverluste im Zusammenhang mit Seuchen, die mit dem Ziel der Ausrottung

bekämpft werden, grundsätzlich bei allen nach Absatz l in Frage kommenden

Tatbeständen geleistet werden. Desgleichen entschädigt der Bund bei hochansteckenden

Seuchen immer nach Absatz l,

Artikel 33 Entschädigungen in speziellen Fällen

Nach dieser Bestimmung haben die Kantone die Möglichkeit, über die Bundesregelung

hinaus Entschädigungen zu leisten.
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Die Änderung von Absatz l ist primär aus systematischen und redaktionellen Gründen

nötig, weil der Hinweis auf Artikel l gegenstandslos wird. Inskünftig ergibt sich eine
klarere Regelung, wenn in allen Fällen der Bundesrat nach Artikel 32 Absatz l^is

festlegt, bei welchen Seuchen welche Tatbestände entschädigt werden müssen. Da die

geltende Regelung sinngemäss weitergeführt wird, ergibt sich für die Kantone keine

Notwendigkeit für eine Änderung der Entschädigungspraxis.

Artikel 42 Forschung und Diagnostik

In diesem Artikel werden die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet Forschung und

Diagnostik im Bereich der Tierseuchenbekämpfung genannt.

Bisher enthielt die Bestimmung lediglich die Ermächtigung zur Errichtung einer

Forschungsanstalt sowie für die Übertragung von Aufgaben im Bereich Forschung und
Diagnostik auf private Institute.

Die Präzisierung der Bundesaufgaben ist notwendig, weil im Rahmen des EWR

aufgrund des "Acquis communautaire" bestimmte Aufgaben von einer nationalen

Behörde erfüllt werden müssen. Dazu gehört namentlich die Bezeichnung von

Referenzlaboratorien für die Diagnostik bestimmter Seuchen und die Überwachung der

Zuverlässigkeit der Diagnostik in den für die bestimmten Seuchen zugelassenen
privaten oder kantonalen Laboratorien.

Buchstabe a entspricht sinngemäss dem bisherigen Absatz 1. Dazu wird die

Beschaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Regelungen über die

Seuchenbekämpfung und für deren Vollzug ausdrücklich zur Bundesaufgabe erklärt.

Der Bund hat wie bisher die Möglichkeit, Forschungsaufträge und Forschungsprojekte
ausserhalb der Bundesverwaltung in Auftrag zu geben.

Buchstabe b bildet die Rechtsgrundlage für den Betrieb des Instituts für

Viruskrankheiten und Immunprophylaxe (IVI). Für das Institut werden zur Zeit in

Mittelhäusem, Gemeinde Köniz, die Gebäude fertiggestellt. Das Institut ist eine

Anstalt des Bundes, die dem Bundesamt für Veterinärwesen angegliedert ist. Als

weitere Aufgabe ist namentlich die Kontrolle der immunbiologischen Erzeugnisse nach
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Artikel 27 TSG vorgesehen. Aufgaben und Organisation des IVI werden in einer

Verordnung des Bundesrates geregelt.

Im Rahmen des EWR haben die Vertragsstaaten dafür zu sorgen, dass für bestimmte

Seuchen jeweils ein nationales Referenzlaboratorium zur Verfügung steht. Dieses hat

die Diagnostik der übrigen Untersuchungsstellen zu kontrollieren und zu koordinieren

(Bst. c).

Das IVI wird grundsätzlich für die hochansteckenden Seuchen nach der Liste A des

OIE (u.a. europäische Schweinepest nach EG-Richtlinie 80/217) zuständig sein. Für

besondere Fälle, in denen spezielle Kenntnisse erforderlich sind (u.a. bei Pseudopest

des Geflügels nach EG-Richtlinie 90/539 oder bei Brucellose nach EG-Richtlinie

64/432), ist vorgesehen, geeignete Institute ausserhalb der Bundesverwaltung als

Referenzlaboratorien zu bezeichnen. Da der Betrieb eines nationalen

Referenzlaboratoriums eine Bundesaufgabe ist, muss der Bund auch die Kosten
vergüten, die einem Laboratorium ausserhalb der Bundesverwaltung aus der Erfüllung

dieser Aufgabe erwachsen.

Nach Buchstabe d braucht ein Laboratorium, das sich für Bund und Kantone mit der

Diagnostik von Seuchen beschäftigt, eine Bewilligung des Bundes. Die amtliche

Zulassung von Laboratorien wird in verschiedenen EG-Richtlinien vorausgesetzt. Eine

solche Bewilligung ist nach Artikel 28.2 TSV bereits heute vorgeschrieben.

Buchstabe e ermächtigt die Bundesbehörden, falls notwendig, für die Diagnostik
bestimmte Methoden vorzuschreiben. Aufgrund dieser Möglichkeit kann verschiedenen

EG-Richtlinien entsprochen werden, welche in Anhängen verbindliche
Untersuchungsmethoden für die Diagnostik vorschreiben (u.a. (AI 432 betr.

Rinderbrucellose und Rinderleukose, 91/68 betr. Brucella melitensis und Brucella ovis,

90/ 539 betr. diverse Geflügelkrankheiten).

Artikel 57 Befugnisse des Bundesamtes für Veterinärwesen

Artikel 57 wird ergänzt mit den neuen Kompetenzen des Bundesamtes für

Veterinärwesen zum Erlass von Vorschriften in dringlichen Fällen sowie zu
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selbständigem Vollzug im Zusammenhang mit den Aufgaben, die sich aus der

internationalen Zusammenarbeit ergeben.

Bisher fehlte eine entsprechend klar umschriebene Bundeszuständigkeit. Das

Bundesamt für Veterinärwesen hatte nach Artikel l Absatz 3 die Kompetenz zur
Regelung von Sofortmassnahmen. Entsprechende Regelungen bestehen gegenwärtig in

Form der Verordnung vom 26. April 1988 über Sofortmassnahmen gegen die
ansteckende Fferdemetritis (VaPM; SR 916.411.3) und Uci Verordnung vom

29. November 1990 über Sofortmassnahmen gegen die spongiforme Enzephalopathie

der Wiederkäuer (VSEW; SR 916.411.4).

Im Rahmen des EWR ist für die internationale Zusammenarbeit ein einziger

Ansprechpartner erforderlich, der die Daten aus den Kantonen zusammenstellt. Um

den Verpflichtungen im Rahmen des EWR nachkommen zu können, welche nach

verschiedenen EG-Richtlinien die regelmässige präventive Überwachung der

Seuchenlage und entsprechende Ausweise über die Seuchenfreiheit verlangen, ist es
notwendig, dass das Bundesamt die erforderlichen Erhebungen veranlassen oder
durchführen kann.

Absatz l entspricht dem bisherigen Artikel 57.

Absatz 2 sieht für das Bundesamt für Veterinärwesen die Kompetenz zum Erlass von

zeitlich dringlichen Regelungen über Sofortmassnahmen vor. Er übernimmt
sinngemäss die Regelung aus dem bisherigen Artikel l Absatz 3. In diesen Fällen

besteht noch keine Vorschrift in der Tierseuchenverordnung und das Bundesamt kann
neue, zeitlich befristete Vorschriften erlassen. Sobald sich die beim unvermuteten
Auftreten einer Seuche in der Schweiz oder im nahen Ausland anfänglich oft

Ungewisse Situation geklärt hat, muss der Bundesrat über die dauerhafte Regelung

entscheiden, indem er allenfalls entsprechende Vorschriften in die

Tierseuchenverordnung aufnimmt.

Die Notwendigkeit zum sofortigen Erlass von Vorschriften könnte sich auch aus einer

Vorschrift oder einem Entscheid im Rahmen des EWR ergeben, die innert kurzer Zeit

eine Umsetzung in nationales Recht erfordern. Für diesen Fall ist keine
Kompetenzdelegation an das Bundesamt vorgesehen. Entsprechende Anpassungen des
Tierseuchenrechts sollen auf dem ordentlichen Weg der Gesetzgebung erfolgen.
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Absatz 3 erklärt das Bundesamt für die Erstattung von Meldungen und für weitere

Aufgaben, die sich aus der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des EWR

ergeben, zuständig und es wird ermächtigt, die für die Beurteilung der Seuchenlage

notwendigen Daten nötigenfalls selbst zu erheben.

Mit dem EWR wird das Bedürfnis am Austausch detaillierter, aussagekräftiger Daten

über die Seuchenlage und zum Nachweis der Seuchenfreiheit zunehmen, da ein freier
Tierverkehr unter den Mitgliedstaaten ein zuverlässiges Meldesystem voraussetzt (vgl.

EG-Richtlinie 82/894). Der Bund muss daher ausdrücklich ermächtigt werden (Bst a),

auch solche Daten und Berichte, die bisher nur für den landesinternen Gebrauch

bestimmt waren, an die Behörden des EWR und der Mitgliedstaaten zu übermitteln

(vgl. EG-Richtlinie 89/608).

Buchstabe b ermöglicht es dem Bund u.a. nach Artikel 42 Buchstabe a die

wissenschaftlichen Grundlagen für die Seuchenbekämpfung zu beschaffen. Die

Möglichkeit, Erhebungen (u.a Entnahme von Proben) selbst durchzuführen und
Untersuchungsmaterial zu beschaffen oder vorhandene Daten in Anspruch zu nehmen,
kommt namentlich in Frage für die Überwachung von Seuchen, für welche die

Bekämpfungsvorschriften keine periodische Kontrolle durch die Kantone nach Artikel

10 Absatz l Ziffer 7 vorschreiben.

3 Auswirkungen

3.1 Auf den Bund

Die Übernahme des "Acquis communautaire" mit seinen detaillierten EG-Richtlinien

erfordert neben der vorliegenden Änderung des Tierseuchengesetzes eine Totalrevision
der Tierseuchenverordnung vom 15. Dezember 196721. Es gilt namentlich, zahlreiche

Tierseuchen neu in der Tierseuchenverordnung zu erfassen und eine grosse Zahl neuer

materieller Vorschriften aufzunehmen sowie das System der prophylaktischen

Untersuchungen zu regeln.

21 SR 916.401
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Der Grundsatz, dass das Tierseuchengesetz durch die Kantone vollzogen wird, bleibt

unangetastet. Hingegen werden Aufgaben, die durch die internationale

Zusammenarbeit bedingt sind, durch den Bund als zentrale Behörde wahrgenommen
werden müssen. Ansprechpartner im Aussenverhältnis soll das Bundesamt für
Veterinärwesen sein.

Das eingeführte System der Kontrolle von Exportbetrieben durch Kontrolltierärzte
nach den Artikeln 5, 65 und 72 der Verordnung vum 20. April 1988 über die Ein-,

Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten (EDAV; SR916.443.il) kann

voraussichtlich beibehalten werden. Es wird sich in der Praxis weisen müssen, ob sich

in Bezug auf Tierausfuhren, wie bereits bei Fleischausfuhrbetrieben und
Besamungsstationen, eine Übernahme von Aufgaben durch den Bund aufdrängt.

Die grenztierärztlichen Kontrollen bei der Einfuhr von Tieren und Tieiprodukten

werden im Verkehr zwischen EG und EFTA-Staaten beibehalten werden. Gewisse

Vereinfachungen für die Importeure sind im Rahmen des Abkommens über die
Erleichterung der Grenzkontrollen und -formalitäten vorgesehen22. Dies bewirkt

infolge der verlängerten Abfertigungszeiten sowie von Domizil- anstatt

Grenzkontrollen einen grösseren Personalaufwand für die Kontrollbehörde. Soweit auf

Stichprobenkontrollen übergegangen wird, fallen die grenztierärztlichen
Untersuchungsgebühren (rund 7 Millionen Franken pro Jahr) dahin.

In personeller Hinsicht ist für die Wahrnehmung der Aufgaben, welche sich aus der

engeren internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des EWR ergeben, zusätzliches

Personal erforderlich. Eine vorläufige Schätzung hat einen Bedarf von neun Stellen
beim Bundesamt für Veterinärwesen und der Fischuntersuchungsstelle ergeben.

In finanzieller Hinsicht ergeben sich, abgesehen vom Personalaufwand, keine

wesentlichen zusätzlichen Aufwendungen aus dem EWR. Falls eine hochansteckende

Seuche ausbrechen sollte, hätte der Bund neu die Entschädigungen für die Tierverluste

zu tragen. Diese Kosten lassen sich nicht abschätzen und budgetieren, da sie vom

konkreten Seuchenfall abhängen. Sofern die Verhältnisse bleiben wie in den letzten

zehn Jahren, werden keine Aufwendungen für Entschädigungen anfallen.

22 EWR-Abkommen, Protokoll 10, Artikel 22
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3.2 Auf die Kantone

An den bisherigen Vollzugsaufgaben der Kantone wird sich grundsätzlich nichts

ändern. Die Tätigkeit wird indessen komplexer und aufwendiger werden. Zu erwägen

wären in Zukunft regionale Zusammenschlüsse mehrerer kantonaler Veterinärämter zu

personell besser dotierten Funktionseinheiten.

Das Ermessen der Vollzugsbehörden bei der Intensität der Kontrolle wird durch die

vorgeschriebenen Überwachungsprogramme eingeschränkt. Der Vollzug wird

inskünftig nicht nur durch die Bundesbehörden, sondern auch durch Organe des EWR

kontrolliert werden. Anderseits werden die Kantone durch die Bundesbehörden von

gewissen Aufgaben entlastet werden.

In personeller Hinsicht ist im Zusammenhang mit den zunehmenden

Überwachungsaufgaben (Probenerhebungen, Kontrollen) eher mit einem zusätzlichen

Personalbedarf zu rechnen.

In finanzieller Hinsicht werden die Kantone anfänglich grössere Auslagen im

Zusammenhang mit Untersuchungsprogrammen haben, um nachzuweisen, wie die

Lage betreffend verschiedener Seuchen ist. Wenn die EFTA-Überwachungsbehörde

bezüglich bestimmter Seuchen die Seuchenfreiheit der Schweiz anerkannt hat, können

die entsprechenden Untersuchungen zur Überwachung wieder reduziert oder

vollständig eingestellt werden. Auch die genauere Erfassung des Tierverkehrs dürfte

Mehrkosten verursachen. Im Falle des Auftretens einer hochansteckenden Seuche sind

sie von der Leistung von Entschädigungen entlastet.

3.3 Andere Auswirkungen

Die Möglichkeit, Regionen zu bilden, erlaubt ein selektiveres Vorgehen bei der

Durchführung von Massnahmen zur Seuchenbekämpfung. Daraus ergibt sich eine

geringere Belastung der Tierhalter in nicht betroffenen Regionen durch

seuchenpolizeiliche Beschränkungen. Die Regionalisierung erlaubt es weiter,

Einschränkungen der Exportmöglichkeiten auf Exporte aus den betroffenen Regionen

einzugrenzen. Aus den übrigen Landesteilen bliebe der Export unbelastet.
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4 Legislaturplanung

Die Vorlage ist in der Legislaturplanung nicht vorgesehen. Sie ergibt sich aus dem

Beitritt der Schweiz zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum.

5 Gesetzliche Grundlagen

5.1 Verfassungsmässigkeit

Der Bundesbeschluss über die Änderung des Tierseuchengesetzes stützt sich auf die im

Ingress genannten Bestimmungen der Bundesverfassung (BV).

Nach Artikel 69 BV ist der Bund befugt, zur Bekämpfung übertragbarer oder stark

verbreiteter oder bösartiger Krankheiten von Menschen und Tieren gesetzliche

Bestimmungen zu treffen.

Artikel 31*"s BV bildet die Verfassungsgrundlage, um nötigenfalls die Handels- und

Gewerbefreiheit zu beschränken.

Artikel 64bis BV bildet die Verfassungsgrundlage für strafrechtliche Bestimmungen.

Das EWR-Abkommen bildet insbesondere die Grundlage für die vorgeschlagenen

Gesetzesänderungen. Aus Artikel 7 des EWR-Abkommens ergibt sich die

Verpflichtung, den als Gegenstand des Abkommens (Artikel 17) erklärten "Acquis

communautaire" in das schweizerische Recht zu übernehmen und die zum Vollzug

notwendigen Rechtsvorschriften zu erlassen.

5.2 Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen

Der Bundesbeschluss über die Änderung des Tierseuchengesetzes beinhaltet zahlreiche

Delegationsnormen zugunsten des Bundesrates und im Fall von Dringlichkeit auch

zugunsten des Bundesamtes (Art. 57). Solche Kompetenzdelegationen sind bereits im

bestehenden Gesetz häufig. Dies hängt damit zusammen, dass es beim
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Tierseuchenrecht um eine ausgesprochen wissenschaftlich-technische Materie handelt,

welche für einen praktikablen Vollzug sehr detailliert geregelt werden muss.

Zentrale Bedeutung haben die Befugnisse des Bundesrates aus den Artikeln l, 9a, 10
und 32 Absatz l bis. Aus diesen Bestimmungen leitet sich im wesentlichen die

Regelung der Seuchenbekämpfungsmassnahmen in der Tierseuchenverordnung ab.
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Bundesbeschluss
über die Änderung des Tierseuchengesetzes

Entwurf

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 1992 '),

beschliesst:

Das Tierseuchengesetz vom I.Juli 19662> wird wie folgt geändert:

Ingress (Ergänzung)

in Ausführung von Artikel 17 des Abkommens vom 2, Mai 1992 3>
über den Europäischen Wirtschaftsraum und dessen Anhang I, der
sich auf die folgenden Richtlinien bezieht:
- Nr. 64/432 des Rates vom 26. Juni 19644> zur Regelung viehseu-

chenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handels-
verkehr mit Rindern und Schweinen,

'' BEI 1992 V 29
2> SR 916.40
J> AS 1993 ...
* EWRS...; ABI. Nr. L 121 vom 29. 7. 1964, S. 1977, geändert durch die Richtlinien.

- 66/600 vom 25. 10. 1966 (EWRS...; ABI. Nr. L 192 vom 27. 10. 1966, S. 3294),
- 71/285 vom 19. 7. 1971 (EWRS...; ABI. Nr. L 179 vom 9. 8. 1971, S. 1),
- 72/445 vom 28. 12. 1972 (EWRS...; ABI. Nr. L 298 vom 31. 12. 1972, S. 49),
- 73/150 vom 5. 6. 1973 (EWRS...; ABI. Nr. L 172 vom 28, 6. 1973, S. 18),
- 77/98 vom 21. 12. 1976 (EWRS...; ABI. Nr. L 26 vom 31. 1. 1977, S. 81),
- 79/109 vom 24. 1. 1979 (EWRS...; ABI. Nr. L 29 vom 3. 2. 1979, S. 20),
- 79/111 vom 24. 1. 1979 (EWRS...; AB). Nr. L 29 vom 3. 2. 1979, S. 26),
- 80/219 vom 22. 1. 1980 (EWRS...; ABI. Nr. L 47 vom 21. 2. 1980, S. 25),
- 80/1098 vom 11. 11. 1980 (EWRS...; ABI. Nr. L 325 vom 1. 12. 1980, S. 11),
- 80/1274 vom 22. 12. 1980 (EWRS...; ABI. Nr. L 375 vom 31. 12. 1980, S. 75),
- 81/476 vom 24. 6. 1981 (EWRS...; ABI. Nr. L 186 vom 8. 7. 1981, S. 20),
- 82/61 vom 26. 1. 1982 (EWRS...; ABI. Nr. L 29 vom 6. 2. 1982, S. 13),

82/893 vom 2l. 17. 1982 (EWRS...; ABI. Nr. L 378 vom 31. 12. 1982, S. 57),
- 83/642 vom 13. 12. 1983 (EWRS...; ABI. Nr. L 358 vom 22. 12. 1983, S. 4l),
- 83/646 vom 13. 12. 1983 (EWRS...; ABI. Nr. L 360 vom 23. 12. 1983, S. 44),
- 84/336 vom 19. 6. 1984 (EWRS...; ABI. Nr. L 177 vom 4,7. 1984, S. 22),
- 84/643 vom 11. 12. 1984 (EWRS...; ABI. Nr. L 339 vom 27. 12. 1984, S. 27),
_ 84/644 vom 11. 12. 1984 (EWRS...; ABI. Nr. L 339 vom 27. 12. 1984, S. 30),
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- Nr. 72/461 des Rates vom 12. Dezember 1972" zur Regelung
viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit frischem Fleisch,

- Nr. 80/215 des Rates vom 22. Januar 19802' zur Regelung vieh-
seuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Han-
delsverkehr mit Fleischerzeugnissen,

- Nr. SU/217 des Rates vom 22. Januar 19803> über Massnahmen
der Gemeinschaft zur Bekämpfung der klassischen Schweine-
pest,

- 85/320 vom 12. 6. 1985 (EWRS...; ABI. Nr. L 168 vom 28. 6. 1985, S. 36),
- 85/586 vom 20. 12. 1985 (EWRS...; ABI. Nr. L 372 vom 31. 12. 1985, S. 44),
- 87/489 vom 22. 9. 1987 (EWRS...; ABI. Nr. L 280 vom 3. 10. 1987, S. 28),
- 88/406 vom 14. 6. 1988 (EWRS...; ABI. Nr. L 194 vom 22. 7. 1988, S. 1),
- 89/360 vom 30. 5. 1989 (EWRS...; ABI. Nr. L 153 vom 6. 6. 1989, S. 29),
- 89/662 vom 11. 12. 1989 (EWRS...; ABI. Nr. L 395 vom 30. 12. 1989, S. 13),
- 90/422 vom 26. 6. 1990 (EWRS...; ABI. Nr. L 224 vom 18. 8. 1990, S. 9),
- 90/423 vom 26. 6. 1990 (EWRS...; ABI. Nr. L 224 vom 18. 8. 1990, S. 13),
- 90/425 vom 26. 6. 1990 (EWRS...; ABI. Nr. L 224 vnm 18. 8. 1990, S. 29),
sowie durch die Entscheidungen;
- 87/231 vom 7. 4. 1987 (EWRS...; ABI. Nr. L 99 vom 11. 4. 1987, S. 18),
- 89/469 vom 28. 7. 1989 (EWRS...; ABI. Nr. L 225 vom 3. 8. 1989, S. 51),
- 91/13 vom 17. 12. 1990 (EWRS...; ABI, Nr. L 8 vom 11. 1. 1991, S. 26),
- 91/177 vom 26. 3. 1991 (EWRS...; ABI. Nr. L 86 vom 6. 4. 1991, S. 32),

" EWRS...; ABI. Nr. L 302 vom 31. 12. 1972, S. 24, geändert durch die Richtlinien:
- 77/98 vom 21. 12. 1976 (EWRS...; ABI. Nr. L 26 vom 31. 1. 1977, S. 81),
- 80/213 vom 22. 1. 1980 (EWRS...; ABI. Nr. L 47 vom 21. 2. 1980, S. 1),
- 80/1099 vom 11. 11. 1980 (EWRS...; ABI. Nr. L 325 vom 1. 12. 1980, S- 14),
- 81/476 vom 24. 6. 1981 (EWRS...; ABI. Nr. L 186 vom 8. 7. 1981, S. 20),
- 82/893 vom 21. 12. 1982 (EWRS...; ABI. Nr. L 378 vom 31. 12. 1982, S. 57),
- 83/646 vom 13. 12. 1983 (EWRS...; ABI. Nr. L 360 vom 23. 12. 1983, S. 44),
- 84/336 vom 19. 6. 1984 (EWRS...; ABI. Nr. L 177 vom 4. 7. 1984, S. 22),
- 84/643 vom 11. 12. 1984 (EWRS...; ABI. Nr. L 339 vom 27. 12. 1984, S- 27),
~ 85/327. vom 12. 6. 1985 (EWRS-..; ABI. Nr. L 168 vom 28. 6. 1985, S. 41),
- 87/64 vom 30. 12. 1986 (EWRS-.; ABI. Nr. L 34 vom 5. 2. 1987, S. 52),
- 87/489 vom 22. 9- 1987 (EWRS...; ABI. Nr. L 280 vom 3. 10. 1987, S. 28),
- 89/662 vom 11. 12. 1989 (EWRS...; ABI. Nr. L 395 vom 30. 12. 1989, S. 13),
- 91/266 vom 21. 5. 1991 (EWRS...; ABI. Nr. L 134 vom 29. 5. 1991, S. 45),
sowie durch die Entscheidung
- 87/231 vom 7.4. 1987 (EWRS...; ABI. Nr. L 99 vom 11.4. 1987, S. 18)

2> EWRS...; ABI- Nr. L 47 vom 21. 2. 1980, S. 4, geändert durch die Richtlinien:
- 80/1100 vom 11. 11. 1980 (EWRS...; ABI. Nr. L 325 vom 1. 12. 1980, S. 16),
- 81/476 vom 24. 4. 1981 (EWRS...; ABI. Nr. L 186 vom 8. 7. 1981, S. 20),
- 85/321 vom 12. 6. 1985 (EWRS...; ABI. Nr. L 168 vom 28. 6. 1985, S. 39),
- 87/491 vom 22. 9. 1987 (EWRS...; ABI. Nr. L 279 vom 2. 10- 1987, S. 27),
- 88/660 vom 19. 12. 1988 (EWRS...; ABI. Nr. L 382 vom 31. 12. 1988, S. 35),
- 89/662 vom 11. 12. 1989 (EWRS...; ABI. Nr. L 395 vom 30. 12. 1989, S. 13)

3> EWRS...; ABI. Nr. L 47 vom 21. 2. 1980, S. 11, geändert durch die Richtlinien:
- SO/1274 vom 22. 12. 1980 (EWRS...; ABI. Nr. L 375 vom 3l. 12. 1980, S. 75),
- 81/476 vom 24. 6. 1981 (EWRS...; ABI. Nr. L 186 vom 8. 7. 1981, S. 20),
- 84/645 vom 11. 12. 1984 (EWRS...; ABI. Nr. L 339 vom 27. 12. 1984, S. 33),
- 85/586 vom 20. 12. 1985 (EWRS...; ABI. Nr. L 372 vom 31.12. 1985. S. 44),
- 87/486 vom 22. 9. 1987 (EWRS...; ABI. Nr. L 280 vom 3. 10. 1987, S. 21)
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- Nr. 82/894 des Rates vom 21. Dezember 1982 '> über die Mittei-
lung von Viehseuchen in der Gemeinschaft,

- Nr. 85/511 des Rates vom 18. November 19852' zur Einführung
von Massnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Maul-
und Klauenseuche,

- Nr. 88/407 des Rates vom H.Juni 1988 3> zur Festlegung der
tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den mnergemein-
schaftlichen Handelsverkehr mit gefrorenem Samen von Rin-
dern und an dessen Einfuhr,

- Nr. 89/556 des Rates vom 25. September 19894> über viehseu-
chenrechtliche Fragen beim innergemeinschaftlichen Handel
mit Embryonen von Hausrindern und ihrer Einfuhr aus Dritt-
ländern,

- Nr. 89/608 des Rates vom 21. November 19893> betreffend die
gegenseitige Unterstützung der Verwaltungsbehörden der Mit-
gliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden mit der
Kommission, um die ordnungsgemässe Anwendung der tierärzt-
lichen und tierzuchtrechtlichen Vorschriften 7.11 gewährleisten,

- Nr. 90/426 des Rates vom 26. Juni 19906> zur Festlegung der
tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das Verbringen von
Equiden und für ihre Einfuhr aus Drittländern,

- Nr. 90/429 des Rates vom 26. Juni 19907> zur Festlegung der
tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innergemein-
schaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Schweinen und an
dessen Einfuhr,

- Nr. 90/539 des Rates vom 15. Oktober 19908) über die tierseu-
chenrechtlichen Bedingungen für den innergemeinschaftlichen
Handel mit Geflügel und Bruteiern sowie für ihre Einfuhr aus
Drittländern,

- Nr. 90/667 des Rates vom 13. Dezember 1990') zum Erlass vc-
terinärrechtlicher Vorschriften für die Beseitigung und Vermark-

'> EWRS...; ABI. Ni\ L 378 vom 31.12. 1982. S. 58, geändert durch die Entscheidungen:
- 89/162 vom 10. 2. 1989 (EWRS...; ABI. Nr. L 61 vom 4. 3. 1989, S. 49),
- 90/134 vom 6. 3. 1990 (EWRS...; ABI. Nr. L 76 vom 22. 3. 1990, S. 25)

* EWRS...; ABI. Nr. L 315 vom 26. 11. 1985, S. 11, geändert durch die Richtlinie
- 90/423 vom 26. 6. 1990 (EWRS...; ABI. Nr. L 224 vom 18. 8. 1990, S. 13)

- 3 > EWRS...; ABI. Nr. L 194 vom 22. 7. 1988, S. 11, geändert durch die Richtlinien:
- 90/120 vom 5. 3. 1990 (EWRS...; ABI. Nr. L 71 vom 17. 3. 1990, S. 37),
- 90/425 vom 26. 6. 1990 (EWRS...; ABI. Nr. L 224 vom 18. 8. 1990, S. 29)

V EWRS...; ABI. Nr. L 302 vom 19. 10. 1989, S. l, geändert durch die Richtlinie
- 90/475 vom 26. 6. 1990 (EWRS...; ABI. Nr. L 224 vom 18. 8. 1990 S. 29)

5> EWRS...; ABI. Nr. L 35) vom 2. 12. 1989, S. 34
6> EWRS...; ABI. Nr. L 224 vom 18. 8. 1990, S. 42
7> EWRS...; ABI. Nr. L 224 vom 18. 8. 1990, S. 62
"' EWRS...; ABI. Nr. L 303 vom 31. 10. 1990, S. 6
'> EWRS...; ABI. Nr. L 363 vom 27. 12. 1990, S. 51
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tung tierischer Abfälle und zum Schutz von Futtermitteln tieri-
schen Ursprungs, auch aus Fisch, gegen Krankheitserreger so-
wie zur Änderung der Richtlinie 90/425,

- Nr. 90/677 des Rates vom 13. Dezember 1990'> zur Erweiterung
des Anwendungsbereichs der Richtlinie Nr. 81/851 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Tierarz-
neimittel sowie zur Festlegung zusätzlicher Vorschriften für im-
munologische Tierarzneimittel,

- Nr. 91/67 des Rates vom 28, Januar 19912> betreffend die tier-
seuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung von Tie-
ren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur,

- Nr. 91/68 des Rates vom 28. Januar 199 P' zur Regelung tier-
seuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Han-
delsverkehr mit Schafen und Ziegen,

- Nr. 91/494 des Rates vom 26. Juni 199l4) über die tierseuchen-
rechtlichen Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Han-
del mit frischem Geflügelfleisch und für seine Einfuhr aus
Drittländern,

I. Grundsätze

Art. l

Seuchen ' Der Bundesrat bezeichnet die einzelnen Seuchen. Er erfasst da-
bei die übertragbaren Tierkrankheiten, die:

a. auf den Menschen übertragen werden können (Zoonosen);
b. vom einzelnen Tierhalter ohne Einbezug weiterer Tierbe-

stände nicht mit Aussicht auf Erfolg abgewehrt werden kön-
nen;

c. einheimische, wildlebende Tierarten bedrohen können;
d. bedeutsame wirtschaftliche Folgen haben können;
e. für den internationalen Handel mit Tieren und tierischen

Produkten von Bedeutung sind.
2 Er unterscheidet hochansteckende Seuchen (Liste A des Interna-
tionalen Tierseuchenamtes) und andere Seuchen. Als hochanstek-
kend gelten Seuchen von besonderer Schwere hinsichtlich:

a. der schnellen Ausbreitung, auch über die Landesgrenzen hin-
aus;

b. der gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Folgen; und

'> EWRS...; ABI. Nr. L 373 vom 31.12. 1990, S. 26
•> EWRS...; ABI. Nr. L 46 vom 29. 2. 1991. S. l
3> EWRS...; ABI. Nr. L 46 vom 19. 2. 1991, S. 19
<> EWRS...; ABI. Nr. L 268 vom 24. 9. 1991, S. 35
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c. der Auswirkungen auf den innerstaatlichen oder internatio-
nalen Handel mit Tieren und tierischen Produkten.

Art. la (neu)

ziele der ' Hochansteckende Seuchen werden:
bekämpfung a- möglichst rasch ausgerottet;

b. im übrigen wie andere Seuchen bekämpft.
1 Andere Seuchen werden:

a. ausgerottet, sofern ein gesundheitliches und wirtschaftliches
Bedürfnis besteht und das Ziel mit einem vertretbaren Auf-
wand erreicht werden kann;

b. bekämpft, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Fol-
gen möglichst klein zu halten; oder

c. überwacht, sofern im Hinblick auf eine allfällige Bekämp-
fung oder Ausrottung epidemiologische Daten gesammelt
werden sollen oder die Überwachung im Zusammenhang mit
dem internationalen Tierverkehr notwendig ist.

Art. 9

Grundsatz Bund und Kantone treffen alle Massnahmen, die nach dem jewei-
ligen Stand der Wissenschaft und der Erfahrung angezeigt erschei-
nen, um die Ausdehnung einer Seuche zu verhindern.

Art. 9a (neu)

Hochansteckende ' Sind in einem Bestand ein oder mehrere Tiere von einer hochan-
Seuchen steckenden Seuche befallen, so müssen in der Regel alle für die

Seuche empfänglichen Tiere dieses Bestandes unverzüglich abge-
tan und unschädlich beseitigt werden.
1 Der Bundesrat regelt:

a. die flankierenden Massnahmen, die in der von der Seuche
bedrohten Zone und im umliegenden Gebiet getroffen wer-
den müssen;

b. die Fälle, in denen nicht der gesamte verseuchte Bestand ab-
getan und unschädlich beseitigt wird;

c. das Vorgehen für den Fall, dass sich die Seuche durch Abtun
und unschädliche Beseitigung der verseuchten Bestände nicht
ausrotten lässt.

Art. 10 Randtitel und Abs. l Ziff. 7, 10 und 11 sowie Abs. 2
Allgemeine ' Der Bundesrat regelt bei hochansteckenden und andern Seuchen
m^smPhm"rf <*ie allgemeinen Bekämpfungsmassnahmen. Bei den andern Seu-

72



Änderung des Tierseuchengesetzes. BB

chen legt er zudem das Bekämpfungsziel fest und berücksichtigt
Kosten und Nutzen der Seuchenbekämpfung. Er regelt insbeson-
dere:

7. die periodische Untersuchung der Tierbestände und die wei-
teren Massnahmen zur Gesunderhaltung der Tierbestände so-
wie die Erhebungen zur Erfassung der Seuchenlage;

10. die Zulassung und Verwendung von Desinfektionsmitteln für
die Seuchenbekämpfung;

11. die Genehmigung der nationalen Bekämpfungsprogramme
von Tiergesundheitsdiensten für Seuchen, die im Rahmen des
internationalen Handels mit Tieren von Bedeutung sind.

2 Der Bund kann :
a. den Verkehr mit Tieren und Tierprodukten in einem Gebiet

einschränken, um die übrigen Landesteile vor der Verbrei-
tung einer Seuche zu bewahren;

b. anordnen, dass die Massnahmen zur Ausrottung einer Seuche
auf bestimmte Gebiete beschränkt werden, sofern die landes-
weite Ausrottung kurzfristig nicht möglich ist oder nicht an-
gestrebt wird;

c. Gebiete, in denen während einer bestimmten Zeit keine Seu-
che aufgetreten ist, als seuchenfrei erklären.

Art. 13 Abs. 3 (neu)
3 Ei regelt Art und Umfang der Kennzeichnung sowie die Regi-
strierung der gekennzeichneten Tiere. Er kann vorschreiben, dass
Tierhalter den Zuwachs und die Abgänge in ihrem Tierbestand re-
gistrieren.

V. Kosten der Seuchenbekämpfung

Art. 31 Randtitel sowie Abs. Ì und 3 (neu)
Kostenträger ' Die Kantone, in denen sich die Tiere befinden, leisten die Ent-

schädigungen für Tierverluste und übernehmen ganz oder teil-
weise die Bekämpfungskosten.
3 Der Bund leistet die Entschädigungen für Tierverluste im Zu-
sammenhang mit hochansteckenden Seuchen.

Art. 32 Abs. l und 7bis (neu)
' Entschädigungen für Tierverluste werden geleistet für:

a. Tiere, die wegen einer Seuche umstehen oder abgetan werden
müssen;
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b. erkrankte Tiere, die wegen einer behördlich angeordneten
Behandlung umstehen oder abgetan werden müssen;

c. Tiere, die auf behördliche Anordnung hin geschlachtet oder
abgetan und unschädlich beseitigt werden müssen, um der
Ausdehnung einer Seuche vorzubeugen;

d. gesunde Tire, die wegen eines vom zuständigen Organ der
Tierseuchenpolizei angeordneten Eingriffs umstehen oder ge-
schlachtet oder abgetan und unschädlich beseitigt werden
müssen.

lbis Der Bundesrat regelt, bei welchen andern Seuchen (Art. l
Abs. 2) bestimmte Tierverluste von den Kantonen nicht entschä-
digt werden; er berücksichtigt dabei die Verbreitung der Seuche
sowie das Ziel und die Möglichkeit der Seuchenbekämpfung.

Art. 33 Abs. l
1 Die Kantone können auch Entschädigungen leisten, wenn der
Bund keine Entschädigung vorschreibt. Artikel 36 ist sinngemäss
anwendbar.

Art. 42

Forschung und Der Bund:
Diagnostik & erforscht und beschafft die für die Anwendung dieses Geset-

zes erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen; er kann
Fachleute und Institute ausserhalb der Bundesverwaltung da-
mit betrauen;

b. betreibt für die Erforschung und Diagnostik hochanstecken-
der Seuchen das Institut für Viruskrankheiten und Immun-
prophylaxe (IVI); der Bundesrat kann ihm weitere Aufgaben
im Zusammenhang mit der Seuchenbekämpfung übertragen;

c. bezeichnet das für die Überwachung der Diagnostik einer
Seuche notwendige nationale Referenzlaboratorium ; er kann
Laboratorien ausserhalb der Bundesverwaltung mit dieser
Aufgabe betrauen;

d. erteilt an Laboratorien die Bewilligung zur Diagnostik von
Seuchen im Rahmen der Seuchenbekämpfung;

e. kann Untersuchungsmethoden für die Diagnostik von Seu-
chen vorschreiben.

Art. 57

Befugnisse des ' Das Bundesamt für Veterinärwesen kann Ausführungsvorschrif-
"!"r ten technischer Art erlassen.
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2 Es kann in dringlichen Fällen Vorschriften mit zeitlich be-
schränkter Geltung erlassen, falls überraschend eine neue, bisher
nicht geregelte übertragbare Tierkrankheit auftritt oder auf die
Schweiz überzugreifen droht.
3 Das Bundesamt für Veterinärwesen:

a. nimmt die durch die internationale Zusammenarbeit beding-
ten Aufgaben wahr; es erstattet namentlich die notwendigen
Meldungen, leistet Amtshilfe und beteiligt sich an amtlichen
Inspektionen im Rahmen des EWR-Abkommens;

b. kann selbst Erhebungen zur Erfassung der Seuchenlage
durchführen.

II
1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich und nicht befristet.
2 Er unterliegt aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen '> der Bun-
desverfassung nicht dem Referendum.
1 Er tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

5533

o AS ...
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3 Umwelt, Raumplanung und Energie

92.057.3

3.1 Bundesbeschluss zum Energierecht im EWR

l Allgemeiner Teil

1.1 Ausgangslage

In der Botschaft vom 18. Mai 19921 über die Genehmigung des Abkommens vom
2, Mai 19922 über den Europäischen Wirtschaftsraum hat sich der Bundesrat auch zu

den Auswirkungen des EWR-Abkommens im Bereich Energie geäussert. Danach soll
ein Teil der relevanten EWR-Gesetzgebung in diesem Bereich im Rahmen eines

separaten Bundesbeschlusses in das schweizerische Recht überführt werden.

1.2 Acquis Communautaire

1,2.1 Acquis Communautaire im Bereich Energie

- Verordnung (EWG) Nr. 1056/72 des Rates vom 18. Mai 1972 über die Mitteilung
der Investitionsvorhaben von gemeinschaftlichem Interesse auf dem Erdöl-,

Erdgas- und Elektrizitätssektor an die Kommission (ABI. Nr. L 120 vom

25.05.72, S. 7),

1 BB1 1992...

2 AS 1993...
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90/547/EWG: Richtlinie des Rates vom 29. Oktober 1990 über den Transit von

Elektrizitätslieferungen über grosse Netze (ABI. Nr. L 313 vom 13.11.90, S. 30).

91/296/EWG: Richtlinie des Rates vom 31. Mai 1991 über den Transit von

Erdgas über grosse Netze (ABI. Nr. L 147 vom 12.6.1991, S. 37).

75/405/EWG: Richtlinie des Rates vom 14. April 1975 über die Einschränkung

des Einsatzes von Erdölerzcugnissen in Kraftwerken (ABI. Nr. L 178 vom

09.07.75, S. 26).

90/377/EWG: Richtlinie des Rates vom 29. Juni 1990 zur Einführung eines

gemeinschaftlichen Verfahrens zur Gewährleistung der Transparenz der vom

industriellen Endverbraucher zu zahlenden Gas- und Strompreise (ABI. Nr. L

185 vom 17.07.90, S. 16).

76/491/EWG: Richtlinie des Rates vom 4. Mai 1976 über ein gemeinschaftliches
Verfahren zur Unterrichtung und Konsultation über die Preise für Rohöl und

Mineralölerzeugnisse in der Gemeinschaft (ABI. Nr. L 140 vom 28.05.76, S. 4).

Verordnung (EWG) Nr. 1893/79 des Rates vom 28, August 1979 zur Schaffung

einer Registrierung der Einfuhren von Rohöl und/oder Mineralölerzeugnissen in

der Gemeinschaft (ABI. Nr. L 220 vom 30.08.79, S. 1).

85/536/EWG: Richtlinie des Rates vom 5. Dezember 1985 zur Einsparung von

Rohöl durch die Verwendung von Ersatz-Kraftstoffkomponenten im Benzin

(ABI. Nr. L 334 vom 12.12.85, S. 20).

87/441/EWG: Richtlinie der Kommission vom 29. Juli 1987 betreffend die

Einsparung von Rohöl durch die Verwendung von Ersatz-Kraftstoffkomponenten

im Benzin (ABI. Nr. L 238 vom 21.08.87, S. 40).
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1.2.2 Acquis Communautaire un Bereich der produktebezogenen
Richtlinien (TBT-Bereich) mit Auswirkungen auf die

Energiegesetzgebung

- 73/23/EWG: Richtlinie des Rates vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur

Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (ABI. Nr. L 077 vom

26.03.73, S. 29).

- 76/117/EWG: Richtlinie des Rates vom 18. Dezember 1975 zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur

Verwendung in explosibler Atmosphäre (ABI. Nr. L 24 vom 30.01.78, S. 45).

- 79/196/EWG: Richtlinie des Rates vom 6. Februar 1979 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur

Verwendung in explosibler Atmosphäre, die mit bestimmten Zündschutzarten
versehen sind (ABI. Nr. T, 043 vom 20.02.79, S. 20).

- 82/130/EWG: Richtlinie des Rates vom 15. Februar 1982 zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur

Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen in grubengasführenden

Bergwerken (ABI. Nr. L 059 vom 02.03,82, S. 10).

- 84/539/EWG: Richtlinie des Rates vom 17. September 1984 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitglied Staaten über die in der Humanmedizin und der

Veterinärmedizin eingesetzten elektrischen Geräte (ABI. Nr. L 300 vom 19.11.84,

S. 179).

- 78/170/EWG: Richtlinie des Rates vom 13. Februar 1978 betreffend die Leistung
von Wärmeerzeugern zur Raumheizung und Warmwasserbereitung in neuen oder

bestehenden nichtindustriellen Gebäuden sowie Isolierung des Verteilungsnetzes

für Wärme und Warmwasser in nichtindustriellen Gebäuden (ABI. Nr. L 052 vom

23.02.78, S. 32).
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- 82/885/EWG: Richtlinie des Rates vom 10. Dezember 1982 zur Aenderung der

Richtlinie 78/170/EWG betreffend die Leistung von Wärmeerzeugem zur

Raumheizung und Warmwasserbereitung in neuen oder bestehenden

nichtindustriellen Gebäuden sowie Isolierung des Verteilungsnetzes für Wärme
und Warmwasser in nichtindustriellen Gebäuden (ABI. Nr. L 378 vom 31.12.82,

S. 19).

1.2.3 Andere Richtlinien mit Auswirkungen auf die

Energiegesetzgebung

- 88/361/EWG: Richtlinie des Rates vom 24. Juni 1988 zur Durchführung von

Artikel 67 des Vertrages (freier Kapitalverkehr) (ABI. Nr. L 178 vom 08.07.88,

S. 5).

- 85/374/EWG: Richtlinie des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für

fehlerhafte Produkte (ABI. Nr. L 210 vom 07.08.85, S. 29).

1.3 Verhältnis zum schweizerischen Energierecht

Die Gesetzgebung des Bundes für eine sparsame und rationelle Energieverwendung ist

im Aufbau. Der Energienutzungsbeschluss (SR 730.0) ist seit dem 1. Mai 1991, die

Energienutzungsverordnung (SR 730.01 AS 1992 397) seit dem 1. März 1992 in
Kraft. Das Energiegesetz ist in Vorbereitung und kann frühestens im Jahr 1995 in

Kraft treten. Die Umsetzung der Erlasse nach Ziffer 1.2.1 ins schweizerische Recht
könnte, soweit sie überhaupt notwendig ist, auch im Rahmen des Energiegesetzes

erfolgen. Da die Angleichung des schweizerischen Rechtes an das Recht des EWR aber

bis zum Inkrafttreten des EWR-Abkommens am 1. Januar 1993 abgeschlossen sein

muss, ist der Erlass eines separaten Bundesbeschlusses notwendig.

Der vorliegende Bundesbeschluss befasst sich nur mit der Verordnung über die

Meldung von Investitionsvorhaben, mit den beiden Transitrichtlinien für Elektrizität

und Erdgas sowie mit der Richtlinie über den Einsatz von Erdölerzeugnissen in

Kraftwerken. Die übrigen nachfolgend erwähnten Erlasse der EG können im Rahmen
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der in anderen Bereichen bestehenden Gesetzgebung in das schweizerische Recht

integriert werden.

Die beiden Richtlinien über die Mitteilung von Preisen für Elektrizität, Gas, Rohöl und
Mineralölerzeugnisse werden im Rahmen der Gesetzgebung über die statistischen
Erhebungen in der Schweiz vollzogen. Auf diese Weise kann die bestehende

Organisation für die Erfassung und Bearbeitung von Daten auch im vorliegenden Fall
benutzt werden, und es muss kein neues Meldewesen eingerichtet werden. Das
Bundesamt für Statistik wird diese Daten im Rahmen seiner üblichen Tätigkeit
erheben, bearbeiten und über die EFTA an die EG weiterleiten. In gleicher Weise wird
die Verordnung über die Registrierung der Einfuhren von Rohöl und
Mineralölerzeugnissen von der Gesetzgebung über die Aussenhandelsstatistik
abgedeckt. Die Oberzolldirektion wird die fraglichen Daten im Rahmen ihrer üblichen
statistischen Erhebungen erfassen, bearbeiten und weiterleiten. Der Bundesrat wird die
Verordnung vom 5. Dezember 1988 über die Statistik des Aussenhandels (SR 632.14)
entsprechend anpassen. Für die Weitergabe der Daten gelten neben den Bestimmungen
der EG Über die Behandlung von vertraulichen Daten auch die Richtlinien des Bundes
über den Datenschutz, die den Datenaustausch innerhalb der Bundesverwaltung regeln.

Bei den produktebezogenen Richtlinien nach Ziffer 1.2.2 geht es um
sicherheitstechnische Vorschriften und die gegenseitige Anerkennung von Prüfungen
und Konformitätserklärungen für elektrische Erzeugnisse. Diese Richtlinien werden im
Rahmen der Verordnung vom 24. Juni 1989 (SR 734.26) über elektrische
Niederspannungserzeugnisse ins schweizerische Recht übernommen. Die Revision
dieser Verordnung ist im Gang und wird am 1. Januar 1993 abgeschlossen sein.

Die Mindestanforderungen für die Leistung von Wärmeerzeugern sind bereits in der
revidierten Luftreinhalteverordnung vom 16. Dezember 1985 (SR 814.318.142.1 ),

die am 1. Februar 1992 in Kraft getreten ist (AS J992 124), enthalten, oder sie werden
im Zusammenhang mit der Energienutzungsverordnung in das schweizerische Recht

überführt.

Die beiden Richtlinien über die Ersatz-Kraftstoffkomponenten im Benzin werden

ebenfalls durch die Luftreinhalteverordnung abgedeckt.
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In Zusammenhang mit der Richtlinie über die Haftung für fehlerhafte Produkte

(Produktehaftpflichtrichtlinie) wird in der Schweiz eine spezielle

Produktehaftpflichtregelung geschaffen. Bei dieser Gelegenheit erfolgt eine

geringfügige Anpassung des Kemenergiehaftpflichtgesetzes.

Im weiteren erfordern die Vorschriften über den freien Kapitalverkehr, den freien

Dienstleistungsverkehr und die Niederlassungsfreiheit Aenderungen der
Nationalitätsvorschriften in Zusammenhang mit den Bewilligungen für Kernanlagen

und den Konzessionen für Rohrleitungsanlagen. Die entsprechenden schweizerischen

Erlasse sollen im Rahmen dieses Beschlusses geändert werden.

2 Besonderer Teil

Artikel l Zweck und Geltungsbereich

Zweck dieses Bundesbeschlusses ist die Angleichung der schweizerischen

Energiegesetzgebung an die Gesetzgebung des Europäischen Wirtschaftsraums. Diese

Gesetzgebung gilt nach dem Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum auch für die Schweiz.

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargelegt, werden verschiedene Erlasse, die dem Acquis

Communautaire im Bereich Energie angehören, nicht im Rahmen diese

Bundesbeschlusses ins schweizerische Recht übernommen. Dazu gehören unter

anderem die beiden Richtlinien über die Mitteilung von Preisen für Elektrizität,

Erdgas, Rohöl und Mineralölerzeugnisse und die Verordnung über die Registrierung

der Einfuhren von Rohöl und Mineralölerzeugnissen. Die Bedeutung dieser drei

Erlasse für die EG und die betroffenen schweizerischen Wirtschaftszweige haben dazu

geführt, dass sie, im Gegensatz zu anderen Erlassen, in den Absätzen 2 und 3

ausdrücklich erwähnt werden. Für die Uebernahme dieser Erlasse wird auf die

Gesetzgebungen in den Bereichen Statistik und Aussenhandel verwiesen. Zuständig für

die Erhebung der entsprechenden Daten sind das Bundesamt für Statistik bzw. die

Oberzolldirektion. Diese beiden Dienststellen werden die Daten im Rahmen ihrer

ordentlichen Tätigkeit erheben.
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Artikel! Mitteilung von Investitionsvorhaben im Bereich Erdöl, Erdgas
und Elektrizität

Die Mitteilung von Investitionsvorhaben ist eine Neuheit im schweizerischen Recht.
Zweck dieser Bestimmung ist es, die EG-Kommission über die wesentlichen Daten
von Investitionsvorhaben einer gewissen Grosse zu informieren. Ueber welche Anlagen
die EG orientiert werden will, ergibt sich aus der entsprechenden Verordnung:

- Anlagen zur Raffinierung von Erdöl mit einer Kapazität von mehr als l Mio
t/Jahr;

- Rohrleitungen mit einer Transportkapazität von mehr als 3 Mio t/Jahr für Erdöl,
1,5 Mio t/Jahr für Mineralölerzeugnisse und mehr als l Mia m^/Jahr für Erdgas,
jeweils ab einer Länge von mehr als 30 km;

- Speichereinrichtungen mit einer Kapazität von mehr als lOO'OOO m %ür Erdöl
oder 150'000'UOO m3 für Erdgas;

- thermische Kraftwerke über 200 MW Leistung und Wasserkraftwerke über 50
MW Leistung;

- Uebertragungsfreileitungen über 345 kV Spannung oder Kabelleitungen über 100
kV Spannung in einem internationalen Verbundnetz.

Tn der Schweiz überschreiten nur wenige Anlagen diese Kapazitäten. Die festgelegten
Mindestgrössen bringen es zudem mit sich, dass entsprechende Projekte den
zuständigen Bundesbehörden ohnehin zumindest in den Grundzügen bekannt sind.

Nach Absatz l müssen dem Bundesamt für Energiewirtschaft jährlich die wesentlichen
Daten über bedeutende Investitionsvorhaben auf dem Gebiet der Produktion, der
Lagerung und der Verteilung von Kohlenwasserstoffen bzw. elektrischer Energie
mitgeteilt werden. Im Bereich der Kohlenwasserstoffe sind Vorhaben zu melden, deren
Realisierung (Baubeginn) innerhalb von 3 Jahren, im Elektrizitätssektor diejenigen,

deren Realisierung innert 5 Jahren in Angriff genommen werden soll. Anzugeben sind
auch Anlagen, die sich bereits in Betrieb oder im Bau befinden oder deren
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Ausserbetriebnahme binnen 3 Jahren vorgesehen ist (Abs. 2). Für
Investitionsvorhaben, die sich in Planung befinden, muss auch über den Stand

laufender Bewilligungsverfahren und über das Verhältnis zu nationalen Programmen
Auskunft gegeben werden. Die Mitteilungen müssen mit den in der EG-Verordnung
vorgeschriebenen Formularen erfolgen und werden vom Bundesamt für
Energiewirtschaft an die EG-Kommission weitergeleitet.

Artikel 3 Transit von Elektrizität und Gas durch grosse Netze

Die Richtlinien über den Transit von Elektrizitätslieferungen und über den Transit von
Erdgas über grosse Netze sind praktisch wörtlich gleich. Es ist deshalb zweckmässig,
sie in einer gemeinsamen Bestimmung ins schweizerische Recht zu übertragen. Diese
Vorschriften gelten aber nur für den grenzüberschreitenden Transit und berühren die in

Artikel 13 des Rohrleitungsgesetzes (SR 746.1) festgehaltene Transportpflicht nicht.

Einleitend ist bezüglich des Transits von Elektrizität folgendes zu sagen: Die EG
erweckt den Eindruck, die Integration sei mehr oder weniger am Anfang und ohne
Aktivitäten der Gemeinschaft nicht zu realisieren. Dies trifft aber nicht zu. Das
vereinigte Europa besteht beim Strom im Rahmen der Union pour la coordination de la
production et du transport de l'électricité (UCPTE) seit langem und wird stetig
ausgebaut. Die Stossrichtung der Richtlinie über den Stromtransit stimmt mit den
Zielen der UCPTE überein. Das Austauschvolumen innerhalb der UCPTE, aber auch
zu den umliegenden Ländern, steigt laufend. Mit dem Einbezug der mitteleuropäischen
Länder in das Verbundnetz werden in den nächsten Jahren noch wesentliche
Erweiterungen bevorstehen.

Mit der Einführung der Transportpflicht erhalt der europäische Verbund eine neue
Qualität. Bisher konnten zwei nicht benachbarte, am Verbund beteiligte
Unternehmungen nur dann Verträge über die Lieferung von Elektrizität abschliessen,
wenn die Besitzer dazwischenliegender Netze einverstanden waren. Transitländer
konnten also den Stromaustausch verhindern. Das Funktionieren des
UCPTE-Verbundes zeigt aber, dass in der Regel Lösungen gefunden werden
konnten.

Nach Absatz l müssen die Betreiber von grossen Uebertragungsnetzen für Elektrizität
und Gas den grenzüberschreitenden Transit zwischen den grossen Netzen erleichtern,
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wenn die Transportbedingungen für alle Parteien gerecht sind und die Kapazität des

Netzes die Durchführung von Transiten erlaubt. Dabei müssen die

Versorgungssicherheit und die Dienstleistungsqualität gewährleistet bleiben.

Der Staat ist in diesen Transit von Energie nicht direkt involviert. Deshalb verweist

Absatz 2 auf die Vertragsverhandlungen zwischen den Betroffenen.

Für den Fall von Schwierigkeiten bei der Festlegung der Transitbedingungen sind

Schlichtungsstellen vorgesehen (Abs. 3). Diese Schlichtungsstellen setzen sich aus

Vertretern der Gesellschaften zusammen, die für die jeweiligen Uebertragungsnetze in

Europa verantwortlich sind.

Diese Schlichtungsstellen werden je nach den am Transit beteiligten Partnern von

verschiedenen internationalen Behörden eingesetzt:

- durch die EG-Kommission für Transite innerhalb der EG;

- durch eine EFTA-Ueberwachungsbehörde für Transite innerhalb der EFTA;

- durch den gemeinsamen EWR-Ausschuss für Transite zwischen EG- und EFTA-
Staaten.

Die Schlichtungsstellen führen ein reines Vermittlungsverfahren durch. Sie sollen die

beteiligten Parteien vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung noch einmal zu

Verhandlungen zusammenbringen. Die Unternehmen dürfen Sich einem solchen
Vermittlungsversuch nicht widersetzen. Schlägt der Vermittlungsversuch fehl, so kann

jede Partei ein Verfahren bei dem nach Artikel 24 des EWR-Abkommens und dessen
Anhang IV für zuständig erklärten Gericht einleiten.

In Absatz 4 ist die Uebermittlung von Informationen geregelt. Die betroffenen

Unternehmen machen ihre Mitteilungen bezüglich der Transite von Elektrizität bzw.

Erdgas entsprechend den Vereinbarungen des EWR-Abkommens nicht direkt der EG,

sondern dem für die Weiterleitung der Informationen zuständigen Bundesamt für

Energiewirtschaft. Dieses übermittelt die Meldungen an die EWR-Organe zur

Weitergabe an die zuständigen Organe der EG.
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In Absatz 5 erhält das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

(Departement) den Auftrag, die Unternehmen, welche unter den Geltungsbereich der

Vorschriften über den Transit fallen, in Zusammenarbeit mit den Betroffenen zu

bestimmen.

Absatz 6 schliesslich verweist für die Regelung der Details wieder auf die

Bestimmungen der einschlägigen Richtlinien.

Artikel 4 Kraftwerke, die mit Erdölerzeugnissen betrieben werden

Artikel 4 bezieht sich auf die Richtlinie über die Einschränkung des Einsatzes von

Erdölerzeugnissen in Kraftwerken. Diese Richtlinie schreibt unter anderem vor, dass

die Bewilligung für Kraftwerke, die mit Erdöl betrieben werden, nur erteilt werden

darf, wenn das Kraftwerk eine geringere Leistung als 10 MW hat oder ausschliesslich

der Erzeugung von Spitzenenergie dient. Die Bewilligungsvoraussetzungen machen

deutlich, dass die Substitution von Erdöl im Vordergrund steht, die auch in der
schweizerischen Energiepolitik gilt. Beim Erlass dieser Richtlinie war aber nicht nur

die Substitution durch Erdgas das Ziel, sondern auch der vermehrte Einsatz von Kohle,

was heute aus Gründen der Luftreinhaltung nicht mehr erwünscht ist.

Die Richtlinie hat für die Schweiz praktisch keine Bedeutung, Als Bestandteil des

Acquis Communautaire rauss sie aber trotzdem in schweizerisches Recht übernommen

werden. Adressaten dieser Bestimmungen sind in erster Linie die Kantone.

Absatz l legt den Grundsatz der Bewilligungspflicht durch eine kantonale Behörde

fest. Dabei muss geprüft werden, ob Steinkohle als Altemativbrennstoff zu verwenden
sei (Absatz 2). Absatz 3 verpflichtet die Kantone, erteilte Bewilligungen der

zuständigen eidgenössischen Behörde mitzuteilen. Auch in diesem Artikel wird in

Absatz 4 für die Regelung der Einzelheiten auf die einschlägigen Richtlinien

verwiesen.

Artikel 5 Bearbeitung von Daten

Zuständige Bundesstelle für die Erhebung, Bearbeitung und Weiterleitung aller im

Zusammenhang mit diesem Beschluss anfallenden Daten und Informationen ist das
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Bundesamt für Energiewirtschaft. Dieses muss die anfallenden Daten vertraulich

behandeln. Die Identität des einzelnen Datenlieferanten ist soweit wie möglich

geheimzuhalten. Daten allerdings, die sich nicht anonymisieren lassen, wie die
Informationen über die einzelnen Transite von Elektrizität oder Gas oder über die
verschiedenen Investitionsvorhaben im Energiebereich dürfen auch ohne Bearbeitung

an die zuständigen Organe des EWR weitergegeben werden. Es ist ja gerade der Sinn

der entsprechenden Erlasse der EG, diese Angaben unbearbeitet zu erhalten.

Artikel 6 Rechtspflege

Artikel 6 verweist für Verfahren und Rechtsschutz auf das Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren (SR 172.021) und auf das Bundesrechtspflegegesetz (SR

173.110).

Artikel 7 Strafbestimmungen

Artikel 7 zählt die zum Vollzug notwendigen Strafbestimmungen auf und bestimmt das

Bundesamt für Energiewirtschaft als Vollzugsbehörde.

Für die Durchsetzung dieses Bundesbeschlusses sind eigene Strafbestimmungen

notwendig. Ein Verweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches (SR 311.0) genügt
nicht. Wer seinen Verpflichtungen aus diesem Beschluss nicht nachkommt, soll schnell

und in einem einfachen Verfahren zur Verantwortung gezogen werden können. Die

Anwendung von Artikel 292 des Strafgesetzbuches würde voraussetzen, dass eine

Verfügung erlassen werden müsste, wenn die vorgeschriebenen Meldungen ausbleiben.
Erst die Nichtbeachtung dieser Verfügung könnte sanktioniert werden. Neben dem

Mehraufwand für alle Beteiligten würde diese indirekte Strafandrohung auch bedeuten,

dass das Verfahren nicht durch eine Verwaltungsbehörde, sondern durch die
ordentlichen Strafverfolgungsbehörden geführt würde.
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Artikel 8 Vollzug

Einzelne Richtlinien sehen vor, dass eine zuständige nationale Behörde bestimmte

Einzelheiten des Vollzuges regelt. Mit Artikel 8 wird diese Regelungskompetenz an

das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement delegiert.

Artikel 9 Aenderung bestehenden Rechts

Die Aenderungen des Atomgesetzes (SR 732.0) und des Bundesbeschlusses zum

Atomgesetz (SR 732.1) (Ziffern l und 2) ergeben sich aus der Uebernahme der

Richtlinie zur Durchführung von Artikel 67 des EWG-Vertrages (freier

Kapitalverkehr; Art, 40 EWR-Abkommen). Ebenfalls auf diese Richtlinie ist die
Aenderung von Artikel 4 Absatz l des Rohrleitungsgesetzes (SR 746.1)

zurückzuführen (Ziffer 3). Die Bestimmungen dieser Richtlinie verbieten zusammen

mit dem Prinzip der Niederlassungsfreiheit und dem Grundsatz des freien

Dienstleistungsverkehrs, dass nur Schweizer Bürger oder schweizerisch beherrschte
juristische Personen Bewilligungen für Atomanlagen oder Rohrleitungsanlagen erhalten

können. Die entsprechenden Vorschriften müssen so geändert werden, dass für

Projektanten (natürliche oder juristische Personen) aus dem gesamten europäischen

Wirtschaftsraum die gleichen Bedingungen gelten wie für schweizerische.

3 Auswirkungen

3.1 Auswirkungen auf den Bund

Dieser Bundesbeschluss hat aus heutiger Sicht keine grossen finanziellen oder

personellen Auswirkungen auf den Bund. Die Aufgaben des Bundes, die sich aus

diesem Bundesbeschluss ergeben, sind das Sammeln und Weiterleiten von Daten und

Informationen. Das Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW) wird diese Tätigkeiten

voraussichtlich ohne zusätzliches Personal oder besondere finanzielle Aufwendungen

erledigen können. Ob dies tatsächlich möglich ist, wird sich jedoch erst beim Vollzug

zeigen. Das gleiche gilt für das Bundesamt für Statistik und die Oberzolldirektion, auf

welche der Bundesbeschluss verweist.
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Nicht berücksichtigt in dieser Beurteilung sind die Arbeiten, welche als Folge des

EWR-Abkommens auf das BEW zukommen. Die Weiterentwicklung des
EWR-Rechtes im Bereich Energie sowie die Wahrung der schweizerischen Interessen
könnten unter Umständen einen beträchtlichen zusätzlichen Aufwand erfordern.

3.2 Auswirkungen auf die Kantone

Die Auswirkungen dieses Bundesbeschlusses auf die Kantone beschränken sich auf die
Bestimmung über den Einsatz von Erdöl in Kraftwerken und sind nicht gewichtig. Die
Kantone müssen künftig bei der Bewilligung solcher Anlagen die in diesem Beschluss
vorgeschriebenen Bedingungen beachten.

3.3 Auswirkungen auf die Wirtschaft

Der Bundesbeschluss zum Energierecht im EWR hat in der vorliegenden Form für die
schweizerische Energiewirtschaft keine Auswirkungen von Bedeutung. Neu ist die
Uebermittlung von bestimmten Daten an die EG. Der Wirtschaft erwächst dadurch im
Moment kaum ein nennenswerter zusätzlicher Aufwand. Die Regelung des Transits
von Strom und Erdgas durch die EG entspricht in ihren Grundzügen den heute bereits
funktionierenden Verbundsystemen. Diese werden im Rahmen der EG
institutionalisiert und formalisiert. Zusätzlich wird eine Verhandlungspflicht
eingeführt, und in letzter Konsequenz kann der Abschluss eines Transitvertrages neu
durch eine gerichtliche Instanz verfügt werden.

Die Bedeutung dieses Bundesbeschlusses für die schweizerische Energiewirtschaft liegt
darin, dass das Energierecht der EG auch für die Schweiz Geltung beansprucht. Die
künftige Entwicklung dieses Rechtsgebietes innerhalb der EG wird sich auf die
Schweiz auswirken. Die EG hat bereits skizziert, in welcher Richtung die europäische
Integration im Energiesektor vorangetrieben werden soll (Drei-Stufen-Plan vom
Januar 1992), Werden diese Absichten unverändert verwirklicht, so wird sich die
schweizerische Energiewirtschaft längerfristig wesentlich veränderten
Wettbewerbsbedingungen gegenübersehen. Es ist aber nicht zu übersehen, dass die

Verwirklichung dieser weitergehenden Integration im Energiebereich, insbesondere

bezüglich des sogenannten "Third Party Access" (Recht Dritter auf den Transport von



Strom oder Gas durch die bestehenden Uebertragungsnetze) bei verschiedenen Ländern
auf Ablehnung stösst.

4 Legislaturplanung

Die Vorlage ist in der Legislaturplanung nicht vorgesehen. Sie ergibt sich aber aus
dem Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum.

5 Gesetzliche Grundlagen

5.1 Verfassungsmässigkeit

Der Bundesbeschluss zum Energierecht im Europäischen Wirtschaftsraum stützt sich
auf verschiedene Verfassungsbestimmungen, die im Ingress aufgelistet sind:

- Elektrizitätsartikel Artikel 24quater BV

- Umweltschutzartikel Artikel 24septies BV

- Energieartikel Artikel 24octies BV

- Rohrleitungsartikel Artikel 26bis BV.

Elektrizitätsartikel und Rohrleitungsartikel (Artikel 24quater und 26bis BV) erlauben
dem Gesetzgeber den Erlass von Vorschriften über die Fortleitung von
leitungsgebundenen Energieträgem (Elektrizität, Gas, Oel). Die Uebernahme der bei
den Transitrichtlinien der EG stützt sich daher auf diese Verfassungsbestimmungen.

Der Umweltschutzartikel (Artikel 24septies BV) bietet die Grundlage für Massnahmen
im Interesse der Luftreinhaltung. Diese Massnahmen können auch Vorschriften über
die sparsame Energieverwendung betreffen. Die Bewilligungspflicht für thermische
Kraftwerke stützt sich ausser auf den Energieartikel (Artikel 24 octies BV) auch auf
diese Bestimmung.
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Ganz allgemein stützen sich aber die einzelnen Bestimmungen auf den Grundsatz, dass
die Schweiz verpflichtet ist, das geltende Recht des Europäischen Wirtschaftsraumes,
den Acquis Communautaire, zu übernehmen und die zum Vollzug notwendigen
Rechtsvorschriften zu erlassen (Artikel 7 EWR-Abkommen).

5.2 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Im Zusammenhang mit dem EWR-Abkommen ist vorgesehen, die
Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung mit neuen Artikeln zu ergänzen.
Diese Bestimmungen sehen u.a. vor, dass die Gesetzgebungskompetenz an das
Parlament delegiert wird, wenn ein Erlass zusammen mit dem EWR-Abkommen in
Kraft treten muss.

Der vorliegende Erlass muss zusammen mit dem EWR-Abkommen in Kraft treten und
untersteht daher nicht dem Referendum.
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Bundesbeschluss Entwurf
zum Energierecht im Europäischen Wirtschaftsraum

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
gestützt auf die Artikel 24iuaKr, 24sePliö, 24°"'« und 26bis der Bundesverfassung,
in Ausführung von Artikel 24 des Abkommens vom 2. Mai 1992') über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum und dessen Anhang IV, der sich bezieht auf:
- die Verordnung Nr. 1056/72 des Rates vom 18. Mai 19722>über die Mittei-

lung der Investitionsvorhaben von gemeinschaftlichem Interesse auf dem
Erdöl-, Erdgas- und Elektrizitätssektor an die Kommission,

- die Richtlinie Nr. 90/547 des Rates vom 29- Oktober 1990') über den Transit
von Elektrizitätslieferungen über grosse Netze,

- die Richtlinie Nr. 91/296 des Rates vom 31. Mai 19914> über den Transit von
Erdgas über grosse Netze,

- die Richtlinie Nr. 75/405 des Rates vom 14. April 1975 5> über die Einschrän-
kung des Einsatzes von Erdölerzeugnissen in Kraftwerken,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 19926>,

beschliesst:

\, Abschnitt: Zweck und Geltungsbereich

Art. l
1 Dieser Bundesbeschluss dient der Verwirklichung des EWR-Abkommens im
Bereich der Energie.
2 Für die Anwendung der Richtlinie Nr. 90/377 des Rates vom 29. Juni 1990 7>
zur Einführung eines gemeinschaftlichen Verfahrens zur Gewährleistung der
Transparenz der vom industriellen Endverbraucher zu zahlenden Gas- und
Strompreise und der Richtlinie Nr. 76/491 des Rates vom 4. Mai 1976») über
ein gemeinschaftliches Verfahren zur Unterrichtung und Konsultation über

" AS 1993 ...
» EWRS ...; ABI. Nr. L 120 vom 25. 5. 1972, S. 7, geändert durch die Verordnungen

Nr. 1215/76 (EWRS ...; ABI. Nr. L 140 vom 28. 5. 76, S. 1), 3025/76 (EWRS ...; ABI.
Nr. L 358 vom 31. 12.77, S. 12)

3> EWRS...; ABI Nr. L 313 vom 13. 11. 90, S. 30
"> EWRS ...; ABI. Nr. L 147 vom 12. 6. 91. S. 37
') EWRS ...; ABI. Nr. L 178 vom 9. 7. 75, S. 26
" BB1 1992 V 76
7> EWRS ...; ABI. Nr. L 185 vom 17. 7. 90, S. 16
"> EWRS ...; ABI. Nr. L 140 vom 28.5.76, S. 4, ergänzt durch die Entscheidung der

Kommission Nr. 77/190 (EWRS ...; ABI. Nr. L 61 vom 5. 3. 77, S. 34)
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die Preise für Rohöl und Mineralölerzeugnisse in der Gemeinschaft gelten die
Bestimmungen über die Erhebung von Daten durch das Bundesamt für Stati-
stik.
3 Für die Anwendung der Verordnung Nr. 1893/79 des Rates vom 28. August
19791) zur Schaffung einer Registrierung der Einfuhren von Rohöl und/oder
Mineralolerzeugnissen in der Gemeinschaft gelten die Bestimmungen über die
Erhebung von Daten für die Aussenhandelsstatistik durch die Oberzolldirek-
tion.

2. Abschnitt: Energierechtliche Vorschriften

Art. 2 Mitteilung von Investitionsvorhaben im Bereich Erdöl,
Erdgas und Elektrizität

1 Wer Anlagen für Gewinnung, Transport oder Speicherung von Erdöl, Erdgas
oder Elektrizität erstellt oder betreibt, muss dem Bundesamt für Energiewirt-
schaft (Bundesamt) jährlich die wesentlichen Daten über grosse Investitionsvor-
haben mitteilen, deren konkrete Realisierung im Erdöl- und Erdgasbcreich in
nerhalb von drei Jahren und im Elektrizitätsbereich innerhalb von fünf Jahren
in Angriff genommen werden soll.
2 Dieselbe Meldepflicht besteht für die Ausserbetriebnahme solcher Anlagen,
die innerhalb von drei Jahren vorgesehen ist.
3 Die Einzelheiten richten sich nach der Verordnung Nr. 1056/72 über die Mit-
teilung der Investitionsvorhaben von gemeinschaftlichem Interesse auf dem
Erdöl-, Erdgas- und Elektrizitätssektor an die Kommission.

Art. 3 Transit von Elektrizität und Erdgas
1 Die Gesellschaften, die in der Schweiz für die grossen Hochspannungsübertra-
gungsnetze für Elektrizität oder die grossen Hochdrucknetze für Erdgas verant-
wortlich sind, erleichtern den grenzüberschreitenden Transit von Elektrizität
oder Erdgas zwischen grossen Netzen zu angemessenen Bedingungen, sofern
insbesondere die Kapazität des Netzes das erlaubt und die Versorgungssicher-
heit so.wie die Dienstleistungsqualität nicht gefährdet werden.
1 Die beteiligten Gesellschaften vereinbaren die Transitbedingungen.
3 Jede beteiligte Gesellschaft kann die Transitbedingungen der Schlichtungs-
stelle, die nach Artikel 24 und Anhang IV des EWR-Abkommens zuständig ist,
zur Beurteilung unterbreiten.

" EWRS ...; ABI. Nr. L 220 vom 30.8.79, S. l, geändert durch die Verordnungen
Nr. 2592/79 (EWRS ...; ABI. Nr. L 297 vom 24. 11. 79, S. 1), Nr. 649/80 (EWRS ...;
ABI. Nr. L 365 vom 31. 12.80, S. 23), Nr. 481/81 (EWRS ...; ABI. Nr. L 52 vom
27. 2. 81, S. 1), Nr. 4152/88 (EWRS ...; ABI. Nr. L 367 vom 31. 12. 88)
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4 Die für die grossen Übertragungsnetze verantwortlichen Gesellschaften mel-
den dem Bundesamt:

a. alle Transitgesuche. Bei Gesuchen für den Transit von Elektrizität müssen
nur die Gesuche gemeldet werden, denen ein Kaufvertrag von mindestens
einem Jahr Laufzeit zugrunde liegt;

b. jeden Abschluss eines Transitvertrages;
c. die Gründe, weshalb ein Transitvertrag innerhalb eines Jahres nach Ein-

gang des Transitgesuches nicht abgeschlossen werden konnte,
5 Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement bezeichnet
nach Anhörung der Betroffenen die für die grossen Übertragungsnetze verant-
wortlichen Gesellschaften.
6 Die Einzelheiten richten sich nach der Richtlinie Nr. 90/547 über den Transit
von Elektrizitätslieferungen über grosse Netze und der Richtlinie Nr. 91/296
über den Transit von Erdgas über grosse Netze.

Art. 4 Kraftwerke, die mit Erdölerzeugnissen betrieben werden
1 Der Bau neuer oder der Umbau bestehender Kraftwerke, die ausschliesslich
oder überwiegend mit Erdölerzeugnissen betrieben werden, bedarf einer Bewil-
ligung der zuständigen kantonalen Behörde.
2 Bevor die Bewilligung erteilt wird, muss geprüft werden, ob aus Gründen der
Versorgungssicherheit eine bivalente Anlage mit Steinkohle als Alternativbrenn-
stoff wünschbar ist.
3 Die zuständigen kantonalen Behörden teilen Bewilligungen nach Absatz l
dem Bundesamt mit.
4 Die Einzelheiten richten sich nach der Richtlinie Nr. 75/405 über die Ein-
schränkung des Einsatzes von Erdölerzeugnissen in Kraftwerken.

Art. 5 Bearbeitung von Daten durch das Bundesamt für Energiewirtschaft
1 Das Bundesamt kann Daten und Informationen, die ihm aufgrund dieses Be-
schlusses mitgeteilt werden, zu statistischen Zwecken bearbeiten und die Ergeb-
nisse so veröffentlichen, dass die betroffenen Personen oder Unternehmen nicht
bestimmbar sind.
1 Es kann Daten nach den Artikeln 2-4 dieses Beschlusses an die in der Sache
zuständigen Organe des EWR weitergeben.
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3. Abschnitt: Verfahrens- und Strafbestimmungen

Art. 6 Rechtspflege

Das Verfahren und der Rechtsschutz richten sich nach dem Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren '> und nach dem Bundesgesetz über die Organisation
der Bundesrechtspflege3'.

Art. 7 Strafbestimmungen
1 Mit Busse bis zu 10 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

a. die von den Behörden gestützt auf diesen Bundesbeschluss verlangten An-
gaben nicht, nicht richtig oder nicht vollständig liefert;

b. die in diesem Bundesbeschluss vorgeschriebenen Mitteilungen nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht fristgemäss macht.

2 Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das
Verwaltungsstrafverfahren3). Verfolgende und urteilende Behörde ist das Bun-
desamt.

4, Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 8 Vollzug
Das Departement regelt die Einzelheiten oder trifft die Massnahmen, die das
EWR-Recht, das diesem Beschluss zugrundeliegt, einer nationalen Behörde
überträgt.

Art. 9 Änderung bisherigen Rechts
1. Das ßundesgesetz vom 23. Dezember 19594) über die friedliche Verwendung
der Atomenergie und den Strahlenschutz wird wie folgt geändert:

Art. 5 Abs. 3
3 Der Bundesrat kann die Erteilung der Bewilligung zur Erstellung
oder zum Betrieb einer Atomanlage davon abhängig machen, dass
der Gesuchsteller Bürger eines EWR-Staates ist und in einem
EWR-Staat Wohnsitz hat. Wird die Bewilligung von einer juristi-
schen Person nachgesucht, so kann der Bundesrat verlangen, dass
sie nach dem Recht eines EWR-Staates konstituiert ist und ihren
Sitz in einem EWR-Staat hat.

') SR 172.021
» SR 173.110; AS 1992 228
3> SR 313.0
«) SR 732.0
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Energierecht im EWR. BB

2. Der Bundesbeschluss vom 8. Oktober 1978° zum Atomgesetz wird wie folgt
geändert:

Art. 3 Abs. 3
3 Die Rahmenbewilligung wird nur Bürgern eines EWR-Staates mit Wohnsitz in
einem EWR-Staat oder juristischen Personen erteilt, die nach dem Recht eines
EWR-Staatcs konstituiert sind und ihren Sitz in einem EWR-Staat haben.

3. Das Bundesgesetz vom 4. Oktober 19632) über Rohrleitungsanlagen zur Be-
förderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe wird wie folgt ge-
ändert:

Art. 4 Abs. l
1 Eine Konzession für den Bau und den Betrieb einer Rohrlei-
tungsanlage, welche die Landesgrenze kreuzt, kann nur einem
Bürger eines EWR-Staates mit Wohnsitz in einem EWR-Staat, ei-
ner Körperschaft des öffentlichen Rechtes eines EWR-Staates
oder einer juristischen Person erteilt werden, die nach dem Recht
eines EWR-Staates konstituiert ist und ihren Sitz in einem EWR-
Staat hat.

Art. 10 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieser Bundesbeschluss ist allgemeinverbindlich und gilt solange wie das
EWR-Abkommen in Kraft ist.
2 Er unterliegt aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen 3> der Bun-
desverfassung nicht dem Referendum.
3 Er tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

5533

» SR 732.01
2> SR 746.1
» AS ...
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92.057.4

3.2 Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über den

Umweltschutz (USG)

1.1 Einleitung

Mit dem Zustandekommen des EWR-Abkommens wird die Schweiz verpflichtet, den

"Acquis communautaire" auch im Bereich des Umweltschutzes (Artikel 73-75 EWR-

Abkommen, Anhänge n und XX) zu übernehmen. Die Umweltpolitik der

Europäischen Gemeinschaft (EG) stützt sich auf die gleichen Prinzipien und bedient

sich ähnlicher Instrumente wie die schweizerische Umweltpolitik. Dies gilt für das

Vorsorge- und Verursacherprinzip, das Ziel, Umwelteinwirkungen nach Möglichkeit

bei der Quelle zu bekämpfen und die Gewährleistung einer umsichtigen und rationellen

Ressourcenverwendung. Aufgrund dieser prinzipiellen Kongruenz stellen sich bei der

Umsetzung des EG-Umweltrechts in das schweizerische Umweltrecht keine

schwerwiegenden Probleme, Trotz der Aehnlichkeit beider Rechtssysteme gibt es

indessen angesichts des Vorrangs des EG-Rechts und der unvermeidlichen Komplexität
umweltrechtlicher Vorschriften gewisse Bereiche, in denen das schweizerische

Umweltrecht an das europäische anzupassen ist.

Wie bereits in der Botschaft zum EWR-Abkommen (BEI 1992 IV 1) festgestellt,

betrifft der Umsetzungsbedarf auf Gesetzesstufe Vorschriften über:

den Zugang zu Umweltinformationen,

die Zusammenarbeit bei der Umweltverträglichkeitsprüfung von Anlagen mit

möglichen grenzüberschreitenden Um weltein Wirkungen,

umweltgefährdende Stoffe, insbesondere die Information der Abnehmer,
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den Umgang mit umweltgefährdenden Organismen,

- Abfälle,

organisatorische Anforderungen an Untersuchungen über Stoffe und Organismen,

den Informationsaustausch mit auslandischen Behörden,

Die erwähnten Anpassungen, die in erster Linie das Bundesgesetz vom 7. Oktober

1983 über den Umweltschutz (USO; SR 814.01) betreffen, sind notwendig, um das

schweizerische Umweltrecht EWR-vertragskonform auszugestalten. Für die Schweiz

bestehen insoweit keine besonders ausgehandelten Anpassungsfristen. Damit sind die

Voraussetzungen erfüllt, um diese Vorlage in Gestalt eines allgemeinverbindlichen,

unbefristeten Bundesbeschlusses zu behandeln, der nicht dem Referendum unterliegt.

l ,2 Umweltinformation

Am 7. Juni 1990 ist die Richtlinie 90/313 des Rates über den freien Zugang zu

Informationen über die Umwelt vom Rat der Europäischen Gemeinschaften

verabschiedet worden. Ziel der Richtlinie (RL) ist es, den freien Zugang zu den bei

den Behörden vorhandenen Informationen über die Umwelt sowie die Verbreitung

dieser Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen

festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen

(Art. l RL). Im Ergebnis verlangt die Richtlinie, dass der Staat im Bereich des

Urnweltrechts vom "Geheimhaltungsprinzip mit Öffentlichkeitsvorbehalt" auf das mehr
Transparenz anstrebende "Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehalt"

umstellt. Ergänzend zu diesem passiven Informationszugangsrecht verlangt die

Richtlinie überdies, dass die Staaten die erforderlichen Massnahmen ergreifen, um der

Öffentlichkeit allgemeine Informationen über den Zustand der Umwelt, z.B. durch die

regelmässige Veröffentlichung von Zustandsberichten, zur Verfügung zu stellen (Art. 7

Rl.). Damit deckt die Richtlinie die beiden wesentlichen Aspekte jeder auf

Verwaltungstransparenz gerichteten Politik ab.

Auf die wichtigsten Konsequenzen dieser Richtlinie für das schweizerische

Umweltrecht haben wir bereits in unserer Botschaft zum EWR-Abkommen
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hingewiesen. Angefügt sei hier lediglich, dass die Umsetzung dieser Richtlinie in

nationales Recht neben Änderungen im USG auch noch kleinere Änderungen in den

Bundesgesetzen über den Schutz der Gewässer, den Natur- und Heimatschutz, die

FUSS- und Wanderwege sowie die Fischerei bedingt.

1.3 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Mit Inkrafttreten des USG am 1. Januar 1985 ist für bestimmte Anlagen die

Durchführung einer UVP Pflicht geworden. Nach Artikel 9 USG prüft die Behörde die

Umweltverträglichkeit, bevor sie über die Planung, Errichtung oder Änderung von

Anlagen entscheidet, welche die Umwelt erheblich belasten können. Die Verordnung

vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 814.011),

welche Artikel 9 USG konkretisiert, ist am 1. Januar 1989 in Kraft getreten. Die vom

Rat der Europäischen Gemeinschaften am 27. Juni 1985 verabschiedete Richtlinie

85/337 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und

privaten Projekten sowie die entsprechenden Vorentwürfe haben die Redaktion von

Artikel 9 USG und der UVPV bereits stark geprägt. Die schweizerische UVP

entspricht denn auch in den Grundzügen der Richtlinie, so hinsichtlich der

Anlagenbezogenheit, der Erfassung sowohl öffentlicher als auch privater Anlagen, der

Pflicht des Bauherrn zur Erstellung eines Berichtes, der Einbindung der UVP in

bestehende Verfahren, der Berücksichtigung der Ergebnisse der UVP in den jeweiligen

Entscheiden und der öffentlichen Zugänglichkeit von Bericht und Ergebnissen der
UVP. Nicht richtlinienkonform ist die schweizerische Regelung hinsichtlich der

Information und Konsultation von Staaten, auf deren Umwelt die Anlagen

Auswirkungen haben können.

Unter der Voraussetzung, dass ein Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt

eines anderen Mitgliedstaates haben könnte, oder wenn ein Mitgliedstaat, der

möglicherweise davon erheblich berührt wird, einen entsprechenden Antrag stellt,

verlangt Artikel 7 der Richtlinie von den EG-Mitgliedstaaaten eine Mitteilung an

diesen Staat. Diese Informationen dienen als Grundlage für notwendige Konsultationen

im Rahmen der bilateralen Beziehung beider Mitgliedstaaten auf der Basis von

Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit. Die Mitteilungspflicht erstreckt sich auf die

Informationen, welche der Gesuchsteller der Behörde vorlegen muss. Sie muss zum

gleichen Zeitpunkt erfolgen, in dem sie der betreffende Staat seinen eigenen

Staatsbürgern zur Verfügung stellt. Weiter schreibt die Richtlinie in Artikel 8 vor, dass
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die im Rahmen der Konsultationen eingeholten Angaben im Genehmigungsverfahren

zu berücksichtigen sind. Ist ein Mitgliedstaat nach Artikel 7 der Richtlinie unterrichtet

worden, so wird er nach Artikel 9 der Richtlinie auch von der betreffenden

Entscheidung unterrichtet. Artikel 10 der Richtlinie behält für die Uebermittlung von

Angaben an einen anderen Mitgliedstaat und den Empfang von Angaben eines anderen

Mitgliedstaates die Beschränkungen vor, die im Staat gelten, in dem das

vorgeschlagene Projekt durchgeführt werden soll.

Das USG sieht kein solches Informations- und Konsultationsverfahren vor. Zwar

erfolgt in der Praxis die Information und Konsultation benachbarter Staaten

regelmässig bereits heute. Die Art der Kontakte variiert dabei von Fall zu Fall,

Aufgrund der Richtlinie muss die Pflicht zur Information und Konsultation betroffener

Staaten ausdrücklich im USG verankert werden. Damit wird im übrigen auch dem

Hauptanliegen der ECE-Konvention vom 25. Februar 1991 über grenzüberschreitende

UVP Rechnung getragen. Dieser Konvention ist die Schweiz bisher noch nicht

beigetreten.

1.4 Umweltgefährdende Stoffe - Information der Abnehmer

Die EG verfolgt im Chemikalienbereich eine offene Informationspolitik. Dies äussert

sich unter anderem in folgenden Punkten:

Allen professionellen Verwendern von Chemikalien muss ein Sicherheitsdatenblatt

abgegeben werden (Rl. 91/155 des Rates vom 5. März 1991).

Bei einer ganzen Reihe von Prüfergebnissen kann kein Anspruch auf

Vertraulichkeit erhoben werden (ökotoxikologische Daten, toxikologische Daten,
physikalisch-chemische Eigenschaften).

Prüf-, Einstufungs- und Kennzeichnungspflichten gelten uneingeschränkt auch für

Stoffe, die bloss als Zwischenprodukte in den Verkehr gebracht werden.

Informations- und Anschreibepflichten gibt es für alle Chemikalien, also auch für

solche, die nicht als gefährlich eingestuft sind.
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Im Vergleich dazu sind die Informationspflichten des USG basierend auf dessen

Artikel 27 in seiner heute gültigen Fassung allzu sehr auf die Bedürfnisse der

Endverbraucher und im speziellen auf diejenigen der Konsumenten zugeschnitten.

Hersteller haben Abnehmern in erster Linie Verhaltensanweisungen zu geben, Daten

über Stoffeigenschaften sind nicht zwangsläufig offenzulegen. In der Regel ist nur über

die sich daraus ableitenden Konsequenzen zu informieren. Als Instrument der

Informationsweitergabe steht dementsprechend die Gebrauchsanweisung im
Vordergrund.

Unvereinbar mit den EG-Bestimmungen ist femer, dass der Entscheid, ob informiert

werden muss, im Ermessen des Herstellers liegt. Kommt er im Rahmen der

Selbstkontrolle zum Schluss, dass keine umweltgefährdenden Verwendungen zu

erwarten sind, kann er die Information verweigern.

Wie schon in der Botschaft zum EWR-Abkommen (Kapitel 7.2.11.10 Buchstabe b)

dargelegt, bildet Artikel 27 daher eine unzureichende Rechtsgrundlage, um das von der

EG bei den umweltgefährdenden Stoffen verfolgte Informationskonzept einzuführen.

Der Aenderungsvorschlag eröffnet die Möglichkeit, auf der Verordnungsebene die

Vorschriften über das Sicherheitsdatenblatt denjenigen der Richtlinie Nr. 91/155

anzupassen. Ueberdies bildet er die notwendige Rechtsgrundlage, um die

Kennzeichnungs- und Etikettierungsanforderungen der Stoffverordnung mit den

detaillierten Bestimmungen der EG-Richtlinien 67/548 und 88/379 über die

Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen in
Einklang zu bringen.

Für die Umsetzung dieser Richtlinien sieht der EWR-Abkommen eine zweijährige

Uebergangsfrist vor. Artikel 27 USG könnte somit grundsätzlich auch im ordentlichen

Verfahren geändert werden. Da das USG wegen anderen Aenderungen aber ohnehin

im Eurolexverfahren geändert werden muss, wäre eine spätere separate Aenderung

ineffizient. Ueberdies hat die Aenderung ohnehin erst konkrete Auswirkungen nach

einer entsprechenden Anpassung der Stoffverordnung. Wir beabsichtigen, die

notwendigen Aenderungen der Stoffverordnung gleichzeitig mit denjenigen im Bereich

der Giftgesetzgebung vorzunehmen und eng aufeinander abzustimmen. Da diese

Aenderung erst zu einem späteren Zeitpunkt und im ordentlichen
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Gesetzgebungsverfahren erfolgt, bleibt bezüglich der Umsetzung der oben zitierten

Richtlinien die Referendumsmöglichkeit gewahrt.

Die vorgeschlagene Aenderung von Artikel 27 bewirkt auch redaktionelle

Aenderungen der Artikel 26, 28, 41, 60 und 61.

1,5 Umweltgefährdende Organismen

Am 23. April 1990 hat der Rat der Europäischen Gemeinschaften zwei Richtlinien

"über die Verwendung von gentechnisch veränderten Mikroorganismen in

abgeschlossenen Systemen" (Rl. 90/219) und "über die absichtliche Freisetzung

genetisch veränderter Organismen in die Umwelt" (Rl. 90/220) beschlossen. Sie

unterliegen wie alle Umweltmassnahmen der Europäischen Gemeinschaft dem

Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen vorzubeugen mit dem Ziel, die Umwelt zu

erhalten, zu schützen und zu verbessern sowie die menschliche Gesundheit zu

schützen.

Die neuen Bestimmungen des USG tragen diesen beiden Richtlinien zusammen mit der

Störfallverordnung vom 27. Februar 1991 (StFV; SR 814.012) im Umweltbereich
vollumfänglich Rechnung und bilden für den Bereich der Umweltschutzgesetzgebung .

die notwendige Ergänzung der gesetzlichen Grundlagen zum Erlass gleichartiger

schweizerischer Regelungen auf Verordnungsstufe.

Den Aspekten des Gesundheitsschutzes wird einerseits im Rahmen der Bekämpfung

übertragbarer Krankheiten mit den neuen Bestimmungen des Epidemiengesetzes
Rechnung getragen (siehe Kapitel 3.1). Andererseits soll mit der Uebernahme des EG-
Chemikalienrechts der Geltungsbereich des Giftgesetzes von giftigen unbelebten

Stoffen auf gefährliche Organismen ausgedehnt werden, was dann auch eine
toxikologische Beurteilung der gefährlichen Organismen erlaubt. Hinsichtlich
Gefahrenkennzeichnung und -information zum Schütze der Verbraucher wird damit ein

einheitliches System vorliegen, das im Sinne der anzustrebenden Einheit der Materie

sowohl Stoffe wie Organismen umfasst. Aufgrund der im EWR-Abkommen für die

Uebernahme des Chemikalienrechts festgelegten Uebergangsfristen (bis 1.1.1995) wird

sich dies allerdings erst mit der auf dem Weg des ordentlichen

Gesetzgebungsverfahrens vorzunehmenden Totalrevision der Giftgesetzgebung
verwirklichen lassen.

101



Die Vorlage des USG folgt den beiden Richtlinien 90/219 und 90/220 und erfüllt

damit auch die Entscheidungen des Rates und der Kommission Nr. 91/448, 91/596 und

92/146. Wie diese Richtlinien und Entscheide regelt sie ausschliesslich Aspekte der

biologischen Sicherheit und enthält keine Vorschriften, die auf anderen, namentlich

politischen, wirtschaftlichen und ethischen Ueberlegungen beruhen.

Analog zu andern schweizerischen Regelungen (z.B. Epidemiengesetz,
Störfallverordnung, Hilfsstoffverordnung) erfasst die USG-Vorlagc auch die

natürlicherweise entstandenen und für Mensch und Umwelt gefahrlichen Organismen.

Diese Erweiterung ist im Sinne der Einheit der Materie nötig, weil ansonsten eine

lückenhafte, in sich unlogische und zweckwidrige Regelung entsteht. Eine Schliessung

dieser Lücken ist überdies aus Gründen der Rechtssicherheit erwünscht und entspricht

den Bestrebungen verschiedener internationaler Gremien, den Umgang mit

natürlicherweise gefährlichen Organismen in Regelungen einzubinden. Beispiele dafür

sind der Entwurf einer Arbeitsgruppe des Europarates für eine Konvention über

Umweltschäden durch gefährliche Tätigkeiten (CJ-EN [91] 8), der hinsichtlich

haftpflichtrechtlicher Aspekte nicht nur gentechnisch veränderte, sondern auch
natürliche pathogène Mikroorganismen einbezieht, oder die Gemeinschaftsrichtlinie

Nr. 90/679 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische

Arbeitsstoffe bei der Arbeit.

Eine entsprechende Änderungsvorlage wurde bereits 1990 anlässlich der im
ordentlichen Verfahren durchgeführten USG-Änderung vom Bundesrat in eine

Vernehmlassung gegeben. Der Regelungsbereich der umweltgefährdenden Organismen

ist dabei auf breite Unterstützung gestossen. Der risikoorientierte Ansatz unter

Einbezug natürlicher und gentechnisch veränderter Organismen wurde von keiner Seite

bestritten. Der Regelungsbedart wurde von allen Seiten anerkannt, und viele

Stellungnahmen verlangten eine zügige, wenn möglich beschleunigte Weiterführung

des Änderungsverfahrens. Der Einbezug in den vorliegenden, dem fakultativen

Referendum entzogenen Bundesbeschluss trägt diesem Wunsch Rechnung.

Die neuen Bestimmungen ermöglichen namentlich Regelungen für folgende, bisher

unzureichend abgedeckte Aspekte:
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Abfälle, Abwässer und Emissionen mit Organismen beim Normalbetrieb von

Forschungs- und Produktionsbetrieben (z.B. zur Erzeugung von Medikamenten,

Impfstoffen, Lebensmitteln oder Pflanzenbehandlungsmitteln);

Freisetzungen von Organismen zu Versuchszwecken (Prüfung und Beurteilung der

Umweltverträglichkeit) ;

Verwendungen von Organismen in der Umwelt (Rohstoffabbau,

Abfallbeseitigung, Schädlingsbekämpfung);

Einfuhr und Handel von Zierpflanzen (Quarantäne zum Schutz einheimischer

Pflanzen und Kulturen vor gefährlichen Schädlingen, Krankheiten oder

Unkräutern).

1.6 Abfälle

Die Ratsrichtlinie 91/156 vom 18. März 1991 zur Aenderung der Richtlinie 75/442

über Abfälle enthält die Grundlagen für einen umweltgerechten Umgang mit Abfällen.

Nach dieser Richtlinie geniesst die Abfallvermeidung hohe Priorität. Weiter soll die

Verwertung unterstützt werden und sollen Abfälle umweltgerecht und nach dem Stand

der Technik entsorgt werden. Mit geeigneten planerischen Massnahmen ist zudem

sicherzustellen, dass die Entsorgung so nahe wie möglich beim On der
Abfallentstehung erfolgt. Diese Zielsetzungen decken sich mit der schweizerischen

Abfallpolitik (vgl. Leitbild für die schweizerische Abfallwirtschaft, Schriftenreihe
Umweltschutz, BUWAL, 1986).

Im Hinblick auf die Anpassung des schweizerischen Rechts im Rahmen von Eurolex

steht für den Bereich Abfälle die Richtlinie 91/156 im Vordergrund. Die übrigen

geltenden EG-Richtlinien enthalten Regeln für bestimmte Abfälle und Abfallarten, zu

deren Umsetzung das geltende USG die Grundlagen bereits enthält, Punktuell

notwendige Anpassungen können auf Verordnungsebenc erfolgen, wobei allerdings

darauf hinzuweisen ist, dass für die beiden allgemeinen Richtlinien im Bereich der

gefährlichen Abfälle (Rl. 78/319 des Rates vom 20, März 1978 über giftige und

gefahrliche Abfälle und die inzwischen mehrfach geänderte Rl. 84/631 des Rates vom

6. De/ember 1984 über die Ucbcrwachung und Kontrolle - in der Gemeinschaft - der
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grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle) eine Uebergangsfrist bis zum

1. Januar 1995 vereinbart wurde.

Schweizerischerseits bestehen die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zum Ertass

von Vorschriften über die Vermeidung und Verwertung und für die Sicherstellung

einer flächendeckenden und umweltgerechten Abfallentsorgung im Sinne der Richtlinie

91/156. So enthält Artikel 32 Absatz 4 USG die Kompetenzen zum Erlass von

Vorschriften zur Verminderung der Abfallmenge und zur Schadstoffreduktvon sowie

zur Verwertung von Abfällen. Nach Artikel 32 Absatz 3 USG erlässt der Bundesrat

zudem technische und organisatorische Vorschriften für Abfallanlagen. Artikel 31

Absatz 4 USG schliesslich enthält die Pflicht der Kantone, Abfallentsorgungspläne zu

erarbeiten; dem Bund obliegt dabei die Koordination. Zudem müssen die Kantone nach

dieser Vorschrift Standorte von Entsorgungsanlagen, insbesondere von Deponien,

bestimmen.

Die Richtlinie 91/156 schreibt in den Artikeln 9 und 10 vor, dass alle Anlagen oder

Unternehmungen, die Verwertungs- oder Beseitigungsmassnahmen (vgl. Anhänge H A

und II B) durchführen, einer Genehmigung durch die in Artikel 6 genannte zuständige

Behörde bedürfen. Bei näherer Betrachtung ergibt sich, dass das schweizerische Recht

für solche Anlagen oder Unternehmungen bereits eine Bewilligung verlangt:

Auszugehen ist davon, dass wer nach der Richtlinie 91/156 bewilligungspflichtige

Abfallbeseitigungs- oder Abfallverwertungsmassnahmen durchführt, dies nur mittels

Bauten oder Anlagen tun kann, die der Bewilligungspflicht nach Artikel 22 respektive

24 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG) unterstehen.
Für den Bereich der gefahrlichen Abfälle ist darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 32

Absatz 2 Buchstabe k USG (konkretisiert in der der Verordnung vom 12. November
1986 über den Verkehr mit Sonderabfallen {WS; SR 814.014}) gefährliche Abfalle

ohnehin nur Unternehmer annehmen dürfen, die über eine entsprechende Bewilligung

verfügt. Zu erwähnen ist auch das Erfordernis einer Plangenehmigung und einer

Betriebsbewilligung für Betriebe, die dem Arbeitsgesetz (SR 822.11) unterstehen.

Weiter ist auf die spezielle Bewilligung für Deponien nach Artikel 30 Absatz 2 USG

und die Sondernutzungsbewilligungen nach kantonalem Recht hinzuweisen. Aufgrund

dieser bereits bestehenden und sich zum Teil überschneidenden Bewilligungsverfahren

ergibt sich, dass die nach der Richtlinie bewilligungspflichtigen Tätigkeiten praktisch

in jedem Fall mindestens einer Bewilligung unterliegen. Indem die dafür zuständige

Behörde bei der Bewilligungserteilung die Einhaltung der Umweltvorschriften prüfen
muss, stellt sie zugleich die zuständige Behörde im Sinne von Artikel 6 der Richtlinie
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dar. Aus diesen Gründen ist es nicht notwendig, eine zusätzliche umfassende

Bundesbewilligung zu schaffen.

Die Richtlinie 91/156 verlangt in Artikel 9 Absatz 2, dass Bewilligungen befristet

werden können. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf den Bereich der Sonderabfalle, wo

Artikel 30 Absatz 2 VVS vorsieht, dass Bewilligungen zur Annahme von

Sonderabfällen befristet werden müssen. Da jedoch zu dieser Frage für andere als

Sonderahfälle keine Bundesvorschriften bestehen, drängt sich eine Ergänzung des USG

auf.

Die Richtlinie 91/156 geht von einer strikten Kontrolle der abfallwirtschaftlichen

Tätigkeiten aus und verlangt folgerichtig eine Meldepflicht für Unternehmen, die

gewerbsmässig Abfalle einsammeln oder befördern oder die für andere für die

Beseitigung oder Verwertung von Abfallen sorgen (Händler und Makler), sofern sie

nicht bereits über eine Bewilligung verfügen. Da das USG keine solche umfassende

Meldepflicht statuiert, muss es entsprechend ergänzt werden.

1.7 Organisatorische Anforderungen an Untersuchungen über Stoffe
und Organismen im Rahmen der Selbstkontrolle

Am 12, Mai 1981 hat der Rat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung (OECD) beschlossen, dass die gegenseitige internationale

Anerkennung von Daten für die Beurteilung der Sicherheit von Chemikalien von zwei
Voraussetzungen abhängen soll, nämlich

1. der Anwendung wissenschaftlich anerkannter Prüf-, Mess- und

Berechnungsmethoden, insbesondere der OECD-Priifrichtlinien und

2. der Einhaltung der Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP).

Ziel dieses und weiterer Beschlüsse und Empfehlungen der OECD ist es, die
internationale Harmonisierung im Bereich der Stoffkontrolle zu fördern. Dabei soll ein

allgemein anerkannter Qualitätsstandard für Prüflaboratorien geschaffen werden und

die Transparenz bei der Erzeugung wissenschaftlich-technischer Daten gefördert
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werden. Doppelarbeit mit unnötigem Verschleiss an Ressourcen (Versuchstieren,

Finanzen, Zeit) soll vermieden werden.

In Übereinstimmung mit diesen Entscheidungen und Empfehlungen der OECD hat der

Rat der Europäischen Gemeinschaften über die Gute Laborpraxis (GLP) die folgenden

Richtlinien erlassen:

1. Richtlinie 87/18 des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Angleichung der Rechts-

und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Guten Laborpraxis und zur

Kontrolle ihrer Anwendung bei Versuchen mit chemischen Stoffen.

2. Richtlinie 88/320 des Rates vom 9. Juni 1988 über die Inspektion und

Überprüfung der Guten Laborpraxis (GLP). Hierzu gehört auch die Richtlinie

90/18 der Kommission vom 18. Dezember 1989 zur Anpassung dieser Richtlinie

an den technischen Fortschritt.

Ueberdies hat er am 28. Juli 1989 einen Beschluss 89/569 gefasst über die Annahme

einer Entscheidung/Empfehlung der OECD durch die Europäische

Wirtschaftsgemeinschaft über die Einhaltung der Grundsätze der Guten Laborpraxis.

Die beiden Richtlinien verlangen, dass die Organisation, Durchführung und

Aufzeichnung von Untersuchungen, die der Beurteilung der Sicherheit von

Chemikalien dienen, nach den Grundsätzen der Guten Laborpraxis (GLP) durchgeführt
werden.

Als Folge der unterschiedlichen Strukturierung des EG-Rechts - es folgt dem nach

Sachgruppen ausgerichteten Ordnungsprinzip (Stoffe, Zubereitungen, Batterien,

Dünger usw.) - und des nationalen Rechts, das nach Schutzzielen (Umweltschutz,

Gesundheitsschutz usw.) geordnet ist, haben die GLP-Bestimmungen der EG

gleichartige Auswirkungen auf das USG und auf das Bundesgesetz vom 21. März 1969

über den Verkehr mit Giften (Giftgesetz; SR 814.8). Beide Gesetzgebungen erfüllen

im Bereich der GLP die Anforderungen des EG-Rechts erst teilweise, sodass ein

entsprechender Umsetzungsbedarf besteht.
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1.8 Informationsaustausch mit ausländischen Behörden

In der EG können Hersteller und Importeure gewisse Produkte, die in einem

Mitgliedstaat angemeldet oder bewilligt sind, ohne weitere Formalitäten im gesamten

EG-Raum in Verkehr bringen. Die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, bei

welcher die Anmeldung oder der Bewilligungsantrag eingegangen ist, hat gegenüber

der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten eine Informations- und

Rechenschaftspflicht.

Als Folge dessen werden - entweder direkt oder über die Kommission - u.a. die

folgenden Unterlagen, welche vertrauliche Daten enthalten, von einem Mitgliedstaat an

die anderen weitergeleitet:

Dossiers zu Stoffen und Organismen, die anlässlich von Anmelde- oder

Bewilligungsverfahren eingereicht worden sind (z.B. Rl. 90/220);

Kontrollberichte der Behörden über GLP-Inspektionen und Audits (RI. 88/320);

Beurteilungsergebnisse über Bcwilligungsanträge für das gewerbsmässige

Inverkehrbringen von genetisch veränderten Organismen (Rl. 90/219);

Gutachten und Entscheide über Bewilligungsanträge für Freisetzungsversuche mit

genetisch veränderten Organismen (Rl. 90/220);

Unterlagen mit der Beschreibung eines Baumaschinen- oder Baugerätetyps in

besonderen Fällen (Rl. 84/532).

Das EWR-Abkommen strebt an, dass EG- und EFTA-Staaten Anmeldungen,

Bewilligungen und GLP-Bestätigungcn gegenseitig anerkennen. Diese Anerkennung

setzt voraus, dass die Vollzugsbehörden beider Vertragspartner vertrauliche Daten

untereinander austauschen können. Die Schaffung einer EFTA-Stelle, welche in

Analogie zur EG-Kommission die Sammlung und Verteilung der Information

übernimmt, ist vorgesehen. Um die Rechtsgrundlage für diesen Informationsaustausch

zu schaffen, ist Artikel 47 mit einem neuen Absatz 4 entsprechend zu ergänzen.

107



Besonderer Teil: Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

2.1 Um weltinformation

Artikel 4 Absatz 3 (neu) und zugehörige redaktionelle Änderung in den Absätzen
lundi

Der Auftrag der Richtlinie 90/313 über den freien Zugang zu Informationen über die
Umwelt lässt sich nur erfüllen, wenn die Bekanntgabe von Umweltinformationen im
ganzen Bundesrecht nach einheitlichen Grundsätzen und Kriterien erfolgt. Absatz 3
verlangt deshalb, dass alle bestehenden Verordnungen zu anderen Bundesgesetzen an
die Erfordernisse von Artikel 6 und 6a USG angepasst werden und insbesondere keine
neuen Verordnungsvorschriften mehr erlassen werden, welche diese Anliegen nicht
erfüllen.

Aus redaktionellen Gründen werden überdies die Absätze l und 2 neu gefasst und
anstelle der Formulierung "aufgrund anderer Bundesgesetze" die Formulierung "die
sich auf andere Bundesgesetze stützen" verwendet.

Artikel 6a (neu)

Kernstück der neuen Regelung über den Zugang zu Informationen über die Umwelt
bildet der neue Artikel 6a. Mit Blick auf die umzusetzende EG-Richtlinie erstreckt sich
der Anwendungsbereich dieser Bestimmung dabei auf alle Umweltinformationen, die
bei der Anwendung des USG, anderer Bundesgesetze oder völkerrechtlicher
Vereinbarungen erhoben worden sind. Zu diesen anderen Bundesgesetzen gehören
beispielsweise die Bundesgesetze über den Schutz der Gewässer, den Natur- und
Heimatschutz sowie den Wald. Gemeint sind damit aber auch all jene Bundesgesetze,
aufgrund derer Informationen über die Umwelt erhoben werden, selbst wenn sie nicht
ausdrücklich zum Schutz der Umwelt erlassen wurden.

Absatz l verwirklicht für alle Personen den Grundsatz des umfassenden Rechts auf
Zugang zu Umweltinformationen. Die zuständigen Vollzugsbehörden sind damit
verpflichtet, allen Personen ohne Nachweis eines Interesses die nachgefragten
Umweltinformationen zur Verfügung zu stellen. Informationen über die Umwelt sind
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alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder EDV-Form vorliegenden Informationen über den

Zustand der Gewässer, der Luft, des Bodens, der Tier- und Pflanzenwelt und der

natürlichen Lebensräume, überdies fallen hierunter Informationen über Tätigkeiten

(einschliesslich solcher, von denen Belästigungen wie beispielsweise Lärm ausgehen)

oder Massnahmen, die diesen Zustand beeinträchtigen oder beeinträchtigen können.

Gemäss Artikel 2 Buchstabe a der EG-Richtlinie sind Tätigkeiten oder Massnahmen

zum Schutz dieser Umweltbereiche einschliesslich verwaltungstechnische Massnahmen

und Programme zum Umweltschutz erfasst. Zu den zugänglich zu machenden
Informationen gehören somit insbesondere auch Unterlagen über Genehmigungen und

durchgeführte Kontrollen.

Das Informationszugangsrecht erstreckt sich, wie bereits erwähnt, auf alle

Informationen, die beim Vollzug eines Bundesgesetzes oder einer völkerrechtlichen

Vereinbarung erhoben worden sind. Das Zugangsrecht gilt also für alle Daten im

Besitze von Vollzugsbehörden; nicht erfasst von dieser Regelung sind somit private

Umweltdaten. Als Vollzug gilt dabei jede zur Anwendung der Bundesgesetze

erforderliche staatliche Tätigkeit, mit Ausnahme der Rechtsprechungs- oder
Gesetzgebungstatigkeit (vgl. Art. 2 Bst. b RL). Zuständige Vollzugsbehörden sind

somit alle Verwaltungsstellen, welche auf nationaler, kantonaler oder kommunaler

Ebene mit dem Vollzug dieser Gesetze betraut sind. Dazu können beispielsweise auch

Dritte gehören, welche die Vollzugsbehörden gestützt auf Artikel 43 USG mit

Vollzugsaufgaben betraut haben.

Es entspricht dem Verursacherprinzip (Art. 2 USG), grundsätzlich für jede Kategorie

staatlicher Dienstleistungen "nach diesem Gesetz" (Art. 48 USG), die einen individuell

zurechenbaren aussergewöhnlichen staatlichen Aufwand bedeuten, Gebühren zu

erheben (so bereits die. Botschaft vom 31. Oktober 1979 zum USG, BEI 1979 III 821).

Besonders aufwendige Auskünfte gehören zu diesen von Artikel 48 USG erwähnten

"besonderen Dienstleistungen", die Gebühren auslösen. Keine besonderen

Dienstleistungen sind dagegen in der Regel alle jene Tätigkeiten, die unter den

allgemeinen Informationsauftrag nach Artikel 6 USG fallen. Diese Leistungen lösen

grundsätzlich keine Gebühren aus, weil das Gesetz die - implicite unentgeltliche -

Information zu einem selbständigen Vollzugsinstrument erhoben hat.

Die Absätze 2 und 3 halten abschliessend fest, in welchen Fällen es gerechtfertigt ist,

erbetene Umweltinforrnationen zu verweigern.
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Absatz 2 legt erstens fest, dass unter Vorbehalt bestehender Parteirechte (vgl. z.B. das

Akteneinsichtsrecht nach den Art. 26 ff. des Bundesgesetzes über das

Verwaltungsverfahren; SR 172.021) keine Umweltinformationen aus Gerichts- oder

Verwaltungsverfahren, die im Zeitpunkt des Entscheids über das Informationsgesuch

bereits oder noch hängig sind, erteilt werden. Einerseits wird damit sichergestellt, dass

Informationen, welche in solchen Verfahren erhoben worden sind - im Interesse einer

effizienten und unvoreingenommenen Entscheidfindung der Vollzugsbehörden -

vorläufig zurückgehalten werden können. Andererseits wird klargestellt, dass
Umweltinformationen, welche im Rahmen eines allgemeinen Vollzugsauftrags erhoben

worden sind, z.B. bei der Erstellung des Massnahmenplans nach der

Luftreinhalteverordnung oder des Sanierungsprogramms nach der

Lärmschutzverordnung, ungeachtet eines hängigen Verfahrens in jedem Fall

zugänglich sind. Zweitens stellt ein Katalog von Ausnahmen sicher, dass die

Verbesserung des Zugangsrechts der Öffentlichkeit nicht berechtigten

Geheimhaltungsinteressen zuwiderläuft. Das Gesetz verlangt deshalb vor der

Beantwortung eines Gesuchs eine Interessenabwägung. Auf der einen Seite sind dabei

die Informationsbedürfnisse der Allgemeinheit, auf der anderen Seite die privaten oder
öffentlichen Geheimhaltungsintcressen zu berücksichtigen. Bis auf eine Ausnahme

können die Geheimhaltungsinteressen in zwei Interessenbereiche unterteilt werden.

Zum einen geht es um das Geheimhaltungsinteresse des Staates (Vertraulichkeit der

Beratungen von Behörden, internationale Beziehungen, Landesverteidigung, öffentliche

Sicherheit [Bst. a]) und zum anderen um den Schutz der Privatsphäre natürlicher oder

juristischer Personen (Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnis, Persönlichkeitsschutz,

Schutz des geistigen Eigentums [Bst. b, c und d]). Der dritte und letzte

Ausnahmenbereich gründet in einer altruistischen Ueberlegung: Die Weitergabe von

Informationen, deren Bekanntgabe die Gefahr grösserer Umweltbelastungen zur Folge

hat (Bst. e). In allen diesen Abwägungsfällen ist dabei zu beachten, dass das Gesuch

nur abgelehnt werden darf, soweit es sich auf Informationen erstreckt, für die

Geheimhaltungsgründe bestehen. Die erbetenen Informationen müssen also

auszugsweise übermittelt werden, sofern es möglich ist, Informationen zu Fragen,

welche die erwähnten Geheimhaltungsinteressen berühren, auszusondern (Art. 3 Abs.
2Satz2Rl.90/313).

Nach Absatz 3 kann die Vollzugsbehörde ein Gesuch auf Zugang zu

Umweltinformationen ausserdem ablehnen, wenn es interne Mitteilungen (z.B.

innerhalb einer Organisationseinheit wie einem Bundesamt) oder noch nicht

fertiggestellte Schriftstücke sowie noch nicht ausgewertete Angaben betrifft, deren
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Bekanntgabe zu falschen Schlüssen führen kann (Est. a und b). Dies gilt auch, wenn

das Gesuch offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist oder zu allgemein formuliert ist

(Bst. c).

Nach Absatz 4 erteilt die Behörde dem Gesuchsteller sobald wie möglich, spätestens
jedoch innen zwei Monaten, eine Antwort. Die Ablehnung eines Gesuchs ist zu
begründen. Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr Gesuch zu Unrecht abgelehnt
oder nicht behandelt worden ist, kann den Entscheid entsprechend der einschlägigen
Rechtsschutzbestimmungen auf dem Verwaltungs- oder Gerichtsweg anfechten.

Artikel 47 Absatz 2

Der neue Artikel 6a erfordert die Aufhebung des zweiten sowie eine redaktionelle
Änderung des dritten Satzes von Artikel 47 Absatz 2 USG. Diese Änderungen müssen
überdies auch im annähernd gleich lautenden Artikel 52 Absatz 3 des
Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 vorgenommen werden.

Änderung übrigen Rechts

Kapitel H Ziffer l - 3 und 5

Wie bereits einleitend erwähnt, verlangt die Richtlinie 90/313 über den freien Zugang
zu Informationen über die Umwelt neben dem passiven Informationszugangsrecht
auch, dass die Staaten die erforderlichen Massnahmen ergreifen, um der Öffentlichkeit
allgemeine Informationen über den Zustand der Umwelt, z.B. durch die regelmässige
Veröffentlichung von Zustandsberichten, zur Verfügung zu stellen (Art. 7 RL). Diesen
Auftrag der Richtlinie erfüllen heute bereits Artikel 6 USG, Artikel 50 des
Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 sowie Artikel 34 des Waldgesetzes.
Notwendig sind hingegen entsprechende Ergänzungen in den Bundesgesetzen über den
Natur- und Heimatschutz (Art. 25a [neu]), die FUSS- und Wanderwege (Art. 9a [neu])

sowie die Fischerei (Art. 22a [neu]).
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2.2 Umweltverträglichkeitsprüfung

Artikel 9 Absatz S

In dieser Bestimmung musste aus systematischen Gründen ein Bezug zur allgemeinen
Regelung über den Zugang zu Umweltinformationen geschaffen werden.

Artikel 9 Absatz 9 (neu)

Absatz 9 deckt mit der allgemeinen Voraussetzung der potentiell erheblichen
Auswirkungen eines Projektes auf die Umwelt eines anderen Staates sowohl den Fall
ab, in dem die zuständige Behörde von sich aus den betroffenen Staat informiert, als
auch denjenigen, in dem ein ausländischer Staat, der möglicherweise erheblich berührt
wird, einen entsprechenden Antrag stellt (vgl. Art. 7 der Rl. 85/337),

Indem dem betroffenen Staat der Bericht zugestellt wird, werden ihm die
Informationen mitgeteilt, welcher der Projektträger der Behörde vorlegen muss (vgl.
Art. 7 i.V.m. Art. 5 Rl.). Die Zustellung des Berichtes zur anfälligen Stellungnahme
beinhaltet eine Konsultation des betroffenen Staates, bevor die zuständige Behörde über
das Projekt entscheidet. Die EG-Richtlinie verlangt eine Mitteilung der Informationen
zum gleichen Zeitpunkt, zu dem sie den eigenen Staatsangehörigen zur Verfügung
stehen. Daraus folgt, dass die zuständige Behörde den Bericht dem betroffenen Staat zu
dem Zeitpunkt zustellt, zu dem sie für dessen öffentliche Zugänglichkeit im Inland
sorgt (vgl. Art. 15 UVPV). Ein solches Vorgehen ergibt sich auch aus dem Gebot der
Vefahrensökonomie. Den beteiligten Staaten steht es im übrigen offen, das
durchzuführende Informations- und Konsultationsverfahren in völkerrechtlichen
Verträgen oder Abmachungen näher zu bestimmen.

Einen Staat, der konsultiert wurde, muss die zuständige Behörde auch über ihren
Entscheid im massgeblichen Verfahren unterrichten. Die Stellungnahmen betroffener
ausländischer Staaten sind als Stellungnahmen von weiteren Behörden im Sinne von
Artikel 17 Buchstabe f UVPV zu qualifizieren und bilden damit eine Grundlage für die
Prüfung. Damit ist auch sichergestellt, dass sie im Sinne von Artikel 8 der Richtlinie

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens berücksichtigt werden. Es gilt allerdings
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darauf hinzuweisen, dass diese von der EG-Richtlinie vorgeschriebene

Berücksichtigung nicht zusätzliches materielles Recht schafft.

2.3 Umweltgefährdende Stoffe - Information der Abnehmer

(Artikel 27 und zugehörige redaktionelle Aenderungen in Artikel

26 Absatz l, Artikel 28 Absätze l und 2, Artikel 41 Absatz l,

Artikel 60 Absatz l Buchstabe c und d sowie Artikel 61 Absatz l

Buchstabe c und d)

Durch die Formulierung 'Wer Stoffe in den Verkehr bringt, muss den Abnehmer über

ihre umweltbezogenen Eigenschaften informieren' in Artikel 27 Absatz l Buchstabe a

wird deutlich, dass zusätzlich zu Verhaltensanweisungen die Weitergabe

wissenschaftlich technischer Daten (Ergebnisse toxikologischer, ökotoxikologischer

und physikalisch-chemischer Prüfungen) verlangt werden kann, sofern sie für die

Beurteilung der Umweltverträglichkeit von Stoffen ausschlaggebend sind. Damit wird

die Basis für eine adressatengerechte Informationsweitergabe geschaffen. Insbesondere

für den professionellen Umgang sind solche Daten als Beurteilungs- und

Entscheidungsgrundlage oft unentbehrlich. Dass je nach Adressat die Information über

die Umweltverträglichkeit von Stoffen in der einen oder anderen Form verlangt

werden kann, kommt durch die Formulierung 'so anweisen' in Artikel 27 Absatz l

Buchstabe b zum Ausdruck. Diese Formulierung sowie die Umbenennung von Artikel

27 von 'Gebrauchsanweisung' zu 'Information der Abnehmer' macht zudem deutlich,

dass ausser der Gebrauchsanweisung auch andere Mittel wie die Etikette oder das

Sicherheitsdatenblatt zur Informationsweitergabe vorgesehen sind und so auf
Verordnungsebene die detaillierten Deklarations- und Kennzeichnungsvorschriften

einschliesslich der Gefahrenhinweise und der Hinweise auf Sicherheitsmassnahmen der
EG übernommen werden können. Die Abgrenzung zwischen umweltbezogenen und

anwenderschutzrelevanten Hinweisen kommt in Anlehnung an Artikel 29 USG mit der

Formulierung "die Umwelt oder mittelbar den Menschen" zum Ausdruck.

Massnahmen zum Schütze der Umwelt und solche zum Schütze des Menschen vor

einer Gefährdung mittelbar über die Umwelt sollen aufgrund der

Umweltschutzgesetzgebung geregelt werden, Massnahmen zum Schutz des Menschen

vor direkter Gefährdung bei der Anwendung dagegen über die Giftgesetzgebung. Dass

umweltbezogene Informationen in allen Phasen des Lebenszyklus' nach der

Herstellung von Chemikalien eine Rolle spielen, kommt neu durch den Begriff

'Umgang' zum Ausdruck, welcher z.B. das Weiterverarheiten, Lagern, Handhaben,

Verwenden und Beseitigen beinhaltet.
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Die Àenderungen in Artikel 26 Absatz l, Artikel 28 Absätze l und 2, Artikel 41

Absatz l sowie in den Strafbestimmungen von Artikel 60 und 61 Qeweils Abs. l Est. c

und d) sind eine unmittelbare Folge der oben erläuterten Aenderung von Artikel 27,

Sie sind rein redaktioneller Natur.

2,4 Umweltgefährdende Organismen

Uebersicht

Ausgangspunkt der Regelung ist der Begriff Organismen in Artikel 7 Absatz 5bis.

Darunter fallen nicht nur alle typischen Lebewesen, sondern auch nichtzelluläre

biologische Einheiten, die zur Vermehrung und Weitergabe von Erbmaterial fähig

sind. Für den Umgang mit all diesen Lebensformen gelten als Grundstufe der

Regelung drei Anforderungen:

eine Sorgfaltspflicht,

ein Verbot der Abgabe für umweltgefährdende Verwendungen und

eine Pflicht zur Information der Abnehmer.

Werden also in einer Brauerei Hefepüze oder in einer Käserei Milchsäurebakterien

eingesetzt, so kommen nur diese drei elementaren Pflichten zur Anwendung. Das

gleiche gilt auch für die Tierhaltung in der Landwirtschaft, die Zucht einer neuen

Blumensorte in einer Gärtnerei oder die Haltung von Löwen in einem Zirkus. An den

Umgang mit den weitaus meisten Organismen werden somit nur relativ bescheidene

Anforderungen gestellt. Für zwei Organismengruppen hingegen, nämlich gentechnisch

veränderte und pathogène Organismen, sieht die Regelung weitere Vorschriften und

eine höheres Anforderungsniveau vor, weil hier das Gefährdungspotential entweder

klar erkennbar oder nur schwer abschätzbar ist. Grundsätzlich hat der Umgang mit

diesen Organismen in einem geschlossenen System zu erfolgen, das heisst es ist mit

geeigneten Einschliessungsmässnahmen dafür zu sorgen, dass die Umwelt nicht

gefährdet wird. Überdies sind je nach Art des Organismus und der Verwendung
Melde- oder Bewilligungsverfahren vorgesehen. Ist es nötig, diese Schutzmassnahmen

preiszugeben (Freisetzungsversuche in der Umwelt, Inverkehrbringen von
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Handelsprodukten), so bedarf dies einer Beurteilung im Einzelfall und eines
schrittweisen Vorgehens. Von der ersten versuchsweisen Freisetzung bis zur
Bewilligung des Inverkehrbringens ist eine lückenlose behördliche Kontrolle in Form
von Bewilligungsverfahren vorgesehen.

Kernstück der Vorlage sind die neuen Artikel 29a-f, die als neues Kapitel das USO
ergänzen. Alle neuen Vorschriften mit Ausnahme der Sorgfaltspflicht (Art. 29a USG)

vollzieht der Bund.

Mit der Integration des Regelungsbereichs umweltgefährdende Organismen
zusammenhängende redaktionelle Änderungen

Die Integration des neuen Regelungsbereichs in das bestehende USG und dessen
Harmonisierung mit den bestehenden Bestimmungen über umweltgefährdende Stoffe
hat zur Folge, dass in mehreren Artikeln der Begriff "Stoffe" mit dem Begriff
"Organismen" ergänzt werden muss, der Begriff "Handhabung" durch "Umgang" zu
ersetzen ist und weitere kleinere redaktionelle Aenderungen angezeigt sind. Dies
betrifft die Artikel 4 Absatz 2, 10 Absätze l und 3, 26 Absatz I, 44 Absatz 3, 46

Absätze 2 und 3 sowie Artikel 65 Absatz 2 USG.

Besonderer Erläuterung bedarf dabei lediglich die Aenderung in Artikel 10 Absatz l
und Absatz 3 USG. In beiden Bestimmungen wird der heutige Hinweis auf die
Lagerung von Stoffen gestrichen. Einerseits wäre dieser Hinweis infolge der
Ausweitung des Geltungsbereichs des USG auf die Organismen unpräzise. Andererseits
stellt die Erwähnung des Lagerns bereits heute lediglich eine beispielhafte Ergänzung
des Anlagebegriffs dar und hat somit keine selbständige Bedeutung,

Artikel 7 Absatz l

Der Einbezug von Organismen in die Umweltschutzgesetzgebung bringt zwei
Änderungen am Einwirkungsbegriff des USG mit sich. Erstens muss in Anwendung
von Artikel 24septies Bundesverfassung, welcher sich auf die Bekämpfung der vom
Menschen verursachten Einwirkungen beschränkt, der Einwirkungsbegriff neu auch
jene Einwirkungen umfassen, die vom Umgang des Menschen mit Organismen
herrühren. Solche können sowohl Verunreinigungen der Umweltmedien Wasser,
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Boden und Luft sein (Einwirkungen auf Lebewesen über die Veränderung der

Lebensräume) als auch direkte Einwirkungen auf Lebewesen durch Veränderung des

Erbmaterials einzelner Arten oder durch die Veränderung der natürlichen

Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften (z.B. durch das Einbringen neuer

Formen und Arten). Die allgemeine, wertneutral gehaltene Umschreibung der neuen

Einwirkungsarten lehnt sich an bereits bestehende Definitionen im USG an. So gilt

z.B. nach Artikel 7 Absatz 3 jede Veränderung des natürlichen Zustands der Luft als

Luftverunreinigung. Zweck des USG ist indes nicht der Schutz gegen Einwirkungen
schlechthin, sondern nur gegen solche, die schädlich oder lästig sind (Art. l USG).

Veränderungen der Bodenflora, wie sie bereits durch einfache Bewirtschaftung des

Bodens (z.B. durch Pflügen), aber auch durch den Bau von Strassen und Häusern

entstehen, gelten nicht als schädliche oder lästige Einwirkungen.

Zweitens ist bei der Integration der Organismen in die Umweltschutzgesetzgebung

darauf zu achten, dass die Gewässer in gleicher Art und Weise wie die Luft und der

Boden vor Verunreinigungen durch Organismen geschützt werden. Der

Einwirkungsbegriff umfasst deshalb neu auch die Verunreinigungen der Gewässer.

Grundsätzlich könnte dieses Ziel auch mit namhaften Aenderungen im Bundesgesetz

über den Schutz der Gewässer erreicht werden. Eine oberflächliche Anpassung des

Gewässerschutzgesetzes würde das Ziel eines gleichwertigen Schutzes der Gewässer

vor Verunreinigungen durch Organismen hingegen nicht erreichen, da insbesondere die

Kompetenzen des Bundesrates zum Erlass gesetzesvertretenden Verordnungsrechts für
den Bereich der Organismen wesentlich erweitert werden müssten. Die Erweiterung

des Einwirkungsbegriffs hat überdies den Vorteil, dass damit der Schutz der Gewässer

vor Verunreinigungen auch in den anderen Regelungsbereichen des USG ausdrücklich

verankert wird, was nicht zuletzt im Hinblick auf die Ausführungsvorschriften in den

Bereichen umweltgefährdende Stoffe und Abfälle wünschenswert ist. Im weiteren kann
damit auch der Zweckartikel des USG die ihm in den Materialien (Botschaft BEI 1979

III 780 und Amtl. Bull. N 1982 324) zugeschriebene Funktion, den Geltungsbereich

des USG abzugrenzen, besser erfüllen.

Artikel 7 Absatz Sbis

Das USG umschreibt in Artikel 7 Absatz 5 den Begriff "Stoff. Da sich dieser nicht

auf Lebewesen übertragen lässt, muss ein neuer Begriff "Organismen" definiert

werden. Der neue Begriff ist möglichst weit gefasst worden und betrifft natürliche wie
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auch vom Menschen veränderte Organismen. Die Definition entspricht der

Formulierung in Artikel 2 Ziffer l der Richtlinie 90/220 und stimmt inhaltlich mit der

Defmiüon der OECD überein (OECD: Recombinant DNA Safety Considérations,

Paris 1986, S. 68).

Als Organismen gelten danach nicht nur die typischen Formen von Lebewesen wie

Pflanzen, Tiere und Einzeller, sondern auch unselbständige, aber vermehrungsfähige
Einheiten wie Viren, Zellkulturen usw.

Analog zur Definition des Begriffs Stoffe in Artikel 7 Absatz 5 USG fallen unter den

Begriff Organismen auch alle Gemische und Gegenstände, die solche Organismen

enthalten.

Artikel 29a (neu)

Diese Verhaltensvorschrift richtet sich an alle Personen, welche mit Organismen

umgehen. Verpflichtet sind somit sowohl Forscher und Personal von Betrieben als
auch Hersteller, Importeure, Zwischenhändler, Verbraucher usw.

Der Umfang der erforderlichen Sorgfalt richtet sich nach den konkreten Umständen

und nach den Kenntnissen der dafür verantwortlichen Person. Pflichtwidrig handelt

somit nur, wer nicht die nach den Umständen und seinen persönlichen
Voraussetzungen gebotene Vorsicht walten lässt. Von einem Wissenschafter kann

demzufolge mehr erwartet werden als von einem Konsumenten.

Von Bedeutung ist die Sorgfaltspflicht vor allem für denjenigen Umgang mit

Organismen, der nicht in den Artikeln über die Einschliessungsmassnahmen (Art. 29b)

und den Freisetzungsversuch (Art. 29c) besonders geregelt ist. Von Bedeutung ist sie

somit insbesondere für den Umgang mit denjenigen Organismen, die nicht den

besonderen Vorschriften für gentechnisch veränderte und pathogène Organismen

unterstellt sind. Die generelle Verhaltensvorschrift stellt somit sicher, dass in jedem

Fall und mit allen Organismen mit der gebotenen Vorsicht umgegangen wird.

Die Sorgfaltspflicht bezieht sich nicht nur auf den Umgang mit den Organismen selbst.

Sie erfasst auch den Umgang mit Stoffwechselprodukten solcher Organismen (z.B.
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Toxine) sowie Abfälle, die als Folge des Umgangs entstehen. Solche Abfälle sind zum

Beispiel tote Organismen, die noch biologisch aktives Erbmaterial in Form von

Plasmiden enthalten können, aber auch tierische Abgänge wie Fäkalien, die totes und

lebendiges biologisches Material enthalten können.

Artikel 29b (neu)

Nach Absatz l muss jede Person, die mit pathogenen oder gentechnisch veränderten

Organismen umgeht, alle EinschUessungsmassnahmen treffen, die zum Schutz der

Umwelt nötig sind, d.h. in einem sog. geschlossenen System arbeiten. Zu diesem

Zweck muss sie abzuklären, mit welchen Risiken für die Umwelt und mittelbar den

Menschen die vorgesehenen Tätigkeiten verbunden sind. Organismen können aufgrund

ihrer Umweltgefährlichkeit für den Umgang in geschlossenen Systemen in vier

Risikogruppen eingeteilt werden. Da das Konzept des geschlossenen Systems davon

ausgeht, dass die Gefahren für die Umwelt durch geeignete

Einschliessungsmassnahmen gebannt werden können, entspricht jeder Risikogruppe
von Organismen eine Sichcrheitsstufe mit den entsprechenden

Einschliessungsmassnahmen bei den Anlagen.

Als gentechnisch verändert gelten Organismen, wenn ihr Erbmaterial so verändert

worden ist, wie es unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche

Rekombination nicht vorkommt. Pathogen sind Mikroorganismen (z.B. Bakterien,

Pilze, Viren, Parasiten), die bei Mensch, Tieren oder Pflanzen Krankheiten

hervorrufen oder andere Mikroorganismen befallen. Dabei ist es irrelevant, ob dies

über einen ausgeschiedenen giftigen Stoff geschieht oder durch die Vermehrung des

pathogenen Organismus selbst.

Das Regelungskonzept sieht für diese beiden Organismengruppen vor, dass immer mit

den erforderlichen Einschliessungsmassnahmen, d.h. in einem geschlossenen System

gearbeitet werden muss, sofern nicht eine Bewilligung für den Umgang ausserhalb
eines geschlossenen Systems vorliegt.

Absatz 2 gibt dem Bundesrat die Kompetenz, die notwendigen administrativen
Vorkehren zu treffen, um die Ermittlung und Beurteilung der Umweltgefährlichkeit
des Umgangs systematisch durch die Behörden überprüfen zu lassen. Es ist
vorgesehen, die Verfahren mit der Richtlinie 90/219 abzustimmen (Tab. 1). Dies
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bedeutet, dass der Umgang mit Organismen der höheren Risikogruppen 2-4 eine

Anmeldung für jedes Forschungsprojekt und eine Bewilligung für jede neue
Anwendung im grossen Massstab voraussetzt. Der Umgang mit Organismen der

niedrigsten Risikogruppe l bedingt eine Anmeldung vor Beginn des ersten
Forschungsprojekts und eine Anmeldung für jede neue industrielle Anwendung.

Risiko

Risiko vernach-
lässigbar klein
(Risikogruppe 1)

Risiko gering
bis hoch (Risi-
kogruppen 2-4)

Mencie

Forschung/
Entwicklung

Anmeldung des ersten
Projekts

Anmeldung aller
Projekte

Produktion

Anmeldung aller
neuen Anwendungen

Bewilligung aller
neuen Anwendungen

Tabelle 1: Melde- und Bewilligungsverfahren für den Umgang mit gentechnisch
veränderten Organismen in geschlossenen Systemen (nach der Richtlinie 90/219/EWG)

Artikel 29c (neu)

Das Konzept der Regelung für Freisetzungsversuche in Absatz l sieht vor, dass jeder
Versuch einzeln beurteilt und bewilligt werden muss. Die einzelne Bewilligung ist
somit gebunden an den Gesuchsteller, den Versuchsorganismus, den Versuchsort und
die spezifischen Versuchsbedingungen. Nach den Vorstellungen der OECD (vgl.
OECD: Good Developmental Principles for small scale field research with genetically
modified plants and micro-organisms, März 1990) soll der erste Freisetzungsversuch
stets ein möglichst isolierter und gut kontrollierter Kleinversuch und kein praxisnaher
Grossversuch sein. In weiteren Versuchen sollen die Einschliessungs- und weitere
Sicherheitsmassnahmen (Isolation) schrittweise gelockert und die Kontrolle reduziert
werden. Dieses Konzept wird sowohl in den USA als auch in der EG (Rl. 90/220)

schon seit einiger Zeit angewendet.
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Nach Absatz 2 regelt der Bundesrat die Voraussetzungen und das Verfahren für die
Erteilung einer Bewilligung zur Durchführung eines Freisetzungsversuchs. Dazu
gehört in erster Linie die Ermittlung der Umweltverträglichkeit, soweit dies aufgrund
von Literaturstudien und Vorversuchen in einem geschlossenen System möglich ist.
Für den Versuch selbst sind für gentechnisch veränderte Organismen folgende
Angaben nötig:

Angaben zu den Versuchsorganismen (z.B. Eigenschaften des Spender- und
Empfangerorganismus, des übertragenen Erbmaterials sowie des gentechnisch
veränderten Organismus),

Angaben zum Versuchsort (z.B. Klima, Geographie, Oekologie, Versuchsfläche,
Pufferzonen),

Angaben zu den Versuchsbedingungen (z.B. Versuchsplan, Anzahl Organismen
und Einzelanwendungen, Zeitpunkt und Dauer).

Der Bundesrat beabsichtigt, für die Beurteilung von Freisetzungsversuchen auch
bestehendes verwaltungsexternes Fachwissen zu nutzen. Absatz 2 Buchstabe a
ermöglicht ihm, zu diesem Zweck z.B. die Konsultation einer Fachkommission für
biologische Sicherheit vorzusehen. Diese könnte ihre Aufgabe fallweise auch in
anderen Fachbereichen der Bio- und Gentechnologie wahrnehmen. Bei Bedarf wäre sie
auch geeignet, die Kantone zu beraten.

Ein zweckmässiger Weg zur Schaffung eine solchen Fachkommission bestünde darin,
die heutige, von den drei Schweizerischen Akademien für Naturwissenschaften, für
Technische und für Medizinische Wissenschaften getragene Interdisziplinäre
Schweizerische Kommission für biologische Sicherheit (SKBS) mit dieser
Beratungsaufgabe zu betrauen. Dazu müsste allerdings ihre Zusammensetzung
angepasst und für ihre Arbeit vom Bundesrat ein Reglement beschlossen werden.

Trotz eingehender Vorabklärung und vorschriftsgemässem Vorgehen bleibt beim

Schritt ins Freie stets ein Rest an Ungewissheit über das Verhalten der

Versuchsorganismen in der Umwelt erhalten. Die heutigen Kenntnisse über das
Funktionieren von Oekosystemen sind noch ungenügend. Durch eine intensivierte
Forschung im Sicherheitsbereich soll diese Grundlage künftig verbessert werden.
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Wegen dieser Ungewissheit enthält die Vorlage in Absatz 2 Buchstabe b die

Möglichkeit, den Gesuchsteller für den Schadenfall zur Deckungsvorsorge zu

verpflichten. Dieser Anforderung kann er beispielsweise genügen, wenn er selbst über

ausreichend Eigenkapital verfügt, eine geeignete Versicherung abschliesst oder

sonstwie von dritter Seite finanziell gedeckt ist. Die Konkretisierung dieser Vorschrift

wird Sache der Ausführungsverordnung sein.

7u den Anforderungen an die Erteilung einer Frcisetzungsbewilligung gehört nach
Absatz 2 Buchstabe c auch die Information der Öffentlichkeit über den

Freisetzungsversuch. Zu regeln bleibt dabei insbesondere, über welche Teile der

Versuchsunterlagen und in welcher Form die Öffentlichkeit orientiert werden soll.

Denkbar wäre z.B. eine Veröffentlichung im Bundesblatt. Unberührt von dieser

Bestimmung bleiben in jedem Fall die allgemeinen Parteirechte wie das

Akteneinsichtsrecht.

Absatz 3 erlaubt dem Bundesrat, Ausnahmen von der Bewilligungspflicht nach Absatz
l vorzusehen. Zum heutigen Zeitpunkt ist nicht vorgesehen, für gentechnisch
veränderte Organismen von dieser Bestimmung Gebrauch zu machen. Die vorgesehene
Regelung muss indessen eine gewisse Flexibilität bewahren, damit auf Änderungen der

Rechtslage auf internationaler Ebene (z.B. Änderungen der EG-R1.) oder auf neue

Kenntnisse reagiert werden kann. Voraussetzung für ein vereinfachtes Verfahren ist

selbstverständlich, dass keine Umweltgefährdung besteht. Ein zweiter

Freisetzungsversuch beispielsweise, der mit den gleichen Versuchsorganismen, am

gleichen Ort und unter vergleichbaren Versuchsbedingungen zur Bestätigung

wissenschaftlicher Resultate durchgeführt wird, benötigt nicht mehr die gleiche

vertiefte Beurteilung aller Aspekte wie der erste Versuch. Eine Bewilligung könnte in
einem solchen Fall entsprechend schneller erteilt werden; es ist grundsätzlich aber auch
denkbar, zu einem späteren Zeitpunkt für gut bekannte und erfahrungsgemäss

unproblematische Fälle ein blosses Anmeldeverfahren vorzusehen.

Artikel 29d (neu)

Absatz l enthält als Grundsatzvorschrift ein Verbot des Inverkehrbringens für

umweltgefährdende Verwendungen. Adressaten dieser Grundsatzvorschrift sind alle

Personen, die Organismen in Verkehr bringen. Dazu gehören Hersteller, Importeure,
Händler und andere Rechtspersonen, soweit sie Organismen ändern oder für
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Verwendungen in Verkehr bringen, auf die sich die Selbstkontrolle (Abs. 2) bisher

nicht erstreckt hat. Die Vorschrift richtet sich aber auch an die rechtsanwendenden

Behörden, die nach Absatz 3 das Inverkehrbringen der dort erwähnten Organismen

bewilligen müssen. Im letzteren Fall bildet die Einhaltung der Bedingung von Absatz l

eine Voraussetzung für eine rechtsmässige Bewilligung. Als Inverkehrbringen gelten

das Abgeben an Dritte, insbesondere das Verkaufen, Tauschen, Schenken, Vermieten,

Verleihen und Zusenden zur Ansicht, aber auch die Vorbereitungsverhandlungen dazu

wie das Bereitstellen zur Abgabe oder das Anbieten und Anpreisen.

Absatz 2 nimmt mit der Wendung "zu diesem Zweck" direkt Bezug auf Absatz 1. Die

wichtigste Funktion der "Selbstkontrolle" besteht darin, die richtige Anwendung der

Verhaltensvorschrift von Absatz l zu gewährleisten. Mit dem Begriff Selbstkontrolle

betont das Gesetz, dass die Prüfung von Organismen auf ihre Umwelrverträglichkeit

grundsätzlich in der Eigenverantwortung jener liegt, die sie herstellen, importieren und

abgeben wollen. Sie haben sich eingehend darüber zu vergewissern, ob und inwieweit

die von ihnen für das Inverkehrbringen vorgesehenen Organismen eine Gefahr für die

Umwelt darstellen. Bei der Selbstkontrolle muss der Hersteller oder Importeur also
prüfen, welche Mengen eines Organismus bei verschiedenen Verwendungsbedingungen

und -arten voraussichtlich in die Umwelt gelangen können, wie sich der Organismus

dort verhält und mit welchen nachteiligen Wirkungen gerechnet werden muss. Thema

der Untersuchung ist das Gefahrdungspotential von Organismen und ihrer

Stoffwechselprodukte sowie der Abfalle, die bei der Verwendung entstehen. Zur

Selbstkontrolle gehören zudem Abklärungen, die eine umweltgerechte Verwendung

und eine schadlose Entsorgung gewährleisten.

Nach Absatz 3 ist für das Inverkehrbringen von pathogenen oder gentechnisch
veränderten Organismen für Verwendungen in der Umwelt eine Bewilligung nötig.

Das Inverkehrbringen von Organismen für andere Verwendungen, beispielsweise von

einem Forscher an einen andern, ist von einer Bewilligung oder Anmeldung befreit,

setzt aber ebenfalls das Einhalten der Grundsatzvorschriften von Absatz l und 2

voraus.

Wie weit die Selbstkontrolle gehen soll, muss sorgfaltig abgewogen werden. Die

Konkretisierung der Selbstkontrolle erfolgt nach Absatz 4 Buchstabe a in der

Ausführungsverordnung und in Richtlinien. Diese sollen auf die in der EG verlangten

Anforderungen abgestimmt werden, aber auch die Erfahrungen anderer Länder (z.B.

USA) mitberücksichtigen.
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Nach Absatz 4 Buchstabe b regelt der Bundesrat überdies Verfahren und
Anforderungen für die Bewilligungserteilung. Diese werden sowohl fachliche Fragen

(z.B. Prüfmethoden) als auch Aspekte der Datenqualität und -Zuverlässigkeit (z.B.

Grundsätze der Guten Laborpraxis) betreffen. In Übereinstimmung mit Artikel 10 der

Richtlinie 90/220 soll im heutigen Zeitpunkt zumindest für jedes Produkt mit

gentechnisch veränderten Organismen im Rahmen der Zulassungsbewilligung eine

Beurteilung der Umweltverträglichkeit verlangt werden.

Ob Ausnahmen von der Bewilligungspflicht nach Absatz 3 zugelassen werden sollen,

falls eine Gefährdung der Umwelt ausgeschlossen werden kann, lässt Absatz 4

Buchstabe b bewusst offen.

Artikel 29e (neu)

Auf der Grundlage der Selbstkontrolle (Art. 29d Abs. 2) ist bei jedem

Inverkehrbringen sicherzustellen, dass die Abnehmer in geeigneter Weise über
anfällige Umweltgefährdungen informiert werden und entsprechende
Verhaltensanweisungen erhalten. Als Abnehmer gilt nicht nur der Endabnehmer,

sondern gelten all jene Personen, welche - aufgrund des erwartungsgemässen Laufes

der Dinge - nach dem Inverkehrbringen mit dem Organismus in der einen oder andern

Weise umgehen könnten (z.B. auch Transportpersonal).

Artikel 29f (neu)

Die Kompetenz des Bundesrates nach Absatz l betrifft umweltgefährdende Organismen

in der ganzen Breite.Wie bei den Stoffen (Art. 29 Abs. l USG) kann der Bundesrat

auch über Organismen und Organismengruppen, die infolge ihrer Eigenschaften, ihrer
Verwendungsart oder ihrer Verbrauchsmenge die Umwelt oder mittelbar den

Menschen gefährden können, Vorschriften erlassen. Nach dem heutigen Stand der

Wissenschaft und der Erfahrung betrifft dies insbesondere die Regelung der Abgabe

nicht einheimischer Organismen für Verwendungen in der Umwelt und

Quarantänemassnahmen beim Import von Zierpflanzen.

Als Illustration für diese Problemgruppen seien die folgenden Beispiele aufgeführt. Die
kanadische Goldrute (Solidago canadensis) kommt heute nicht nur in Gärten vor,
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sondern besiedelt in grosser Zahl auch Flussufer, Schutt- und Ruderalplätze und nimmt

zunehmend auch in Naturschutzgebieten des schweizerischen Mittellandes überhand.

An Versuchen, diese Pflanzen am Vormarsch zu hindern, fehlte es nicht, doch blieben

alle Anstrengungen bisher erfolglos. Die Folge dieser Invasion ist vor allem die

Verdrängung der bestehenden Pflanzengesellschaften. Ein anderes Beispiel ist der

Erreger des Kastanienrindenkrebses (Endothia parasitica). Die Einfuhr dieses in Asien

heimischen Pilzes in Nordamerika führte zum Zusammenbruch des gesamten Bestands

der nordamerikanischen Kastanien. Durch deren Ausrottung veränderten sich die

Artenzusammensetzung und die Lebensfunktionen des betroffenen Waldökosystems

massiv. Seit 1930 wird der Pilz auch in Europa beobachtet. Er trägt seither südlich der

Alpen massgeblich zum Niedergang der Kastanienwirtschaft bei.

Die Bewirtschaftung des Bodens und der Umgang mit Organismen (Pflanzenbau und

Nutztierhaltung) im Sinne guter landwirtschaftlicher Praxis ist hingegen nicht
Gegenstand dieser Vorschrift.

Die Vorschrift in Absata l bildet auch eine Grundlage für weitere Massnahmen. So

können beispielsweise neben den in Absatz 2 besonders erwähnten Bereichen

Vorschriften über die Anforderungen an die Ausbildung des Personals erlassen

werden.

Die in Absatz 2 Buchstabe a erwähnten Transport-, Ein- und Ausfuhrbestimmungen

betreffen zunächst einmal Sicherheitsfragen beim Transport selbst. Es ist vorgesehen,

Vorschriften über die Verpackung und die Transportgebinde zu erlassen. Zudem soll

auch bei der Ein- und Ausfuhr sichergestellt werden, dass am Empfangsort keine

Umweltgefährdung entsteht. Es soll insbesondere dafür gesorgt werden, dass die
Organismen beim grenzüberschreitenden Verkehr nicht nur richtig verpackt, sondern

auch von den notwendigen Informationen begleitet werden.

Von der Kompetenz in Absatz 2 Buchstabe b soll unter Berücksichtigung bestehender

staatsvertraglicher Bestimmungen nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn sich

erhebliche Umweltschäden auf keine andere Weise vermeiden lassen. In der Regel

wird es genügen, die Einfuhr, das Inverkehrbringen oder die Verwendung von

Organismen für bestimmte Anwendungszwecke oder für einen Freisetzungsversuch zu

untersagen. Es kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in
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vereinzelten Fällen die Bevölkerung und die Umwelt nur durch ein umfassendes

Verbot ausreichend geschützt werden können.

Absatz 2 Buchstabe c ermächtigt den Bundesrat, Vorschriften nicht nur über die
Bekämpfung bestimmter Organismen, sondern auch über die der Bekämpfung
vorangehenden Verhütungs- und Vorbeugungsmassnahmen zu erlassen. Zu denken ist
in diesem Zusammenhang insbesondere an Quarantänemassnahmen beim Import von
Zierpflanzen im Sinne des Abkommens der Food and Agriculture Organisation (FAO)
über den Pflanzenschutz, an die Massnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von
Pflanzenkrankheiten (z.B. Platanenkrebs im Tessin) oder an einen wider Erwarten
ungünstig verlaufenen Freisetzungsversuch mit pathogenen oder gentechnisch
veränderten Organismen.

Artikel 41 Absätze l und 2

Aufgabenteilung Bund-Kantone

Bereits bei der Schaffung des Verfassungsartikels ging man davon aus, dass die
Zuweisung der Vollzugskompetenzen eine komplexe Aufgabe sei, die "von Fall zu
Fall" und im Sinne eines Zusammenwirkens zwischen Bund und Kantonen gelöst
werden müsse (vgl. Botschaft, BB1 1970 l 777). Der vorliegende Entwurf regelt auf
Gesetzesebene deshalb nur die grundsätzlichen Zuständigkeiten für den Vollzug der
Bestimmungen über Organismen. So obliegt nach Absatz l der Vollzug der Artikel
29b-f grundsätzlich den Bundesbehörden, und die Kantone sorgen für den Vollzug von
Artikel 29a (Sorgfaltspflicht). Die detaillierte und endgültige Aufgabenteilung soll im
Sinne von Absatz l Teilsatz 2, wonach der Bund "für bestimmte Teilaufgaben die
Kantone beiziehen" kann, aber erst auf Verordnungsstufe erfolgen. Dieses Vorgehen
ermöglicht dem Bundesrat als Verordnungsgeber eine pragmatische Zuteilung der
anstehenden Vollzugsaufgaben.

Den Bundesbehörden sollen dabei insbesondere jene Aufgaben übertragen werden, für
die eine einheitliche Vollzugsregelung unerlässlich (z.B. Erfordernis streng
einheitlicher Rechtsanwendung) oder zweckmässig ist (z.B. Rückgriff auf bestehende
Verwaltungsstrukturen wie Zollbehörden). Den Kantonen übertragen werden sollen

hingegen insbesondere Aufgaben mit intensivem Publikumskonmkt oder von
vornehmlich organisatorisch-verfahrensrechtlichem Charakter sowie der Vollzug
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ortsspezifischer Massnahmen. So ist es beispielsweise zweckmässig, die Kontrolle der

umweltgerechten Verwendung der vom Bund nach Artikel 29d Absatz 3 bewilligten

Organismen wiederum dem Aufgabenbereich der Kantone zuzuteilen. Ebenso ist

vorgesehen, den Kantonen die Kontrolle der sich auf dem Markt befindlichen Produkte

zu übertragen, soweit sie die Zusammensetzung und die Einhaltung der Vorschriften

über die Information der Abnehmer betreffen. In Ergänzung zu ihren bisherigen

Tätigkeiten im Bereich der Bekämpfung von Quarantäneorganismen in

landwirtschaftlichen Kulturen bzw. im Wald sollen die Kantone sich künftig auch mit
entsprechenden Aufgaben im Zierpflanzenbau befassen,

Aufgabenteilung innerhalb der Bundesverwaltung

Absatz 2 enthält verschiedene Regeln für die Bestimmung der Zuständigkeiten

innerhalb der Bundesverwaltung. Im Anwendungbereich des USG bedeutet Vollzug

durch den Bund nämlich nicht organisatorische und verfahrensmässige Einheitlichkeit;

der Vollzug soll also nicht bei einer einzigen Amtsstelle des Bundes konzentriert sein.

Vielmehr soll auch hier - wie bei der Aufgabenteilung Bund/Kantone - der Bundesrat

auf Verordnungsebene eine pragmatische Zuteilung der anfallenden Vollzugsaufgaben

vornehmen, wobei er sich grundsätzlich an der Aufgabenteilung orientieren wird, die

er in der Verordnung vom 9. Mai 1979 über die Aufgaben der Departemente, Gruppen

und Aemter festgelegt hat. Ueberdies beabsichtigt der Bundesrat, die schon

bestehenden Verwaltungsstrukturen auch für die neuen Aufgaben einzusetzen, wo

aufgrund anderer Bundesgesetze bereits Vorschriften über Organismen vollzogen

werden. Damit sollen im Interesse der Verwaltung wie der Privaten

Doppelspurigkeiten vermieden und die bereits bestehende Erfahrung in der Beurteilung

von Anlagen und Organismen auch für den Umweltschutz dienstbar gemacht werden.

Da im Bereich der chemischen Handclsprodukte verschiedene Aemter schon heute

Kontrolltätigkeiten ausüben, bieten sich einige Möglichkeiten für eine Uebernahme

neuer Aufgaben, die aufgrund dieser Vorlage entstehen. Solche Kontrollverfahren gibt

es beispielsweise für folgende Produkte:

landwirtschaftliche Hilfsstoffe (Landwirtschaftsgesetz/Hilfsstoffverordnung)

Pharmazeutika (IKS-Regulativ)
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Seren und Impfstoffe (Epidemiengesetz/Verordnung über immunbiologische

Erzeugnisse)

Lebensmittel (Lebensmittelgesetz)

Fische (Fischereigesetz)

veterinärmedizinische Produkte (Tierseuchengesetz)

waldwirtschaftliche Produkte (Waldgesetz).

Wo dem Bund zusätzliche, neue Aufgaben übertragen werden, soll der Vollzug des
USG dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) obliegen, wenn

dabei die Umweltschutzfragen im Vordergrund stehen.

Soweit ein Koordinationsbedarf von Verfahren besteht, der über die üblichen

bundesinternen Verfahren hinausgeht, kann der Bundesrat nach Absatz 2 Teilsatz 2
auch eine andere Lösung treffen. Er kann beispielsweise mit einer Koordinationsstelle
gewährleisten, dass bei Unklarheiten über die Zuständigkeit oder das anzuwendende

Bewilligungsverfahren die Gesuchsteller und die Behörden beraten werden. Mit

Beschluss vom 20. August 1986 hat er sich provisorisch für diese Lösung entschieden,

indem er gestützt auf Artikel 55 des Verwaltungsorganisationsgesetzes das
Eidgenössische Departement des Innern und das Eidgenössische

Volkswirtschaftsdepartement beauftragt hat, eine interdépartementale Stelle zu

schaffen, welche zur Zeit für die verfahrensmässige Koordination der
Bcwilligungsverfahren für die Anwendung von gentechnisch veränderten Organismen

sorgt.

Artikel 60 Absatz l, Artikel 61 Absatz l

Die neuen Vorschriften über den Umgang und die Abgabe umweltgefährdender
Organismen bringen es mit sich, dass auch die Strafbestimmungen des USG

entsprechend ergänzt werden müssen. Die verschiedenen, sich in aller Regel

unmittelbar an jeden einzelnen richtenden Verhaltenspflichten werden durch

entsprechend ausgestaltete Straftatbestände gestützt.
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2.5 Abfälle

Artikel 30 Absatz 5

Im Bereich der Abfallentsorgung sind auch Unternehmungen tätig, die nicht alle einer

Bewilligungspflicht unterstehen, wie Abfallsammler, -beförderer, -händler und -

makler. Da die Vollzugsbehörden im Zusammenhang mit der Entsorgungsplanung und
der Kontrolle eines umweltgerechten Umgangs mit Abfällen auf möglichst umfassende

Informationen angewiesen sind, liegt eine Meldepflicht für solche Unternehmungen im

Interesse eines wirksamen Vollzuges, Absatz 5 bringt für Unternehmungen, die für

ihre Tätigkeit einer Bewilligungspflicht unterliegen, keine zusätzlichen Pflichten mit

sich. Eine Absatz 5 entsprechende Strafnorm ist in Artikel 61 Absatz l Buchstabe bis

vorgesehen.

Artikel 30 Absatz 6

Die Bestimmung gibt der zuständigen Behörde die Möglichkeit, den Betrieb einer

Abfallanlage zu befristen. Die Behörde soll die Möglichkeit haben, beispielsweise im

Rahmen einer Betriebsbewilligung, mit einer entsprechenden Befristung periodisch die

Betriebsvoraussetzungen für eine Abfallanlage zu überprüfen und nötigenfalls

anzupassen. Dies kann sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass eine auf der Basis eines
bestimmten Behandlungsverfahrens bewilligte Anlage an neue technische

Entwicklungen angepasst wird. Die Befristung kann auch im Rahmen der

Fortschreibung der Abfallplanung der Kantone für die Festlegung der Einzugsgebiete

und der damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten erforderlich sein.

Die Bewilligungsbehörde wird bei der Festlegung von Befristungen sowohl auf das

öffentliche Interesse an technischen Verbesserungen bei der umweltgerechten

Entsorgung von Abfällen wie auch auf die Interessen des Betreibers, eine Anlage

während einer angemessenen Dauer betreiben zu können, Rücksicht nehmen.
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2.6 Organisatorische Anforderungen an Untersuchungen über Stoffe
und Organismen im Rahmen der Selbstkontrolle

Artikel 26 Absatz 3

Mit der Anreicherung des bisherigen Absatz 3 kann der Bundesrat nicht nur wie bisher
quantitative Ansprüche (Umfang), Mindern neu auch qualitative Anforderungen (Art)

an die Selbstkontrolle festlegen.

Aufgrund dieser neuen Kompetenz wird er nach den Grundsätzen der Guten

Laborpraxis (GLP) auf Verordnungsebene die einzelnen Anforderungen an die

Organisation des Betriebs, die Ausbildung des Personals, die Planung, Durchführung,

Überwachung und Dokumentation der Untersuchungen sowie die Archivierung und

Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Materialien festlegen.

Der Bundesrat wird überdies die Ueberprüfung der Einhaltung der GLP-Grundsätze
durch die Behörden regeln. Die Möglichkeit, sich auf freiwilliger Basis von den

Behörden auf GLP-Konformität inspizieren zu lassen und sich diese anschliessend
bestätigen zu lassen, besteht für schweizerische Prüflaboratorien schon seit dem Erlass

der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986 (StoV; SR 814.013; vgl. Art. 32 StoV). Die

betroffenen Behörden in Bund und Kantonen haben zu diesem Zweck im März 1986

als Richtlinien die "Verfahren und Grundsätze der Guten Laborpraxis" publiziert.
Diese sind inhaltlich wie sprachlich mit denjenigen unserer Nachbarländer (BRD,
Österreich, Frankreich, Italien) harmonisiert worden. Die Schweizer Behörden haben

aber - anders als seit Mitte 1988 die Behörden der EG-Mitgliedstaaten - weder für
eingereichte Sicherhcilsstudien GLP-Konformität verlangen noch Inspektionen ohne

ausdrückliche Aufforderung des betroffenen Betriebs durchführen können. Mit der

Einführung des GLP-Obligatoriums und der erforderlichen behördlichen Kontrollen

kann diese Regelungslücke geschlossen werden.

Aenderung übrigen Rechts: Kapitel u Ziffer 4

Die neue Bestimmung des Artikels 6 Absatz 3 des Giftgesetzes ermöglicht dem

Bundesrat, die Einhaltung der GLP-Grundsätze für bestimmte Untersuchungen, welche

der Erstellung von Prüfungsausweisen für die Anmeldung von Giften dienen (Art. 6
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Abs. 2 Giftgesetz) sowie deren Kontrolle, auf Verordnungsstufe vorzuschreiben.

Anders als nach dem USG können dem Anmelder eines Giftes die anzuwendenden

Prüf-, Mess- und Berechnungsmethoden aufgrund des geltenden Giftgesetzes aber nicht

vorgeschrieben werden. Deshalb unterliegen im Zusammenhang mit der Anmeldung

von Giften nur bestimmte Untersuchungen und Abklärungen den GLP-Bestimmungen

der EG, nämlich jene, welche die EG für die Anmeldung von Stoffen oder

Erzeugnissen fordert und welche vom Anmelder für die Aufnahme in die Giftliste auf
freiwilliger Basis auch der schweizerischen Behörde vorgelegt werden.

Diese Unterschiede zum USG und zum Anmeldeverfahren in der EG können erst mit

der vollständigen Übernahme des EG-Chemikalienrechts auf den 1. Januar 1995 hin auf

dem Weg des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens und im Rahmen einer

Totalrevision des Giftgesetzes behoben werden. Sie bedeuten jedoch keineswegs, dass

die GLP-Grundsätze in den Bereichen Umweltschutz und Gesundheitsschutz während

dieser Uebergangsphase nun unterschiedlich gehandhabt würden. Vielmehr werden die

GLP-Bestimmungen sowohl in der auf das Umweltschutzgesetz abgestützten

Stoffverordnung (SR 814.013) als auch in der Giftverordnung (SR 814.801) einheitlich
umgesetzt werden. Bis zur Uebemahme der zentralen Chemikalienrichtlinie Nr.

67/548, welche die bei Stoffprüfungen durchzuführenden Untersuchungen festlegt,

kann nur derjenige der GLP-Pflicht unterstellt werden, der den Anspruch erhebt, seine

Untersuchungen gemäss dieser Richtlinie durchgeführt zu haben.

Der Vorbehalt in Artikel 21 Absatz l des Giftgesetzes zugunsten des Vollzugs durch

den Bund wird auf Artikel 6 des Gesetzes ausgedehnt. Artikel 21 Absatz l ist schon

heute unvollständig und steht in latentem Widerspruch zu Artikel 6, der inhaltlich

Bundesvollzug darstellt. Da in Artikel 6 nun auch eine Grundlage geschaffen wird für
den GLP-Bereich, dessen Vollzug wie bisher der Bund wahrnimmt, rechtfertigt sich

diese Korrektur. Sie ändert an den schon heute bestehenden materiellen
Vollzugszuständigkeiten indessen nichts.
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2.7 Informationsaustausch mit ausländischen Behörden

Artikel 47 Abs. 4 (neu)

Das USG hat bisher die Weitergabe vertraulicher Daten an Behörden von Drittstaaten

nicht geregelt. Die Vorlage führt eine solche Möglichkeit für nach dem USG erhobene
Informationen grundsätzlich ein. Voraussetzung ist allerdings, dass dies zur Erfüllung
völkerrechtlicher Vereinbarungen nötig ist, oder dass ein anderes Bundesgesetz dies

verlangt (z.B. das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in

Strafsachen, SR 351,1).

3 Finanzielle und personelle Auswirkungen bei Bund und Kantonen

3.1 Um weit informât ion

Die Behandlung von Gesuchen um freien Zugang zu den vorhandenen

Umweltinformationen (passives Informationszugangsrecht) betrifft alle Behörden,

welche auf nationaler, kantonaler oder kommunaler Ebene die entsprechenden Gesetze

oder völkerrechtlichen Vereinbarungen vollziehen. Wie einlässlich die Bevölkerung

vom Zugangsrecht Gebrauch machen wird, ist schwierig abzuschätzen; genauere

Prognosen über den anfallenden Mehraufwand sind deshalb nicht möglich. Neben

diesem passiven Informationszugangsrecht verlangt die Vorlage überdies, dass Bund

und Kantone der Öffentlichkeit allgemeine Informationen über den Zustand der

Umwelt, z.B. durch die regelmässige Veröffentlichung von Zustandsberichten, zur
Verfügung 7.u stellen. Diese Aufgabe dürfte die zuständigen Behörden nicht
unerheblich belasten; auch hier ist eine genauere Abschätzung des Aufwands aber

schwierig.

3.2 Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Pflicht zur Information und Konsultation hat keine besonderen finanziellen

Auswirkungen. Die damit verbundenen Aufgaben bringen der "zuständigen Behörde"

(Art, 5 UVPV) zwar eine gewisse Mehrarbeit. Die (bescheidenen) personellen
Auswirkungen lassen sich zur Zeit aber noch nicht abschätzen.
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3.3 Umweltgefährdende Stoffe - Information der Abnehmer

Für Bund, Kantone und Gemeinden ergeben sich keine finanziellen und personellen
Auswirkungen.

3.4 Umweltgefährdende Organismen

Die Hauptbelastung durch die vorgesehenen neuen Bestimmungen wird beim Bund

liegen. Die Vorlage muss einerseits auf Verordnungsebene und in Richtlinien weiter

konkretisiert werden und zieht andererseits auf Vollzugsebene eine Reihe von

Kontrollverfahren nach sich. Insbesondere zur Durchführung der Melde- und

Bewilligungsverfahren für den Umgang in einem geschlossenen System, für die

Freisetzungsversuche und das gewerbsmässige Inverkehrbringen, aber auch für die

Ueberwachung der Selbstkontrolle und der Sicherheitsvorschriften zur Ein- und
Ausfuhr werden die mit dem Vollzug betrauten Stellen zusätzliche finanzielle und

personelle Mittel benötigen. Einen relativ hohen Aufwand erfordert zudem die
internationale Koordination. Auch die im Zuge der Aenderung des USG vorgesehene

Unterstellung biotechnologischer Anlagen mit umweltgefährdenden Organismen unter

die UVP-Verordnung erhöht den Aufwand auf Bundesebene. Personelle Auswirkungen
sind aufgrund der neuen USG-Bestimmungen insbesondere beim BUWAL sowie beim

Bundesamt für Landwirtschaft einschliesslich der Forschungsanstalten zu erwarten.

Vorausgesetzt, dass die Gentechnologie sich weiterhin wie bisher entwickelt, ist

insgesamt mit einem Mehrbedarf von etwa 7 Personaleinheiten zu rechnen. Davon sind

mindestens 2 im BUWAL einzusetzen; der bereits heute bestehende Nachholbedarf ist

darin nicht eingeschlossen.

Ausgaben werden sich sodann auch in Form von Beiträgen ergeben. Gemäss Gesetz
wird der Bund die Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet des Umweltschutzes

unterstützen. Zudem muss er im Falle einer Einsetzung einer Fachkommission für
biologische Sicherheit für die entstehenden Kosten (z.B. Sekretariat) aufkommen.

Die neuen Aufgaben der Kantone im Zusammenhang mit der Überwachung der

Sorgfaltspflicht stehen in engem Zusammenhang mit dem Vollzug der Vorschriften

über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverordnung). Auch im neuen Bereich

umweltgefährdender Organismen besteht für die Kantone die Möglichkeit zu
interkantonaler Zusammenarbeit.
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In fachlicher Hinsicht können die Kantone mit den verschiedenen Hochschulinstituten

zusammenarbeiten. Eine allfillige Fachkommission für biologische Sicherheit würde

den Kantonen und Gemeinden bei Bedarf ebenfalls zur Verfügung stehen. Trotzdem

kann es, wie bereits in andern neuen Umweltschutzbereichen, auch im Bereich

umweltgefährdender Organismen für einige Kantone nötig sein, die eigene Kompetenz

fachlich zu schaffen oder zu erhöhen.

3.5 Abfälle

Für den Bund ergeben sich aus den beiden Ergänzungen im Bereich Abfälle keine

finanziellen und personellen Auswirkungen.

Für die Kantone ist die Ueberprüfung und Erneuerung allfälliger Befristungen des

Betriebs von Abfallanlagen mit einem gewissen personellen Mehraufwand beim

Vollzug verbunden. Bedeutende finanzielle Mehraufwendungen sind hingegen nicht zu

erwarten. Aus dem Vollzug der Vorschriften über die Meldepflicht ergibt sich für die
Kantone keine erwähnenswerte personelle oder finanzielle Zusatzbelastung.

3.6 Organisatorische Anforderungen an Untersuchungen über Stoffe

und Organismen im Rahmen der Selbstkontrolle

Grössere toxikologische, ökotoxikologische und analytische Laboratorien der

chemischen Industrie, die den Registrierbehörden im In- und Ausland Prüfergebnisse

einreichen, arbeiten heute auf freiwilliger Basis bereits nach den GLP-Grundsätzen. Sie

werden auch im erforderlichen 2-Jahresrhythmus von den Behörden inspiziert.

Grössere Lücken bestehen indessen noch bei Dienstleistungslaboratorien und bei

eidgenössischen und kantonalen Prüflaboratorien.

Das GLP-Obligatorium dürfte bei der Registrierung von Chemikalien kaum

nennenswerten Mehraufwand bringen. Der Nachweis der GLP-Konformität wird von

den Gesuchsteilem selbst meist in Form einer offiziellen Bestätigung erbracht und kann

von den Registrierbehörden in die formale Prüfung der Gesuche eingeschlossen

werden.
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Ein erheblicher Mehraufwand dürfte sich hingegen bei der Inspektion durch die

Behörden ergeben, da die Zahl der zu inspizierenden Laboratorien mit dem

Obligatorium ansteigen wird. Zudem ist zu erwarten, dass vermehrt auch einzelne

Untersuchungen zu bestimmten Registriergesuchen überprüft werden müssen (Study

Audits). Eine weitere Belastung bedeutet überdies die jährliche Berichterstattung an die

EFTA-Ueberwachungsbehörde.

Der von den Richtlinien vorgeschriebene Inspektionsrhythmus von 2 Jahren kann bei

der zwangsläufigen Zunahme an zu kontrollierenden Laboratorien nur eingehalten

werden, wenn dafür das erforderliche Personal (3 zusätzliche Stellen) zur Verfügung

steht.

Für die Kantone und Gemeinden ergeben sich keine Mehrbelastungen, da die

Ueberprüfung der Selbstkontrolle im Stoff- und Organismenbereich weiterhin vom

Bund übernommen wird. Folgekosten werden hingegen bei Laboratorien entstehen, die

neu nach den GLP-Grundsätzen arbeiten.

3.7 Informationsaustausch mit ausländischen Behörden

Die gegenseitige Anerkennung von Anmeldungen, Bewilligungen und Inspektionen

sowie der damit verbundene Austausch von Unterlagen hat beim Bund einen

Mehraufwand zur Folge. Die Anzahl Anträge wird zwar, sinken. Da wir aber für bei

uns eingegangene Anträge die Verantwortung für den gesamten EWR zu übernehmen

haben, müssen wir unsere Vollzugstätigkeit den strengen Regeln der EG hinsichtlich

formeller Abwicklung und Einhaltung von Fristen anpassen. Zudem wird die

Zusammenfassung, Uebersetzung und Verteilung von Unterlagen eine erhebliche

administrative Mehrarbeit bewirken. So sind z.B. bei der Anmeldung neuer Stoffe

Dossiers nicht mehr bloss entgegenzunehmen und gegebenenfalls zu beanstanden,

sondern zu begutachten, zu kommentieren und zusammenzufassen. Innert 45 Tagen

sind dem Anmelder Auflagen abschliessend zu verfügen und der EG alle Ergebnisse

mitzuteilen.

Den Kantonen und Gemeinden erwächst kein zusätzlicher Aufwand.
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4 Rechtliche Grundlagen

4.1 Verfassungsmässigkeit

Die Befugnis des Bundes zum Erlass ergänzender Vorschriften über die

Umweltinformation, die Umweltverträglichkeitsprüfung, die umweltgefährdenden
Stoffe und Organismen, die Abfalle, die organisatorischen Anforderungen an

Untersuchungen über Stoffe und Organismen sowie den Informationsaustausch mit

ausländischen Behörden ergibt sich aus der Gesetzgebungskompetenz von Artikel

24septies BV (Umweltschutz); im Bereich der Informations- und Konsultationspflicht

von betroffenen Staaten im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung folgt die

Gesetzgebungskompetenz überdies aus der Zuständigkeit des Bundes in auswärtigen

Angelegenheiten. Die im Bereich des Gesundheitsschutzes notwendige Änderung

(Giftgesetz) stützt sich auf Artikel 69bis BV (Verkehr mit Gebrauchs- und

Verbrauchsgegenständen, welche das Leben oder die Gesundheit gefährden können).

4.2 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Der Entwurf enthält verschiedene Delegationsnormen zum Erlass von

Verordnungsrecht. Der Bundesrat als Verordnungsinstanz darf damit innerhalb der

vom Gesetz beschriebenen Grenzen gesetzesergänzendes Verordnungsrecht erlassen.

Diese Delegationen betreffen Regelungen, deren Details den Konkretisierungsgrad der

Gesetzesebene wesentlich überschreiten würden.

Verfassungsrechtlich müssen sich Delegationscrmächtigungen auf einen bestimmten

Regelungsgegenstand beschränken, dürfen also nicht unbegrenzt sein. Die

Rechtsetzungsermächtigungen des Entwurfs beschränken sich deshalb jeweils auf einen

bestimmten Regelungsgegenstand und sind nach Inhalt, Zweck und Ausmass

hinreichend konkretisiert. Die dem Bundesrat eingeräumte Verordnungskompetenz

wird damit dem Bestimmtheitsgrundsatz gerecht und ist somit verfassungsrechtlich

ausreichend umrissen.
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Bundesbeschluss Entwurf
über die Änderung des Umweltschutzgesetzes

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 1992 "
beschliesst:

I

Das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983^ wird wie folgt geändert:

Ingress (Ergänzung)

in Ausführung der Artikel 73-75 des Abkommens vom 2. Mai 1992 3> über den
Europäischen Wirtschaftsraum und dessen Anhänge II und XX, die sich auf
folgende Richtlinien beziehen:
- Nr. 75/442 des Rates vom 15. Juli 1975 4> über Abfälle,
- Nr. 85/337 des Rates vom 27. Juni 1985 3> über die Umweltverträglichkeits-

prüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Objekten,
- Nr. 87/18 des Rates vom 18. Dezember 1986 6> zur Angleichung der Rechts-

und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Grundsätze der Guten
Laborpraxis und zur Kontrolle ihrer Anwendung bei Versuchen mit chemi-
schen Stoffen,

- Nr. 88/320 des Rates vom 9. Juni 1988 7> über die Inspektion und Überprü-
fung der Guten Laborpraxis (GLP),

- Nr. 88/379 des Rates vom 7. Juni 1988 8> zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung
und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen,

•> BBl 1992 V 96
2> SR 814.01
^ AS 1993 ...
•> EWRS ...; ABI. Nr. L 194 vom 25. 7. 1975, geändert durch die Richtlinie Nr. 91/156

(EWRS ...; ABI. Nr. L 78 vorn 26. 3. 1991, S. 32)
5> EWRS ...; ABI. Nr. L 175 vom 5. 7. 1985, S. 40
') EWRS ...; ABI. Nr. L 15 vom 17. 1. 1987, S. 29
7> EWRS ...; ABI. Nr T, 145 vom 11.6.1988, S. 35, geändert durch die Richtlinie

Nr. 90/1S (EWRS ...; ABI. Nr. L 11 vom 13. 1. 1990, S. 37)
8> EWRS ...; ABI. Nr. L 187 vom 16.7. 1988, S. 14, geändert durch die Richtlinien

Nr. 89/178 (EWRS ...; ABI. Nr. L 64 vom 8. 3. 1989, S. 18), Nr. 90/178 (EWRS ...; ABI.
Nr. L 19 vom 24. 1. 1990, S. ...), Nr. 90/492 (EWRS ...; ABI. Nr. L 275 vom 5. 10. 1990,
S. 35)
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Änderung des Umwellschutzgesetzes. BB

- Nr. 90/219 des Rates vom 23. April 1990'> über die Anwendung genetisch
veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen,

- Nr. 90/220 des Rates vom 23. April 19902) über die absichtliche Freisetzung
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt,

- Nr. 90/313 des Rates vom 7. Juni 1990" über den freien Zugang zu Informa-
tionen über die Umwelt,

- Nr. 91/155 der Kommission vom 5. März 19914) zur Festlegung der Einzel-
heiten eines besonderen Informationssystems für gefährliche Zubereitungen
gemäss Artikel 10 der Richtlinie Nr. 88/379,

Art. 4 Ausführungsvorschriften aufgrund anderer Bundesgesetze
1 Vorschriften über Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Lärm,
Erschütterungen und Strahlen, die sich auf andere Bundesgesetze stützen, müs-
sen dem Grundsatz für Emissionsbegrenzungen (Art. 11), den Immissionsgrenz-
werten (Art. 13-15), Alarmwerten (Art. 19) und Planungswerten (Art. 23-25) ent-
sprechen.
2 Vorschriften über die mit Umwelteinwirkungen verbundene Verwendung von
Stoffen und Organismen, die sich auf andere Bundesgesetze stützen, müssen
den Grundsätzen über die umweltgefährdenden Stoffe (Art. 26-28) und Orga-
nismen (Art. 29a-29e) entsprechen.
3 Vorschriften über die Bekanntgabe von Umweltinformationen, die sich auf an-
dere Bundesgesetze stützen, müssen den Grundsätzen der Artikel 6 und 6 a ent-
sprechen.

Art. 6a Zugang zu Umweltinformationen (neu)

' Die Vollzugsbehörde gewährt jedem, der ein Gesuch stellt, Zugang zu Infor-
mationen über die Umwelt, die beim Vollzug dieses Gesetzes, anderer Bundes-
gesetze oder völkerrechtlicher Vereinbarungen erhoben werden.
2 Das Gesuch wird abgelehnt, wenn die Informationen in einem noch hängigen
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren erhoben worden sind oder soweit das Ge-
heimhaltungsinteresse im Einzelfall überwiegt. Ein Geheimhaltungsinteresse be-
gründen:

a. die Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden, die internationalen Be-
ziehungen, die Landesverteidigung oder die öffentliche Sicherheit;

b. das Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnis;
c. der Persönlichkeitsschutz;
d. der Schutz des geistigen Eigentums;

" EWRS...; ABI. Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. l
-) EWRS...; ABI. Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 15
» EWRS...; ABI. Nr. L 158 vom 23. 6. 1990. S. 56
4> EWRS...; ABI. Nr. L 76 vom 22. 3. 1991, S. 35
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e. die Gefahr, dass die Bekanntgabe der Informationen zu grösseren Umwelt-
belastungen führt,

3 Das Gesuch kann abgelehnt werden, wenn es:
a. interne Mitteilungen oder noch nicht fertiggestellte Schriftstücke betrifft;
b. nicht ausgewertete Angaben betrifft, deren Bekanntgabe zu falschen

Schlüssen führen kann;
c. offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist oder zu allgemein formuliert isi.

4 Die Behörde entscheidet spätestens innert zwei Monaten über das Gesuch; die
Ablehnung ist zu begründen.

Art. 7 Abs. l und 5bis (neu)
1 Einwirkungen sind Luft-, Boden- und Gewässerverunreinigungen, Lärm, Er-
schütterungen, Strahlen, Veränderungen des Erbmaterials von Lebewesen oder
Veränderungen der natürlichen Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften,
die durch den Bau oder Betrieb von Anlagen oder durch den Umgang mit Stof-
fen, Organismen oder Abfällen erzeugt werden,
5bis Organismen sind zelluläre und nichtzelluläre biologische Einheiten, die zur
Vermehrung oder zur Weitergabe von Erbmaterial fähig sind; ihnen gleichge-
stellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Einheiten enthalten.

Art. 9 Abs. 8 und 9 (neu)
8 Der Bericht und die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung können
von jedermann eingesehen werden, soweit nicht ein Geheimhaltungsinteresse
nach Artikel 6a Absatz 2 überwiegt; das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis
bleibt in jedem Fall gewahrt.
9 Bei Anlagen, welche die Umwelt in anderen Staaten erheblich belasten kön-
nen, stellt die zuständige Behörde den Bericht diesen Staaten zur allfälligen
Stellungnahme zu. Sie setzt diese auch von ihrem Entscheid über die Anlagen
in Kenntnis.

Art. 10 Abs. l erster Satz und Abs. 3
1 Wer Anlagen betreibt oder betreiben will, die bei ausserordentlichen Ereignis-
sen den Menschen oder seine natürliche Umwelt schwer schädigen können,
trifft die zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt notwendigen Massnah-
men. ...
3 Der Inhaber der Anlage meldet ausserordentliche Ereignisse unverzüglich der
Meldestelle.
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Art. 26 Abs. l und 3
1 Stoffe dürfen nicht für Verwendungen in den Verkehr gebracht werden, bei
denen sie, ihre Folgeprodukte oder Abfälle bei vorschriftsgemässem Umgang
die Umwelt oder mittelbar den Menschen gefährden können.
3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Art, Umfang und Überprüfung der
Selbstkontrolle.

Art. 27 Information der Abnehmer
1 Wer Stoffe in den Verkehr bringt, muss den Abnehmer:

a. über die umweltbezogenen Eigenschaften informieren;
b. so anweisen, dass beim vorschriftsgemässen Umgang mit den Stoffen die

Umwelt oder mittelbar der Mensch nicht gefährdet werden kann.
2 Vorbehalten bleibt die Kennzeichnung der Stoffe nach der Giftgesetzgebung.

Art. 28 Umweltgerechter Umgang
1 Mit Stoffen darf nur so umgegangen werden, dass sie, ihre Folgeprodukte
oder Abfälle die Umwelt oder mittelbar den Menschen nicht gefährden können.
2 Anweisungen von Herstellern oder Importeuren sind einzuhalten.

3. Kapitel: Umweltgefährdende Organismen (neu)

Art. 29a Sorgfaltspflicht
Wer mit Organismen umgeht, muss alle nach den Umständen und seinen per-
sönlichen Verhältnissen gebotene Sorgfalt anwenden, damit die Organismen,
ihre Stoffwechselprodukte oder Abfälle die Umwelt oder mittelbar den Men-
schen nicht gefährden können.

An. 29b Einschliessungsmassnahmen
1 Wer mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen umgeht, die
er weder im Versuch freisetzen (Art. 29c), noch für Verwendungen in der Um-
welt in den Verkehr bringen darf (Art. 29d), muss alle Einschliessungsmassnah-
men treffen, die aufgrund der Umweltgefährlichkeit der Organismen notwendig
sind.
2 Der Bundesrat kann für den Umgang mit diesen Organismen eine Melde- oder
Bewilligungspflicht einführen.

Art. 29c Freisetzungsversuch
1 Wer gentechnisch veränderte oder pathogène Organismen, die nicht für Ver-
wendungen in der Umwelt in den Verkehr gebracht werden dürfen (Art. 29et),
im Versuch freisetzen will, benötigt dafür eine Bewilligung des Bundes.
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2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Anforderungen und das Verfahren
für die Erteilung der Bewilligung. Insbesondere regelt er:

a. die Anhörung von Fachleuten;
b. die finanzielle Sicherstellung der Behebung allfälliger schädlicher oder lä-

stiger Einwirkungen;
c. die Information der Öffentlichkeit.

3 Für bestimmte Organismen kann er Ausnahmen von der Bewilligungspflicht
vorsehen, wenn nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung eine Ge-
fährdung der Umwelt ausgeschlossen ist.

Art. 29d Inverkehrbringen
I Organismen dürfen nicht für Verwendungen in den Verkehr gebracht werden,
bei denen sie, ihre Stoffwechselprodukte oder Abfälle bei vorschriftsgemässem
Umgang die Umwelt oder mittelbar den Menschen gefährden können.
zDer Hersteller oder Importeur führt zu diesem Zweck eine Selbstkontrolle
durch.
3 Genledmisch veränderte oder pathogène Organismen dürfen nur mit einer Be-
willigung des Bundes für Verwendungen in der Umwelt in den Verkehr ge-
bracht werden.
II Der Bundesrat erlässt Vorschriften über:

a. Art, Umfang und Überprüfung der Selbstkontrolle;
b. die Anforderungen und das Verfahren für die Erteilung der Bewilligung;

er kann Ausnahmen von der Bewilligungspflicht vorsehen, wenn nach dem
Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung eine Gefährdung der Umwelt
ausgeschlossen ist.

An. 29e Information der Abnehmer
Wer Organismen in den Verkehr bringt, muss den Abnehmer:

a. über die umweltbezogenen Eigenschaften informieren;
b. so anweisen, dass beim vorschriftsgemässen Umgang mit den Organismen

die Umwelt oder mittelbar der Mensch nicht gefährdet werden kann.

An. 29f Weitere Vorschriften des Bundesrates
1 Der Bundesrat kann über Organismen, die aufgrund ihrer Eigenschaften, Ver-
wendungsart oder Verbrauchsmenge die Umwelt oder mittelbar den Menschen
gefährden können, weitere Vorschriften erlassen.
2 Insbesondere kann er:

a. den Transport sowie die Ein-, Aus- und Durchfuhr der Organismen re-
geln;

b. den Umgang mit bestimmten Organismen bewilligungspflichtig erklären,
einschränken oder verbieten;
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c. zur Bekämpfung bestimmter Organismen oder zur Verhütung ihres Auftre-
tens Massnahmen vorschreiben.

Gliederungstitel vor Art. 30

4. Kapitel: Abfälle

Art. 30 Abs. 5 (neu) und 6 (neu)
5 Unternehmungen, die Abfälle sammeln oder befördern oder die für andere die
Entsorgung von Abfällen organisieren oder daran beteiligt sind, müssen dies
der Behörde melden.
6 Die Behörde kann den Betrieb von Abfallanlagen befristen.

Gliederungstitel vor Art. 33

5. Kapitel : Belastungen des Bodens

Art. <tl Abs. l und 2
1 Der Bund vollzieht die Artikel 12 Absatz l Buchstabe e (Vorschriften über
Brenn- und Treibstoffe), 26 (Selbstkontrolle), 27 (Information der Abnehmer),
29 (Vorschriften über Stoffe), 29b-29f (Organismen), 31 Absatz 5 (Standorte für
die Entsorgung gefährlicher Abfälle), 32 Absätze l und 2 (Ein- und Ausfuhr ge-
fährlicher Abfälle), 39 (Ausführungsvorschriften und völkerrechtliche Vereinba-
rungen), 40 (Typenprüfungen) und 46 Absatz 3 (Angaben über Stoffe und Orga-
nismen); er kann für bestimmte Teilaufgaben die Kantone beiziehen.
2 Bundesbehörden, die aufgrund anderer Bundesgesetze bereits Vorschriften
über Anlagen, Stoffe, Organismen oder Abfälle vollziehen, sorgen in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich und entsprechend den für sie gültigen Verfahrensvorschrif-
ten auch für den Vollzug dieses Gesetzes ; eignet sich dieses Vorgehen nicht, ie-
gelt der Bundesrat den Vollzug und sorgt für die Koordination unter den inter-
essierten Amtsstellen.

Art. 42 Abs. 2
2 Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft ist die Fachstelle des Bun-
des.

Art. 44 Abs. 3
3 Er bestimmt, welche Angaben, die aufgrund der Gift-, Lebensmittel-, Land-
wirtschafts-, Epidemien- und Tierseuchengesetzgehung über Stoffe oder Orga-
nismen erhoben werden, dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
zur Verfügung zu stellen sind.
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Art. 46 Abs. 2 und 3
2 Der Bundesrat oder die Kantone können anordnen, dass Verzeichnisse mit
Angaben über Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen, über Abfälle
und deren Beseitigung sowie über die Art, Menge und Beurteilung von Stoffen
und Organismen geführt, aufbewahrt und den Behörden auf Verlangen zuge-
stellt werden.
3 Der Bundesrat kann anordnen, dass Angaben über Stoffe oder Organismen
gemacht werden, welche die Umwelt gefährden können oder erstmals in Ver-
kehr gebracht werden sollen.

Art. 47 Abs. 2 und 4 (neu)
1 Die zuständigen Behörden können die Ergebnisse der Kontrolle von Anlagen
und die Auskünfte nach Artikel 46, wenn sie von allgemeinem Interesse sind,
nach Anhören der Betroffenen veröffentlichen. Überwiegende Geheimhaltungs-
interessen nach Artikel 6a Absatz 2 bleiben vorbehalten.
4 Vertrauliche Informationen, die beim Vollzug dieses Gesetzes erhoben werden,
dürfen an ausländische Behörden nur dann weitergegeben werden, wenn eine
völkerrechtliche Vereinbarung oder ein Bundesgesetz dies bestimmt. Der Bun-
desrat regelt die Zuständigkeiten und das Verfahren.

Art. 60 Abs. l Bst. b, c, d und e sowie ebis, e'fr, eiuater, e"'"'1""'^ und esej"'es (neu)
1 Wer vorsätzlich

b. Stoffe, von denen er weiss oder wissen muss, dass bestimmte Verwendun-
gen die Umwelt oder mittelbar den Menschen gefährden können, für diese
Verwendungen in den Verkehr bringt (Art. 26);

c. Stoffe in den Verkehr bringt, ohne den Abnehmer über die umweltbezoge-
nen Eigenschaften zu informieren (Art. 27 Abs. l Bst. a) oder über den vor-
schriftsgemässen Umgang anzuweisen (Art. 27 Abs. l Bst. b);

d. mit Stoffen entgegen den Anweisungen so umgeht, dass sie, ihre Folgepro-
dukte oder Abfälle die Umwelt oder mittelbar den Menschen gefährden
können (Art. 28);

e. Vorschriften über Stoffe oder Organismen verletzt (Art. 29, 29b Abs. 2, 29f,
32 Abs. 4 Bst. f und 35);

ebis. mit Organismen so umgeht, dass sie, ihre Stoffwechselprodukte oder Ab-
fälle die Umwelt oder mittelbar den Menschen gefährden können
(Art. 29a);

eter. beim Umgang mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen
nicht alle notwendigen Einschliessungsmassnahmen trifft (Art. 29b Abs. 1);

gquater gentechnisch veränderte oder pathogène Organismen ohne Bewilligung
für Verwendungen in der Umwelt in den Verkehr bringt oder im Versuch
freisetzt (Art. 29c und 29d Abs. 3);
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e qiunquies Organismen, von denen er weiss oder wissen muss, dass bestimmte
Verwendungen die Umwelt oder mittelbar den Menschen gefährden kön-
nen, für diese Verwendungen in den Verkehr bringt (Art. 29d Abs. l, 2 und
4);

e sexies Organismen in den Verkehr bringt, ohne den Abnehmer zu informieren
über die umweltbezogenen Eigenschaften (Art. 29e Bst. a) oder über den
vorschriftsgemässen Umgang anzuweisen (Art. 29e Bst. b);

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft; werden dadurch Menschen oder
die Umwelt in schwere Gefahr gebracht, ist die Strafe Gefängnis.

Art. 61 Abs. l Bst. c, d und e bis (neu)
1 Wer vorsätzlich

c. falsch oder unvollständig informiert oder anweist (Art. 27);
d. mit Stoffen, denen keine Informationen oder Anweisungen beiliegen, so

umgeht, dass sie, ihre Folgeprodukte oder Abfälle die Umwelt oder mittel-
bar den Menschen gefährden können (Art. 28);

e bis. die Meldepflicht im Zusammenhang mit Abfällen verletzt (Art. 30 Abs. 5);
wird mit Haft oder mit Busse bestraft.

Art, 65 Abs. 2 erster Satz
1 Die Kantone dürfen keine neuen Immissionsgrenzwerte, Alarmwerte oder Pla-
nungswerte festlegen und keine neuen Bestimmungen über Typenprüfungen,
umweltgefährdende Stoffe und umweltgefährdende Organismen erlassen. ...

II

Änderung übrigen Rechts

l. Das Bundesgesetz vom 1.Juli 1966'> über den Natur- und Heimatschutz
wird wie folgt geändert:

<> SR 451
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Art. 25 Randtitel
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Art. 2Sa (neu)
information Bund und Kantone sorgen für die Information der Behörden und

der Öffentlichkeit über:
a. Bedeutung und Zustand von Natur, Landschaft, geschichtli-

chen Stätten und Kulturdenkmälern;
b. geeignete Schutz- und Unterhaltsmassnahmen.

2. Das Bundesgesetz vom 4. Oktober 19851J Über FUSS- und Wanderwege wird
wie folgt geändert:

Art. 9a Information (neu)
Bund und Kantone sorgen für die Information der Behörden und der Öffent-
lichkeit über:

a. Bedeutung und Zustand der FUSS- und Wanderwegnetze;
b. geeignete Schutz- und Unterhaltsmassnahmen.

3. Das Bundesgesetz vom 24. Januar 19912) über den Schutz der Gewässer wird
wie folgt geändert:

Art. 52 Abs. 3
3 Die Behörden können die Ergebnisse dieser Erhebungen und Kontrollen,
wenn sie von allgemeinem Interesse sind, nach Anhören der Betroffenen veröf-
fentlichen. Überwiegende Geheimhaltungsinteressen nach Artikel 6« Absatz 2
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 3> bleiben vorbehalten.

4. Das Giftgesetz vom 21. März 19694) wird wie folgt geändert:

Art. 6 Abs. 3 (neu)
3 Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an die Organisation,
Durchführung und Aufzeichnung von bestimmten Untersuchun-
gen, welche den Prüfungsausweisen zugrunde liegen und regelt
das Verfahren der Kontrolle.

Art. 21 Abs. l erster Satz
1 Der Vollzug des Gesetzes obliegt, unter Vorbehalt der Artikel 6
und 22-26, den Kantonen. ...

') SR 704
V SR 814.20
» SR 814.01
4> SR 814.80
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5. Das Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 ') über die Fischerei wird wie folgt ge-
ändert:

Art, 22a Information (neu)
Bund und Kantone sorgen für die Information der Behörden und der Öffent-
lichkeit über die Anliegen der Fischerei.

Art. 29 Abs. 2 und 4 (neu)
1 Es tritt unter Vorbehalt der Absätze 3 und 4 auf den l. Januar in Kraft,

a. welcher der Frist von zwei Jahren nach dem Tage des unbenutzten Ablau-
fes der Referendumsfrist oder

b. der Frist von zwei Jahren nach der Gutheissung des Gesetzes durch das
Volk folgt.

4 Artikel 22a tritt gleichzeitig mit dem Abkommen vom 2. Mai 19922) über den
Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft.

III
1 Dieser Bundesbeschluss ist allgemeinverbindlich und nicht befristet.
2 Er unterliegt aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen^ der Bun-
desverfassung nicht dem Referendum.
3 Er tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

5533

') SR 923.0
-> AS 1993 ...
*> AS ...
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4 Verkehr und Fernmeldewesen

92.057.5

4.1 Bundesbeschluss über die Änderung des Strassenverkehrsgesetzes

l Einleitung

Das EWR-Abkommen verpflichtet die EFTA-Staaten und somit auch die Schweiz, den

verkehrsrechtlichen Acquis communautaire, d. h. die verkehrsrechtlichen Erlasse des

heute geltenden EG-Rechts, ins Landesrecht zu übernehmen. Der Acquis

communautaire umfasst insgesamt über 80 verkehrsrechtliche EG-Erlasse, die sich

hauptsächlich auf technische Anforderungen an die Fahrzeuge, Masse und Gewichte
der Fahrzeuge, Lenk- und Ruhezeiten der berufsmässigen Motorfahrzeugführer, den
Führerausweis und gewisse Versicherungsfragen beziehen. Rechtlich erfordert nur der

kleinste Teil des Acquis communautaire eine SVG-Revision; der grösste Teil des

EWR-Rechts kann vom Bundesrat auf Verordnungsstufe geregelt werden.

Nach Artikel 20 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden die auf

den Zeitpunkt des Inkrafttretens des EWR-Abkommens notwendigen
Gesetzesänderungen unter Ausschluss des fakultativen Referendums beschlossen. Die

mit dieser Botschaft unterbreiteten SVG-Änderungen ergeben sich - mit Ausnahme von

Artikel 96 - aus EG-Erlassen, die im Acquis communautaire des EWR-Abkommens
enthalten sind und mit dem EWR-Abkommen in Kraft treten.
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Kommentar zu den einzelnen Artikeln

Artikel 9

Die Änderungen der Absätze 2, 4, 5 und 6 dieses Artikels ergeben sich aus der
Richtlinie Nr. 85/3 des Rates vom 19. Dezember 19841 über die Gewichte,

Abmessungen und bestimmte andere technische Merkmale bestimmter
Strassenfahrzeuge des Güterkraftverkehrs. Diese Richtlinie gilt für schwere

Motorwagen zum Gütertransport und für Motorwagen zum Personentransport mit mehr

als neun Sitzplätzen einschliesslich Führer.

Absatz 2

Neu ist die Höchstbreite von 2,60 m für dickwandige Isotherm-Fahrzeuge. Sowohl in
der EG als auch in der Schweiz beträgt die Höchstbreite der Fahrzeuge allgemein zwar
2,50 m, in der EG dagegen 2,60 m für dickwandige Kühlfahrzeuge. Bereits nach

geltendem Recht dürfen 2,60 m breite ausländische Kühlfahrzeuge mit Bewilligung in

die schweizerische Grenzzone einfahren (vgl. Art. 80 Abs. 4 VRV; SR 741.11). In der
Schweiz können jedoch solche Kühlfahrzeuge wegen der heutigen Breitenbegrenzung

auf 2,50 m nicht zum Verkehr zugelassen werden. Die Breite von 2,60 m gilt nur für

dickwandige Isotherm-Fahrzeuge, d. h. für Fahrzeuge, die für den Transport gekühlter

Produkte bestimmt und deshalb zur Isolation des Kühlaufbaus mit mindestens 45 mm

dicken Wänden versehen sind. Solche Fahrzeuge sind heute gemäss Übereinkommen

vom 1. September 1970 über internationale Beförderungen leicht verderblicher

Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmittel, die für diese Beförderungen
zu verwenden sind (ATP), für den Transport bestimmter Klassen leichtverderblicher

Lebensmittel vorgeschrieben.

Absatz 4

Neu sind die Längen bei zweiachsigen Lastwagen (12 m statt 10 m), bei Kleinbussen

(12 m statt 8 m; vgl. Art. 65 Abs. l Bst. d VRV), bei Anhängerzügen (18,35 m statt

1 EWRS...; ABI. Nr. L vom 3.1.1985, S. 14

147



18 m) und bei Gelenkbussen, die nach geltendem Recht nur im Linienverkehr

verwendet werden dürfen (vgl. Art. 76 Abs. 4 VRV) und deren Länge gestützt auf

Artikel 9 Absatz 8 SVG abweichend geregelt worden ist (vgl. Art. 76 Abs. 2 VRV).

Die Abweichungen zum heutigen Recht sind nur gering: bereits heute dürfen

Lastwagen mit mehr als zwei Achsen und Gesellschaftswagen 12 m lang sein (Art. 9

Abs. 4 Bst. b SVG), und bei Gelenkbussen im Linienverkehr können die Kantone eine

Länge von 18m zulassen (Art. 76 Abs. 2 VRV). Die Länge des Sattelmotorfahrzeuges

von 16,50 m wurde mit der SVG-Revision vom 6. Oktober 1989 (AS 1991 78) in

anderer Form realisiert. Auch die Länge der Anhängerzüge von 18,35 m entspricht -

obwohl nicht im SVG selbst geregelt - heutigem Recht; denn nach Artikel 65 Absatz 4

VRV ist eine Längentoleranz von 2 Prozent zulässig, so dass Anhängerzüge mit der

gesetzlichen Länge von 18 m bereits heute 18,36 m lang sein dürfen. Mit der

Übernahme der EWR-Länge im Gesetz soll künftig in der VRV keine Längentoleranz
mehr gelten; denn auch das EWR-Recht kennt keine solche Toleranz.

Absatz 5

Neu sind die Achslast von 24 t für die Dreifachachse und die Möglichkeit der

Abstufung nach Achsabständen. Die Achslast von 24 t kann - wegen der

Gesamtgewichtsbeschränkung von 28 t in der Schweiz - praktisch nur im

Grenzzonenverkehr ausgenützt werden. Nach EWR-Recht gehen die nach

Achsabständen abgestuften Achslasten beim Anhänger von 11 t bis 18 t und beim

Motorfahrzeug von 11,5 t bis 19 t. Wie bisher sollen im SVG nur die Höchstwerte

festgelegt werden, in deren Rahmen der Bundesrat auf Verordnungsstufe nach

Achsabständen differenzierte Achslasten entsprechend der EWR-Regelung anordnen
kann.

Absatz 6

Neu sind die Gesamtgewichte der zwei- und dreiachsigen Motorwagen. Vorweg ist

festzuhalten, dass die Schweiz im EWR-Abkommen die Respektierung der 28 t-Limite

vorbehalten hat und die EG damit die schweizerische Gesamtgewichtsbegrenzung von

28 t anerkennt. Unterhalb dieser Limite enthält jedoch das EWR-Recht für einzelne

Fahrzeuge höhere Gesamtgewichte als das geltende schweizerische Recht. Dies gilt

namentlich für zweiachsige Last- und Gesellschaftswagen (18 t statt 16 t) sowie für

dreiachsige Motorwagen (25/26 t statt 22/25 t). Dabei stellt das EWR-Recht - im
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Unterschied zum heutigen schweizerischen Recht - nicht« auf die Zahl der
Antriebsachsen, sondern auf die Ausnützung der durchwegs höheren
Gesamtzuggewichte in Verbindung mit Anhängern ab. Unter dem Gesichtspunkt des
internationalen Verkehrs ist die Anpassung der schweizerischen Gesamtgewichte an die
EWR-Regelung kaum von grosser Bedeutung; denn es handelt sich um etwas höhere
Gesamtgewichte von Einzelfahrzeugen, die vor allem im internationalen Güterverkehr
zahlenmäßig nicht sehr stark ins Gewicht fallen. Mit der Anpassung des SVG wird
indessen erreicht, dass auch schweizerische Fahrzeuge mit diesen Gewichten
zugelassen werden können und damit für das schweizerische Transportgewerbe gleiche
Wettbewerbsvoraussetzungen geschaffen werden.

Artikel 63

Zur Änderung dieses Artikels verpflichtet die dritte Richtlinie Nr. 90/232 des Rates
vom 14. Mai 19902 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Diese schreibt den Einschluss aller
Personenschäden von Fahrzeuginsassen (mit Ausnahme des Führers) in die
obligatorische Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung vor.

Absatz 3 Buchstabe a

Nach geltendem schweizerischem Recht können die Haftpflichtversicherer in den
allgemeinen Versicherungsbedingungen Ansprüche der Fahrzeughalter wegen
Personenschäden, die sie als Mitfahrer im eigenen Auto erleiden, wegbedingen. Neu
wird diese Möglichkeit aufgehoben. Der Fahrzeughalter hat somit künftig bei einem
Personenschaden die gleichen Ansprüche gegen seinen Haftpflichtversicherer wie
andere im Fahrzeug Mitfahrende. Diese Vorschrift ist zwingend und gilt für alle
Schäden, die nach Inkrafttreten des EWR-Abkommens verursacht werden. Der
Bundesrat wird in den Schlussbestimmungen (Ziffer II) ermächtigt, die für die
Anpassung der bestehenden Haftpflichtversicherungs-Verträge an die neue Regelung
notwendigen Übergangsbestimmungen zu erlassen.

2 EWRS...; ABI. Nr. L 129 vom 19.5.1990, S. 33
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Artikel 82

Zum Acquis communautaire gehört auch die Richtlinie Nr. 90/618 des Rates vom
8. November 199Q3 zur "Änderung der Richtlinie 73/239/EWG und der Richtlinie

88/357/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die

Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung), insbesondere bezüglich

der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung". Diese sieht den Abschluss von

Versicherungsverträgen mit ausländischen (EWR) -Versicherungseinrichtungen, wie er
in der zweiten Richtlinie vom 22. Juni 1988 (88/357) im einzelnen geregelt ist, auch

für den Bereich der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung vor. Dabei wird

unterschieden zwischen dem Dienstleistungsverkehr mit Zulassung für die

Versicherung von Massenrisiken und dem Dienstleistungsverkehr ohne Zulassung für

die Versicherung von Grossrisiken (vgl. Botschaft vom 18. Mai 1992 zur Änderung

des Bundesgesetzes über die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung

[Schadenversicherungsgesetz, SchVG], die ebenfalls Gegenstand eines

Anpassungserlasses bildet; vgl. Kap. 5.12). Mit der redaktionellen Anpassung von

Artikel 82 werden diese beiden Arten des Dienstleistungsverkehrs abgedeckt, wie sie

sich für ausländische EWR-Versicherungseinrichtungen im Rahmen des

Schadenversicherungsgesetzes ergeben werden.

Artikel 96

In der SVG-Revision vom 6. Oktober 1989 (AS 1991 71) wurde aus einem Versehen

in Ziffer 2 Absatz l des französischen Textes die Strafandrohung "mit Gefängnis oder

mit Busse" aufgenommen, währenddem im deutschen Originaltext und im italienischen

Text richtigerweise die Strafandrohung "mit Gefängnis und mit Busse" lautet. Dieses

Versehen kann auf Gesetzesstufe nicht durch ein einfaches Komgendum, sondern nur
durch eine formelle Gesetzesänderung korrigiert werden, die wir hier beantragen.

Diese Änderung steht zwar in keinem Zusammenhang mit dem EWR-Recht; da es sich

jedoch offensichtlich um eine Formalität handelt, ist die nicht referendumspflichtige

Beschlussform rechtlich zu verantworten.

3 EWRS...; ABI. Nr. L 230 vom 29.11.1990, S. 44
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Artikel 106

Die Ergänzung dieses Artikels ergibt sich aus der Verordnung Nr. 3821/854 des Rates

vom 20, Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Strassenverkehr.

Absatz 10

Mit dieser neuen Bestimmung soll die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden,
dass bestimmte Arbeiten an Fahrzeugen einer Bewilligungspflicht unterstellt werden

können. Nach Artikel 12 der zitierten Verordnung dürfen Fahrtschreiber nur von

Installateuren oder Werkstätten eingebaut oder repariert werden, die von den

zuständigen Behörden hierzu zugelassen worden sind. Der geltende Artikel 33 Absatz

4bis BAY (SR 741.41) sieht zwar eine solche Bewilligungspflicht vor, er wurde jedoch

vom Bundesgericht wegen fehlender gesetzlicher Grundlage als verfassungswidrig und

daher nicht anwendbar erklärt (unveröffentlichtes Urteil vom 7. Oktober 1988). Diese

faktische Ausserkraftsetzung macht eine Anpassung des SVG unumgänglich. Mit Blick

auf die strenge Bundesgerichtspraxis wird die Kompetenzdelegation so formuliert, dass

Bewilligunfispflichten für bestimmte Arbeiten auch eingeführt werden können, wenn

dies aus Gründen des Umweltschutzes notwendig ist.

4EWRS...; ABI. Nr. L 370 vom 31.12.1985, S. 8
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Bundesbeschluss Entwurf
über die Änderung des Strassenverkehrsgesetzes

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 1992 '>

beschliesst:

I

Das Strassenverkehrsgesetz (SVG)2) wird wie folgt geändert:

Ingress (Ergänzung)

in Ausführung der Artikel 31-39 und 47-52 des Abkommens vom
2. Mai 1992 3) über den Europäischen Wirtschaftsraum und dessen
Anhängen IX und XIII, die sich auf folgende Erlasse beziehen:
- die Richtlinie Nr. 73/239 des Rates vom 24. Juli 1973 4> zur Ko-

ordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend
die Aufnahme und die Ausübung der Tätigkeit der Direktversi-
cherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung),

- die Richtlinie Nr. 88/357 des Rates vom 22. Juni 1988 5> zur Ko-
ordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die
Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung)
und zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien
Dr enstl eistungsverkehrs sowie zur Änderung der Richtlinie
Nr. 73/239,
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Änderung des Strassenverkehrsgesetzcs. BB

- die Richtlinie Nr. 85/3 des Rates vom 19. Dezember 1984'^
über die Gewichte, Abmessungen und bestimmte andere techni-
sche Merkmale bestimmter Strassenfahrzeuge,

- die Verordnung Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember
1985J> über das Kontrollgerät im Strassenverkehr,

Art. 9 Abs. 2, 4, 5 und 6 Bst. a und b
2 Die Breite der Fahrzeuge darf mit der Ladung 2,50 m, bei dick-
wandigen Isotherm-Fahrzeugen 2,60 m nicht übersteigen.
4 Die Länge darf ohne Ladung höchstens betragen:

a. bei Lastwagen, Gesellschaftswagen und Klein-
bussen 12 m

b. bei Sattelmotorfahrzeugen 16,50 m
c. bei Anhängerzügen 18,35 m
d. bei Gelenkbussen 18 m

5 Die Belastung einer Einzelachse darf höchstens 10t, jene einer
Dnppelachse höchstens 18t und jene einer Drcifachachse höch-
stens 241 betragen. Der Bundesrat kann diese Belastungsgrenzen
nach Achsabständen abstufen und eine Überschreitung dieser Be-
lastungsgrenzen um höchstens 21 für Antriebsachsen vorsehen.
4 Das Gesamtgewicht darf höchstens betragen:

a. bei Motorwagen mit zwei Achsen 18t
b. bei Motorwagen mit drei Achsen,

- im Normalfall 25 t
- wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfe-

derung oder mit einer als gleichwertig anerkannten Fede-
rung ausgerüstet ist 26 t

Art. 63 Abs. 3 Bst. a
1 Von der Versicherung können ausgeschlossen werden:

a. Ansprüche aus Sachschäden des Halters gegen Personen, für
die er nach diesem Gesetz verantwortlich ist;

0

2)

EWRS ...; ABI. Nr.
- 86/360 (EWRS ...
- 88/218 (EWRS ...
- 89/338 (EWRS ...
- 89/460 (EWRS ...
- 89/461 (EWRS ...
- 9 1/60 (EWRS ...;
EWRS ...; ABI. Nr.
- 3572/90 (EWRS .

L 2 vom 3. 1. 1985, S. 14, geändert durch die Richtlinien:
; ABI. Nr. L 217 vom 5. 8, 1986, S. 19)
; ABI. Nr. L 98 vom 15. 4. 1988, S- 48)
; ABI. Nr. L 142 vom 25. 5. 1989, S. 3)
, ABI. Nr. L 226 vorn 3. 8. 1989. S. 5)
; ABI. Nr. L 226 vom 3. 8. 1989, S. 7)
ABI. Nr L 37 vom 9. 2. 1991, S. 37)
L 370 vom 31. 12. 1985, S. 8. geändert durch die Verordnung
...; ABI. Nr. L353 vom 17. 12. 1990. S- 12)
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Änderung des Slrassenverkehrsgesetzes. BB

Art. 82

Versicherer Die durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Versicherungen sind bei
einer zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz zugelassenen Versiche-
rungseinrichtung abzuschliessen. Vorbehalten bleibt die Anerken-
nung der im Ausland abgeschlossenen Versicherungen für auslän-
dische Fahrzeuge.

Art. 96 Ziff. 2 Abs. l

Betrifft nur den französischen Text.

Art. 106 Abs. 10 (neu)
10 Der Bundesrat kann die Ausführung bestimmter Arbeiten an
Fahrzeugen, soweit die Verkehrssicherheit oder der Umweltschutz
dies erfordern, einer Bewilligungspflicht unterstellen. Er legt die
Bewilligungsvoraussetzungen fest und regelt die Aufsicht.

II

Der Bundesrat erlässt die notwendigen Übergangsbestimmungen, namentlich
für die Anpassung der bestehenden Haftpflichtversicherungs-Verträge an den
Artikel 63 SVG.

III

1 Dieser Bundesbeschluss ist allgemeinverbindlich und nicht befristet.
2 Er unterliegt aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen ') der Bun-
desverfassung nicht dem Referendum.
3 Er tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

5533

'> AS ...
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92.057.6

4,2 Bundesbeschluss über die Aenderung des Luftfahrtgesetzes

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Artikel 31 des EWR-Abkommens, der

die Niederlassungsfreiheit von Unternehmen vorsieht, auf den Luftverkehr unmittelbar

anwendbar ist. Der Grundsatz der Inländerbehandlung gilt uneingeschränkt. Ein

Mitgliedstaat kann daher den Angehörigen anderer Mitgliedstaaten weder Gesetzes-,

Verordnungs- oder Reglementsbestimmungen, noch eine Verwaltungspraxis

entgegenhalten, die eine Ungleichbehandlung gegenüber den eigenen Staatsangehörigen

vorsehen.

Im Hinblick auf den Beitritt der Schweiz zum EWR-Abkommen sind die Artikel 52 -

54 Luftfahrtgesetz, welche die Voraussetzungen für die Eintragung von Luftfahrzeugen

im schweizerischen Luftfahrzeugregister enthalten, dieser Ordnung anzupassen. Diese

Anpassung erfolgt durch eine Ermächtigung des Bundesrates, die hinsichtlich den

Eigentumsverhältnissen am Luftfahrzeug geltenden Bedingungen festzulegen. Die

Vereinfachung der geltenden Bestimmung steht mit der am 20. November 1991

verabschiedeten Botschaft über eine Aenderung des Luftfahrtgesetzes (BB1 1991 l 607)

im Einklang und sichert die notwendige Flexibilität namentlich in der Behandlung

ausländischer Gesuchsteller aus Vertragsstaaten und Nichtvertragsstaaten des EWR. Sie

entspricht der auch im Bereich der Seeschiffahrt angestrebten Regelung. Gesuchsteller
aus Vertragsstaaten des EWR werden grundsätzlich gleich behandelt werden müssen

wie inländische Gesuchsteller. Die Anwendung dieser Anpassung auf dem Wege der

Revision der Luftfahrtverordnung (LFV) wird sich auf Gesuchsteller aus

Vertragsstaaten des EWR beschränken und wird Gesuchsteller aus anderen Staaten

nicht betreffen. Was letztere anbelangt, besteht nicht die Absicht, die

Eintragungsvoraussetzungen im Vergleich zum geltenden Recht zu verschärfen.
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Bundesbeschluss Entwurf
über die Änderung des Luftfahrtgesetzes

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

aufgrund der Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 19921},

beschliesst:

I

Das Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21. Dezember 19482) wird wie folgt
geändert:

Ingress (Ergänzung)

in Anwendung von Artikel 31 des Abkommens vom 2. Mai 1992 3)
über den Europäischen Wirtschaftsraum und seiner Anhänge VIII
und XIII,

Art. 52, Abs. 2, Bst. c
2 Ein Luftfahrzeug wird im schweizerischen Luftfahrzeugregister
nur eingetragen

c. wenn die Eigentumsverhältnisse am Luftfahrzeug den vom
Bundesrat festgelegten Bedingungen entsprechen.

Artikel 53 und 54

Aufgehoben

II
1 Dieser Bundesbeschluss ist allgemeinverbindlich. Er gilt so lange, wie das
EWR-Abkommen in Kraft ist.
2 Er unterliegt aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen 4) der Bun-
desverfassung nicht dem Referendum.
3 Er tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

') BB1 1992 V 155
2) SR 748.0
3> AS 1993 ... 5533
*' AS ...
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Wirtschaft und Abgaben

92.057.7

5.1 Bundesbeschluss über den Konsumkredit

l Die Richtlinien 87/102 und 90/88

Die Richtlinie Nr. 87/102 des Rates vom 22. Dezember 1986 zur Angleichung der

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit

(ABI. Nr. L 42 vom 12.2.1987, S. 48; in der Folge: RL), geändert durch die

Richtlinie Nr. 90/88 des Rates vom 22. Februar 1990 (ABI. Nr. L 61 vom 10.3.1990,

S. 14), will die Verbraucher vor Missbräuchen schützen, denen ein Kredit in Form

eines Zahlungsaufschubs, eines Darlehens oder einer andern ähnlichen

Finanzierungshilfe gewährt wird.

Eine besondere Bedeutung misst die Richtlinie der Information bei, die dem

Verbraucher einerseits mit der Werbung und anderseits mit dem Vertrag gegeben wird.
In bezug auf die erstere sieht sie ausdrücklich vor, dass in jeder Werbung, die eine

Angabe über den Zinssatz oder andere Zahlen betreffend die Kreditkosten enthält, auch

der effektive Jahreszins angegeben werden muss (vgl. Art. 3 RL).

In bezug auf den Vertrag bestimmt die Richtlinie den Mindestinhalt. Der Vertrag muss
zwingend angeben: Den effektiven Jahreszins und die Bedingungen, unter denen er

geändert werden kann (vgl. Art. 4 Abs. 2 RL), die Elemente, die bei der Berechnung

des effektiven Jahreszinses berücksichtigt werden müssen (Art. la Abs. 2 RL), den

Betrag, die Anzahl und die zeitlichen Abstände oder den Zeitpunkt der Zahlungen, die

der Verbraucher zur Tilgung des Kredits und Entrichtung der Zinsen und sonstigen

Kosten vornehmen muss, sowie den Gesamtbetrag dieser Zahlungen, wenn dies

möglich ist (vgl. Art. 4 Abs. 2 Est. c RL).

157



Besonders zu erwähnen sind die Ueberziehungskredite auf laufenden Konti. Die

Richtlinie schliesst diese Kreditform von ihrem Geltungsbereich aus (vgl. Art. 2 Abs.

l Est. e RL), mit Ausnahme jedoch der Kreditkartenkonti (vgl. Art. 6 KL), weil sie

angesichts ihrer besonderen Merkmale Gegenstand einer speziellen Regelung bilden

sollten. In Anbetracht des Interesses des Verbrauchers an einer Information bestimmt

die Richtlinie allerdings das Minimum, das dem Verbraucher vor oder spätestens bei

Vertragsabschluss mitgeteilt werden muss (vgl. Art. 6 RL). Diese Informationen

müssen ihm anschliessend schriftlich bestätigt werden (vgl. Art. 6 Abs. l RL).

Konkret geht es um die allfällige Höchstgrenze des Kreditbetrags, den Jahreszins, die

bei Vertragsabschluss in Rechnung gestellten Kosten und die Voraussetzungen für

deren Aenderung sowie um die Modalitäten der Beendigung des Vertragsverhältnisses.

Weiter verpflichtet die Richtlinie den Kreditgeber zur Mitteilung jeder Aenderung

dieser Elemente (vgl. Art. 6 Abs. 2 RL).

Neben den Bestimmungen über die Information des Verbrauchers enthält die Richtlinie

auch andere bedeutende Vorschriften. So sieht sie vor, dass der Vertrag der

Schriftform bedarf und dass dem Verbraucher eine Kopie des Vertrags auszuhändigen
ist (vgl. Art. 4 Abs. l RL). Sie räumt dem Verbraucher das Recht ein, seine

Verbindlichkeiten aus dem Kreditvertrag vorzeitig zu erfüllen und dabei eine

angemessene Ermässigung der Kreditkosten zu verlangen (vgl. Art. 8 RL). Zum

Schutz des Verbrauchers schreibt sie den Mitgliedstaaten vor, die Verwendung von

Wechseln zur Zahlung oder Sicherstellung des Kredits zu regeln (vgl. Art. 10 RL).

Weiter kann der Verbraucher, der mit Blick auf den Bezug einer Ware oder einer

Dienstleistung einen Kreditvertrag mit einer andern Person als dem Lieferanten der

Ware oder der Dienstleistung abschliesst, unter bestimmten Bedingungen gegen den

Kreditgeber die gleichen Rechte ausüben, die ihm gegen den Lieferanten zustehen,

wenn die Ware oder die Dienstleistung mangelhaft ist (vgl, Art. 11 Abs. 2 RL).

Die Richtlinie definiert den Konsumkreditvertrag und die verschiedenen Elemente, die

ihn charakterisieren (vgl. Art. l RL), sowie ihren Geltungsbereich (vgl. Art. 2 RL).

Schliesslich behandelt sie die Rücknahme der Ware durch den Kreditgeber, falls der

Kredit zwecks Erwerbs dieser Ware aufgenommen wurde (vgl. Art. 7 RL), die

Abtretung der Rechte des Kreditgebers an einen Dritten (vgl. Art. 9 RL), die Rechte

des Verbrauchers bei engem Zusammenhang zwischen Kreditvertrag und Vertrag zum

Erwerb von Waren oder Dienstleistungen (vgl. Art. 11 Abs. l RL) sowie die Kontrolle

über die Kreditgeber (vgl. Art. 12 RL).
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Die Richtlinie sieht bei Verstoss gegen die Bestimmungen keine Sanktion vor.

2 Das Schweizerische Recht

Es gibt zur Zeit kein Bundesgesetz über den Konsumkredit. Ein 1978 dem Parlament
unterbreiteter Entwurf (vgl. BEI 1978 n 485 ff.) schlug eine Revision der Artikel 226
- 228 des Obligationenrechts betreffend das Teilzahlungsgeschäft und die Einführung
eines neuen Abschnitts über den Kleinkredit ins Obligationenrecht vor. Dieser Entwurf
wurde von den Eidgenössischen Räten in der Schlussabstimmung abgelehnt. Die heute
auf diesem Gebiet anwendbaren Bestimmungen sind somit diejenigen von 1962 über
den Abzahlungskauf (Art. 226a ff. OR) und diejenigen des Bundesgesetzes vom

19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241; vgl. Art. 3

Bst. k, l und m).

3 Die vorgeschlagene Revision

3.1 Im allgemeinen

Unter Vorbehalt der folgenden Ausführungen übernimmt der Entwurf zum
Bundesbeschluss über den Konsumkredit die Bestimmungen der Richtlinie.

Die Normen der Richtlinie, die denjenigen unseres Rechts entsprechen (vgl. Art. 7, 9,
11 Abs. l, 12 und 14 Abs. 2 RL), sind selbstverständlich nicht übernommen worden.

So wurde auf eine Bestimmung verzichtet, die im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 der
Richtlinie sicherstellen sollte, dass die gesetzliche Regelung des Konsumkreditvertrags
nicht "durch eine besondere Gestaltung der Verträge, insbesondere eine Aufteilung des
Kreditbetrags auf mehrere Verträge", umgangen wird; denn eine solche Bestimmung
würde die Bedeutung von Artikel 2 des Zivilgesetzbuchs abschwächen und seine
Grundsatzfunktion im Privatrecht und insbesondere im Vertragsrecht in Frage stellen.
Zudem wurde kein Gebrauch gemacht von den Abweichungsmöglichkeiten, welche die
Richtlinie den Mitgliedstaaten gewährt (vgl. Art. 2 Abs. 2 und 4 RL). Artikel 15 der
Richtlinie ermöglicht den Mitgliedstaaten den Erlass von Bestimmungen, die einen
stärkeren Schutz des Konsumenten vorsehen. Gestützt darauf sieht der Entwurf (vgl.
Art. 11 und 17) - anders als die Richtlinie - eine zivilrechtliche und eine strafrechtliche

Sanktion vor.
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In der Form weicht der Entwurf von der Richtlinie ab, weil es keinen Grund gibt, auf

unsere übliche Gesetzgebungssystematik zu verzichten.

Grundsätzlich erfasst der Entwurf alle möglichen Formen des Konsumkredits; dies gilt

insbesondere für die Abzahlungskäufe, die Miet-Kauf-Verträge, die ratenweise
zahlbaren Fernkursverträge und die Kreditkarten.

Bedeutende Massnahmen des Entwurfs sind namentlich diejenigen, die sich beziehen
auf:

die Form und den Mindestinhalt des Konsumkreditvertrags (Art. 8-10);

die zivil- und strafrechtlichen Sanktionen bei Verletzung der Vorschriften des

Bundesbeschlusses (Art. 11 und 17);

das Verbot der Verwendung von Wechseln für die Zahlung oder die Sicherstellung
des Kredits (Art. 14);

den direkten Anspruch des Konsumenten gegen den Kreditgeber bei mangelhafter

Erfüllung des Vertrags über den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen
(Art. 15).

Der Bundesrat wird die Methode zur Berechnung des effektiven Jahreszinses regeln

(vgl. Art. 5 Abs. 3).

Der wichtige Teil der Richtlinie betreffend Werbungsvorschriften wird durch eine

Revision des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, wo diese Materie

bereits geregelt ist (vgl. Art. 3 Bst. k und l UWG), ins schweizerische Recht

umgesetzt. Der diesbezügliche Entwurf ist Gegenstand eines eigenen Berichts (BB1

1992 355).

Schliesslich ist hervorzuheben, dass der vorliegende Entwurf den Anforderungen der

überwiesenen Motion Affolter vom 14. Juni 1989 (89.501; S 22.3,90, N 21.3.91)
nicht genügt.
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3.2 Die einzelnen Artikel

Artikel 1-5

Artikel l (vgl. Art. l Abs. 2 Est. e RL) definiert den Konsumkreditvertrag als
Vertrag, mit dem der Kreditgeber dem Konsumenten einen Kredit in Form eines
Zahlungsaufschubs, eines Darlehens oder einer andern ähnlichen Zahlungserleichtcrung
gewährt. Die Obligation des Konsumenten besteht darin, den Kredit samt Zinsen und
andern Kosten zurückzuzahlen.

Diese Definition erfasst alle Kreditarten, allerdings mit den notwendigen Ausnahmen
(vgl. Art. 6). Kreditkarten, Kundenkarten, Plastikzahlkarten und Check-Garantiekarten
sind soweit erfasst, als damit eine Kreditierung im Sinne des Entwurfs verbunden ist.

Nach Artikel 2 (vgl. Art. l Abs. 2 Bst. a RL) gelten als Konsumenten die natürlichen
Personen, die ausserhalb einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handeln. Dies
entspricht dem Zweck des Gesetzes, also dem Schutz des Konsumenten, der keine
Geschäftserfahrung hat und der die wirtschaftlich und psychologisch schwächere Partei
ist.

Jede handlungsfähige natürliche Person kann einen Konsumkreditvertrag abschliessen.
Es kann in diesem Zusammenhang auf die für den Bevormundeten geltende
Sonderregelung hingewiesen werden: Ohne Zustimmung der Vormundschaftsbehörde
kann er weder einen Kredit aufnehmen noch einen solchen gewähren (vgl. Art. 421
Ziff. 4 ZGB).

Artikel 3 (vgl. Art. l Abs. 2 Bst. b RL) sieht vor, dass jede natürliche oder juristische
Person, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit einen Kredit
gewährt, als Kreditgeber gilt. Bestimmte Kreditgeber bedürfen allerdings einer
Bewilligung. Dies trifft insbesondere bei den Banken (vgl. Art. 3 ff. des
Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen; SR 952.0)
und bei den Betreibern des Pfandleihgewerbes zu (vgl. Art. 907 ff. ZGB).

Artikel 4 (vgl. Art. l Abs. l Bst. d RL) definiert die Gesamtkosten des Kredits für den
Konsumenten als Gesamtheit der Kreditkosten, einschliesslich der Zinsen und sonstigen
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Kosten. Zu den Gesamtkosten zählen insbesondere die Kosten für die Aufstellung eines

Kundendossiers, die Vermittlerprovisionen, die Kosten der Kontoeröffnung und die
Versicherungsprämien.

Artikel 5 Absatz l (vgl. Art. l Abs. l Est, e RL) definiert den effektiven Jahreszins

als Zins, der die Gesamtkosten des Kredits für den Konsumenten in Jahresprozenten
des gewährten Kredits ausdrückt.

Allerdings sind nach Absatz 2 (vgl. Art. la Abs. 2 RL) bei der Berechnung des

effektiven Jahreszinses nicht alle Kosten zu berücksichtigen, die nach Artikel 4 die

Gesamtkosten des Kredits für den Konsumenten bilden: Der Bundesrat wird

bestimmen, welche Kosten dabei ausser acht zu lassen sind.

Nach Absatz 3 ist der effektive Jahreszins nach einer Berechnungsmethode zu

bestimmen, die vom Bundesrat festgelegt wird. Der so berechnete effektive Jahreszins

stellt auf Jahresbasis die Gleichheit zwischen den Gegenwartswerten aller
Verpflichtungen (Darlehen, Tilgungszahlungen und Kosten) des Kreditgebers und des
Konsumenten her (vgl. Art. la Abs. l Est. a RL).

Artikel 6 und 7

Artikel 6 Absatz l (vgl. Art. 2 Abs. l Bst. a-g RL und Abs. 3 RL) schränkt den

Geltungsbereich des Entwurfs ein. Die Bestimmung schliesst mehrere Verträge vom

Geltungsbereich aus. Dies trifft für die Kreditverträge und Kreditversprechen zu, die

hauptsächlich dem Erwerb oder der Beibehaltung von Eigentumsrechten an einem
Grundstück oder der Renovation oder Verbesserung eines Gebäudes dienen (Bst. a).
Diese Kredite werden von den Banken in der Regel nur gegen Sicherheitsleistungen

wie Pfand oder Bürgschaft gewährt (für die Hypothek vgl. auch Abs. 3). Sie
unterstehen einer Sonderregelung.

Mietverträge fallen nicht unter die Bestimmungen über den Konsumkreditvertrag,

ausser wenn der Mieter, wie beispielsweise bei Miete-Kauf-Verträgen, am Ende

Eigentümer wird (Bst. b).
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Nicht den Bestimmungen über den Konsumkreditvertrag unterstehen weiter die

Kredite, die zins- und gebührenfrei gewährt werden (Est. e). Diese Konstellation ist

bei internationalen Kreditkarten häufig, bei denen keine Kosten anfallen, wenn der

volle Betrag der Monatsrechnung bezahlt wird.

Vom Geltungsbereich ausgeschlossen sind weiter Konsumkreditverträge, nach denen
keine Zinsen verlangt werden, falls der Konsument den Kredit auf einmal zurückzahlt

(Bst. d).

Entsprechend der Richtlinie ist der Entwurf nicht anwendbar auf Kreditverträge über
weniger als 400 Franken oder über mehr als 40'000 Franken (Bst. e). Gemeint ist der
Nettobetrag des Kredits. Bei geringen Beträgen sind die Risiken unbedeutend oder gar
inexistent, so dass der Ausschluss der Kreditverträge über weniger als 400 Franken
durchaus gerechtfertigt ist. Anders verhalt es sich in bezug auf die Kreditverträge über
mehr als 40'000 Franken, die in der Praxis nicht selten sind. Bei der Umsetzung einer
Richtlinie im Rahmen des Eurolex-Gesetzgebungsprogramms ist aber auch diese obere

Grenze des Geltungsbereichs zu übernehmen.

Die Gründe, die den Ausschluss vom Geltungsbereich der Kreditverträge über geringe
Beträge rechtfertigen, gelten auch dann, wenn der Konsument den Kredit entweder
innert drei Monaten oder innert zwölf Monaten und in höchstens vier Raten
zurückzahlen muss (Bst. f). Diese Bestimmung bewirkt faktisch, dass die meisten
Kreditkarten und Check-Garantiekarten nicht dem Entwurf unterstehen, weil sie in der

Regel die dreimonatige Frist nicht überschreiten.

Ausgeschlossen vom Geltungsbereich des Entwurfs sind schliesslich die Verträge über
die fortgesetzte Erbringung von Leistungen, nach denen der Konsument für die Dauer
der Erbringung Teilzahlungen leisten kann (Bst. g). Es handelt sich beispielsweise um
die Verträge über die Lieferung von Wasser, Gas oder Elektrizität.

Die Ueberziehungskredite auf laufenden Konti stellen eine wichtige Form des
Konsumkredits dar. Auf sie ist dennoch nach Absatz 2 nur Artikel 10 anwendbar, der
die minimale Konsumenteninformation regelt. Auf Ueberziehungskredite, die auf
Kreditkartenkonti gewährt werden, sind hingegen alle andern Bestimmungen des
Entwurfs anzuwenden.
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Nach Absatz 3 sind die Artikel 8 (Form und Inhalt des Vertrags), 10

(Ueberziehungskredit auf laufendem Konto), 12 (vorzeitige Rückzahlung), 13

(Einreden des Konsumenten), 14 (Zahlung und Sicherheit in Form von Wechseln) und

15 (mangelhafte Erfüllung des Erwerbsvertrags) nicht anwendbar auf Kreditverträge

und Kreditversprechen, die durch Grundpfandrechte gesichert sind. Dies ist dadurch

gerechtfertigt, dass der grundpfandgesicherte Kredit als solcher einer Sonderregelung
untersteht.

Absatz 4 räumt dem Bundesrat die Zuständigkeit ein, die in Absatz l Buchstabe e

festgelegten Beträge dem Recht des Europäischen Wirtschaftsraums anzupassen.

Die im Entwurf vorgesehene Definition des Konsumkreditvertrags erfasst auch

Verträge, die im schweizerischen Recht bereits geregelt sind. Dies trifft insbesondere

in bezug auf den Abzahlungskauf zu, der unter den Entwurf fallt und bereits

Gegenstand einer Regelung ist (vgl. Art. 226a ff. OR), die in gewissen Punkten

strikter ist als jene des Entwurfs: Möglichkeit des Verzichts innert fünf Tagen (Art.

226c Abs. l OR); Pflicht des Käufers, spätestens bei der Uebergabe der Kaufsache
einen Fünftel des Barkaufpreises zu bezahlen und die Restschuld innert zweieinhalb

Jahren seit Vertragsschluss zu tilgen (vgl. Art. 226d Abs. l OR); besondere

Bestimmungen über den Verzug des Käufers (vgl. Art. 226h-226k OR).

Es stellt sich deshalb die Frage nach dem Verhältnis zwischen den bestehenden

Vorschriften und jenen des Entwurfs. Diese Frage wird von Artikel 7, der sich auf

Artikel 15 der Richtlinie stützt, allgemein beantwortet, und zwar in dem Sinne, dass

die strengeren gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Konsumenten den Vorrang

haben. Als strengere Bestimmungen gelten diejenigen, die dem Konsumenten einen
besseren Schutz bieten. So müsste beispielsweise ein Abzahlungskauf, der sowohl

unter den Entwurf wie auch unter das Obligationenrecht fällt, in bezug auf den

formbedürftigen Inhalt den Anforderungen von Artikel 8 Absatz 2 des Entwurfs aber

auch jenen von Artikel 226a des Obligationenrechts genügen. Bei Verstoss gegen diese

Bestimmungen fänden hingegen die Sanktionen nach Artikel 11 und 17 des Entwurfs

Anwendung, weil sie strenger sind.

Der Grundsatz von Artikel 7 gilt auch für die Rechtsgeschäfte, die einem vom Entwurf

anvisierten Vertrag gleichzustellen sind. Dies trifft beispielsweise bei Leasingverträgen
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und bei Miete-Kauf-Verträgen zu, die dem Recht des Anzahlungskaufs unterstehen,

soweit sie dieselben wirtschaftlichen Zwecke verfolgen (vgl. Art. 226m OR).

Artikel 8-11

Artikel 8 Absatz l (vgl. Art. 4 Abs. l EL) schreibt für die Konsumkreditverträge die

Schriftform vor und verlangt, dass der Konsument eine Kopie des Vertrags erhält. Der

schriftliche Vertrag ist ein wirksames Mittel zur Information der Parteien über ihre

Rechte und Pflichten.

Absatz 2 zählt die Angaben auf, die unabhängig von der Art des Kredits in jedem

Vertrag enthalten sein müssen. Der Vertrag muss den Nettobetrag des Kredits

erwähnen (Bst. a). Diese Angabe ist von Bedeutung für den Geltungsbereich der

Regelung, denn die Kredite über weniger als 400 Franken und solche über mehr als

40'000 Franken fallen nicht unter den Bundesbeschluss (vgl. Art. 6 Abs. l Bst. e);

zudem bestimmt sich die Rückzahlungspflicht des Konsumenten, wenn der Vertrag

nichtig ist, nach dem Nettokreditbetrag (vgl. Art. 11 Abs. 2).

Weiter muss der Vertrag den effektiven Jahreszins angeben (Bst. b). Der Konsument

wird somit seine totale Belastung klar erfahren, und zwar ausgedrückt in Prozenten des

Kreditbetrags. Ist es unmöglich, den effektiven Jahreszins anzugeben, so muss der

Vertrag den Jahreszins und die in Rechnung gestellten Kosten enthalten.

Weiter muss der Vertrag die Bedingungen enthalten, unter denen der effektive

Jahreszins - oder der Jahreszins und die massgebenden Kosten - geändert werden kann
(Bst. c). Es kann nämlich vorkommen, dass sich dieser Zins infolge einer späteren

Aenderung von Elementen der Zinsberechnung ebenfalls verändert (z.B. Aenderung

des Wechselkurses im Fall der Gewährung eines Kredits in fremder Währung;

Aenderung von Versicherungsprämien).

Der Vertrag muss die Kostenelemente aufzählen, die bei der Berechnung des effektiven

Jahreszinses nicht berücksichtigt werden (vgl. Art. 5 Abs. 2), die aber vom

Konsumenten getragen werden müssen. Er muss zudem den genauen Betrag dieser

Kostenelemente nennen oder, wenn dieser unbekannt ist, eine Berechungsmethode oder

eine realistische Schätzung enthalten, soweit dies möglich ist (Bst. d).
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Im Vertrag anzugeben ist auch die Höchstgrenze des Kredits, falls die Parteien eine

solche vereinbart haben (Est. e).

Es ist wichtig, dass der Konsument auch seine periodische Belastung kennt. Zu diesem

Zweck hat der Vertrag den Betrag, die Anzahl und die zeitlichen Abstände oder die

Daten der Zahlungen, die zur Tilgung des Kredits und zur Zahlung von Zins und

anderen Kosten notwendig sind, sowie, wenn dies möglich ist, den Gesamtbetrag
dieser Zahlungen anzugeben (Bst. f).

Der Vertrag muss ausdrücklich erwähnen, dass der Konsument im Fall der vorzeitigen

Rückzahlung des Kredits für die nicht beanspruchte Kreditdauer keine Zinsen und

keine Kosten zu entrichten hat (Bst. g).

Der Entwurf sieht kein Widerrufsrecht des Konsumenten vor. Dieses Recht kann aber

von den Parteien vereinbart werden oder in einer gesetzlichen Bestimmung, wie

beispielsweise in Artikel 226a des Obligationenrechts für den Abzahlungskauf,
vorgesehen sein. In diesen Fällen muss der Vertrag auf das Widemifsrecht hinweisen
(Bst. h).

Der Konsument muss keine Sicherheiten stellen. Werden sie aber vom Kreditgeber

verlangt, so muss dies im Vertrag erwähnt werden (Bst. i).

Artikel 9 sieht eine Sonderregelung für den Inhalt von Kreditverträgen vor, mit denen

der Erwerb von Waren oder Dienstleistungen finanziert wird. Diese Verträge müssen

die in Artikel 8 festgelegten Angaben enthalten. Zudem müssen sie enthalten: Eine
Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, die Gegenstand des Vertrags bilden

(Bst. a); den Barzahlungspreis und den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu

zahlen ist (Bst. b); die Höhe der allfälligen Anzahlung, die Anzahl, die Höhe und die

Fälligkeit der Teilzahlungen oder das Verfahren zur Bestimmung dieser Elemente, falls

sie bei Vertragsschluss noch unbekannt sind (Bst. c). Ferner müssen diese Verträge

den Namen des Eigentümers der Waren angeben, falls das Eigentum daran nicht

unmittelbar auf den Konsumenten übergeht, und die Bedingungen regeln, unter denen

der Konsument Eigentümer der Waren wird (Bst. d). Schliesslich müssen sie auf die

allfallig verlangte Versicherung hinweisen und, falls der Konsument den Versicherer

nicht wählen kann, die Versicherungskosten beziffern (Bst. e).
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Obwohl sie eine wichtige Form des Konsumkredits darstellen, werden

Ueberziehungskredite auf laufenden Konti grundsätzlich von der Richtlinie nicht

erfasst. Die Richtlinie (vgl. Art. 6 Abs. 1) stellt jedoch einige Grundsätze betreffend

die Information des Konsumenten auf. Diese Grundsätze sind in Artikel 10 Absatz l

des Entwurfs übernommen, der die Elemente bestimmt, über welche der Konsument

unterrichtet werden muss. Er muss vor oder spätestens bei Vertragsabschluss über die

allfällige Höchstgrenze des Kredits informiert werden (Bst. a). Dem Konsumenten

mitzuteilen sind auch der Jahreszins, die Kosten, die bei Vertragsabschluss in

Rechnung gestellt werden, sowie die Bedingungen, unter denen Zins und Kosten

geändert werden können (Bst. b). Ferner muss der Vertrag die Modalitäten angeben,

nach denen er beendet werden kann (Bst. c). Die Regelung von Artikel 10 gilt nicht

für Kreditkartenkonti; auf diese sind alle andern Bestimmungen des Entwurfs

anzuwenden (vgl. Art. 6 Abs. 2).

Nach Absatz 2 sind diese Informationen schriftlich zu bestätigen.

Für den Fall, dass Jahreszins oder Kosten während der Vertragsdauer geändert werden,

bestimmt Absatz 3, dass der Konsument im Zeitpunkt der Aenderung informiert

werden muss; diese Information kann auch auf einem Kontoauszug erfolgen.

Falls eine Kontoüberziehung stillschweigend akzeptiert wird und diese mehr als drei

Monate dauert, ist der Konsument nach Absatz 4 über den Jahreszins und die in

Rechnung gestellten Kosten (Bst. a) sowie über die allfälligen Aenderungen von Zins

und Kosten (Bst. b) zu informieren.

Die in Artikel 11 vorgesehene zivilrechtliche Sanktion soll die Einhaltung des

Beschlusses sicherstellen und insbesondere den Kreditgeber anhalten, beim

Vertragsabschluss den gesetzlichen Vorschriften zu genügen. Absatz l legt den

Grundsatz fest, dass die Nichteinhaltung der Artikel 8, 9, 10 Absätze l, 2 und 4

Buchstabe a des Beschlusses die Nichtigkeit des Vertrags bewirkt. Allerdings handelt

es sich dabei nicht um eine Nichtigkeit im herkömmlichen Sinn. Diese wäre keine

geeignete Sanktion, weil sie zur Aufhebung des Vertrags ohne weitere Folgen für den

Kreditgeber führte. Der Konsument liefe Gefahr, in eine schwierige Situation zu

gelangen, denn er müsste den ganzen Kredit, den er in der Regel bereits verbraucht

hat, auf einmal zurückzahlen. Es muss daher nach einer Lösung gesucht werden, die

diese Tatsachen berücksichtigt.
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Absatz 2 sieht daher vor, dass im Falle der Nichtigkeit des Konsumkreditvertrags der

Konsument die bereits empfangene oder beanspruchte Kreditsumme bis zum Ablauf

der Kreditdauer zurückzahlen muss, dass er aber weder Zinsen noch Kosten schuldet.

Dank dieser Lösung riskiert der Konsument nicht, den ganzen Kredit sofort

zurückzuzahlen, sondern er kann es innert der vereinbarten Dauer tun. Gleichzeitig

wird der Kreditgeber, der nicht Geld verlieren will, alles daran setzen, dem

Bundesbeschluss zu genügen.

Nach Absatz 3 ist die Kreditsumme grundsätzlich in gleich hohen Teilzahlungen zu

tilgen, und dies, selbst wenn der Vertrag andere Rückzahlungsmodalitäten vorsieht.

Die Teilzahlungen haben monatlich zu erfolgen, es sei denn, der Vertrag sehe dazu

längere Zeitabstände vor.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Nichteinhaltung des Artikels 10

Absätze 3 und 4 Buchstabe b keine Nichtigkeit des Vertrags bewirkt. Diese

Bestimmungen verpflichten den Kreditgeber, den Konsumenten während der Dauer

eines Kreditvertrags oder einer Kontoüberziehung über die Aenderungen des Zinses

und der Kosten zu informieren. Würde die Verletzung dieser Pflichten die Nichtigkeit

des Vertrags nach Artikel 11 herbeiführen, hätte der Konsument auch den Zins und die

Kosten nicht zu bezahlen, die während der Zeit zwischen der Kontoüberziehung und

der nicht mitgeteilten Aenderung angefallen sind. Eine solche Lösung genügte dem

Grundsatz der Verhältnismässigkeit der Sanktionen nicht. Wer Artikel 10 Absatz 3
oder 4 Absatz Buchstabe b verletzt, hat somit "nur" mit strafrechtlichen Sanktionen
(vgl. Art. 17 ff.) zu rechnen.

Artikel 12-15

Artikel 12 Absatz l (vgl. Art. 8 RL) gibt dem Konsumenten das Recht zur vorzeitigen

Rückzahlung des Kredits, Er kann die Restschuld auf einmal oder durch Teilzahlungen

begleichen; in jedem Fall sind ihm nach Absatz 2 die Zinsen und die Kosten zu

erlassen, die auf die nicht beanspruchte Kreditdauer fallen. Das Recht zur vorzeitigen

Rückzahlung des Kredits muss im Vertrag erwälmt sein. Auf dieses Recht kann der

Konsument nicht verzichten.
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Artikel 13 (vgl. Art. 9 RL) sieht vor, dass die Einreden, die dem Konsumenten
hinsichtlich der Forderung des Kreditgebers zustehen, weder beschränkt noch
wegbedungen werden, wenn der Kreditgeber einem Dritten die Forderung abtritt.

Artikel 14 (vgl. Art. 10 RL) verbietet dem Kreditgeber, als Zahlung oder
Sicherstellung Wechsel anzunehmen. Diese Bestimmung schützt den Konsumenten, der
dem Inhaber eines Wechsels nicht die Einreden entgegenhalten kann, die ihm aus
seinen unmittelbaren Beziehungen zum Kreditgeber zustehen (vgl. Art. 1007 OR).

Artikel 15 (vgl. Art. 11 Abs. 2 RL) regelt den Fall, dass der Kreditvertrag vom
Konsumenten im Hinblick auf den Bezug einer Ware oder einer Dienstleistung
abgeschlossen wurde, und zwar mit einer andern Person als dem Lieferanten der Ware
oder der Dienstleistung. Absatz l sieht vor, dass der Konsument in einem solchen Fall
gegen den Kreditgeber die gleichen Rechte ausüben kann, die ihm gegen den
Lieferanten der Waren oder Dienstleistungen zustehen, falls dieser den Vertrag
schlecht erfüllt. Dies ist allerdings nur möglich, wenn folgende Voraussetzungen
erfüllt sind: Der Kredit muss aufgrund einer zwischen Kreditgeber und Lieferanten
bereits bestehenden Vereinbarung gewährt worden sein; der Zusammenhang zwischen
Kredit- und Liefervertrag ist gegeben, wenn der Konsument, der den Erwerb der Ware
oder Dienstleistung durch einen Kredit finanzieren will, sich nur an den Kreditgeber
wenden kann, den ihm der Lieferant vorschlägt (Bst. a und b). Ueberziehungskredite
auf laufenden Konti, Kreditkarten und Bankkredite, die direkt dem Konsumenten
gewährt werden, fallen somit nicht unter diese Bestimmung, wenn der Lieferant nicht
beteiligt ist. Weiter wird vorausgesetzt, dass der Vertrag über die Lieferung der Ware
oder Dienstleistung nicht gehörig erfüllt wird (Bst. c). Zudem muss der Konsument
seine Rechte gegen den Lieferanten erfolglos ausgeübt haben (Bst. d). Schliesslich
muss der Preis nach dem Liefervertrag mehr als 400 Franken betragen (Bst. e).

Absatz 2 ermöglicht dem Bundesrat, den in Buchstaben e festgelegten Betrag dem
Recht des Europäischen Wirtschaftsraumes anzupassen.

Artikel 16

Aus Gründen der Rechtssicherheit legt Artikel 16 (vgl. Art. 24 RL) ausdrücklich fest,
dass es unzulässig ist, von den Bestimmungen des Bundesbeschlusses zuungunsten des
Konsumenten abzuweichen.
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Artikel 17-19

Die Artikel 17, 18 und 19 enthalten die Strafbestimmungen. Die Bestimmungen über

Form und Inhalt des Konsumkreditvertrags (Art. 8-10) sind besonders wichtig, und es

scheint daher angebracht, deren Einhaltung dadurch optimal zu gewährleisten, dass

neben der zivilrechtlichen eine strafrechtliche Sanktion vorgesehen wird. Eine

strafrechtliche Sanktion ist auch zur Einhaltung der Bestimmung notwendig, die dem
Kreditgeber verbietet, als Zahlung oder Sicherstellung des Konsumkreditvertrags

Wechsel anzunehmen (Art. 14).

Die vorgeschlagene Lösung lehnt sich an diejenige des Bundesgesetzes über den

unlauteren Wettbewerb betreffend die Verletzung der Preisbekanntgabevorschriften

(vgl. Art. 24 UWG) an. Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass dieses Gesetz ein

ähnliches Ziel verfolgt wie der vorliegende Entwurf. Artikel 17 Absatz l bestimmt,

dass derjenige, der vorsätzlich gegen die Vorschriften über Form und Inhalt des

Konsumkreditvertrags (vgl. Bst. a) oder über Zahlung und Sicherheit in Form von

Wechseln (vgl. Bst. b) zuwiderhandelt, auf Antrag des Konsumenten mit Haft oder

Busse bis zu 20'000 Franken bestraft wird.

Hat der Täter fahrlässig gehandelt, so sieht Absatz 2 als Strafe Busse vor. Gemeint ist

die Busse nach Artikel 106 des Strafgesetzbuchs (SR 311.0), die grundsätzlich 5000

Franken nicht überschreiten darf.

Artikel 18 erklärt die Artikel 6 und 7 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes (SR 313.0)

für anwendbar, wenn die Widerhandlung in Geschäftsbetrieben erfolgt. Artikel 6

dieses Gesetzes umschreibt den Kreis dieser Personen; Artikel 7 sieht - in Abweichung

von Artikel 6 - die Möglichkeit vor, statt dieser Personen den Geschäftsbetrieb zu

bestrafen, falls die in Betracht fallende Busse 5000 Franken nicht übersteigt und die

notwendigen Untersuchungsmassnahmen in keinem Verhältnis mit der verwirkten

Strafe stehen.

Nach Artikel 19 ist die Strafverfolgung Sache der Kantone.
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Artikel 20

Konsumkreditverträge, die vor Inkrafttreten des Bundesbeschlusses abgeschlossen

wurden, unterstehen in bezug auf ihre Entstehung und Gültigkeit dem alten Recht; in

bezug auf ihren Inhalt sind sie hingegen nach neuem Recht zu beurteilen, wenn dieses

zwingend ist. Diese Grundsätze ergeben sich unseres Erachtens bereits aus Artikel 3

des Schlusstitels zum Zivilgesetzbuch. Um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden,
legt Artikel 20 im Interesse des Konsumenten ausdrücklich fest, welche zwingenden

Bestimmungen auf Konsumkreditverträge anwendbar sind, die vor Inkrafttreten des

Bundesbeschlusses abgeschlossen wurden.
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Bundesbeschluss Entwurf
über den Konsumkredit
(KKB)

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 31 sexies, 64 und64 biss der Bundesverfassung,
in Ausführung von Artikel 72 des Abkommens vom 2. Mai 1992 '> über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum und dessen Anhang XIX, der sich auf die folgen-
den Richtlinien bezieht:
- Nr. 87/102 des Rates vom 22. Dezember 1986 2) zur Angleichung der Rechts-

und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit
- Nr. 90/88 des Rates vom 22. Februar 19903) zur Änderung der Richtlinie

Nr. 87/102 bezieht,

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrats vom 27. Mai 19924>,
beschliesst

t. Abschnitt: Begriffe

Art. l Konsumkreditvertrag
Der Konsumkreditvertrag ist ein Vertrag, durch den ein Kreditgeber einem
Konsumenten einen Kredit in Form eines Zahlungsaufschubs, eines Darlehens
oder einer ähnlichen Finanzierungshilfe gewährt oder zu gewähren verspricht.

Art. 2 Konsument
Als Konsument gilt jede natürliche Person, die einen Konsumkreditvertrag zu
einem Zweck abschliesst, der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätig-
keit zugerechnet werden kann.

Art. 3 Kreditgeber

Als Kreditgeber gilt jede natürliche oder juristische Person, die in Ausübung ih-
rer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit einen Kredit gewährt.

' > AS 1993 ...
2> EWRS ...; Abi. Nr. L 42 vom 12. 2. 1987, S. 48
3> EWRS ...; Abi. Nr. L 61 vom 10. 3. 1990, S. 14
4> Bß) J992 V 157
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Konsumkredit. BB

Art. 4 Gesamtkosten des Kredits für den Konsumenten
Als Gesamtkosten des Kredits für den Konsumenten gelten sämtliche Kosten,
einschliesslich der Zinsen und sonstigen Kosten, die der Konsument für den
Kredit zu bezahlen hat.

Art. 5 Effektiver Jahreszins
1 Der effektive Jahreszins drückt die Gesamtkosten des Kredits für den Konsu-
menten in Jahresprozenten des gewährten Kredits aus.
2 Der Bundesrat bestimmt, welche Elemente der Gesamtkosten des Kredits für
den Konsumenten bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses nicht berück-
sichtigt werden.
3 Der effektive Jahreszins ist nach der vom Bundesrat festgelegten mathemati-
schen Formel zu berechnen.

2. Abschnitt: Geltungsbereich

Art. 6 Einschränkung
1 Dieser Beschluss gilt nicht für:

a. Kreditverträge oder Kreditversprechen, die hauptsächlich zum Erwerb
oder zur Beibehaltung von Eigentumsrechten an einem Grundstück oder
einem vorhandenen oder noch zu errichtenden Gebäude oder zur Renova-
tion oder Verbesserung eines Gebäudes bestimmt sind;

b. Mietverträge, ausgenommen wenn diese vorsehen, dass das Eigentum letz-
ten Endes auf den Mieter übergeht;

e. Kredite, die zins- und gebührenfrei gewährt oder zur Verfügung gestellt
werden ;

d. Kreditverträge, nach denen keine Zinsen in Rechnung gestellt weden, so-
fern der Konsument sich bereit erklärt, den Kredit auf einmal zurückzu-
zahlen;

e. Verträge über Kredite von weniger als 400 oder mehr als 40 000 Franken;
f. Kreditverträge, nach denen der Konsument den Kredit entweder innert

höchstens drei Monaten oder in nicht mehr als vier Raten innert höchstens
zwölf Monaten zurückzahlen muss ;

g. Verträge über die fortgesetzte Erbringung von Dienstleistungen oder Lei-
stungen von Versorgungsbetrieben, nach denen der Konsument berechtigt
ist, für die Dauer der Erbringung Teilzahlungen zu leisten.

2 Für Verträge, nach denen ein Kredit- oder Geldinstitut Kredite in Form von
Überziehungskrediten auflaufenden Konti gewährt, gilt nur Artikel 10; für Kre-
ditkartenkonti gelten alle Bestimmungen dieses Beschlusses ausser Artikel 10.
3 Die Artikel 8, 10 und 12-15 gelten nicht für Kreditverträge oder Kreditverspre-
chen, die durch Grundpfandrechte gesichert und nicht schon nach Absatz ]
Buchstabe a vom Geltungsbereich dieses Beschlusses ausgeschlossen sind.
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4 Der Bundesrat passi die Beträge nach Absatz l Buchstabe e dem Recht des
Europäischen Wirtschaftsraums an.

Art. 7 Vorbehaltene Bestimmungen
Strengere gesetzliche Bestimmungen zum Schutz des Konsumenten bleiben vor-
behalten.

3. Abschnitt: Form und Inhalt des Vertrags

Art. 8 Im allgemeinen
1 Konsumkreditverträge sind schriftlich abzuschliessen ; der Konsument erhält
eine Kopie des Vertrags.
2 Der Vertrag muss angeben:

a. den Nettobetrag des Kredits;
b. den effektiven Jahreszins oder, wenn diese Angabe nicht möglich ist, den

Jahreszins und die bei Vertragsschluss in Rechnung gestellten Kosten;
c. die Bedingungen, unter denen die Zinsen und Kosten nach Buchstabe b

geändert werden können;
d. die Elemente der Gesamtkosten des Kredits, die für die Berechnung des

effektiven Jahreszinses nicht berücksichtigt worden sind (Art. 5 Abs. 2), mit
Ausnahme der bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen entste-
henden Kosten; ist der genaue Betrag dieser Kostenelemente bekannt, so
ist er anzugeben; andernfalls ist entweder eine Berechnungsmethode oder
eine realistische Schätzung aufzuführen, soweit dies möglich ist;

e. die allfällige Höchstgrenze des Kreditbetrags;
f. die Rückzahlungsmodalitäten, insbesondere den Betrag, die Anzahl und

die zeitlichen Abstände oder den Zeitpunkt der Zahlungen, die der Konsu-
ment zur Tilgung des Kredits und zur Entrichtung der Zinsen und sonsti-
gen Kosten vornehmen muss, sowie, wenn dies möglich ist, den Gesamtbe-
trag dieser Zahlungen;

g. dass der Konsument bei vorzeitiger Rückzahlung Anspruch auf Erlass der
auf die nicht beanspruchte Kreditdauer entfallenden Zinsen und Kosten
hat;

h. die allfällige Bedenkzeit;
i. die allfällig verlangten Sicherheiten.

Art. 9 Verträge zur Finanzierung des Erwerbs von Waren
oder Dienstleistungen

Dient der Kreditvertrag der Finanzierung des Erwerbs von Waren oder Dienst-
leistungen, so muss er auch folgende Angaben enthalten:

a. die Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen ;
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b. den Barzahlungspreis und den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu
bezahlen ist;

c. die Höhe der allfälligen Anzahlung, die Anzahl, die Höhe und die Fällig-
keit der Teilzahlungen oder das Verfahren, nach dem diese Elemente be-
stimmt werden können, falls sie bei Vertragsschluss noch nicht bekannt
sind;

d. den Namen des Eigentümers der Waren, falls das Eigentum daran nicht
unmittelbar auf den Konsumenten übergeht, und die Bedingungen, unter
denen der Konsument Eigentümer der Waren wird;

e. den Hinweis auf die allfällig verlangte Versicherung und, falls die Wahl
des Versicherers nicht dem Konsumenten überlassen ist, die Versiche-
rungskosten.

Art. 10 Überziehungskredit auf laufendem Konto
1 Gewährt ein Kredit- oder Geldinstitut einen Kredit in Form eines Überzie-
hungskredits auf einem laufenden Konto, so muss er den Konsumenten späte-
stens bei Vertragsschluss informieren über:

a. die allfällige Höchstgrenze des Kreditbetrags;
b. den Jahreszins und die bei Vertragsschluss in Rechnung gestellten Kosten

sowie über die Bedingungen, unter denen diese geändert werden können;
c. die Modalitäten einer Beendigung des Vertrags.

2 Diese Informationen sind dem Konsumenten schriftlich zu bestätigen.
3 Während der Vertragsdauer ist der Konsument über jede Änderung des Jah-
reszinses oder der in Rechnung gestellten Kosten im Augenblick ihres Eintre-
tens zu informieren; diese Information kann in Form eines Kontoauszugs erfol-
gen.

* Wird eine Kontoüberziehung stillschweigend akzeptiert und das Konto länger
als drei Monate überzogen, so ist der Konsument zu informieren über:

a. den Jahrcszins und Uie in Rechnung gestellten Kosten;
b. alle diesbezüglichen Änderungen.

Art. 11 Nichtigkeit
1 Die Nichteinhaltung der Artikel 8, 9 und 10 Absätze l, 2 und 4 Buchstabe a
bewirkt die Nichtigkeit des Konsumkreditvertrags.
2 Ist der Konsumkreditvertrag nichtig, so hat der Konsument die bereits emp-
fangene oder beanspruchte Kreditsumme bis zum Ablauf der Kreditdauer zu-
rückzuzahlen, schuldet aber weder Zinsen noch Kosten.
3 Die Kreditsumme ist in gleich hohen Teilzahlungen zurückzuzahlen, die, wenn
der Vertrag keine längeren /eitabstände vorsieht, jeweils einen Monat auscin-
ahderliegen.
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4. Abschnitt: Rechte und Pflichten der Parteien

Art. 12 Vorzeitige Rückzahlung
1 Der Konsument kann seine Pflichten aus dem Konsumkreditvertrag vorzeitig
erfüllen.
2 In diesem Fall hat er Anspruch auf Erlass der Zinsen und der Kosten, die auf
die nicht beanspruchte Kreditdauer entfallen.

Art. 13 Einreden des Konsumenten
Der Konsument hat das unabdingbare Recht, seine Einreden aus dem Konsum-
kreditvertrag gegenüber jedem Abtretungsgläubiger geltend zu machen.

Art. 14 Zahlung und Sicherheit in Form von Wechseln
Der Kreditgeber darf weder Zahlungen in Form von Wechseln, einschliesslich
Eigenwechseln, noch Sicherheiten in Form von Wechseln, einschliesslich Eigen-
wechseln und Checks, annehmen.

Art. 15 Mangelhafte Erfüllung des Erwerbsvertrags
1 Schliesst der Konsument im Hinblick auf den Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen einen Konsumkreditvertrag mit einer anderen Person als dem Liefe-
ranten ab, so kann er gegenüber dem Kreditgeber alle Rechte geltend machen,
die ihm gegenüber dem Lieferanten zustehen, wenn folgende Bedingungen er-
füllt sind:

a. Zwischen dem Kreditgeber und dem Lieferanten besteht eine Abmachung,
wonach Kredite an Kunden dieses Lieferanten ausschliesslich vorn Kredit-
geber bereitgestellt werden;

b. Der Konsument erhält den Kredit im Rahmen dieser Abmachung;
c. Die unter den Konsumkreditvertrag fallenden Waren oder Dienstleistun-

gen werden nicht oder nur teilweise geliefert oder entsprechen nicht dem
Liefervertrag;

d. Der Konsument hat seine Rechte gegenüber dem Lieferanten erfolglos gel-
tend gemacht;

e. Der Betrag des betreffenden Einzelgeschäfts liegt über 400 Franken.
2 Der Bundesrat passt den Betrag nach Absatz l Buchstabe e dem Recht des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums an.

5. Abschnitt: Zwingendes Recht

Art. 16

Von den Bestimmungen dieses Beschlusses darf nicht zuungunsten des Konsu-
menten abgewichen werden.
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6. Abschnitt: Strafbestimmungen

Art. 17 Verletzung der Artikel 8-JO und 14
1 Wer vorsätzlich:

a. die Vorschriften über Form und Inhalt des Konsumkreditvertrags
(Art. 8-10) verletzt;

h. die Vorschriften über Zahlung und Sicherheit in Form von Wechseln
(Art. 14) verletzt;

wird auf Antrag des Konsumenten mit Haft oder Busse bis zu 20 000 Franken
bestraft.
2 Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse,

Art. 18 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben

Für Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben gelten die Artikel 6 und 7 des Ver-
waltungsstrafrechtsgesetzes ').

Art. 19 Strafverfolgung

Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone.

T.Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 20 Übergangsbestimmungen

Für Konsumkreditverträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Beschlusses abge-
schlossen wurden, gelten folgende Bestimmungen:

a. Artikel 10 Absätze 3 und 4 (Information über Änderungen des Jahreszinses
oder der Kosten bei Überziehungskrediten auflaufenden Konti);

b. Artikel 12 (vorzeitige Rückzahlung);
c. Artikel 13 (Einreden des Konsumenten);
d. Artikel 14 (Zahlungen und Sicherheiten in Form von Wechseln);
e. Artikel 15 Absatz l (Rechte bei mangelhafter Erfüllung des Erwerbsver-

trags).

Art. 21 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich und nicht befristet.
1 Er untersteht aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen 2> der Bun-
desverfassung nicht dem Referendum.
3 Er tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

•> SR 313.0
2) AS-... 5533
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5.2 Bundesbeschluss über die Âenderung des Gesetzes gegen den

unlauteren Wettbewerb (UWG)

1 Die Richtlinie Nr. 84/450

Die Richtlinie Nr. 84/450 des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung

(ABI. Nr. L 250 vom 19.9.84, S. 17) will verhindern, dass der Wettbewerb im

Gemeinsamen Markt durch irreführende Werbung verfälscht wird. Zu diesem Zweck

stellt die Richtlinie Minimal Standards fest, die sowohl die Konsumenten als auch die

Gewerbetreibenden und die Allgemeinheit schützen sollen.

Neben einer Umschreibung der Begriffe "Werbung" und "irreführende Werbung" (Art.

2) verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten, die notwendigen prozessualen und

institutionellen Bedingungen zu schaffen, damit gerichtlich gegen irreführende

Werbung vorgegangen oder deren Veröffentlichung verhindert werden kann (vgl. Art,

4). Besonderes Gewicht legt die Richtlinie auf eine Art Beweislastumkehr für

Tatsachenbehauptungen in der Werbung in zivil- oder verwaltungsrechtlichen

Verfahren (Art. 6).

2 Die Richtlinien Nr. 87/102 und Nr. 90/88

Die Richtlinie Nr. 87/102 des Rates vom 22. Dezember 1986 zur Angleichung der

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit

(ABI. Nr. L 42 vom 12.2.87, S, 48), geändert durch die Richtlinie Nr. 90/88 des

Rates vom 22. Februar 1990 (ABI. Nr. L 61 vom 10.3.90, S. 14), will die

Konsumenten vor Missbräuchen mit Konsumkreditgeschäften schützen. Neben

vertragsrechtlichen Erfordernissen, die im vorliegenden Zusammenhang nicht von

Interesse und Gegenstand eines eigenen Bundesbeschlusses sind, stellt Artikel 3 der

Richtlinie Nr. 87/102 auch gewisse Anforderungen an die Konsumkreditwerbung.
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Gemäss dieser Bestimmung muss in jeder Werbung oder in jedem in Geschäftsräumen
ausgehängten Angebot, durch die oder das jemand seine Bereitschaft zur Gewährung

eines Kredits oder zur Vermittlung von Kreditverträgen ankündigt und die oder das

eine Angabe über den Zinssatz oder andere Zahlen betreffend die Kreditkosten enthält,

auch - und zwar notfalls anhand von repräsentativen Beispielen - der effektive

Jahreszins angegeben werden.

3 Das Schweizerische Recht

Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

geht über den Bereich der irreführenden Werbung hinaus und beschlägt die Lauterkeit

des Wettbewerbs schlechthin. Es erfüllt - mit Ausnahme der Beweislastumkehr für

Tatsachenbehauptungen in der Werbung - die in der Richtlinie Nr. 84/450 gestellten

Minimalstandards (vgl. Botschaft vom 18. Mai 1992 über die Genehmigung des EWR-

Abkommens, BB11992 IV l Ziff. 7.93).

Die Werbevorschriften für Abzahlungs-, Vorauszahlungs- und Kleinkreditgeschäfte

im UWG gehen weiter als jene der Richtlinie Nr. 87/102. So statuieren Artikel 3

Buchstaben k und l UWG eine generelle Preis- und Kostenbekanntgabepflicht bei

öffentlichen Auskündigungen von Konsumkreditgeschäften. Da Artikel 15 der

Richtlinie 87/102 die Mitgliedstaaten ausdrücklich ermächtigt, weitergehende

Vorschriften zum Schutz der Konsumenten aufrechtzuerhalten, besteht für die

Konsumkreditvorschriften im UWG an sich kein Anpassungsbedarf. Da es andererseits
ein Ziel des Gemeinsamen Marktes ist, gemeinschaftsweit den nach gleicher

mathematischer Formel berechneten Jahreszins zu verwenden, muss das UWG dennoch

bezüglich des effektiven Jahreszinses der Richtlinie Nr. 87/102 (Art. 3) angeglichen

werden.

Die Richtlinien Nr. 87/102 und Nr. 88/90 bedingen zudem den Erlass von
Bestimmungen über den Konsumkredit im vertragsrechtlichen Bereich (vgl, Botschaft

vom 18. Mai 1992 über den Genehmigungsbeschluss zum Abkommen über den
Europäischen Wirtschaftsraum, BEI 1992 IV l Ziff. 7.93). Der Erlass solcher

Bestimmungen, der Ihnen mit einer anderen Botschaft unterbreitet wird, macht
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zusätzlich eine Anpassung der involvierten UWG-Bestimmungen an die Terminologie
jenes Gesetzes nötig.

4 Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen

4.1 Anpassungen an Artikel 3 der Richtlinie Nr. 87/102 und an den
Buudesbeschluss über den Konsumkredit (Art. 3 Bst. k, l und m
und Art. 4 Bst. d UWG)

In Artikel 3 Buchstabe k wird ein offensichtlicher Fehler korrigiert, der sich in diese
Bestimmung eingeschlichen hat. So sind nach geltendem Recht "klare Angaben über
den Bar- oder den Gesamtkaufpreis zu machen. Dieses "oder" verlangt eine alterna-
tive Angabe des Bar- oder Gesamtkaufpreises, was zu Missverständnissen bei der
Auslegung dieser Bestimmung geführt hat, da damit dem Kunden keine brauchbare
Information geliefert wird. Die Bestimmung macht nur Sinn, wenn Bar- und
Gesamtkaufpreis kumulativ angegeben werden müssen.

Da die Vorschriften über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag im
Obligationenrecht (Art. 226a - 228 OR) unverändert in Kraft bleiben, sind keine
weiteren Anpassungen nötig. Für die Abgrenzung zwischen Abzahlungsvertrag und
Konsumkredit kann auf die entsprechenden Ausführungen in der Botschaft zu einem
Bundesbeschluss über den Konsumkredit verwiesen werden (vgl. Kap. 5.1).

In Artikel 3 Buchstabe l werden die Begriffe "Kleinkredite", "Kreditsumme",
"maximaler rückzahlbarer Gesamtbetrag" und "Kreditkosten in Franken und
lahresprozenten" durch die im Bundesbeschluss über den Konsumkredit verwendeten
Begriffe "Konsumkredit", "Nettobetrag des Kredits", "Gesamtkosten" und "effektiver
Jahreszins" ersetzt (vgl. Art. l, 4, 5 und 8 Abs. 2 Bst. a des Entwurfes zu einem
Bundesbeschluss über den Konsumkredit). Die dort definierten Begriffe gelten auch für
das UWG. Damit ist für den Vertrags- und lauterkeitsrechtlichen Bereich der
Konsumkredite eine einheitliche Terminologie gewährleistet.

Auch in Artikel 3 Buchstabe l UWG haben die verschiedenen "oder" zu

Auslegungsschwierigkeiten und Missverständnissen in der Praxis geführt. Die neue
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Formulierung sollte - ohne materiell gegenüber dem geltenden Recht etwas zu ändern

- diese Missverständnisse beheben.

Unter Artikel 3 Buchstabe l fallt sowohl die Werbung des Konsumkreditgebers wie

auch jene des Konsumkreditvermittlers. Entscheidendes Element ist die öffentliche

Ankündigung über einen Konsumkredit, egal, ob der Werbende als Kreditgeber oder

als Kreditvermittler auftritt. Eine Anpassung an die Richtlinie Nr. 87/103, die
ausdrücklich beide Kategorien nennt, ist deshalb nicht nötig.

Unter "öffentlichen Auskündigungen" sind gemäss der Botschaft des Bundesrates vom

12. Juni 1978 über ein Konsumkreditgesetz (BB11978 H 604), welche Ausgangspunkt

des heute geltenden Artikels 3 Buchstabe l UWG bildet, alle Werbeveranstaltungen zu

verstehen, die sich nicht an einen klar bestimmten und begrenzten Kreis von Personen

richten. Genannt werden dabei als Beispiele Plakate, Streuprospekte,

Schaufensterauslagen, Fernsehreklame und ähnliche Formen nicht gezielter Werbung.

Der Begriff "öffentliche Auskündigungen" soll auch künftig in einem weiten Sinn
verstanden werden und insbesondere auch die in der Richtlinie Nr. 87/102 erwähnten

Konsumkredit-Angebote in Geschäftsräumen (Schalterhallen der Banken,

Warenhäuser, Verkaufsräume von Discountern, Unterhaltungselektronik-Anbietern

usw.) erfassen.

In Artikel 3 Buchstabe m sowie in Artikel 4 Buchstabe d wird im Sinne einer

harmonisierten Terminologie der Begriff "Kleinkreditvertrag" durch
"Konsumkreditvertrag" ersetzt.

4.2 Beweislostumkehr für Talsachenbehauptungen in der Werbung

(Art. 13a)

Artikel 13a führt neu für Tatsachenbehauptungen in der Werbung eine Art

Beweislastumkehr ein, wobei der Wortlaut jenem von Artikel 6 der Richtlinie Nr.

84/450 entspricht. Danach kann der Richter vom Werbenden verlangen, dass dieser die

Richtigkeit von in der Werbung enthaltenen Tatsachenbehauptungen beweist. Das hat

zur Folge, dass für den gesamten Bereich der irreführenden Werbung zivilprozessual

von der klassischen Beweislastverteilung (Art. 8 ZGB) abgewichen werden kann. Die

generelle Beweislastumkehr wird allerdings durch eine Angemcsscnheitsfclausel

relativiert (Abs. 1).
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Falls der Richter in einem konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung der berechtigten
Interessen des Werbenden und anderer Verfahrensbeteiligter die Beweislastumkehr als
angemessen beurteilt, gelten Tatsachenbehauptungen, für die der Beweis nicht
angetreten oder als unzureichend erachtet wird, als unrichtig (Abs. 2).

Die Beweislastumkehr ist auf Tatsachenbehauptungen in der Werbung beschränkt und
gilt nicht generell für alle Unlauterkeitstatbestände. Femer kann sie nur in
Zivilprozessen zur Anwendung kommen, was mit der systematischen Stellung im

Abschnitt über die (zivil-)prozessrechtlichen Bestimmungen zum Ausdruck gebracht
wird. Eine Anwendung auf strafrechtliche Verfahren (Art. 23 UWG) würde der

Unschuldsvermutung nach EMRK widersprechen und ist im übrigen auch in der
Richtlinie Nr. 84/450 nicht vorgesehen.
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Bundesbeschluss Entwurf
über die Änderung des Bundesgesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG)

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 19921~>

beschliesst:

I

Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 y gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) wird wie folgt geändert:

Ingress (Ergänzung)
in Ausführung von Artikel 72 des Abkommens vom 2. Mai 19923) über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum und dessen Anhang XIX, der sich unter anderem
auf die Richtlinie Nr. 84/450 des Rates vom 10. September 1984") zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irre-
führende Werbung und die Richtlinie Nr. 87/102 des Rates vom 2. Dezember
19865> zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über den Verbraucherkredit bezieht,

Art. 3 Bst. k, l und m
Unlauter handelt insbesondere, wer:

k. es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Abzahlungskauf oder ein
ihm gleichgestelltes Rechtsgeschäft unlerlässt, seine Firma eindeutig zu be-
zeichnen, klare Angaben über den Bar- und den Gesamtkaufpreis zu ma-
chen oder den Teilzahlungszuschlag in Franken und Jahresprozenten ge-
nau zu beziffern;

l, es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit unterlässt,
seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder klare Angaben über den Netto-
betrag des Kredits, die Gesamtkosten des Kredits und den effektiven Jah-
reszins zu machen;

') BB1 1992 V 178
J> SR 241
3> AS 1993 ...
» EWRS ...; ABI. Nr. L 250 vom 19. 9. 1984, S. 17
» EWRS ...; ABI. Nr. L 42 vom 12.2.1987, S. 48, ' geändert durch die Richtlinie

Nr. 90/88 (EWRS ...; ABI. Nr. L 61 vorn 10. 3. 1990, S. 14)
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m. im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit einen Abzahlungskauf, einen
Vorauszablungskauf oder einen Konsumkreditvertrag anbietet oder ab-
schliesst und dabei Vertragsformulare verwendet, die unvollständige oder
unrichtige Angaben über den Gegenstand des Vertrags, den Preis, die Zah-
lungsbedingungen, die Vertragsdauer, das Widerrufs- oder Kündigungs-
recht des Kunden oder über sein Recht zu vorzeitiger Bezahlung der Rest-
schuld enthalten.

Art. 4 Est. d

Unlauter handelt insbesondere, wer:
d. einen Käufer oder Kreditnehmer, der einen Abzahlungskauf, einen Vor-

auszahlungskauf oder einen Konsumkreditvertrag abgeschlossen hat, ver-
anlasst, den Vertrag zu widerrufen, oder einen Käufer, der einen Voraus-
zahlungskauf abgeschlossen hat, veranlasst, diesen zu kündigen, um selber
mit ihm einen solchen Vertrag abzuschliessen.

Art, 13a Beweislastumkehr für Tatsachenbehauptungen in der Werbung (neu)
1 Der Richter kann vom Werbenden Beweis für die Richtigkeil von in der Wer-
bung enthaltenen Tatsachenbehauptungen verlangen, wenn dies unter Berück-
sichtigung der berechtigten Interessen des Werbenden und anderer Verfahrens-
beteiligter im Hinblick auf die Umstände des Einzelfalls angemessen erscheint.
2 Der Richter kann Tatsachenbehauptungen als unrichtig ansehen, wenn der
nach Absatz l verlangte Beweis nicht angetreten oder für unzureichend erachtet
wird.

II
1 Dieser Bundesbeschluss ist allgemeinverbindlich und nicht befristet.
2 Er unterliegt aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen '' der Bun-
desverfassung nicht dem Referendum.
3 Er tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

5533

') AS ...

184



92.057.9

5.3 Bundesbeschluss über die Âenderung des Gesetzes über die

gebrannten Wasser (Alkoholgesetz)

1 Allgemeines

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung hat gleichzeitig mit dem Abkommen über den

Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft zu treten. Sie erfolgt deshalb in der Form eines

allgemeinverbindlichen Bundesbeschlusses unter Ausschluss des fakultativen

Referendums.

2 Geltendes Recht

Nach dem geltenden Alkoholgesetz ist die Einfuhr gebrannter Wasser, die mehr als

75% Vol. Alkohol enthalten, dem Bund vorbehalten. Während gebrannte Wasser zum

Trinkverbrauch bis zu einer Gradstärke von 75% Vol gegen Entrichtung einer

Monopolgebühr frei eingeführt werden können, bedarf es für solche mit einem höheren

Alkoholgehalt einer besonderen Bewilligung.

Nach geltendem Recht werden die Steuern auf in- und ausländischen Branntweinen

unterschiedlich veranlagt. So berechnen sich die Steuern auf inländischen gebrannten

Wasser nach Liter/100% Voi, die Steuern (sog. Monopolgebühren) auf ausländischen
je 100 kg brutto. Ausserdem sind die Steueransätze für inländische gebrannte Wasser
wesentlich tiefer als für die ausländischen.

3 EWR-Abkommen

Im Rahmen des EWR-Abkommens (EWRA) wurde die Aufnahme der Spirituosen in

die Liste der verarbeiteten landwirtschaftlichen Produkte (Protokoll 3) beschlossen.

Mit Ausnahme von Gin, Genever, Vodka und Aquavit sowie einigen Likören mit mehr
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als 5% Zuckerzusatz und einigen Likören, die in Liste l mit der Möglichkeit einer

Rohstoffpreiskompensation Aufnahme fanden, wurden sämtliche übrigen Spirituosen

bis 80% Vol. Alkohol in Liste 2 ohne Kompensationsmöglichkeit eingereiht.

Der Einbezug der Spirituosen in den Geltungsbereich des EWRA hat insbesondere zur

Folge, dass das Verbot diskriminierender Besteuerung ausländischer Erzeugnisse zu
beachten ist (Art. 14 EWRA).

Art. 16 EWRA stellt das schweizerische Alkoholmonopol als solches und dessen Ziele

nicht in Frage, Es ist indessen derart umzuformen, dass jede Diskriminierung in den

Versorgungs- und Absatzbedingungen zwischen den Angehörigen der Vertragsstaaten

ausgeschlossen ist.

Im Bereich der Spirituosen sind bei der Umsetzung von EWR-Recht in nationales
Recht die folgenden Erlasse massgebend:

1 Richtlinie Nr. 250/87 der Kommission vom 15. April 19871 betreffend die

Angabe des Alkoholgehalts als Volumenkonzentration in der Etikettierung von

alkoholhaltigen, für den Endverbraucher bestimmten Lebensmitteln;

2 Verordnung Nr. 1576/89 des Rates vom 29. Mai 19892 zur Festlegung der

allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung
von'Spirituosen;

3 Verordnung Nr. 3773/89 der Kommission vom 14. Dezember 19893 mit
Uebergangsmassnahmen für Spirituosen;

1 ABI. Nr. L 113 vom 30.4,1987, S. 57

2 ABI. Nr. L 160 vom 12.6.1989, S. l

3 ABI. Nr. L 365 vom 15.12.1989, S. 48, geändert durch die Verordnungen Nr.

1759/90 (ABI. NR. L 162 vom 28.6.1990, S. 23), Nr. 3750/90 (ABI. Nr. L 360
vom 22.12.1990, S. 40); Nr. 3207/90 (ABI. Nr. L 307 vom 7.11.1990, S. 11)
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4 Verordnung Nr. 1014/90 der Kommission vom 24. April 19904 mit

Durchführungsbestimmungen für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und

Aufmachung von Spirituosen.

4 Grundzüge der Aenderungen

Die in Ziffer 3 genannten EG-Erlasse haben keine grundlegenden Auswirkungen auf

die vorliegende Revision des Alkoholgesetzes. Im wesentlichen fällt ihre Umsetzung

vielmehr in den Bereich der Lebensmittelgesetzgebung (z.B. Definitionen,

Etikettierung). Soweit Berührungspunkte mit der Alkoholgesetzgebung bestehen,

werden die erforderlichen Anpassungen mit einer Ausnahme (80%-Vol-Grenze) erst

auf Verordnungsstufe erfolgen.

Wie bereits in Ziffer 2 ausgeführt, werden nach dem geltenden Alkoholgesetz

ausländische Spirituosen höher belastet als inländische. Diese Diskriminierung wird

durch die Festlegung eines einheitlichen Steueransatzes beseitigt. Gleichzeitig soll die
Steuererhebung künftig sowohl für in- als auch ausländische Erzeugnisse nach

Hektoliter/100% Vol. erfolgen. Die entsprechenden Aenderungen werden im

wesentlichen auf Verordnungsstufe vorzunehmen sein.

Nach dem geltenden Alkoholgesetz ist die Einfuhr gebrannter Waaser, die mehr als

75% Vol. Alkohol enthalten, dem Bund vorbehalten. In Anwendung von Protokoll 3

zum EWR-Abkommen ist die Grenze für die dem freien Warenverkehr unterstellten

gebrannten Wasser von 75 auf 80% Vol. heraufzusetzen.

Im übrigen sei auf die Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln (Ziffer 7) verwiesen.

5 Finanzielle Auswirkungen

Die Senkung der Steuern auf ausländischen Branntweinen führt unausweichlich dazu,

dass, unabhängig von der Höhe des Einheitsansatzes, die importierten Branntweine im

Vergleich zu den inländischen billiger werden. Die Harmonisierung wird daher mit der

4 ABI. NR. L 105 vom 25.4.1990, S. 9
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Zeit einen Absatzrückgang der inländischen Branntweine zugunsten der importierten

Erzeugnisse zur Folge haben. Es ist indessen schwer vorauszusehen, wie rasch und wie

stark sich die Konsumstruktur ändern wird. Die Höhe des einheitlichen Steuersatzes

wird u.a. nach dem Gesichtspunkt der Reinertragsneutralität festzusetzen sein.

Trotzdem sind bei den Steuereinnahmen wesentliche Einbussen zu befürchten.

Die Beseitigung der bestehenden Steuerdiskriminierung erfordert jedoch ebenfalls eine

Senkung der Abgaben auf in der Schweiz aus importierten Rohstoffen hergestelltem

Branntwein. Da das Brennereigewerbe teilweise auf billigere ausländische Rohstoffe

umstellen wird, werden die inländischen Rohstoffe vermehrt brennlos verwertet

werden. Diese Mehrausgaben werden ebenfalls bei der Festlegung des einheitlichen

Steueransatzes zu berücksichtigen sein.

6 Ergebnisse der Konsultation

Im Rahmen des Vorverfahrens wurden die folgenden Aemter und interessierten Kreise

konsultiert: Generalsekretariat EFD, Eidg. Finanzverwaltung, Bundesamt für Justiz,

Bundesamt für Aussenwirtschaft, Bundeskanzlei, Eidg. Zollverwaltung, Bundesamt für

Landwirtschaft, Bundesamt für Gesundheitswesen, Büro für Konsumentenfragen;

Schweiz. Obstverband, Verband des Schweiz, Spirituosengewerbes, Schweiz.

Bauernverband, Eidg. Kommission für Alkoholfragen.

Gestützt auf die im Rahmen der ersten und zweiten Aemterkonsultation eingegangenen

Bemerkungen sowie der Aussprache mit dem Bundesamt für Aussenwirtschaft und dem

Bundesamt für Justiz wurde ein neuer Entwurf ausgearbeitet. In den meisten Bereichen

konnte eine alle Seiten befriedigende Formulierung gefunden werden. Unberücksichtigt

blieben jene Vorschläge, die sich nicht unmittelbar auf die Beseitigung

diskriminierender Bestimmungen des Alkoholgesetzes beschränkten.

Keine Einigung konnte mit dem Bundesamt für Gesundheitswesen erzielt werden

bezüglich der vorgesehenen Steuerermässigung um bis zu 50% für Erzeugnisse bis

22% Vol. Die vorgeschlagene Regelung komme einem gesundheitspolitischen
Rückschritt gleich.
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Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln

Artikel 12 Absatz 5

Artikel 12 Absatz 5 regelt die Herstellung von Spezialitätenbranntwein aus

ausländischen Rohstoffen. Nach geltendem Recht ist diese nur zulässig gegen

Entrichtung einer bereits bei der Einfuhr der Rohstoffe an der Grenze m entrichtenden
Monopolgebühr. Da künftig Branntwein, der in der Schweiz aus ausländischen

Rohstoffen hergestellt wird, gleich zu besteuern ist wie solcher aus inländischen

Rohstoffen, kann diese Regelung aufgehoben werden.

Artikel 22 Absatz l

Auch nach dem revidierten Artikel 22 ist der Bundesrat für die Festsetzung des

Steueransatzes für gebrannte Wasser zuständig. Ein Einheitsansatz gewährleistet die
gleiche fiskalische Belastung von Kernobst- und Spezialitätenbranntwein in- und

ausländischer Herkunft. Die Festsetzung der Höhe des Einheitssteueransatzes soll
gesundheitspolitisch neutral erfolgen, das heisst, der Branntweinkonsum soll nach

Einführung des Einheitssteueransatzes nicht zunehmen.

Artikel 22 Absatz 2

Artikel 22 Absatz 2 ist neu und regelt die Berechnungsgrundlage für die Erhebung der

Steuern auf gebrannten Wassern nach Hektoliter/100% Vol. Damit wird eine
Angleichung der schweizerischen Normen an die in der EG geltenden technischen

Vorschriften über die Bestimmung des Alkoholgehalts von gebrannten Wassern

vorgenommen (Art, l Abs. 3 Est. j der Verordnung Nr. 1576/89).

Artikel 23a Absatz l

Artikel 23a ist neu und regelt die Besteuerung von alkoholhaltigen Erzeugnissen.
Darunter fallen Erzeugnisse (Getränke und Esswaren) mit Zusatz von gebrannten

Wassern sowie Wermut, Weinspezialitäten, Süssweine und Natnrweine mit mehr als 15

Volumenprozenten Alkohol. Die letztgenannten weinhaltigen Getränke wurden bislang
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gestützt auf den Bundesratsbeschluss über die Erhebung von Monopolgebühren auf
Weinspezialitäten, Süssweinen, Wermut und hochgradigen Naturweinen anlässlich
deren Einfuhr besteuert. Um die bestehende Diskriminierung zu beseitigen, werden
künftig die entsprechenden inländischen Produkte gleichermassen zu besteuern sein.
Artikel 23a Absatz l enthält die dafür erforderliche gesetzliche Grundlage.

Artikel 23a Absatz 2

Bereits das geltende Gesetz sieht in Artikel 28 Absatz 5 für alkoholhaltige Erzeugnisse
bis zu 20% Voi die Möglichkeit zur Erhebung einer ermässigten Monopolgebühr vor.
Artikel 23a Absatz 2 trägt den Bestrebungen der EG Rechnung, weinhaltige Produkte
(aus frischen Weintrauben) bis 22% Vol einer ermässigten Besteuerung zu
unterwerfen. Zur Verhinderung einer Ungleichbehandlung wird die Möglichkeit einer
Abgabenermässigung für inländische und eingeführte Erzeugnisse harmonisiert. Der
revidierte Artikel 29 verweist deshalb auf Artikel 23a.

Artikel 23a Absatz 3

Die Erhebung der Monopolgebühr auf gebrannten Wassern, die in alkoholhaltigen
Esswaren enthalten sind (Schokolade, Pralinen, Patisseriewaren etc.) wird in
Anlehnung an den Vorschlag der EG-Kommission für eine Richtlinie des Rates zur
Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf alkoholische Getränke und auf
in andern Erzeugnissen enthaltenen Alkohol (Art. 18)5 geregelt,

Artikel 23a Absatz 4

Artikel 20 Absatz 2 bestimmt, wer die Steuer auf Spezialitätenbranntweinen zu
entrichten hat. Bei alkoholhaltigen Erzeugnissen kann es angezeigt sein, dass die
Steuerpflicht in Abweichung von diesem Grundsatz geregelt wird. Artikel 23a Absatz
4 ermächtigt deshalb den Bundesrat, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Ebenso
ist der Bundesrat befugt, Bestimmungen über die Rückerstattung und Anrechnung der
fiskalischen Belastung auf den Ausgangsstoffen aufzustellen.

5 ABI. Nr. C 322 vom 21.12.1990, S. 11
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Artikel 27

Spirituosen bis zu einer Gradstärke von 80% Vol sind im Protokoll 3 in das EWR-

Abkommen miteinbezogen. Artikel 16 des EWR-Abkommens verlangt eine

dahingehende Umwandlung des schweizerischen Alkoholmonopols, dass jede

Diskriminierung in den Versorgungs- und Absatzbedingungen unter den Angehörigen

der Vertragsstaaten aufgehoben ist. Dem wird insofern Rechnung getragen, als das
ausschliessliche Recht des Bundes zur Einfuhr auf gebrannte Wasser über 80% Vol

beschränkt wird.

Artikel 28 Absatz l

Artikel 28 Absatz l des geltenden Gesetzes lässt die freie Einfuhr von gebrannten

Wassern zum Trinkverbrauch bis zu einer Gradstärke von 75% Vol durch

Privatpersonen gegen Entrichtung der Monopolgebühr zu. Mit der Unterstellung von

gebrannten Wassern bis zu 80% Vol unter das EWR-Abkommen wird es nach der
neuen Regelung Privaten und Handelsgesellschaften möglich sein, Spirituosen bis zu

dieser Gradstärke in die Schweiz zu importieren. Die Besteuerung der eingeführten

gebrannten Wasser erfolgt dabei nach den für die inländischen geltenden

Bemessungsgrundlagen und Ansätzen.

Artikel 28 Absatz 2

Als Konsequenz aus den unter Artikel 27 und 28 Absatz l erläuterten Aenderungen

erfolgt in Artikel 28 Absatz 2 eine Anpassung der Gradstärke für gebrannte Wasser, ab

welcher für die Einfuhr in die Schweiz eine Bewilligung der Eidg. Alkoholverwaltung

erforderlich ist.

Artikel 29

Der geltende Artikel 29 sieht ausschliesslich die Besteuerung ausländischer Produkte

vor und ist somit diskriminierend. Um die Besteuerung der inländischen und
eingeführten alkoholhaltigen Erzeugnisse nach den gleichen Ansätzen und

191



Bemessungsgrundlagen zu gewährleisten, verweist der revidierte Artikel 29 auf Artikel
23a.

Artikel 30

Artikel 30 regelt die Erhebung von Monopolgebühren auf gebrannten Wassern, die aus
eingeführten Rohstoffen hergestellt werden. Nach geltendem Recht erfolgt die
Veranlagung bereits bei der Einfuhr an der Grenze nach Massgabe der zu erwartenden
Alkoholausbeute. Da künftig Branntwein, der in der Schweiz aus ausländischen
Rohstoffen hergestellt wird, gleich zu besteuern ist wie solcher aus inländischen
Rohstoffen, kann diese Regelung aufgehoben werden.

Artikel 32 Absatz l

Gestützt auf Artikel 28 Absatz l erfolgt die Besteuerung der eingeführten gebrannten
Wasser künftig nach den für die inländischen geltenden Bemessungsgrundlagen und
Ansätzen. Artikel 32 Absatz l ist daher aufzuheben.

Artikel 33

Gemäss geltendem Gesetz kann für Erzeugnisse, die in der Schweiz mit Industriesprit
hergestellt werden müssten, bei der Einfuhr, auch wenn sie keinen Alkohol enthalten,

zum Ausgleich der innem Belastung eine entsprechende Ausgleichgebühr bezogen
werden. Zur Beseitigung dieser unzulässigen Diskriminierung wird künftig auf die
Erhebung der Ausgleichgebühr verzichtet.

Artikel 40 Absatz 3 Buchstabe a

Das Erfordernis des Wohnsitzes in der Schweiz für die Erteilung von Bewilligungen
für den Grosshandel ist diskriminierend und wird deshalb aufgehoben. Die Kontrolle
über ausländische Grosshandelsfirmen ist trotzdem gewährleistet, da von diesen

Firmen der Eintrag ins schweizerische Handelsregister verlangt wird. Dies bedingt
nach den Vorschriften der Handelsregisterverordnung, dass die betreffenden Firmen in
der Schweiz eine Zweigniederlassung unterhalten.
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Artikel 40 Absatz 4

Um in- und ausländische Gesuchsteller gleichzustellen, sind bei der Erteilung einer
Grosshandelsbewilligung ebenfalls Widerhandlungen gegen ausländische Vorschriften

einzubeziehen.
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Bundesbeschluss Entwurf
über die Änderung des Bundesgesetzes
über die gebrannten Wasser
(Alkoholgesetz)

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 1992",

beschließt:

I

Das Bundesgesetz vom 21. Juni 1932 2> über die gebrannten Wasser (Alkoholge-
setz) wird wie folgt geändert:

'> BEI 1992 V 185
» SR 680
ä> AS 1993 ...
4> EWRS ...; ABI. Nr. L 160 vom 12. 6. 1989, S. l
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Ingress (Ergänzung)

in Ausführung der Artikel 14 und 16 des Abkommens vom 2. Mai
19923) über den Europäischen Wirtschaftsraum, dessen Proto-
kolls 3 und seines Anhanges II, der sich auf die Verordnung
Nr. 1576/89 des Rates vom 29. Mai 1989 4) zur Festlegung der all-
gemeinen Regeln über die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und
Aufmachung von Spirituosen bezieht,

Art. 12 Abs. S
Aufgehoben

Art. 22
1 Der Steuersatz wird nach Anhörung der Beteiligten vom Bundes-
rat festgesetzt. Bei der Festsetzung ist vor allem darauf Rücksicht
zu nehmen, dass dem Produzenten oder Sammler ein angemesse-
nes Entgelt für die Rohstoffe verbleibt.
2 Die Steuer wird je Hektoliter reinen Alkohols bei einer Tempera-
tur von 20° C festgesetzt.

3. Steuersatz



Art. 23a (neu)
1 Der gleichen Besteuerung wie die Spezialitätenbranntweine un-
terliegen:

a. Erzeugnisse mit Zusatz von gebrannten Wassern und
b. Wermut, Weinspezialitäten, Süssweine und Naturweine mit

mehr als ] 5 Volumenprozenten Alkohol.
2 Alkoholhaltige Esswaren werden nach der Kategorie des darin
enthaltenen gebrannten Wassers oder Getränkeerzeugnisses be-
steuert.
3 Der Bundesrat regelt die Steuerpflicht sowie die Rückerstattung
oder Anrechnung der fiskalischen Belastung, die aufgrund dieses
Gesetzes auf den Ausgangsstoffen erhoben worden ist.

Art. 27

Das Recht zur Einfuhr gebrannter Wasser über 80 Volumenpro-
zent Alkohol steht ausschliesslich dem Bund zu.

Art. 28

' Gebrannte Wasser zum Trinkverbrauch, welche nicht mehr als
80 Volumenprozente Alkohol enthalten, dürfen gegen Entrichtung
einer Monopolgebühr eingeführt werden. Die Bemessungsgrundla-
gen und die Ansätze sind dieselben wie für die Besteuerung ge-
mäss Artikel 21 Absatz l und Artikel 22.
2 Zur Einfuhr von gebrannten Wassern, die mehr als 80 Volumen-
prozente Alkohol enthalten, bedarf es einer besondern Bewilli-
gung der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.

Art. 29

Bemessungsgrundlagen und Ansätze für die Monopolgebühren
auf der Einfuhr von alkoholhaltigen Erzeugnissen richten sich
nach Artikel 23a.

Art. 30, 32 Abs. l und 33
Aufgehoben

Art. 40 Abs. 3 Bst. a und 4
3 Die Bewilligung wird im weiteren davon abhängig gemacht, dass
der Finneninhaber oder der von der Firma für den Handel mit ge-
brannten Wassern als verantwortlich Bezeichnete

a. handlungsfähig ist und einen guten Leumund geniesst;
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Erzeugnisse

Besteuerung von
alkoholhaltigen
Erzeugnissen

Änderung des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser. BB

I. Einfuhr,
monopol des
Bundes

II. Einfuhr
durch private
l - Gegenstand
a. Branntweine



Änderung des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser. BB

4 Die Eidgenössische Alkoholverwaltung kann die Grosshandels-
bewilligung verweigern, wenn der Gesuchsteller oder der als ver-
antwortlich Bezeichnete in den letzten fünf Jahren wegen schwerer
Widerhandlung oder wiederholt wegen Widerhandlungen gegen
die eidgenössische Alkohol-, Absinth- oder Lebensmittelgesetzge-
bung, gegen die kantonalen Vorschriften über den Kleinhandel
mit alkoholhaltigen Getränken oder gegen entsprechende auslän-
dische Vorschriften bestraft worden ist.

II
1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich und nicht befristet.
2 Er unterliegt aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen '> der Bun-
desverfassung nicht dem Referendum.
3 Er tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

5533
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92.057.10

5.4 Bundesbeschluss über die Aenderung des Zollgesetzes

l Ausgangstage

1.1 Geltendes schweizerisches Recht

Nach der heutigen Rechtslage ist die Kabotage, d.h. der Inland- oder Binnentransport

mit unverzollten Fahrzeugen, verboten.

1.2 EWR-Abkommen

Die Artikel 47 - 52 des EWR-Abkommens sehen die Glcichbehandlung aller im

Europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Verkehrsuntemehmer vor, Gemäss der

Verordnung Nr. 4059/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Festlegung der

Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmen zum Güterkraftverkehr

innerhalb eines Mitgliedstaats, in welchem sie nicht ansässig sind, geändert durch die

Verordnung Nr. 296791, wird jeder Unternehmer des gewerblichen Güterverkehrs, der

in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist und dort die Genehmigung für den
grenzüberschreitenden Güterverkehr erhalten hat, unter den Bedingungen dieser
Verordnung zum zeitweiligen gewerblichen Güterverkehr in einem andern

Mitgliedstaat zugelassen. Diese Verordnung bildet Gegenstand des EWR-Abkommens
und gilt bis Ende 1992; sie wird bis zum Inkrafttreten des Binnenmarktes aller

Voraussicht nach durch eine neue ersetzt (vgl. Vorschlag für eine Verordnung des

Rates zur endgültigen Regelung der Zulassung von Verkehrsuntemehmern zum

Güterkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind; ABI

Nr. C 317 vom 7.12.1991).
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2 Grundzüge der Aenderung

Die neue Regelung schreibt die Zulassung der Rabotage vor (vgl, Botschaft zum EWR-

Abkommen, Ziff. 7.451, Landtransporte, Strassentransporte, BEI 1992 IV 1). Artikel

15 Ziffer l des Zollgesetzes erhält einen Zusatz, der auf die entsprechende EG-

Verordnung verweist,

3 Personelle und finanzielle Auswirkungen

Die Aufhebung des Kabotageverbots hat weder personelle noch finanzielle
Auswirkungen.

4 Abweichung vom ordentlichen Gesetzgebungsverfahren

Die Gesetzesänderung wird aufgrund einer Regelung des EWR-Rechts vorgeschlagen,
die für die Betroffenen in allen Vertragsstaaten unmittelbar verbindlich ist. Es

entspricht der schweizerischen Praxis, das widersprechende Landesrecht bereits auf

den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Völkerrechts zu ändern. Im vorliegenden Fall

muss also die Gesetzesänderung auf das Inkrafttreten des EWR-Abkommens hin

vorgenommen werden. Deshalb soll sie dem fakultativen Referendum entzogen
werden.
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Bundesbeschluss Entwurf
über die Änderung des Zollgesetzes

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 27, Mai 19921',

beschliesst:

I

Das Zollgesetz2> wird wie folgt geändert:

Ingress (Ergänzung)

in Ausführung der Artikel 47-52 des Abkommens vom 2. Mai 19923> über den
Europäischen Wirtschaftsraum und dessen Anhangs XIII,

Art. 15 Ziff. l, 2. Satz (neu)

... Auf Fahrzeugen für den Warenverkehr, die aus einem EWR-Staat zuge-
lassen sind, werden nach der Verordnung Nr. 4059/89 des Rates vom
21. Dezember 1989") zur Festlegung der Bedingungen für die Zulassung
von Verkehrsunternehmen zum Güterkraftverkehr innerhalb eines Mit-
gliedstaats, in dein sie nicht ansässig sind, geändert durch die Verordnung
Nr. 296/91 des Rates vom 4. Februar 1991, keine Zollabgaben erhoben;

II

1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich und nicht befristet.
2 Er unterliegt aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen 5) der Bun-
desverfassung nicht dem Referendum.
3 Er tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

5533

1)
2)
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•1)

5)

BEI 1992 V 197
SR 631.0
AS 1993 ...
EWRS ...; ABI. Nr.
Nr. 296/91 (EWRS
Ende 1992 und wird
AS ...

L 390 vom 30. 12. 1989, S. 3,
...; ABI. Nr. 36 vom 8.2. 1991,
durch eine neue ersetzt (vgl. ABI

geändert durch die Verordnung
S. 8); diese Verordnung gilt bis
Nr. C 317 vom 7. 12. 1991,5. 10)
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92.057.11

5.5 Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über die

Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten

1 Der Acquis

Um das Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus
Landwirtschaftsprodukten vom 13. Dezember 1974 (SR 632.111.72) mit dem
Protokoll 3 des EWR-Abkommens in Uebereinstimmung zu bringen, werden folgende
Aenderungen vorgenommen1:

2 Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln

Artikel l

Um die Anwendung von Artikel 14 des Protokolls 3 (Revisionsklausel), der die
Möglichkeit der Erweiterung der Liste der unter das Regime der Preiskompensation
fallenden Erzeugnisse aus Landwirtschaftsprodukten vorsieht, zu erleichtern, ist Absatz
l von Artikel l, der auf die im Anhang aufgeführten Produkte hinweist, gestrichen
worden. Die Liste der Produkte, welche unter das Regime der Preiskompensation
fallen, wird als Anhang der Verordnung über die Berechnung der beweglichen
Teilbeträge bei der Einfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten geführt
werden. Dies erleichtert die Anpassung der Liste.

l Siehe EWR-Botschaft, BEI 1992IV l, Ziffer 7.2.5
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Artikel 3

Im Hinblick auf eine Harmonisierung im EWR ist die definitive Liste der bei der
Preiskompensation zu berücksichtigenden Grundstoffe noch nicht erstellt worden2.

Somit können sowohl die Liste der unter das Regime der Preiskompensation fallenden

Erzeugnisse aus Landwirtschaftsprodukten wie auch die Liste der Grundstoffe
angepasst3 werden. Aus diesem Grunde, und um die Regelungsdichte auf Gesetzesstufe

gering zu halten, ist dieser Artikel allgemeiner formuliert worden. Die Liste der

Produkte, welche Anrecht auf Ausfuhrerstattungen haben, wird, um deren Anpassung

zu erleichtern, als Anhang der Verordnung über die Ausfuhrerstattungen für

Erzeugnisse aus Landwirtschaftsprodukten geführt werden.

Beim Warenaustausch innerhalb des EWR werden die Abgaben bei der Einfuhr und die

Rückzahlung bei der Ausfuhr von Grundstoffen aufgrund des Unterschieds zwischen

dem inländischen Preis und dem niedrigsten im EWR festgestellten Preis berechnet. Im

Warenaustausch ausserhalb des EWR bleibt das heutige System anwendbar.

3 Finanzielle Auswirkungen

In dem im EWR zur Wahl stehenden System (Protokoll 3, System der tatsächlich

verwendeten Rohstoffe) für die Berechnung der beweglichen Teilbeträge bei der

Einfuhr und der Erstattungen bei der Ausfuhr von landwirtschaftlichen

Verarbeitungsprodukten werden als ausländische Referenzpreise für die Rohstoffe

anstelle der bisherigen Weltmarktpreise die tiefsten im EWR feststellbaren Preise

berücksichtigt. In den meisten Fällen werden das die EG-Preise sein.

In finanzieller Hinsicht kann, ohne Rücksicht auf die Warenströme, theoretisch mit

einer linearen Reduktuion der Einnahmen und Erstattungen im Ausmasse des

Unterschiedes zwischen den EWR-Preisen und den Weltmarktpreisen von 35% bis

40% gerechnet werden. Ausgehend von der Tatsache, dass die Schweiz ca. 90% der

landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukte aus der EG einführt und praktisch zwei

Drittel in die EG exportiert, ist eine Abnahme der Zolleinnahmen wie auch der

2 Artikel 3, Absatz 3, des Protokolls 3

3 Artikel 3, Absatz 3 und Artikel 14 des Protokolls 3
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Erstattungen in diesem Ausmass kurzfristig wahrscheinlich. Für das verbleibende

Drittel der Exporte in Nicht-EWR-Staaten bleiben die Erstattungen unverändert. Das

gegenwärtige Einfuhr-System der EG diskriminiert indessen unsere Exporte im

Vergleich zu EG-Produzenten. Mit dem EWR-Abschöpfungssystem, basierend auf den

tatsächlichen verwendeten Rohstoffen und dem Ersatz der Weltmarktpreise durch die

tiefsten EWR-Preise wird indessen der Marktzugang zur EG spürbar verbessert

werden. Die beweglichen Teilbeträge bei der Einfuhr werden in der Folge gleich null

sein. Eine Neuausrichtung der Exporte von landwirtschaftlichen

Verarbeitungsprodukten aus der Schweiz ist demnach vorhersehbar, was mittelfristig

zu einer Reduktion der Erstattungen führen dürfte, weil diese nur auf dem Unterschied

zwischen Inlandpreis und tiefstem EWR-Preis gewährt werden.
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